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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 
GZ: SWU 

GRDrs 191/2023 
      
 

Stuttgart, 10.03.2023 

Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften Hauptstät-
ter/Esslinger Straße (Stgt 317) im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte 
- Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB und § 74 LBO mit Anregungen 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

28.03.2023 
30.03.2023 
      

      

Beschlussantrag 

 
Der Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften  
Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte wurde in der  
Fassung vom 27. Juni 2022/ 17. Februar 2023 nach § 10 BauGB und § 74 LBO als  
Satzungen beschlossen. Es gilt die Begründung mit Umweltbericht vom  
27. Juni 2022/ 17. Februar 2023. 
 
Der Geltungsbereich ist im Kartenausschnitt der Begründung mit Umweltbericht darge-
stellt. 
 
Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gingen von Seiten der 
Öffentlichkeit 3 Stellungnahmen ein. Es wird festgestellt, dass die Anregungen nur teil-
weise berücksichtigt werden können. 
 
 

Kurzfassung der Begründung

Planungsziel 
Das Plangebiet ist Teil der Leonhardsvorstadt in Stuttgart-Mitte. Die gewünschten  
städtebaulichen Entwicklungen sind im Kontext des Projekts IBA Leonhardsvorstadt/ 
Züblinareal zu sehen und sollen in einem ähnlichen Zeithorizont realisiert werden. Im 
Mittelpunkt des Projekts IBA Leonardsvorstadt/Züblinareal stehen das Bohnenviertel 
und das Leonhardsviertel. Beide Viertel sollen wieder zusammenwachsen und so die 
historische Einheit wiederhergestellt werden. 
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Ein wichtiger Baustein des IBA Projektes ist die Neugestaltung der Quartierskante zur 
Hauptstätter Straße (B14). Mit dem von der Landeshauptstadt Stuttgart geplanten Bau 
eines Hauses für Film und Medien (HFM) und dem an dieser Stelle von einem privaten 
Investor geplanten innovativen Mobility Hub (Mobilitätsstation, in der verschiedene  
Mobilitätsdienstleistungen angeboten und miteinander vernetzt werden) am Standort 
der heutigen Breuninger Parkgarage besteht die städtebauliche Chance die Quartiers-
kante entlang der B14 in diesem Bereich neu zu ordnen. Damit kann sich die  
Leonhardsvorstadt zur Hauptstätter Straße hin als attraktives, gemischt genutztes und 
urbanes Innenstadtquartier darstellen. 
 
Für das Plangebiet wurden im Jahr 2021 und 2022 unter Einbeziehung der o.g. Eck-
punkte und in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Stuttgart zwei Wettbewerbsverfah-
ren durchgeführt. Die Ergebnisse der Wettbewerbssieger dienen im Grundsatz als 
Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung. 
 
Für die Verwirklichung der genannten städtebaulichen Ziele ist die Schaffung von  
neuem Planungsrecht durch die Aufstellung des Bebauungsplans  
Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) erforderlich. 
 
Langfristige Zielplanung und damit Grundlage der Neuordnung ist der prämierte städte-
bauliche Entwurf von asp Architekten und Stadtplaner und Koeber  
Landschaftsarchitekten für die Umgestaltung des Stadtraums der B14, der die Neudefi-
nition der Ränder und die Umgestaltung des Stadtraums vorsieht. Aufgrund der Kom-
plexität und des Umfangs des hiermit verbundenen Eingriffes in die  
Hauptstätter Straße (B14) ist eine planungsrechtliche Festsetzung der Zielplanung erst 
dann möglich, wenn weitere Untersuchungen zur Machbarkeit erfolgt sind. Dennoch 
soll mit der vorliegenden Planung die Verschiebung der Quartierskante in Richtung 
Hauptstätter Straße im Einklang mit dieser Zielplanung ermöglicht werden. 
Ein Eingriff in die Verkehrsführung soll in diesem Verfahren dadurch vermieden  
werden, dass durch die Festsetzungen für eine neue Bebauung eine teilweise Auskra-
gung über die Fahrbahn der B14 ermöglich ist. 
 
Im Rahmen der baulichen Umsetzung auf Grundlage des neuen Planungsrechts  
werden Anpassungen der Verkehrsinfrastruktur und -technik im angrenzenden  
Straßennetz nötig. Dies betrifft die Esslinger Straße, den Leonhardsplatz sowie die 
Hauptstätter Straße und die Rosenstraße.  
In ihrer Stellungnahme weist die SSB auf die Einsehbarkeit bei Ausfahrt aus der  
Rosenstraße in Zusammenhang mit der vorhandenen Busspur hin.  
Mit Anpassungen in der Spuraufteilung bleibt hier die Funktionalität gewährleistet.  
Weiterhin weist die SSB insbesondere darauf hin, dass sich die Anfahrbarkeit der  
Bushaltestelle Charlottenplatz aufgrund des neuen Planungsrechts ohne Anpassungs-
maßnahmen qualitativ verschlechtert. Durch eine Verschiebung der Bushaltestelle in 
Richtung Fahrbahnmitte bleibt die Anfahrbarkeit gewährleistet.  
Der Verkehrsablauf inklusive der geplanten Ein- und Ausfahrten wurde im Bestand  
mittels einer Simulation betrachtet. Hierbei wurde deutlich, dass bereits jetzt  
Einschränkungen im Ablauf auftreten. Durch die oben beschriebenen Anpassungs-
maßnahmen ist zu erwarten, dass wegen der Verringerung der Verkehrsfläche  
Einschränkungen im Verkehrsablauf häufiger auftreten können. Im Zuge der Anpas-
sungsplanungen werden Lösungen gesucht, den Verkehrsablauf so störungsarm als 
möglich zu gewährleisten. 
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Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats hat am  
15. Dezember 2020 den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zum  
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) im Stadtbezirk Mitte gefasst 
(GRDrs 973/2020). 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit 
vom 21. Mai 2021 bis einschließlich 28. Juni 2021 durchgeführt. Es gingen während 
dieses Zeitraums keine schriftlichen Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit ein.  
Eine Stellungnahme des Vereins „Aufbruch Stuttgart“ wurde nach diesem Zeitraum  
eingereicht. Im online durchgeführten Erörterungstermin wurden keine Anregungen 
vorgebracht.  
Die eingegangene Anregung wurde soweit erforderlich und geboten im vorliegenden 
Bebauungsplanentwurf berücksichtigt.  
Die Äußerungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind in Anlage 5 mit  
einer Stellungnahme der Verwaltung dargelegt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats der  
Landeshauptstadt Stuttgart hat in seiner Sitzung am 29. November 2022 die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
im Stadtbezirk Mitte beschlossen (GRDrs 467/2022). 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
erfolgte vom 16. Dezember 2022 bis einschließlich 30. Januar 2023. 
 
Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden Anregungen 
von insgesamt 3 Beteiligten vorgebracht. Nach Prüfung und Bewertung konnten diese 
jedoch nur teilweise bzw. nicht berücksichtigt werden. Die Beteiligten schließen sich 
den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange vorgebrachten Anregungen des Verschönerungsvereins Stuttgart an. Dem 
Wunsch, entsprechend diesen Anregungen das Bohnenviertel grundlegend anders 
städtebaulich zu arrondieren als im Rahmen der für das Plangebiet und sein städtebau-
liches Umfeld durchgeführten Wettbewerbe vorgesehen, konnte nicht nachgekommen 
werden. Direkte Blickbeziehungen aus der Marktstraße zum Leonhardsplatz und von 
der Wagnerstraße zur Holzstraße können nach vorliegender Planung nicht hergestellt 
werden. Der Vorschlag die Blickbeziehung aus der Rosenstraße Richtung  
Dorotheenplatz/Sporerstraße offen zu halten, wurde dagegen bereits zur Auslegung in 
die Planung aufgenommen. 
Die vorgebrachten Bedenken im Hinblick auf eine unzureichende Anbindung des  
Bohnenviertels und damit auch der Esslinger Straße an die Kernstadt werden nicht ge-
teilt. Die beiden wichtigen fußläufigen Verbindungen zwischen dem Kernstadtoval und 
der Leonhardsvorstadt/Esslinger Straße im Verlauf der Markt/- Pfarrstraße und im Ver-
lauf der Rosenstraße erfahren vielmehr künftig eine städtebauliche Aufwertung. 
 
Die Anregungen der Beteiligten sind in der Anlage 8 mit einer Stellungnahme der Ver-
waltung dargelegt. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
Die Beteiligungen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB erneut um Stellungnahme gebeten.  
Die Behördenbeteiligung ist abgeschlossen. 
 
Die Stellungnahmen wurden, soweit erforderlich und geboten, im vorliegenden  
Bebauungsplanentwurf berücksichtigt. 
 
Die gesamten Äußerungen der Träger öffentlicher Belange sind in den Anlagen 6, 7 
und 9 mit einer Stellungnahme der Verwaltung dargelegt. 
 
Redaktionelle Ergänzungen des Textteils und der Begründung sowie des  
Umweltberichtes  
Nach der öffentlichen Auslegung wurden in der Begründung unter den Ziffern 3.1  
Planerische Konzeption, 3.3 Maß der baulichen Nutzung, 5. Ver- und Entsorgung sowie 
im Umweltbericht unter Ziffer 1.1.2 Art und Umfang des Planvorhabens, Inhalt und Ziele 
des Bebauungsplans Ergänzungen bzw. Klarstellungen vorgenommen. Des Weiteren 
wurden im Textteil unter D. Hinweise zur Geotechnik ergänzt.  
Eine erneute Auslegung ist nicht erforderlich, da diese Ergänzungen bzw. Klarstellun-
gen nicht den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans betreffen. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Planungsbegünstigte (privater Investor Mobility Hub) hat sich zur anteiligen  
Übernahme der Planungs- und Verfahrenskosten für die Aufstellung des Bebauungsplans 
und der Kosten für die erforderlichen Gutachten in einer Vereinbarung mit der  
Landeshauptstadt Stuttgart verpflichtet. Weitere Kosten entstehen für die  
Landeshauptstadt Stuttgart durch nötige Anpassungen der Verkehrsinfrastruktur  
und -technik im angrenzenden Straßennetz (Hauptstätter Straße, Rosenstraße,  
Esslinger Straße, Leonhardsplatz) im Rahmen der baulichen Umsetzung auf Grundlage 
des neuen Planungsrechts. 
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Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Keine 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

Keine 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
Keine 

 
Peter Pätzold 
Bürgermeister 

Anlagen 

1.  Ausführliche Begründung 
2.  Planzeichnung (Verkleinerung) vom 27. Juni 2022/17. Februar 2023 
3. Textteil zum Bebauungsplan vom 27. Juni 2022/17. Februar 2023 
4.  Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan gemäß  
           § 9 Abs. 8 BauGB vom 27. Juni 2022/17. Februar 2023 
5. Zusammenstellung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß  
           § 3 Abs. 1 BauGB 
6. Zusammenstellung der Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen 
           Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
7. Zusammenstellung der Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen 
           Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
8. Zusammenstellung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gemäß  
           § 3 Abs. 2 BauGB 
9. Zusammenstellung der Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen 
           Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
10.  Städtebaulicher Vertrag 
 
SW Geschützte Daten 
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Anlage 1 zu GRDrs 191/2023 
 
Ausführliche Begründung: 
 
1. Planung 
 
2. Verfahrensablauf 
2.1 Aufstellungsbeschluss 
2.2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
2.3 Teilung des Geltungsbereichs 
2.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 
3. Öffentliche Auslegung 
 
4. Redaktionelle Änderungen 
 
5. Umweltbelange 
 
6. Städtebaulicher Vertrag 
 
7. Finanzielle Auswirkungen und Planungsvorteil 
 
8. Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) 
 
 
1. Planung 
 
Das Plangebiet ist Teil der Leonhardsvorstadt in Stuttgart-Mitte. Die gewünschten  
städtebaulichen Entwicklungen sind im Kontext des Projekts IBA Leonhardsvorstadt/ 
Züblinareal zu sehen und sollen in einem ähnlichen Zeithorizont realisiert werden. Im Mit-
telpunkt des IBA’27 Projekts Neue Mitte Leonardsvorstadt (Areal Züblin-Parkhaus) stehen 
das Bohnenviertel und das Leonhardsviertel. Beide Viertel sollen wieder zusammen-
wachsen und so die historische Einheit wiederhergestellt werden.  
 
Zielplanung für die Neuordnung der neuen Quartierskante ist der prämierte städtebauli-
che Entwurf von asp Architekten und Stadtplaner und Koeber Landschaftsarchitekten für 
die Umgestaltung des Stadtraums der B 14.  
 
Im Einklang mit dieser Zielplanung soll durch die geplanten Festsetzungen die Verschie-
bung der neuen Quartierskante in Richtung Hauptstätter Straße ermöglicht werden. Der 
im Wettbewerbsentwurf für die B14 dargelegten Neudefinition der Ränder und der Umge-
staltung des Stadtraums müssen übergeordnete verkehrsplanerische Untersuchungen 
und Konzepte zugrunde gelegt werden. Aufgrund der Komplexität und des Umfangs eines 
Eingriffes in die Hauptstätter Straße (B14) ist eine planungsrechtliche Festsetzung der 
Zielplanung erst dann möglich, wenn diese Untersuchungen zur Machbarkeit erfolgt sind. 
Nichtsdestoweniger soll mit der vorliegenden Planung die Verschiebung der Quartiers-
kante in Richtung Hauptstätter Straße im Einklang mit dieser Zielplanung ermöglicht wer-
den. Ein Eingriff in die Verkehrsführung soll in diesem Verfahren dadurch vermieden wer-
den, dass durch die Festsetzungen für eine neue Bebauung eine teilweise Auskragung 
über die Fahrbahn der B14 ermöglicht ist. 
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Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Grundlagen für eine zukunftsfähige 
und nachhaltige Bebauung als neue Quartierskante im Abschnitt zwischen  
Charlottenplatz und Leonhardskirche in der Stuttgarter Innenstadt. Es soll eine vielfältige 
Mischung unterschiedlicher Nutzungen (u.a. mit dem HFM sowie mit einem sogenannten 
Mobility Hub, Einzelhandelsbetrieben bzw. Läden, Gastronomie, Büros, Anlagen für kultu-
relle und soziale Zwecke) realisiert werden können. 
Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung wird das Plangebiet im südwestlichen 
Teilbereich als SO - Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestim-
mung Film- und Medienhaus und im nordöstlichen Teil als MK - Kerngebiet gemäß  
§ 7 BauNVO festgesetzt. 
 
Die Baumasse soll sich hierbei durch Gliederung der Bauvolumina und differenzierte  
Höhenentwicklung in die Umgebungsbebauung einfügen und die Verbindung zwischen 
Leonhardsvorstadt und City über die B14 hinweg stärken. 
 
Ziele für die Entwicklung des Plangebietes sind u.a.: 
 
- Orientierung an der historischen „Körnung“, 
- Neufassung des Stadtraums durch Verschiebung der Raumkante Richtung 
           Hauptstätter Straße (B14), 
- Auflösung der überwiegend geschlossenen Raumkante in Einzelbaukörper, 
- Schaffung eines einladenden, die heutige Trennung auflösenden städtebaulichen 
           Ensembles für den Rand- bzw. Zugangsbereich der Leonhardsvorstadt, 
- Schaffung einer belebten Erdgeschosszone, 
- gemischte Nutzung innerhalb der Bausteine,  
- Haus für Film und Medien (HFM) und Mobility Hub als mögliche neue  
           Nutzungsbausteine,  
- Reduktion von Stellplätzen, 
- Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. 
 
Für die geplanten Nutzungsbausteine für die neue Quartierskante wurde im Jahr 2021 ein 
Realisierungswettbewerb für einen Mobility Hub sowie im Jahr 2022 ein solcher für das 
Haus für Film und Medien durchgeführt. Die hierbei mit dem 1. Preis ausgezeichneten 
Arbeiten von haascookzemmrich STUDIO2050 für den Mobility Hub und von  
Delugan Meissl Associated Architects für das Haus für Film und Medien (HFM) bilden im 
Grundsatz die Grundlage für den Bebauungsplan. 
 
Die Planung entspricht den Zielen einer nachhaltigen Stadtplanung, indem der Innen-
entwicklung gegenüber der Außenentwicklung der Vorrang gegeben wird. Im Rahmen der 
baulichen Umsetzung auf Grundlage des neuen Planungsrechts werden Anpassungen 
der Verkehrsinfrastruktur und -technik im angrenzenden Straßennetz  
(Hauptstätter Straße, Rosenstraße, Esslinger Straße, Leonhardsplatz) nötig. 
 
2. Verfahrensablauf 
 
2.1 Aufstellungsbeschluss 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats (STA) hat am  
15. Dezember 2020 den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zum  
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte 
gefasst (GRDrs 973/2020). 
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2.2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 
21. Mai 2021 bis einschließlich 28. Juni 2021 durchgeführt. Es gingen während dieses 
Zeitraums keine schriftlichen Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit ein. Eine Stellung-
nahme des Vereins „Aufbruch Stuttgart“ wurde nach diesem Zeitraum eingereicht.  
Im online durchgeführten Erörterungstermin wurden keine Anregungen vorgebracht.  
Die eingegangene Anregung wurde soweit erforderlich und geboten im vorliegenden  
Bebauungsplanentwurf berücksichtigt.  
Die Äußerungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind in Anlage 5 mit einer 
Stellungnahme der Verwaltung dargelegt. 
 
2.3 Anpassung des Geltungsbereichs  
Der Geltungsbereich, wie er dem Aufstellungsbeschluss vom 15. Dezember 2020 zu-
grunde lag, wurde insoweit verändert, als der im Wettbewerb vorgesehene Baustein 
nordöstlich der verlängerten Rosenstraße, der erst zu einem späteren Zeitpunkt weiter-
verfolgt werden soll, nicht mehr Bestandteil des abgegrenzten Geltungsbereichs ist. Die 
Realisierung dieses Bausteins kann sinnvollerweise erst mit einer Umgestaltung der B14 
im Sinne der langfristigen Zielplanung auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses für 
den Stadtraum B14 erfolgen. 
 
2.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1, § 4 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 11. März 2021 sowie die Beteiligung 
der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 14. Dezember 2021, jeweils 
mit der Frist von einem Monat, durchgeführt. 
Die Stellungnahmen wurden soweit erforderlich und geboten im vorliegenden  
Bebauungsplanentwurf berücksichtigt. Die Äußerungen sind in den Anlagen 6 und 7,  
jeweils mit einer Stellungnahme der Verwaltung, dargelegt. 
Da der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung mit Umweltbericht u.a. aufgrund 
der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange geändert wurden, 
wurden die betroffenen Behörden nach § 4a Abs. 3 BauGB im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 21. Dezember 2022 und der 
Frist bis einschließlich 30. Januar 2023 erneut um Stellungnahme gebeten und von der 
Auslegung benachrichtigt. 
Die Stellungnahmen wurden soweit erforderlich und geboten im vorliegenden  
Bebauungsplanentwurf berücksichtigt. Die Äußerungen sind in den Anlagen 9, jeweils mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung, dargelegt. 
Das Amt für Umweltschutz sieht die Herstellung des Hauses für Film und Medien (HFM) 
und des Mobility Hub als mögliche neue Nutzungsbausteine in der geplanten Dimension 
aus stadtklimatischer Sicht kritisch. Der Anregung des Amts für Umweltschutz, die 
Baumasse zu reduzieren und Grün- bzw. Freiflächen zu schaffen, konnte unter Berück-
sichtigung der oben genannten Wettbewerbsergebnisse aufgrund der an dieser zentralen 
Stelle gewünschten städtebaulichen Dichte nicht gefolgt werden. 
 
In ihrer Stellungnahme weist die SSB auf die Einsehbarkeit bei Ausfahrt aus der  
Rosenstraße in Zusammenhang mit der vorhandenen Busspur hin. Mit Anpassungen in 
der Spuraufteilung bleibt hier die Funktionalität gewährleistet. Weiterhin weist die SSB 
insbesondere darauf hin, dass sich die Anfahrbarkeit der Bushaltestelle Charlottenplatz  
aufgrund des neuen Planungsrechts ohne Anpassungsmaßnahmen qualitativ verschlech-
tert. Durch eine Verschiebung der Bushaltestelle in Richtung Fahrbahnmitte bleibt die An-
fahrbarkeit gewährleistet.  
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Der Verkehrsablauf inklusive der geplanten Ein- und Ausfahrten wurde im Bestand mittels 
einer Simulation betrachtet. Hierbei wurde deutlich, dass bereits jetzt Einschränkungen im 
Ablauf auftreten. Durch die oben beschriebenen Anpassungsmaßnahmen ist zu erwarten, 
dass wegen der Verringerung der Verkehrsfläche Einschränkungen im Verkehrsablauf 
häufiger auftreten können. Im Zuge der Anpassungsplanungen werden Lösungen ge-
sucht, den Verkehrsablauf so störungsarm als möglich zu gewährleisten. 
 
 
3. Öffentliche Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats der  
Landeshauptstadt Stuttgart hat in seiner Sitzung am 29. November 2022 die öffentliche 
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) im 
Stadtbezirk Mitte beschlossen (GRDrs 467/2022). 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte 
vom 16. Dezember 2022 bis einschließlich 30. Januar 2023. 
Mit ausgelegt wurden die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Gutach-
ten, Stellungnahmen und Unterlagen zu den umweltbezogenen Schutzgütern Mensch, 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft. Die Unterlagen wurden pa-
rallel im Internet zugänglich gemacht. 
 
Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden Anregungen von 
insgesamt 3 Beteiligten vorgebracht. Nach Prüfung und Bewertung konnten diese jedoch 
nur teilweise berücksichtigt werden. 
Die Beteiligten schließen sich den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen des  
Verschönerungsvereins Stuttgart an. Dem Wunsch, entsprechend dessen Anregungen 
das Bohnenviertel grundlegend anders städtebaulich zu arrondieren als im Rahmen der 
für das Plangebiet und sein städtebauliches Umfeld durchgeführten Wettbewerbe vorge-
sehen, konnte nicht nachgekommen werden. Direkte Blickbeziehungen aus der  
Marktstraße zum Leonhardsplatz und von der Wagnerstraße zur Holzstraße können nach 
vorliegender Planung nicht hergestellt werden. Der Vorschlag, die Blickbeziehung aus der 
Rosenstraße Richtung Dorotheenplatz/Sporerstraße offen zu halten, wurde dagegen be-
reits zur Auslegung in die Planung aufgenommen. 
Die vorgebrachten Bedenken im Hinblick auf eine unzureichende Anbindung des  
Bohnenviertels und damit auch der Esslinger Straße an die Kernstadt werden nicht  
geteilt. Die beiden wichtigen fußläufigen Verbindungen zwischen dem Kernstadtoval und 
der Leonhardsvorstadt/Esslinger Straße im Verlauf der Markt/- Pfarrstraße und im Verlauf 
der Rosenstraße erfahren vielmehr künftig eine städtebauliche Aufwertung. 
 
Die Anregungen der Beteiligten sind in der Anlage 8 mit einer Stellungnahme der Verwal-
tung dargelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 10 

4. Redaktionelle Änderungen 
 
Nach der öffentlichen Auslegung wurden in der Begründung unter den Ziffern 3.1  
Planerische Konzeption, 3.3 Maß der baulichen Nutzung, 5. Ver- und Entsorgung sowie 
im Umweltbericht unter Ziffer 1.1.2 Art und Umfang des Planvorhabens, Inhalt und Ziele 
des Bebauungsplans Ergänzungen bzw. Klarstellungen vorgenommen. Des Weiteren 
wurden im Textteil unter D. Hinweise zur Geotechnik ergänzt.  
 
Eine erneute Auslegung ist nicht erforderlich, da diese Ergänzungen bzw. Klarstellungen 
nicht den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans betreffen. 
 
5. Umweltbelange 
 
Die Belange des Umweltschutzes wurden in einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
ermittelt und werden in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. In den Umwelt-
bericht sind dabei u.a. Erkenntnisse und Informationen aus durchgeführten Fachgutach-
ten eingeflossen sowie die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zusammenfas-
send dargestellt. 
 
Nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter können durch Maßnahmen inner-
halb des Plangebiets vermieden und minimiert werden, so dass keine erheblich nachteili-
gen Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten sind. 
 
Nachfolgend erfolgt eine Betrachtung der wesentlichen Auswirkungen des Bebauungs-
planes unter Beachtung der planungsrechtlichen Ausgangssituation in Bezug auf die  
einzelnen Schutzgüter. 
 
Schutzgut Mensch 
Das Plangebiet ist durch seine Lage an der B14 durch Verkehrslärm und Luftschadstoffe 
vorbelastet. 
 
Der Geltungsbereich wird daher als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung beson-
dere bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrsimmissionen (Lärm, Luftschadstoffe) zu  
treffen sind. Im Weiteren wurden Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen 
Schutzes vor Luftschadstoffen und Lärm festgesetzt. 
 
Wohnen, Arbeiten und Naherholung 
Das Plangebiet besitzt aktuell keine Bedeutung im Hinblick auf die Wohn-, Arbeits- und 
Naherholungsfunktion. Nach Umsetzung des Bebauungsplans ist mit einer Verbesserung 
der Arbeitsfunktion sowie des gewerblichen und kulturellen Angebotes zu rechnen. 
 
Schutzgut Klima und Luft 
Der Klimaatlas (Verband Region Stuttgart, 2008) weist den Bereich als bebautes Gebiet 
mit klimatisch-lufthygienischen Nachteilen aus, welcher unter stadtklimatischen Gesichts-
punkten sanierungsbedürftig ist.  
 
Insbesondere sind die Zielsetzungen einer klimaverträglichen Mobilität und einer an den 
Klimawandel angepassten Stadtentwicklung von Bedeutung. Für den langgestreckten 
Stuttgarter Talkessel ist das Tal des Nesenbachs samt seinen Zuläufen wegen nächtli-
cher Kaltluftströme von großer lokalklimatischer und lufthygienischer Bedeutung. Aus 
stadtklimatischer Sicht ist demzufolge eine nachhaltige Veränderung der Ventilation in der 
Innenstadt durch eine Verringerung des bedeutsamen Kaltluftstroms des Nesenbachtals, 
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bspw. durch eine Verengung des Straßenquerschnitts, Hochbauten oder starke Variatio-
nen in der Höhenentwicklung, zu vermeiden. 
 
Eine wesentliche Beeinträchtigung des Kaltluftabflusses ist aufgrund der Ausrichtung der 
geplanten Baukörper, deren Lage sowie der Mächtigkeit des Kaltluftstromes im Vergleich 
zum geltenden Planungsrecht nicht zu erwarten. Bei eingeschränkter Freihaltung der 
Ventilationsbahnen aus Richtung der Halbhöhenlagen (Dobel) sowie der Begrünungs-
maßnahmen im Plangebiet kann davon ausgegangen werden, dass auch weiterhin eine 
Durchlüftung und Abkühlung des umliegenden städtischen Siedlungsbereiches erfolgt. 
Des Weiteren wird durch die Begrünungsmaßnahmen eine thermische Aufheizung der 
Dachflächen vermindert und somit dem Wärmeinseleffekt entgegengewirkt. 
 
Eine wesentliche Verbesserung des Ausgangszustands (berücksichtigt wird hier das gel-
tende Planungsrecht), die unter Berücksichtigung der klimatischen Sanierungsbedürftig-
keit erforderlich wäre und Ziel sein sollte wird mit der Umsetzung des Bebauungsplans 
nicht erreicht. Dementsprechend ist eine nachteilige Beeinträchtigung für den Umweltbe-
lang Klima und Luft anzunehmen. Alternativ vorstellbar wäre vor dem Hintergrund des 
stadtklimatischen Sanierungsbedarfs auch eine deutlich geringere Überbauung und Ge-
bäudehöhe oder der vollständige Verzicht auf eine Bebauung und die Anlage einer Grün-
fläche. Die stadtklimatischen Vorteile wurden hierbei mit den städtebaulichen Zielen der 
LHS, die auch den durchgeführten WB-Verfahren zugrunde lagen, abgewogen. Der stadt-
räumlichen Neugestaltung der B 14 mit einer neuen prägnanten Raumkante zum  
Bohnenviertel verbunden mit einer Verlängerung der Kulturmeile bis zum Wilhelmsplatz 
wird, entsprechend den überarbeiteten Ergebnissen der genannten Wettbewerbe, hierbei 
Vorrang eingeräumt. 
 
Schutzgut Landschaft und Erholung 
Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Grundlagen für eine zukunftsfähige 
und nachhaltige Bebauung in Form einer neuen Quartierskante im Abschnitt zwischen 
Charlottenplatz und Leonhardskirche in der Stuttgarter Innenstadt. 
 
Im Vergleich zu dem bestehenden Parkhaus kann durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans städtebaulich eine Aufwertung/Umstrukturierung erzielt werden. Gleichzeitig 
verringern sich öffentlich nutzbare Flächen der Esslinger Straße und im Vorfeld der  
Leonhardskirche. Insgesamt ist von einer Veränderung des Landschafts- bzw. Stadtbildes 
auszugehen, die aber nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führt. 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Trotz Kriegsverlusten und modernen Eingriffen ist weiterhin das Vorhandensein von  
Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG nicht auszuschließen bzw. zu erwarten. Dabei kann es 
sich um Funde und Befunde von hohem Quellenwert für die frühe Stadtentwicklung  
handeln. Für die Anlage der vorgesehenen Tiefgarage muss von einem vollständigen 
Verlust etwa vorhandener denkmalwerter Substanz ausgegangen werden. 
Bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme (Beteiligung der archäologischen Denkmal-
pflege) und unter Berücksichtigung von Vorbelastungen (nahezu vollflächige Versiege-
lung, große Gebäudekubaturen durch das bestehende Parkhaus) ist davon auszugehen, 
dass keine erheblichen negativen Beeinträchtigungen bezüglich nach § 2 DSchG  
geschützten Gebiete entstehen. Weiterhin sind durch die Umsetzung keine Auswirkungen 
auf sonstige Sachgüter zu erwarten. 
 
Bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden und Fläche sowie Wasser ergibt sich im 
Vergleich zum Ist-Zustand keine Veränderung. 
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6. Städtebaulicher Vertrag 
 
Zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und der Planungsbegünstigten des Mobility Hub 
wurde ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Dieser enthält unter anderem  
Regelungsinhalte zu den Verpflichtungen nach dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell 
(SIM) sowie zur architektonischen Gestaltung (insbesondere zur Fassaden- und Dachge-
staltung), zur Bauwerksbegrünung, zu Baumersatz und Artenschutzmaßnahmen und zum 
öffentlichen Raum. 
 
7. Finanzielle Auswirkungen und Planungsvorteil 
 
Die Planungsbegünstigte im Bereich des geplanten Mobility Hub hat sich zur anteiligen 
Übernahme der Planungs- und Verfahrenskosten für die Aufstellung des Bebauungsplans 
einschließlich der erforderlichen Gutachten verpflichtet. Weitere Regelungen im Hinblick 
auf die Realisierung des Mobility Hubs werden in einem städtebaulichen Vertrag sowie im 
Grundstückskaufvertrag mit der Planungsbegünstigten getroffen. Weitere Kosten  
entstehen für die Landeshauptstadt Stuttgart durch nötige Anpassungen der Verkehrs-
infrastruktur und -technik im angrenzenden Straßennetz (Hauptstätter Straße,  
Rosenstraße, Esslinger Straße, Leonhardsplatz) im Rahmen der baulichen Umsetzung 
auf Grundlage des neuen Planungsrechts.  
 
8. Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) 
 
Das neue Planungsrecht ermöglicht u.a. den Abbruch und Neubau des bestehenden 
Parkhauses und seine Erweiterung zum Mobility Hub sowie den Bau des  
Hauses für Film und Medien (HFM), die künftig die neue Quartierskante zur  
Bundesstraße B14 bilden werden. Ausnahmsweise werden Wohnungen gemäß  
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO sowie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter ab dem 2. Obergeschoss und nur entlang der 
lärmabgewandten Seite entlang der Esslinger Straße zugelassen. 
 
Wenn die Planungsbegünstigte die ausnahmsweise zugelassenen o.g. Wohnungen  
erstellt, fallen diese unter das vom Stuttgarter Gemeinderat beschlossene Stuttgarter  
Innenentwicklungsmodell (SIM). Für diesen Fall verpflichtet sich die Planungsbegünstigte 
im städtebaulichen Vertrag auf die spätere Anwendung von SIM. Neben Regelungen zur 
Herstellung von preisgebundenem und gefördertem Wohnraum regelt das SIM die  
Übernahme der durch das Bauvorhaben ausgelösten Kosten durch den Vorhabenträger 
sowie städtebauliche Qualitätsstandards für das Bauvorhaben. 
 
 
 



Ghs

Ü
d

Lagg

32

Ü
d

P
h
s

Üd

Ü
d

Üd

Üd

W
C

W
C

Ü
d

119/1

138/1

115/1

136/4

138/2

E
d
u
a
rd
-
B
re
u
n
in
g
e
r-

S
tr
a
ß
e

119/2

Rosenstraße

Charlottenplatz

K
a
rl
sp
a
ss
a
g
e

Wagnerstraße

H
o
lz
st
ra
ß
e

Brennerstraße

10

Pfarrstraße

17/2

25/5

16/1

589/6

588/2

29

49/2

121

85/3

17/4

588/5

49/1

589/3

578/4
588/6

589/5

584

588/1

115/5

588

15

17

119/4

119/11

589/4

588/4

K
a
rl
s
tr
a
ß
e

49

584/2

35

25/6

24

589/1

/7

589

119

121/18

115/3

23

84/
1

35/3

588/3

584/1

121/19

35/4

25/4

42

83

26/1

34

Dorotheenplatz

Else-Josenhans-Straße

115/4

11
5
/
6

119/10

119/18

136/2

120/1

121/14 7

7/2

119/19

/21

/22

/20 119/23

119/25

/24

16

1

0

Ü
d

3
/
1

35

14

12

UK

2
0

In
st
it
ut
 A
us
la
nd
sb
ez
ie
hu
ng
en

Fo
ru
m
 f
ür
 K
ul
tu
ra
us
ta
us
ch

M
u
s
ic
 
C
ir
c
u
s

S
K
S
 
R
u
s
s

17

2
8

Ü
d

7
/
1

2
4

1

3

Ghs

2

15

Tg
a
r

8

18

37

36D

5A

7

Ü
d

2
1/
2

26

Tg
a
r

Lagg

32

Ü
d

P
h
s

Üd

5

1

36C

2
6

Tg
a
r

15A

4
2

Le
o
n
h
a
rd
sk
ir
ch
e

26

26

9

5

39

Tgar

11

30

8

1

7

Ü
d

3
0
/
1

10

1

4
0

2
2

Üd

Üd

6

2

W
C 17

/
1

21A

36B

38

34A

28

3

34

W
C

4/1
38A

Ü
d

13

36A

1
0

5

15

46

8

6

3

Kreuzigungsgruppe

Nachtwächter-Brunnen

Leonhardsplatz

248

24
6

246

2
4
7

2
4
7

2
4
7

2
4
7

16

1

0

Ü
d

Ü
d

HbA
=2

74
,80

m ü.
NN

HbA=2
57

,50
m ü.NN

H
a
u
p
ts
tä
tt
er
 
S
tr
a
ß
e

SO
1,0 pv

1

D

HbA
-

sie
he P

lan
ein

sc
hrie

b

W1

pv2

AN2

HbA
=2

74
,80

m ü.
NN

AN2,3

Es
sl
in
ge
r 
St
r.

MK
1,0 pv

3

D

HbA
-

sie
he P

lan
ein

sc
hrie

b
sie

he a
uch

 

Plan
ein

sc
hrie

b

W2

AN4

HbA
=2

70
,25

m ü.
NN

AN1,2
,5

AN2

Hb
A=

27
1,0

0m
 ü

.N
N

AN1,5

pv
 1

Ef,A
f

HbA
=2

70
,25

m ü.
NN

pv
1

HbA
=2

57
,50

m ü.
NN

pv
2

pv1

HbA=2
71

,00
m ü.NN

RR
B

AN
4

AN3

pv
1

HbA
=2

57
,50

m ü.
NN

Hb
A=

25
7,5

0m
 ü

.N
N

pv
1

B
14

AN6

NA

AN4

AN4B
14

Die Flurstücke mit ihren Grenzen und 

Bezeichnungen stimmen mit dem Liegen- 

schaftskataster überein; die dargestellten 

baulichen Anlagen entsprechen dem 

örtlichen Zustand (§1 PlanzVO90).

Stand: 22. Juni 2018

Stadtmessungsamt0 10 50 m

Bebauungsplanentwurf (Verkleinerung)
Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317)
im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte
vom 27. Juni 2022/ 17. Februar 2023

Anlage 2
zu GRDrs 191/2023



Stgt 317 Hauptstätter/Esslinger Straße   Planungsrechtliche Festsetzungen      Seite 1 von 13  

 

Anlage 3 zu GRDrs 191/2023 

 

 

Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften   

Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 

im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte 

 

 

 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB und BauNVO) 

 

Sonstiges Sondergebiet (SO) - § 11 BauNVO  

Zweckbestimmung:  Film- und Medienhaus 

 

Zulässig sind: 

- Ausstellungs-, Unterrichts- und Veranstaltungsräume, 

- Büro- und Verwaltungsräume 

- Räume für Film-, Video- und Tonstudios 

- Kinobetriebe, 

- Schank- und Speisewirtschaften, 

- Tiefgarage, 

- die den im sonstigen Sondergebiet zulässigen Nutzungen 

zugeordneten Neben- und Werbeanlagen. 

 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Nichtstörende Gewerbebetriebe, sofern sie im funktionalen 

Zusammenhang mit dem Film- und Medienhaus stehen, 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 

für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, sofern sie den im 

sonstigen Sondergebiet zulässigen Nutzungen zugeordnet 

und diesen gegenüber untergeordnet sind und nur ab dem  

2. Obergeschoss und nur entlang der Esslinger Straße. 

 

Kerngebiet 

(MK) - § 7 BauNVO i.V.m. § 1 (5) bis (9) BauNVO 

 

  Zulässig sind: 

1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 

4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 

 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 

für Betriebsinhaber und Betriebsleiter und sonstige  
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Wohnungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO, nur ab dem  

2. Obergeschoss und nur entlang der Esslinger Straße, 

2. Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Groß-

garagen. 

 

Nicht zulässig sind: 

1. Tankstellen gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO, 

2. sonstige Wohnungen gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, 

3. Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Betriebe 

sowie Wettbüros, 

4. Einzelhandelsbetriebe mit Sex- und Erotiksortimenten. 

 

 

Höhe baulicher Anlagen  

- § 9 (1) 1. BauGB i. V. m. § 16 (3) BauNVO und § 18 BauNVO 

 

HbA Die maximale Höhe baulicher Anlagen - HbA - wird in Meter über 

NN im neuen Höhensystem festgesetzt.  

Oberer Bezugspunkt ist die oberste Begrenzung des Dachs (ein-

schließlich Attika).  

 

Überschreitungen der Höhenbegrenzungen sind ausnahmsweise 

zulässig durch: 

- Aufzugsüberfahrten, wenn die Überschreitung max. 1,50 m be-

trägt. 

- Brüstungen und Geländer, wenn sie als blickdurchlässige Kon-

struktion (Glas, filigranes Stabgeländer) bis zu einer Höhe von 

max. 1,10 m ausgeführt werden. 

- Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie, wenn die Überschrei-

tung max. 1,00 m beträgt und ein Abstand zur Außenkante der 

Attika/Brüstung von mindestens 1,50 m eingehalten wird. 

- Lüftungsrohre, Abluftschächte und Schornsteine bis zu einer 

Höhe von maximal 1,50 m, soweit ein Abstand zur Außenkante 

der Attika/Brüstung von mindestens 1,50 m eingehalten wird. 

 

AN1 Für den Bereich AN1 gilt hiervon abweichend: 

Überschreitungen der Höhenbegrenzungen sind ausnahmsweise 

zulässig durch: 

- Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie, wenn die Überschrei-

tung max. 2,75 m beträgt und ein Abstand zur Außenkante der 

Attika von mindestens 3,00 m sowie ein Abstand von mindes-

tens 2,00 m zwischen Unterkante Solarpaneel und Oberkante 

Attika eingehalten werden. 

- Aufzugsüberfahrten, wenn die Überschreitung max. 4,50 m be-

trägt. 

- Eine Plattform für einen UAM-Landeplatz (Urban Air Mobilty), 

wenn die Überschreitung max. 1,25 m (OK Plattform) beträgt  
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und ein Abstand zur Außenkante der Attika von mindestens 

3,00 m eingehalten wird.  

- Ladeinfrastruktur und Antennen für einen UAM-Landeplatz, 

wenn die Überschreitung max. 2,75 m beträgt. 

 

 

Überbaubare Grundstücksfläche - § 23 (2) BauGB 

 
AN3 Ausnahmsweise zulässig ist ein Überschreiten der Baugrenzen 

und die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen 
durch Gebäudeteile, die dem Sonnenschutz dienen, bis zu einer 
Tiefe von 3,00 m sowie Pflanztröge und Gebäudeteile zur Ver-
meidung von Brandüberschlag (Brandschott) bis zu einer Tiefe 
von 1,50 m, wenn eine lichte Höhe von mindestens 4,70 m ab 
Höhenlage der Oberkante der öffentlichen Verkehrsflächen ein-
gehalten ist. 

 
 

Nebenanlagen - § 9 (1) 4 BauGB in Verbindung mit § 14 BauNVO und   

§ 23 (5) BauNVO  

 

Innerhalb der in der Planzeichnung mit NA gekennzeichneten Flä-

che sind Fahrradabstellanlagen und Pflanzflächen für Fassaden-

begrünungen zulässig. 

 

 

Überbauung/Unterbauung öffentlicher Verkehrsflächen - § 9 (1) 11 BauGB 

 

AN2 Innerhalb der Baugrenzen der mit AN2 gekennzeichneten öffent-
lichen Verkehrsflächen ist eine Überbauung ausnahmsweise zu-
lässig, wenn eine lichte Höhe von mindestens 4,70 m ab Höhen-
lage der Oberkante der bestehenden öffentlichen Verkehrsflä-
chen eingehalten ist. 

 

Eine unterirdische Überschreitung der Baugrenze und Inan-

spruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen durch Gebäude-

teile ist innerhalb der gekennzeichneten Flächen ausnahmsweise 

zulässig. 

 

Eine unterirdische Überschreitung der Baugrenze und Inan-

spruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen durch Gebäude-

teile ist auf einem Anteil von 50 % der gekennzeichneten Flä-

chen ausnahmsweise zulässig, wenn die Belange des Stadt-

bahnbetriebes nicht beeinträchtigt werden und den Belangen des 

Verkehrs Rechnung getragen wird. 

 

 

 

 

AN4 

NA 

AN6 



Stgt 317 Hauptstätter/Esslinger Straße   Planungsrechtliche Festsetzungen      Seite 4 von 13  

 

Hinweis: 

Ein barrierefreier Zugang zur unterirdischen Stadtbahnhaltestelle 

„Rathaus“ ist auch zukünftig zu gewährleisten und im Bauge-

nehmigungsverfahren sicherzustellen. 

 

 

Flächen für den Anschluss anderer Flächen an die öffentlichen Verkehrsflächen 

- § 9 (1) 11 BauGB 

 

Ef, Af Zu-, Ausfahrt von Kfz nur in diesem Bereich zulässig. 

 

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft - § 9 (1) 20 BauGB 

 

Regenwassermanagement 

 

Das unschädlich verunreinigte Dach- und Oberflächenwasser ist 

auf den privaten Grundstücken (mittels Dachbegrünung, Zister-

nen) zu bewirtschaften. Ausnahmsweise kann alternativ bzw. er-

gänzend das Dach- und Oberflächenwasser von privaten Flä-

chen aus dem Plangebiet auf angrenzenden städtischen Grund-

stücken zurückgehalten werden, wenn die Landeshauptstadt 

Stuttgart als Trägerin der Straßenbaulast zustimmt und die Um-

setzung über entsprechende Verträge geregelt ist. 

 
 

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

- § 9 (1) 24 BauGB 

 

Lärmschutz Verkehrslärm 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind an Außenteilen der bauli-

chen Anlagen Schallschutzmaßnahmen gemäß DIN 4109 zu  

treffen. 

 

Lärmschutzmaßnahme - nicht öffenbare Fenster oder geschlos-
sene Fassaden 
In den Bereichen innerhalb des Plangebietes mit einem durch 
den Straßenverkehrslärm verursachten Beurteilungspegel von 
tags 70 dB(A)/nachts 60 dB(A) und höher dürfen Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 nur mit nicht 
öffenbaren Fenstern oder geschlossenen Fassaden (z.B. ver-
glasten Loggien, vorgehängten Glasfassaden oder vergleichba-
ren Maßnahmen) zum Schutz vor gesundheitsgefährdendem 
Straßenlärm errichtet werden. Eine fensterunabhängige Belüf-
tung ist zu gewährleisten. 
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Lärmschutzmaßnahme - Schutz der Freibereiche 
In den Bereichen innerhalb des Plangebietes mit einem durch 
den Straßenverkehrslärm verursachten Beurteilungspegel von 
tags 70 dB(A) und höher sind bei Terrassen, Balkonen und Lau-
bengängen geeignete Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der 
Freibereiche (Verglasungen oder vergleichbare Maßnahmen) 
vorzusehen. 
 

Belüftung von Schlafräumen 

Bei Außengeräuschpegeln von über 50 dB(A) nachts ist bei 

Schlafräumen eine schalldämmende, fensterunabhängige Lüf-

tungseinrichtung notwendig. 

 

Hinweise 

1. Verkehrslärm 

Im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Verfahrens ist ein 

Nachweis über die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

zum Schutz gegen Außenlärm anhand des maßgeblichen Au-

ßenlärmpegels nach der Berechnungsmethode der DIN 4109 

zu führen. 

 

Wenn im Zuge des bauordnungsrechtlichen Verfahrens gut-

achterlich nachgewiesen wird, dass sich aufgrund der Bebau-

ung an den Fassaden schutzbedürftiger Räume hiervon ab-

weichend und als dauerhaft anzusehend geringere maßgebli-

che Außenlärmpegel ergeben, können diese für die Bemes-

sung von Schallschutzmaßnahmen zugrunde gelegt werden. 

 

2. Anlagenlärm 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind zur Vorsorge vor Ge-

räuschkonflikten durch Betriebsgeräusche der Nutzungen im 

Plangebiet die von der Geräuschart abhängigen Beurteilungs-

verfahren anzuwenden. Werden dabei außen vor geöffneten 

Fenstern an den Immissionsorten schutzbedürftiger Räume 

nach DIN 4109 Überschreitungen der zulässigen Immissions-

werte ermittelt, sind für die verursachenden Betriebsgeräu-

sche Lärmminderungsmaßnahmen vorzusehen. 

 

3. Schalltechnische Untersuchung 

Auf die schalltechnische Untersuchung des Büros BS-

Ingenieure, Ludwigsburg, vom 26. Mai 2021 wird verwiesen. 

 

4. Einsichtnahme DIN 4109 

Die DIN 4109 wird im Amt für Stadtplanung und Wohnen, 

Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart in der Planauslage im EG, 

Zimmer 003 sowie beim Baurechtsamt, Eberhardstraße 33, 

70173 Stuttgart im 1. OG beim Bürgerservice Bauen zur Ein-

sichtnahme bereitgehalten.  
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Die genannte DIN kann ebenfalls über den Beuth-Verlag, 

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, bezogen werden. 

 

Luftschadstoffe Entlang der nordwestlichen Baugrenze (B14) sind bei zum 

dauerhaften Aufenthalt von Menschen geeigneten Räumen 

zum Schutz vor Kfz-bedingten Luftschadstoffen an den Au-

ßenteilen baulicher Anlagen geeignete Vorkehrungen zu  

treffen. 

 

Hinweise: 

Es sind technische Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

Die Ansaugung hat aus lufthygienisch unbedenklichen Berei-

chen zu erfolgen. 

Für die überkragten Erdgeschossbereiche entlang der B14 

wird eine Nutzung empfohlen, die gewährleistet, dass sich dort 

Menschen nicht oder nur vorübergehend aufhalten. 

 

Auf das Luftschadstoffgutachten des Büros Müller-BBM GmbH 

zum Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße vom 26. 

Juli 2021 wird verwiesen. 

 

 

Pflanzbindungen und -verpflichtungen - § 9 (1) 25a und 25b BauGB 
 

An der im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Stelle ist der 
festgesetzte Bestandsbaum zu erhalten, dauerhaft zu pflegen 
und zu unterhalten und bei Abgang mit einem standortgerechten, 
mittel- bis großkronigen Laubbaum (Mindestgröße 20/25) zu er-
setzen. 
 
An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen ist je ein 
standortgerechter, mittel- bis großkroniger Laubbaum (Mindest-
größe 20/25) zu pflanzen. Es sind heimische/klimaangepasste 
Arten zu verwenden. Die im zeichnerischen Teil gekennzeichne-
ten Standorte können ausnahmsweise um bis zu 15 m verscho-
ben werden, wenn die Gesamtanzahl der Baumstandorte beibe-
halten wird sowie eine ausreichende Entwicklungsfläche für die 
Einzelbäume zur Verfügung steht. Zum südöstlichen Rand der 
festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche ist mit der Stammach-
se ein Abstand von mindestens 4 m einzuhalten. Die Bäume sind 
dauerhaft zu erhalten und bei natürlichem Abgang zu ersetzen. 
Bei überbauten Baumquartieren sind verdichtbare und überbau-
bare Spezialsubstrate zu verwenden, die für eine angemessene 
Durchlüftung sorgen. Bei nicht unterbauten Baumstandorten ist 
ein uneingeschränkter Erdanschluss zu gewährleisten. 
 

pv1 extensive Dachbegrünung 

Flachdächer und flach geneigte Dächer sind innerhalb der mit 

pv1 gekennzeichneten Bereichen vollflächig zu begrünen und so 

dauerhaft zu erhalten. Der Schichtaufbau muss mindestens  
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12 cm, die hier inbegriffene Substratschicht mindestens 8 cm be-

tragen. Für die Begrünung sind geeignete Gräser-, Kräuter- und 

Sprossenmischungen aus heimischen Arten zu verwenden, die 

in ihrem Wachstum die darüber aufgeständerten Solaranlagen 

nicht verschatten. 

 

Von einer Begrünung ausgenommen sind: 

- technische Aufbauten sowie Attikabereiche, nicht brennbare 

Abstandsstreifen auf einer Fläche von maximal 20 % der Ge-

samtdachfläche. 

 

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie 
Solaranlagen sind nur in Verbindung mit einer Dachbegrünung 
zulässig. Bei der Ausstattung der Dachflächen mit Solaranlagen 
sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
- Solarmodule bzw. Kollektoren sind schräg aufgeständert zu 

realisieren.  

- Diese dürfen dabei in senkrechter Projektion von oben auf das 

Dach maximal 70 % der begrünten Fläche bedecken.  

- Der Mindestabstand zwischen Substratschicht und Unterkante 

der Paneele darf 30 cm nicht unterschreiten. 

 
AN5 Innerhalb des in der Planzeichnung mit AN5 gekennzeichneten 

Bereichs kann ausnahmsweise auf eine Dachbegrünung verzich-
tet werden, wenn die Dachfläche des obersten Geschosses als 
Parkierungsfläche eines Parkhauses genutzt und durch Solaran-
lagen überdeckt wird. Die Solaranlagen können hierbei vollflä-
chig und ohne Schrägstellung erstellt werden. Darüber hinaus ist 
zu gewährleisten, dass die Solaranlagen einen Abstand zur Au-
ßenkante der Attika von mindestens 3,00 m und einen Abstand 
von mindestens 2,00 m zwischen Unterkante Solarpaneel und 
Oberkante Attika einhalten. 
Ohne Begrünung zulässig sind im Bereich AN5 darüber hinaus 
Aufbauten, Treppenhäuser, Aufzüge, Ladeinfrastruktur und An-
tennen sowie eine Landeplattform für einen Urban Air Mobilty 
Landeplatz (UAM). 
 

pv2 Intensive Dachbegrünung 

Flachdächer und flach geneigte Dächer sind innerhalb der mit 

pv2 gekennzeichneten Bereiche intensiv zu begrünen und so 

dauerhaft zu erhalten. Für die Begrünung sind geeignete heimi-

sche oder klimaangepasste Arten zu verwenden.  

Der intensiv begrünte Anteil muss mindestens 50 % betragen 

 

pv3 Fassadenbegrünung  

Innerhalb der in der Planzeichnung mit pv3 gekennzeichneten 

Bereiche sind insgesamt mindestens 15 % der Fassadenflächen 

je Gebäude fachgerecht zu begrünen und so dauerhaft zu erhal-

ten. 
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B. Kennzeichnung 

 

Verkehrsimmissionen - § 9 (5) 1 BauGB 

 Der Geltungsbereich wird als Fläche gekennzeichnet, bei deren 

Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen Ver-

kehrsimmissionen zu treffen sind. 

 

 

Nachrichtliche Übernahme § 9 (6) BauGB 

 

 

    RRB Bestehendes Regenwasserrückhaltebecken 
 

Der nordöstliche Bereich des Plangebietes ist teilweise durch 

das Regenwasserrückhaltebecken (RRB) Charlottenplatz der 

Stadtentwässerung Stuttgart (SES) unterbaut und in seiner Lage 

in der Planzeichnung des Bebauungsplans nachrichtlich gekenn-

zeichnet. Bei einer Überbauung ist sicherzustellen, dass das 

RRB mit seinen Zu- und Ablaufkanälen in seiner Funktion erhal-

ten bleibt und keine wesentliche Volumenreduktion durch evtl. 

Einbauten für eine Lastabtragung einer Überbauung im Becken 

erfolgt.  

Der Betrieb des Beckens ist ohne Einschränkungen zu gewähr-

leisten. 

 

 

C. Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)  
 

Dachgestaltung - § 74 (1) 1 LBO 
 
D Zulässig sind Flachdächer und flach geneigte Dächer.  

 
Die haustechnischen Anlagen sind in das Gebäude bzw. unter 

die Dachhaut zu integrieren.  

Ausgenommen sind Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 

sowie Anlagen, bei denen eine Integration unter die Dachhaut 

aus technischen Gründen nicht möglich ist, wie Lüftungsrohre, 

Abluftschächte, Schornsteine sowie im in der Planzeichnung mit 

AN1 gekennzeichneten Bereich Aufbauten, Treppenhäuser, Auf-

züge, Ladeinfrastruktur und Antennen für einen Urban Air Mobili-

ty Landeplatz (UAM). 

 

 

Werbeanlagen - § 74 (1) 2 LBO 

 

W1 Werbeanlagen oberhalb der obersten Begrenzung des Daches 

(einschließlich Attika) sind nicht zulässig. 
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W2 Werbeanlagen oberhalb der obersten Begrenzung des Daches 

(einschließlich Attika) sind nicht zulässig. 

Entlang der Esslinger Straße sind Werbeanlagen nur an der 

Fassade des Erdgeschosses und an der Brüstungszone des je-

weils ersten Obergeschosses zulässig. Beleuchtete bzw. hinter-

leuchtete Werbeanlagen sind nur als Einzelbuchstaben oder als 

linearer Schriftzug bis zu einer Höhe von max. 1 m zulässig.  

Werbeanlagen mit wechselndem und/oder bewegtem Licht sind 

unzulässig. 

 

 

Mülltonnenstandplätze - § 74 (1) 3 LBO 

 

 Standplätze für Abfallbehälter sind in die Gebäude zu integrieren 

. 

Hinweis: 

Die Bestimmungen der Abfallwirtschaftssatzung der Landes-

hauptstadt Stuttgart (AfS) sind einzuhalten. 

 

 

Einschränkung der Stellplatzverpflichtung - § 74 (2) 1. LBO 
 
 Die Stellplatzverpflichtung gemäß § 37 Abs. 1 LBO wird wie folgt 

eingeschränkt: 
 

Stellplätze für Kraftfahrzeuge bei Wohnungen 
1) Die Ermittlung der Anzahl der baurechtlich notwendigen Stell-

plätze für Kraftfahrzeuge erfolgt unter Anwendung der Best-
immungen des Anhangs 1 Buchstabe A der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über die 
Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze) vom  
28. Mai 2015. 

 
2) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze für Wohnungen des 

öffentlich geförderten Wohnungsbaus mit langfristiger Bindung 
(Landeswohnraumförderprogramm) wird um weitere 30 % je 
Wohnung reduziert. Diese Reduzierung hat auch nach Ablauf 
der Bindungen nach dem Wohnraumförderprogramm Gültig-
keit. 

 
Die Einschränkungen der Absätze 1 und 2 sind kumulativ anzu-
wenden. 
 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge bei Nicht-Wohnnutzungen 
Bei der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen und anderer An-

lagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, 

sind keine notwendigen Kfz-Stellplätze herzustellen. 
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D. Hinweise  
 

Höhenangaben 

 

Die im Plan eingetragenen Höhenangaben (m über NN) bezie-

hen sich auf Höhen im neuen System. Auskunft über Umrech-

nungsfaktoren zwischen Höhen im alten und neuen System  

erteilt das Stadtmessungsamt. Ergänzende Angaben über die 

Höhenlage der öffentlichen Verkehrsflächen macht das Tiefbau-

amt. 

 

Bodenschutz 

 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Boden-

schutzgesetzes (BodSchG), insbesondere § 4 und § 7, wird hin-

gewiesen. Außerdem ist das Beiblatt “Regelungen zum Schutz 

des Bodens” des Amts für Umweltschutz zu beachten.  

 

Geotechnik 

 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesam-

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen 

Geodaten (einschließlich der Baugrundkarte von Stuttgart) im 

Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation 

(Gipskeuper). Diese werden größtenteils von quartären Locker-

gesteinen (Altwasserablagerungen (einschließlich Schlick), Tal-

auenschottern, Auenlehm) mit 7-12 m Mächtigkeit überdeckt. Mit 

einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-

nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-

schluffigen Verwitterungsbodens, mit Auffüllungen vorangegan-

gener Nutzungen, die möglicherweise nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschied-

lichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Or-

ganische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Er-

schwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bau-

werksrelevant sein. Verkarstungserscheinungen (offene oder 

lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszu-

schließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflä-

chenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird 

auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (in der aktuell geltenden Fas-

sung) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-

chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 

Da eine Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. 

von Sulfatgesteinslösung infolge des Betriebs von technischen 

Versickerungsanlagen (z.B. über Mulden und Mulden-Rigolen-

Systeme) mit dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht auszu-

schließen ist, sollten vor deren Errichtung die geotechnische 

Eignung des Untergrunds durch einen sachverständigen Gutach-
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ter diesbezüglich überprüft werden. Bei etwaigen geotechnischen 

Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 

(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 

Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grund-

wasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbe-

dingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 

EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro emp-

fohlen. 

 

Denkmalschutz/Bodenfunde 

 

Der Geltungsraum liegt vollständig innerhalb archäologischer Re-

levanzflächen. Trotz Kriegsverlusten und modernen Eingriffen ist 

weiterhin das Vorhandensein von Kulturdenkmalen gemäß § 2 

DSchG nicht auszuschließen bzw. zu erwarten. Dabei kann es 

sich um Funde und Befunde von hohem Quellenwert für die frü-

he Stadtentwicklung hier handeln. Hervorzuheben sind insbe-

sondere auch noch in größerer Tiefe fassbare Siedlungsrelikte 

der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Vorstadt, zugehörigen 

Anlagen der Ver- und Entsorgung, wie etwa Brunnen und Latri-

nen, sowie der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Daher ist von 

einer gegebenenfalls erheblichen Beeinträchtigung im Zuge von 

erforderlichen Gründungs- und Tiefbaumaßnahmen auszugehen. 

 

Nach § 20 Denkmalschutzgesetz sind Funde, von denen anzu-

nehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentli-

ches Interesse besteht, unverzüglich einer Denkmalbehörde, der 

Gemeinde oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 

 

Wasserschutz 

 

Heilquellenschutzgebiet 

Der Geltungsbereich liegt in der Kernzone des Heilquellen-

schutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquellen in Stutt-

gart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg (Verordnung des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart zum Schutz der staatlich anerkannten 

Heilquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg vom 

11. Juni 2002). 

 

Gemäß der Schutzgebietsverordnung sind im Planbereich keine 

Wasserhaltungsarbeiten zulässig. Ferner ist das Freilegen von 

Grundwasser in einer Fläche > 500 qm verboten; Grundwasser 

darf ggf. nur in mehreren Teilabschnitten mit Flächen ≤ 500 qm 

freigelegt werden. Flächenhafte Eingriffe unter die Basis der 

quartären Ablagerungen sind ebenfalls nicht zulässig.  

Die weiteren Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung sind 
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ebenfalls zu beachten. 

 

Grundwasser 

Aus den bereits durchgeführten Baugrunderkundungen im Plan-

gebiet und aus dem Umfeld der Maßnahme ist ersichtlich, dass 

das Grundwasser zwischen 238,45 und 240,28 m ü. NN zu er-

warten ist. Im Bereich Rosenstraße 25/1 wurde der Grundwas-

serstand noch etwas höher bei 241,7 m ü. NN gemessen. Der 

Druckspiegel im Aquifer des Oberen Muschelkalks liegt bei ca. 

239 m ü. NN, die Basis der quartären Ablagerungen schwankt 

nach den bislang bekannten Daten im Amt für Umweltschutz 

stark zwischen 232,15 und 239,82 m ü. NN.  

 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser ist dem 

Amt für Umweltschutz nach § 43 Abs. 6 WG unverzüglich mitzu-

teilen. 

 

Starkregen 

Im Bereich der geplanten Bebauung befinden sich eine klein-

räumige Geländesenke und die Fließwege des Oberflächenab-

flusses mit erhöhten Überflutungsgefährdungen bei Starkregen. 

Für das neue Baugebiet sind bauliche Vorsorgemaßnahmen 

empfohlen, um bei Starkregen Wassereintritt in Gebäude zu ver-

hindern. 

 

Artenschutz 

 

Vor Abbruch und Umbau bestehender Gebäude sowie vor Fäll- 

und Schnittarbeiten an Bäumen und Gehölzen ist rechtzeitig im 

Einzelfall zu prüfen, ob es zu einer nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verbotenen Verletzung oder Tötung von besonders geschützten 

Arten oder einer Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-

lungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten kommt. Ist 

dies der Fall, so ist eine Entscheidung bei der zuständigen Na-

turschutzbehörde einzuholen. 

 

Fäll- und Schnittarbeiten an Bäumen, Hecken und Sträuchern 

dürfen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar und 

damit außerhalb der Brutzeiten heimischer Vogelarten durchge-

führt werden (§ 39 BNatSchG). Bei winterlichen Fäll- und 

Schnittarbeiten an Bäumen mit Höhlungen ist zu prüfen, ob diese 

als Winterquartier von Fledermäusen genutzt werden. Es wird 

empfohlen, vor Durchführung der Arbeiten einen Fachgutachter 

zu konsultieren. 
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Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse 

Nisthilfen für Fledermäuse  

Für Fledermäuse sind vor Beginn der Baufeldfreimachung fünf 

Flachkästen oder andere geeignete künstliche Fledermausquar-

tiere an Bäumen und/oder Fassaden von Gebäuden im räumli-

chen Zusammenhang zum Plangebiet vorgezogen und fachge-

recht anzubringen. 

 

Nisthilfen für Vögel 

Für den Haussperling sind vor Beginn der Baufeldfreimachung 

fünf künstliche Nisthilfen an Bäumen und/oder Fassaden von  

 

Gebäuden im räumlichen Zusammenhang zum Plangebiet vor-

gezogen und fachgerecht anzubringen. 

 

Die Regelung über den Vollzug der Artenschutzmaßnahmen  

erfolgt in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der LHS und 

der Planungsbegünstigten des Mobility Hub. 

 

Vermeidung von Vogelschlag 

 

Zur Vermeidung der Tötung und Verletzung von Vögeln an Glas- 

und Fensterfronten von Gebäuden, Gebäudeteilen und Anbauten 

sind diese vogelschlagsicher zu gestalten. Für die Ausgestaltung 

der Fronten sind die Fachempfehlungen der Schweizerischen 

Vogelschutzwarte (Schmid et al. 2012, Vogelfreundliches Bauen 

mit Glas und Licht) zu berücksichtigen.  

 

Notwendige Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind mit 

der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen, ggf. ist ein 

Konzept durch ein Fachbüro zu erstellen. 

 

  Planfeststellung U-Bahn/ B14 

 

Das Regenrückhaltebecken sowie der bestehende Zugang zur 

B14-Unterführung und zur U-Bahn Haltestelle Rathaus im südli-

chen Bereich sind Teil der Planfeststellung für den damaligen 

Ausbau der B14 und den Stadtbahnbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 27. Juni 2022/ 17. Februar 2023 



                           Anlage 5 zu GRDrs 191/2023
 
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im Zeitraum vom 

21. Mai bis einschließlich 28. Juni 2021 durchgeführt.
Während dieses Zeitraums und zum Online Erörterungstermin am 16. Juni 2021 sind 

keine Anregungen eingegangen.
 
 
 

Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung

Beteiligter 1
(Schreiben vom 27.01.2022)
 
ASP Architekten mit Koeber Land-
schaftsarchitektur gewannen den Städte-
bauwettbewerb "Stadtraum B14". Das 
Ergebnis wurde am 16.9.2019 bekannt 
gegeben mit den Ankündigungen von OB 
Kuhn und BM Pätzold, dass dieses nach 
Vorliegen einer Machbarkeitsstudie 
schrittweise realisiert werden soll. 
 
Wie in Bild 1 gezeigt, zeichnet sich der 
ASP-Entwurf für den Bereich Leonhards-
platz wie folgt aus: 

• Reduktion der Fahrstreifen zwi-
schen Österreichischem Platz und 
Charlottenplatz auf drei Fahrstrei-
fen. 

• Die B14 wird zukünftig aus-
schließlich oberirdisch geführt, d. 
h. die B14-Rampe zur Einfahrt in-
den Tunnel Charlottenplatz ent-
fällt. 

• Gegenüber der Leonhardskirche 
entsteht ein neues Kulturquartier, 
bestehend aus Haus für Film und 
Medien, dem neuen Lindenmu-
seum sowie einem Haus der Kul-
turen. Die Baukante dieser Bau-
körper rückt bis an die zukünftig 
geplante Kante der Hauptstätter 
Straße. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

Ob von ASP als Ersatz für das Breunin-
ger Parkhaus die Anordnung einer Tief-
garage angedacht wurde, ist uns nicht 

Kenntnisnahme. 
 
 

- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

bekannt. Jedenfalls ist durch den Wegfall 
der B14-Rampe zum Charlottenplatz die 
Möglichkeit gegeben, unter der Haupt-
stätter Straße und über der Stadtbahn 
(Tal-Längslinie) zukünftig eine Tiefga-
rage als Mobility-Hub anzuordnen und 
dieses möglicherweise mit der Tiefga-
rage des Dorotheen Quartiers zu verbin-
den. Die Platzierung eines Hauses für 
Film und Medien auf dem heutigen Ge-
lände des Parkhauses Breuninger wurde 
im Grundsatzbeschluß des Gemeindera-
tes am 5.3.2020 bestätig. 
 
Nach diesem Datum führte Firma 
Breuninger in Kooperation mit der Lan-
deshauptstadt einen beschränkten Reali-
sierungswettbewerb zum Breuninger 
Parkhaus - dem Mobility-Hub - und dem 
Film- und Medienhaus durch. Als Gewin-
ner wurden am 18.12.2020 die Architek-
ten haascockzemmrich Stuttgart gekürt 
(Bild 2). Zeitgleich verabschiedete die 
Landeshauptstadt den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan nach §2 
Baugesetzbuch in den Sitzungen am 8. 
und 15.12.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Überarbeitungsphase schloss sich 
an, die zum Bebauungsplanentwurf vom 
16.11.2021 führte, der entsprechend §3 
und §4 Baugesetzbuch den Behörden 
und der Öffentlichkeit zur Stellungnahme 
vorgelegt werden soll bzw. schon vorge-
legt wurde. 
 
Der haascockzemmrich-Entwurf zeichnet 
sich wie folgt aus: 

• Ein durchgehendes Sockelbau-
werk entlang der bisherigen Bau-
grenze an der Hauptstätter 
Straße. 

• Darüber sind drei Baukörper an-
geordnet, die nach der planeri-
schen Überarbeitung geringfügig 
über die Hauptstätter Straße aus-
kragen, bei Aufrechterhalten einer 
Durchfahrtshöhe von mindestens 
4,70 m. 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

• Die Höhe der baulichen Anlage 
von Sockelgeschoß zusammen 
mit den drei Baukörpern schwankt 
zwischen 18 m und 27 m. 

• Das Gesamt-Ensemble soll durch 
Wegfall eines 4. Bausteines mo-
dular aufgebaut werden, um damit 
bei Umgestaltung der B14 eine 
spätere Verschiebung des So-
ckels in Richtung Hauptstätter 
Straße zu ermöglichen. Aus unse-
rer Sicht ist das geplante Bauvolu-
men im Hinblick auf die umge-
bende Bebauung im Bohnen- und 
Leonhardsviertel deutlich zu groß 
(vgl. Bild 2 und Bild 3). 

 
Dies belegt auch der derzeitig geltende 
Bebauungsplan für den Kernbereich des 
Planungsgebietes. Dort wird die Höhen-
entwicklung der Gebäude auf 255,00 ü. 
NN und damit auf ca. 9-10 m und maxi-
mal 3 Vollgeschosse begrenzt. Im neuen 
Bebauungsplanentwurf soll die maximale 
Höhe auf 28 m und die Grundflächenzahl 
auf 1,0 sowie die Geschoßflächenzahl 
(GFZ) auf ca. 7,0 erhöht werden. Im 
Baunutzungsverzeichnis (BauNVO) ist 
die GFZ auf 3,0 begrenzt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassend 

• Das vorgeschlagene Bauvolumen 
passt sich nicht in die Umge-
bungsbebauung ein. 

• Körnungen der bestehenden Be-
bauung werden nicht oder nur un-
zureichend aufgenommen. 

• Eine städtebauliche Verbindung 
zwischen Leonhardsviertel und In-
nenstadt jenseits der B14 gelingt 
nicht. 

• Trotz Überarbeitung gelingt eine 
Anpassung an die Zukunftspla-
nung "Neuer Stadtraum B14", ent-
sprechend ASP Entwurf, nicht; der 
Zusammenhang mit der Planung 
IBA‘27 erscheint unklar und ist 
nicht nachvollziehbar. 

• Wesentliche IBA-Zielvorgaben 
laut Planspiel Leonhardsvorstadt 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

im vorgelegten Bebauungsplan-
entwurf werden nicht erfüllt, z. B 
kooperative Planung und geplante 
Konzeptvergabe. 
 

 
 
 
 

Unser Vorschlag 
Aus diesen Gründen schlagen wir vor, 
dass der vorgelegte Bebauungsplanent-
wurf zunächst nicht weiterverfolgt und 
zuvor die Machbarkeitsstudie zur "Neuer 
Stadtraum B14" bearbeitet wird. 
 
Mit dem ASP-Wettbewerbsentwurf ergibt 
sich für den Bereich Leonhardsplatz ein 
großes städtebauliches, kulturelles, ver-
kehrliches Potenzial, das nicht aus ver-
meintlich zeitlichen Gründen ungenutzt 
bleiben darf. 
Sollte die Umsetzung des Konzeptes des 
Wettbewerbsergebnisses Neuer Stadt-
raum B14 aufgrund der Machbarkeitsstu-
die möglich sein, dann plädiert Aufbruch 
Stuttgart e. V. für eine Lösung, wie vom 
Verschönerungsverein Stuttgart vorge-
schlagen und in Bild 4 dargestellt. Er-
gänzt werden sollte dieser Lösungsvor-
schlag um die Anordnung einer Tiefga-
rage (Mobility-Hub) unter der Hauptstät-
ter Straße, da die derzeitige B14-Rampe 
entfallen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Planungsvorschlag trägt dazu bei, 
dass sich die Leonhardsvorstadt zur 
Hauptstätter Straße hin als attraktives, 
gemischt genutztes und urbanes Innen-

 
Kenntnisnahme
Langfristige Zielplanung und damit 
Grundlage der Neuordnung ist der 
prämierte städtebauliche Entwurf 
von asp Architekten und Stadtpla-
ner und Koeber Landschaftsarchi-
tekten für die Umgestaltung des 
Stadtraums der B14 (siehe Ziffer 
2.2 der Begründung zum Bebau-
ungsplan Hauptstätter/Esslinger 
Straße (Stgt 317). Der im Wettbe-

werbsentwurf für die B14 dargeleg-

ten Neudefinition der Ränder und 

der Umgestaltung des Stadtraums 

müssen übergeordnete verkehrs-

planerische Untersuchungen und 

Konzepte zugrunde gelegt werden. 

Aufgrund der Komplexität und des 

Umfangs eines Eingriffes in die 

Hauptstätter Straße (B14)

ist eine planungsrechtliche Fest-

setzung der Zielplanung erst dann 

möglich, wenn diese Untersuchun-

gen zur Machbarkeit erfolgt sind. 

Nichtsdestoweniger soll mit der 

vorliegenden Planung die Ver-

schiebung der Quartierskante in 

Richtung Hauptstätter Straße im 

Einklang mit dieser Zielplanung er-

möglicht werden. Ein kurzfristiger 

Eingriff in die Verkehrsführung
soll dadurch vermieden werden, 
dass für eine neue Bebauung mit 
einer teilweisen Auskragung über 
die Fahrbahn eine ausreichende 
Durchfahrtshöhe gewährleistet 
wird.

 
Im Jahr 2022 wurde, aufbauend 
auf dem überarbeiteten Ergebnis 
des Wettbewerbs „Mobility Hub“, 
ein Realisierungswettbewerb für 
ein Haus für Film und Medien 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

stadtquartier weiterentwickelt. Das ober-
irdische Bauvolumen würde sich in die 
Umgebungsbebauung einfügen und der 
öffentliche Raum zwischen Leonhards-
vorstadt und City könnte prägnant ge-
fasst werden. Damit wären alle Zielvor-
gaben der Landeshauptstadt der IBA‘27 
sowie von Firma Breuninger optimal er-
füllbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte der hier vorgeschlagene Weg nicht 
gangbar sein, so sollte zumindest in Be-
tracht gezogen werden, das bisher vor-
geschlagene Bauvolumen erheblich zu 
reduzieren, indem z. B. das von Auf-
bruch Stuttgart e. V. sehr befürwortete 
Haus für Film und Medien einen seiner 
Bedeutung angemessenen, attraktiven 
Standort erhält. Ebenso wäre wün-
schenswert, die im bisherigen Entwurf 
verbauten Sichtachsen durch geringfü-
gige Abänderungen der geplanten Bau-
körper und Fassaden wiederherzustel-
len. Dazu hat der Verschönerungsverein 
Stuttgart detaillierte Vorschläge erarbei-
tet, die wir hier in Bild 6 freundlicher 
Weise wiederholt darstellen. 
 

(HFM) entschieden. Mit dem Haus 
für Film und Medien wird die Stutt-
garter Kulturmeile aus Staatsgale-
rie, Württembergischer Landes-
bibliothek und Stadtpalais bis zum 
Wilhelmsplatz verlängert. Zusätz-
lich soll die Neugestaltung des 
städtischen Raums am Leon-
hardsplatz eine attraktive Quer-
verbindung über die bisherige 
Barriere der B14 hinweg zwischen 
der Innenstadt am Marktplatz und 
der Leonhardsvorstadt ermögli-
chen. 
Das HFM bildet künftig den südli-
chen Blickfang aus Richtung 
Marktstraße und ist gleichzeitig, in 
Verbindung mit dem neu gestalte-
ten Stadtplatz gegenüber der Le-
onhardskirche, städtebauliches 
Gelenk zwischen dem Altstadto-
val und der Leonhardsvorstadt. 
Der Standort soll daher beibehal-
ten werden. 
 
Der Vorschlag der Freihaltung der 
Sichtachsen wird teilweise aufge-
nommen.
Die nordöstliche Baugrenze (Ver-
längerung Rosenstraße) wurde 
entsprechend des Vorschlags 

des Verschönerungsvereins an-

gepasst.
 
Die Freistellung des geplanten 
Hauses für Film und Medien 
(HFM) war mit einer funktionalen 
Neuorganisation, insbesondere 
auch der Anordnung der geplan-
ten Stellplätze des Mobility Hub, 
und einer Verschiebung des Bau-
körpers des Hub nach Südwesten 
verbunden. 
Diese Grundkonstellation bildete 
auch die Grundlage des Realisie-
rungswettbewerbs für das HFM. 
Auf Blickbeziehungen aus der 
Wagnerstraße und der Pfarr-
straße in Richtung Altstadtoval 
wurde hierbei verzichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teilweise 
 
 
 
 

 



Anlage 6 zu GRDrs 191/2023
 
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 11. März 2021 und der Frist von 31 Tagen 
nach Erhalt des Schreibens durchgeführt. 
 
 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Zweckverband Bodensee-Wasserver-
sorgung  
(Schreiben vom 12.03.2021) 
 
Im Bereich dieser Maßnahme befinden 
sich weder vorhandene noch geplante 
Anlagen der BWV. Es werden daher 
keine Bedenken erhoben.  
 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren 
ist nicht erforderlich.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 
- 

Flughafen Stuttgart GmbH 
(Schreiben vom 12.03.2021)  
 
Die Flughaften Stuttgart GmbH gibt zum 
Bebauungsplan folgende Stellungnahme 
ab:  
 
1. Bauschutzbereich  

Das Bebauungsplangebiet liegt nicht 
im Bauschutzbereich nach § 12 
LuftVG des Flughafens Stuttgart. Von 
Seiten der Flughafen Stuttgart GmbH 
bestehen insofern gegen die festge-
legten Bauhöhen keine Bedenken.  

 
2. Lärmschutz  

Das Bebauungsplangebiet liegt au-
ßerhalb des Lärmschutzbereiches für 
den Flughafen Stuttgart.  

 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
- 

Stuttgarter Straßenbahnen AG 
(Schreiben vom 12.03.2021)  
 
Vielen Dank für die Beteiligung am Be-
bauungsplanverfahren.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
Ein barrierefreier Zugang zur un-
terirdischen Stadtbahnhaltestelle 

 
 
 
- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Wie im Textteil dargestellt, ist das Plan-
gebiet sehr gut an den ÖPNV ange-
schlossen: Es ist von den Verkehrsmit-
teln Stadtbahn und Bus fußläufig in kur-
zer Entfernung erreichbar. Wir begrüßen 
deshalb, den Erhalt und die Einbezie-
hung des Zugangs zur Stadtbahnhalte-
stelle „Rathaus“ in die angestrebte Neu-
ordnung.  
 

„Rathaus“ wird auch künftig ge-
währleistet und ist (im bauord-
nungsrechtlichen Verfahren) si-
cherzustellen. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart 
ist bzw. wird Eigentümerin der 
Flächen des HFM. Die Bauan-
tragsplanung für das HFM wird 
von der Landeshauptstadt Stutt-
gart erstellt, sodass im Bauge-
nehmigungsverfahren der ord-
nungsgerechte Zugang und die 
Einhaltung der erforderlichen 
Brandschutzanforderungen (Ent-
rauchung) gewährleistet werden 
können. 
 

Ebenso begrüßen wir die geplante Bei-
behaltung der Busspur in der Hauptstät-
ter Straße in Richtung Charlottenplatz 
und die Einbeziehung der dortigen Bus-
haltestelle. Für einen behinderungsar-
men Linienbusverkehr ist bei den heuti-
gen und auch in Zukunft noch zu erwar-
tenden Verkehrsmengen eine Busspur 
für die Linien 43 und 44 auch zwingend 
notwendig. Nur so kann an dieser Stelle 
ein reibungsloser und attraktiver Linien-
busverkehr gewährleistet werden. Bei ei-
ner Kombination Bus- und Radverkehr 
und Ausweisung als Umweltspur bitten 
wir darzustellen, wie der Radverkehr am 
Charlottenplatz aus der Umweltspur her-
aus – bzw. weitergeführt wird.  
 
Bei den beiden Zufahrten zu den Parkga-
ragen muss ein deutlich längerer Stau-
raum vor den Einlassschranken inner-
halb der Gebäude festgeschrieben wer-
den, damit ein Rückstau auf die Bus-
/Umweltspur vermieden wird. Ansonsten 
würde die Umweltspur ihre Aufgabe hier 
zeitweise nicht erfüllen können. Diese 
Problematik besteht bereits bei der 
Parkgarage Dorotheenquartier, bei der 
die Parkhausbesucher regelmäßig die 
dortige Haltestelle zustellen.  
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die künftige Verkehrssituation 
wurde im Rahmen eines Fachgut-
achtens untersucht (Verkehrsun-
tersuchung, BS Ingenieure, Lud-
wigsburg, März 2022). 
 
Der Fokus lag dabei auf einer leis-
tungsfähigen und verkehrssicheren 
Abwicklung des auf das Plangebiet 
bezogenen Verkehrs und dem Er-
halt der Sicherheit und Leichtigkeit 
des allgemeinen Verkehrs, wobei 
ausschließlich der motorisierte 
Verkehr betrachtet wurde. 
Neben allgemeinen verkehrslen-
kenden Regelungen wie  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

- deutlicher Vorwegweisung, 
Beschilderung und Einbin-
dung in das vorhandene 
Parkleitsystem der Stadt 
Stuttgart 

- deutlicher Kennzeichnung 
der Zu- und Ausfahrten im öf-
fentlichen Straßenraum 

- klarer verkehrsrechtlicher Be-
schilderung mit Hinweis auf 
die bestehende Busspur 

- klarer Darstellung im Außen-
bereich, wenn die mögliche 
Parkierungsanlage voll ist 
und ggf. Verhinderung weite-
rer Zufahrten durch eine 
Schranke an der Fassade,  

kann innerhalb des Plangebietes 
durch ein internes Leitsystem, das 
den Verkehrsablauf auf der öffent-
lichen Straße nicht beeinflusst (au-
tomatische Kennzeichenerfas-
sung), auf Schranken zur Rege-
lung der Zufahrt verzichtet werden. 
Es ist daher nicht zu erwarten, 
dass Stauraumbedarf auf öffentli-
chen Straßen erzeugt wird. 
 

Ebenso muss an den Ausfahrten der 
Parkgaragen eine ausreichende Sicht 
(Sichtdreieck) auf die Umweltspur und 
Aufstellmöglichkeit gegeben sein, um 
eine sichere Vorbeifahrt der Busse und 
Radfahrer zu gewährleisten. Alternativ 
müssten die Ausfahrten signalisiert wer-
den, was aber sicherlich die schlechtere 
Lösung wäre.  
 
 

Kenntnisnahme. 
Der Bebauungsplan lässt Zu-
/Ausfahrten für Kfz innerhalb ei-
nes größeren Bereichs entlang 
der nordwestlichen Baugrenze (B 
14) zu. 
Die Einhaltung der erforderlichen 
Sichtverhältnisse wird im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens 
sichergestellt. 

- 
 

Gesundheitsamt 
(Schreiben vom 15.03.2021) 
 
Zu den auf  
https://cloud.kdrs.de/index.php/s/PoktoA-
RInIHsd4B  
abgerufenen Unterlagen wird vom Sach-
bereich Umweltbezogener Gesundheits-
schutz, Umwelthygiene wie folgt Stellung 
genommen:  
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Keine Einwände. 
Um weitere Beteiligung am Verfahren 
wird gebeten.  
 

Kenntnisnahme. 
 

- 

Zweckverband Landeswasserversor-
gung 
(Schreiben vom 15.03.2021)  
 
Wir danken für die Beteiligung am Plan-
verfahren und teilen mit, dass sich in 
dem angefragten Bereich keine Anlagen 
der LW befinden, entsprechend sind die 
Belange der Landeswasserversorgung 
nicht betroffen.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 
- 

Eisenbahn-Bundesamt  
(Schreiben vom 17.03.2021)  
 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zu-
ständige Planfeststellungsbehörde für 
die Betriebsanlagen und die Bahnstrom-
fernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) 
der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 
als Träger öffentlicher Belange, ob die 
zur Stellungnahme vorgelegten Planun-
gen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 
3 des Gesetzes über die Eisenbahnver-
kehrsverwaltung des Bundes berühren.  
 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesam-
tes werden von den Planungen berührt. 
Bei Beachtung der nachfolgenden Ne-
benbestimmungen bestehen keine Be-
denken:  
 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass 
der Bauantrag die Plangrenzen des PFA 
1.2 und PFA 5 des Projekts S 21 tangie-
ren.  
Wir haben keine Bedenken und verwei-
sen wegen der daraus resultierenden 
Beschränkungen sich an die Vorhaben-
trägerin des Projekts zu wenden.  
 
Die Anschrift lautet:  
Großprojekt Stuttgart Ulm GmbH 
Räpplestr. 17 
70191 Stuttgart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Nach derzeitiger Kenntnis der 
Landeshauptstadt Stuttgart liegt 
der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Hauptstätter-/Esslinger 
Straße (Stgt 317) nicht in einem 
Planfeststellungsabschnitt zu 
S21. Eine Kontaktaufnahme ist 
daher nicht erforderlich. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung.  
 
Südwestrundfunk, Anstalt des öffent-
lichen Rechts 
(Schreiben vom 17.03.2021)  
 
Unsere gesetzliche Aufgabe der Rund-
funkversorgung wird durch den Bebau-
ungsplan nicht direkt berührt. Es sind 
derzeit keine bestehenden oder geplan-
ten Richtfunkstrecken des SWR betrof-
fen.  
 
Wir weisen ferner darauf hin, dass der 
Empfang von Hörfunk- und Fernsehpro-
grammen durch bauliche Veränderungen 
gestört werden kann. Insbesondere 
großflächige reflektierende Strukturen 
wie z. B. metallische Fassadenverklei-
dungen sind potentiell geeignet, Störun-
gen des Rundfunkempfangs zu verursa-
chen. Um derartige Störungen zu ver-
meiden, sind Ihrerseits bereits bei der 
Planaufstellung entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen.  
 
Für den Fall von Abschattungen durch 
Hochbauten können die Bauherren bei-
spielsweise zu Maßnahmen verpflichtet 
werden, die den betroffenen Rundfunk-
teilnehmern wieder einen ungestörten 
Empfang ermöglichen. Grundsätzlich 
sollte sichergestellt werden, dass den 
Bewohnern die Montage von Empfangs-
antennen möglich ist.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
 
- 

Netze BW Wasser GmbH  
(Schreiben vom 26.03.2021) 
 
Es bestehen keine grundsätzlichen Ein-
wände gegen den vorgelegten B-Plan.  
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich 
Anlagen der Netze BW (Gas), Netze BW 
Wasser (Wasser) sowie der Stuttgart 
Netze GmbH (Strom) und der EnBW 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

(Fernwärme). Diese Anlagen sind aus 
dem beigefügten Mehrspartenplan er-
sichtlich.  
 
Umweltrelevante Erkenntnisse bezüglich 
unserer Leitungsanlagen sind uns nicht 
bekannt.  
 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfah-
ren zu beteiligen.  
 
Deutsche Bahn AG 
(Schreiben vom 06.04.2021) 
 
Der Bereich des Bebauungsplans liegt 
ca. 590 m abseits der Bahnlinie Stuttgart 
– Filderstadt.  
 
Die DB AG hat daher keine Bedenken 
und Einwendungen. Auf die durch den 
Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen entstehenden Immissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall 
usw.) wird vorsorglich hingewiesen.  
 
Eine weitere Beteiligung in diesem Ver-
fahren halten wir nicht für erforderlich.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
- 

Handwerkskammer Region Stuttgart  
(Schreiben vom 09.04.2021)  
 
Weder zu diesem Bebauungsplan noch 
zum Umfang und Detaillierungsgrad ei-
ner evtl. erforderlichen Umweltprüfung 
haben wir Bedenken oder Anregungen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 
- 

Vodafone NRW GmbH  
(Schreiben vom 12.04.2021)  
 
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Für unsere 
Stellungnahme benötigen wir einen La-
geplan + Begründung z. Hd. Herrn Kiew-
ning.  
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für 
Umweltschutz 
(Schreiben vom 14.04.2021)  
 
Naturschutz (Ansprechpartner/in: GZ 
36-2.21, Nebenstelle 88654)  
Der Scoping-Checkliste und der Potenti-
aluntersuchung kann fachlich zuge-
stimmt werden. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen sind vorgezogen im Geneh-
migungsverfahren umzusetzen.  
Hinsichtlich Vogelschlagrisiko wird auf 
die bisherigen Stellungnahmen verwie-
sen. In der Gewinnerpräsentation sind 
großflächige Glaselemente und Über-
Eck-Verglasungen dargestellt, bei denen 
von einem erhöhten Vogelschlagrisiko 
ausgegangen wird. Dieses Thema ist 
frühzeitig in der weiteren Planung zu be-
rücksichtigen.  
 
Grundwasserschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.63, Nebenstelle 88959)  
Es wird empfohlen in den Allgemeinen 
Zielen und Zwecken zum Bebauungs-
plan unter 6. Umweltbelange folgenden 
Textteil zum Grundwasser einzufügen:  
 
Der Geltungsbereich liegt in der Kern-
zone des Heilquellenschutzgebietes 
(Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart zum Schutz der staatlich aner-
kannten Heilquellen in Stuttgart Bad 
Cannstatt und Stuttgart Berg vom 11. 
Juni 2002).  
 
Gemäß der Schutzgebietsverordnung 
sind im Planbereich keine Wasserhal-
tungsarbeiten zulässig. Ferner ist das 
Freilegen von Grundwasser in einer Flä-
che > 500 qm verboten; Grundwasser 
darf ggf. nur in mehreren Teilabschnitten 
mit Flächen ≤ 500 qm freigelegt werden. 
Flächenhafte Eingriffe unter die Basis 
der quartären Ablagerungen sind eben-
falls nicht zulässig. Die weiteren Bestim-
mungen der Schutzgebietsverordnung 
sind ebenfalls zu beachten. Bezüglich 
der Einbindetiefe des geplanten Vorha-
bens gab es bereits Abstimmungsge-
spräche mit dem Amt für Umweltschutz. 

 
 
 
 
 
 
Zum Thema Vogelschlagrisiko 
wurde unter D. ein Hinweis in den 
Textteil des Bebauungsplans auf-
genommen. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
bzw. wird Eigentümerin der Flä-
chen des HFM. Die Bauantrags-
planung für das HFM wird von der 
Landeshauptstadt Stuttgart er-
stellt. Die verantwortlichen Stellen 
wurden frühzeitig informiert. 
 
 
 
 
 
 
Der Textteil des Bebauungsplans 
wurde unter D. Hinweise entspre-
chend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Auf das Besprechungsprotokoll vom 
21.11.2019 zum Besprechungstermin am 
02.10.2019 wird hingewiesen.  
 
Nach den uns bisher bekannten Daten 
aus den bereits durchgeführten Bau-
grunderkundungen im Vorhabensbereich 
und aus dem Umfeld der Maßnahme ist 
das Grundwasser zwischen 238,45 und 
240,28 m ü. NN zu erwarten. Im Bereich 
Rosenstraße 25/1 wurde der Grundwas-
serstand noch etwas höher bei 241,7 m 
ü. NN gemessen. Der Druckspiegel im 
Aquifer des Oberen Muschelkalks liegt 
bei ca. 239 m ü. NN, die Basis der quar-
tären Ablagerungen schwankt nach den 
bislang bekannten Daten im Amt für Um-
weltschutz stark zwischen 232,15 und 
239,82 m ü. NN.  
 
Aus der Sicht des Grundwasserschutzes 
bestehen gegen den Bebauungsplan 
keine Bedenken, sofern die Bestimmun-
gen der Schutzgebietsverordnung und 
die mit dem Amt für Umweltschutz abge-
stimmten Punkte aus dem Bespre-
chungsprotokoll vom 21.11.2019 beach-
tet werden.  
 
Beim Baugenehmigungs- bzw. wasser-
rechtlichen Erlaubnisverfahren werden 
Auflagen und Regelungen zum Schutz 
des Grundwassers getroffen.  
 
Das Besprechungsprotokoll mit Abstim-
mungsdetails zur Einbindetiefe ist als An-
lage beigefügt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die abgestimmten Punkte wurden

im weiteren Verfahren beachtet. ja

Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.35, Nebenstelle 88667)  
Das schalltechnische Gutachten liegt uns 
noch nicht vor, eine Vorabstimmung mit 
dem Gutachter ist erfolgt. Folgende 
Emissionsquellen sollten berücksichtigt 
werden:  
 
• Parkhaus, Tiefgarage (möglichst ge-

schlossen, eingehauste Zufahrt) 
• Besucherströme  

 
 
Es wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erstellt und mit der 
Fachabteilung des AfU abge-
stimmt (BS Ingenieure, Ludwigs-
burg, 26. Mai 2021). Entspre-
chende Festsetzungen zum Lärm-
schutz wurden im Bebauungs- 
planentwurf getroffen. 

 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

• Eingangsbereich (möglichst nicht 
zum Wohnen orientiert)  

• Veranstaltungen innen (geschlossene 
Fenster, Lüftungsanlage) 

• Außengastronomie  
 
Stadtklima und Lufthygiene (An-
sprechpartner/in: GZ 36-4.21, Neben-
stelle 88687)  
Hinweis: Die Stellungnahme bezieht sich 
auf die in der frühzeitigen Beteiligung zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und 
lässt sonstige, in gesonderten Abspra-
chen gezeigte Planstände außer Acht.  
 
Die erwähnte besondere Berücksichti-
gung klimatischer Belange wird deutlich 
begrüßt. Eine Umsetzung wird mit der 
vorliegenden Planung jedoch noch nicht 
vollumfänglich gesehen, insbesondere 
im Bereich Entsiegelung. Die erwähnte 
und angestrebte „umfassende Entsiege-
lung“ ist im weiteren Planungsverlauf zu 
realisieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die geplanten Nutzungen erfor-
dern eine vollständige Versiege-
lung der geplanten Bauflächen. 
Die festgesetzte Dach- und Fas-
sadenbegrünung, ein teilweise in-
tensiv begrünter Dachgarten so-
wie Baumersatzpflanzungen in-
nerhalb des Plangebietes und in 
der nahen Umgebung wirken sich 
positiv auf die klimatischen Ver-
hältnisse aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

An der in Anlage 3 dargestellten Pla-
nungsabsicht mit den die Straßenzüge 
freihaltenden Einzelbauten ist festzuhal-
ten. Die dargelegte Höhenentwicklung ist 
als Maximum zu verstehen, die 23 m im 
Bereich des Film- und Medienhaus wer-
den aus stadtklimatischer Sicht als ein 
solches mitgetragen.  
 
 

Überarbeitung Wettbewerb „Reali-
sierungswettbewerb Mobility Hub“ 
In der Überarbeitung des Sieger-
entwurfs des o.g. WB wurde das 
Haus für Film und Medien (HFM) 
auf Grund der prioritären zeitli-
chen Verwirklichung des Projek-
tes „Mobilty Hub“ aus dem ge-
meinsamen Sockel herausgelöst 
und freigestellt. Das HFM betont 
damit als Einzelbaukörper den 
Eingang der Esslinger Straße und 
bildet gleichzeitig den optischen 
Abschluss der Sichtachse im Ver-
lauf der Marktstraße. Das Konzept 
der Einzelbaukörper wurde inso-
fern weiterverfolgt und in den Be-
bauungsplanentwurf übernom-
men. 
Der im Wettbewerb vorgesehene 
Baustein nordöstlich der Rosen-

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

straße, der ebenfalls erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt weiterver-
folgt werden soll, ist nicht mehr 
Bestandteil des abgegrenzten 
Geltungsbereichs. 
 
Das Wettbewerbsergebnis bzw. 
seine Überarbeitung sieht für das 
Haus für Film und Medien eine 
Höhe von ca. 27 m sowie für die 
auf die Gebäudebasis (ca. 8 bis 9 
m) aufgesetzten „Gebäudewürfel“ 
eine Höhe von ca. 23 m bis 24 m 
vor.  
Die Gebäudehöhen berücksichti-
gen bereits die größere Konstruk-
tionshöhe durch die geplante 
Holzkonstruktion. 
 

Die Einengung des Straßenraums bringt 
einen Straßenschluchtcharakter mit sich, 
der bei gleichbleibenden Verkehrsbedi-
nungen zu einer erhöhten Schad-
stoffimmission und damit zu einer Ver-
schlechterung der lufthygienischen Situa-
tion führt. Die Umsetzung der den Sie-
gerentwurf des Wettbewerbs zur Umge-
staltung der B14 begleitenden verkehrli-
chen und auch straßenraumbegleitenden 
Maßnahmen ist zwingend erforderlich.  
 

Kenntnisnahme. 
Im Einklang mit der Zielplanung 
des Wettbewerbs „Umgestaltung 
Stadtraum B 14“ sieht der überar-
beitete Entwurf für das Plangebiet 
eine Verschiebung der neuen 
Quartierskante in Richtung Haupt-
stätter Straße vor. Ein Eingriff in 
die Verkehrsführung soll dadurch 
vermieden werden, dass für eine 
neue Bebauung (teilweise Aus-
kragung über die Fahrbahn) eine 
ausreichende Durchfahrtshöhe 
(mind. 4,70 m) gewährleistet wird.  
Die Durchlüftung entlang der 
Hauptstätter Straße wird damit 
nicht wesentlich eingeschränkt. 
Aufgrund der Komplexität und des 
Umfangs eines Eingriffes in die 
Hauptstätter Straße (B 14) ist eine 
planungsrechtliche Festsetzung 
der o.g. Zielplanung des Wettbe-
werbs „Umgestaltung Stadtraum 
B 14“ erst möglich, wenn Untersu-
chungen zur grundsätzlichen 
Machbarkeit, die auch die Mög-
lichkeiten für verkehrliche und 
straßenraumbegleitende Maßnah-
men beinhalten, erfolgt sind. 
 

- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
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In Anlage 1 „Ziele und Zwecke“ ist auf 
Seite 2 im Kapitel „Grund für die Aufstel-
lung des Bebauungsplans“ das Ziel der 
Umgestaltung der B14 zu verdeutlichen. 
Dies ist für die Umsetzung der Planung 
unabdingbar (s. spätere Ausführungen).  
 

  

Auf Seite 3 trifft der Satz „Ein Eingriff in 
die Verkehrsführung soll in diesem Ver-
fahren dadurch vermieden werden, …“ 
nicht zu. Die im Rahmen des Wettbe-
werbs der Umgestaltung der B14 stattfin-
denden städtebaulichen Planungen be-
dingen eine verkehrliche Umgestaltung 
der B14.  
 

  

Die auf Seite 3 unter den Zielen für die 
Entwicklung des Plangebiets genannte 
und in der weiteren Anlage 3 aufgezeigte 
Gliederung der Bebauung in Einzelbau-
körper wird aus stadtklimatischer Sicht 
begrüßt. Dies sowie die in Anlage 3 dar-
gestellte Anordnung sichert Querlüftun-
gen durch die orthogonal an das Plange-
biet heranreichenden Straßenzüge. Des 
Weiteren sind den Zielen für die Entwick-
lung des Plangebiets auf Seite 3 Anpas-
sungsmaßnahmen an die Folgen des Kli-
mawandels hinzuzufügen und umzuset-
zen.  
 

Höhenfestsetzung und Baugren-
zen sichern die Gliederung. 

ja 

Auf Seite 4 unter „Flächennutzungsplan“ 
ist die Aussage des im FNP enthaltenen 
Standortkonzept Hochhäuser hinzuzufü-
gen. Hochhäuser, wobei hier die Defini-
tion der LBO BW greift, sind im Bereich 
des Plangebiets u. a. aus stadtklimati-
schen Gründen nicht zu realisieren.  
 

Die geplante Bebauung bleibt un-
ter der Hochhausgrenze. 
 

ja 

Auf Seite 8 ist den umweltrelevanten As-
pekten das Thema „Luftqualität“ hinzuzu-
fügen. Es bestehen verkehrsinduzierte 
Luftschadstoffbelastungen, die im wei-
tern Verfahren zu berücksichtigen sind.  
 

Aufgrund seiner innerstädtischen 
Lage, am Rand der Hauptver-
kehrsstraße B 14, besteht für das 
Plangebiet eine Vorbelastung 
durch Luftschadstoffe. 
Auf das Luftschadstoffgutachten 
des Büros Müller BBM zum Be-
bauungsplan Hauptstätter-/Esslin-
ger Straße vom 26.Juli 2021 wird 
verwiesen. 
 

ja 
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Auf Seite 10 ist das Kapitel „Stadtklima 
und Lufthygiene“ wie folgt anzupassen:  
„Das Bauvorhaben befindet sich in der 
Stuttgarter Innenstadt, in welcher som-
merliche Überwärmung und Hitzestress 
mit fortschreitendem Klimawandel immer 
gravierender werden. Der Klimaatlas 
weist den Bereich als bebautes Gebiet 
mit klimatisch-lufthygienischen Nachtei-
len aus, welcher unter stadtklimatischen 
Gesichtspunkten sanierungsbedürftig ist. 
Stadtklimatische Belange sind daher im 
weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind die Zielsetzungen ei-
ner klimaverträglichen Mobilität und einer 
an den Klimawandel angepassten Stadt-
entwicklung zu beachten. Für den lan-
gestreckten Stuttgarter Talkessel ist das 
Tal des Nesenbachs samt seiner Zuläufe 
wegen nächtlicher Kaltluftströme von 
großer lokalklimatischer und lufthygieni-
scher Bedeutung. Aus stadtklimatischer 
Sicht ist demzufolge eine nachhaltige 
Veränderung der Ventilation in der In-
nenstadt durch eine Verringerung des 
mit dem bedeutsamen Kaltluftstrom des 
Nesenbachtals bspw. durch eine Veren-
dung des Straßenquerschnitts, Hochbau-
ten oder starke Variationen in der Hö-
henentwicklung insbesondere bei gleich-
bleibenden Verkehrsverhältnissen zu 
vermeiden. Im Gegenzug ist aus stadtkli-
matischer Sicht eine Verstärkung der 
Kaltluftströmung durch eine Aufweitung 
des Straßenraumes sowie eine möglichst 
niedrige Bebauung anzustreben. Glei-
ches gilt auch für die Kaltluftzuläufe von 
den nahegelegenen Hangbereichen. Bei 
der Umgestaltung des Plangebiets ist 
eine Verknüpfung zum Rahmenplan 
Halbhöhenlagen herzustellen. Die dort 
beschriebenen Kaltluftströmungen, ins-
besondere im Bereich Dobel, sind aufzu-
nehmen, um die Ventilation im Plange-
biet und den umliegenden innerstädti-
schen Siedlungsbereichen zu verbessern 
und damit auch die thermische Belas-
tung zu senken.  
 
 

Der Umweltbericht und die Be-
gründung enthalten entspre-
chende Ausführungen. 

ja 
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Die orthogonal an das Plangebiet heran-
reichenden Straßenzüge sind somit für 
Querlüftungen zu nutzen und nicht zu 
verbauen. Zudem sind Maßnahmen zur 
Verringerung von Aufheizung und Ver-
stärkung von Verdunstungskühlung im 
weiteren Verfahren planerisch sicherzu-
stellen. Umfassende Begrünungsmaß-
nahmen sowie auch eine umfassende 
Entsiegelung können hierbei sowohl 
stadtklimatisch wie lufthygienisch be-
günstigend im diesbezüglich stark vorbe-
lasteten Stadtraum wirken. Vollumfängli-
che Dach- und Fassadenbegrünungen 
zur Verbesserung der kleinklimatischen 
Verhältnisse sind anzustreben und im 
weiteren Verfahren einzuplanen und um-
zusetzen.  
 

Im Verlauf der Rosenstraße, der 
Brennerstraße und der Pfarr-
straße sowie eingeschränkt auch 
im Verlauf der Wagnerstraße er-
möglicht die Planung weiterhin 
eine gewünschte Querlüftung. 
 
Die festgesetzte Dach- und Fas-
sadenbegrünung, ein teilweise in-
tensiv begrünter Dachgarten so-
wie Baumersatzpflanzungen in-
nerhalb des Plangebietes und in 
der nahen Umgebung wirken sich 
positiv auf die klimatischen Ver-
hältnisse aus. 
 

 
 

ja 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die 
sich durch starke Verkehrsbelastungen 
auszeichnende Hauptstätter Straße/B14. 
Im weiteren Bebauungsplanverfahren 
sind die verkehrsbedingten Luftschad-
stoffbelastungen in Bezug auf das Plan-
gebiet gutachterlich zu untersuchen. Die 
Bildung einer Straßenschlucht durch eine 
Querschnittsverengung des Straßen-
raums ist zu vermeiden, da dies eine po-
tentielle Verschlechterung der lufthygie-
nischen Situation im Bereich des Plange-
biets und auch den umliegenden Sied-
lungsbereichen bedingt – insbesondere 
bei gleichbleibenden Verkehrsbedingun-
gen. Die weiteren, den Siegerentwurf 
des Wettbewerbs zur Umgestaltung der 
B14 begleitenden verkehrlichen und 
auch straßenraumbegleitenden Maßnah-
men, sind in diesem Zuge ebenfalls 
zwingend umzusetzen“.  
 

Es wurde ein Luftschadstoffgut-
achten erstellt und mit der Fach-
abteilung des AfU abgestimmt 
(Müller BBM, Karlsruhe, 26.Juli 
2021). 

ja 

Verkehrslärm (Ansprechpartner/in: GZ 
36-4.32, Nebenstelle 88655)  
Laut der Lärmkartierung der Stadt Stutt-
gart 2017 sind am Rande des Plange-
biets Entlang der B14 Lärmpegel von 
über 75 dB(A) am Tag und über 65 
dB(A) in der Nacht zu erwarten. Damit 
wären die Grenzen der Gesundheitsge-
fährdung am Tag und in der Nacht deut-
lich überschritten. Nutzungen entlang der 

 
 
Kenntnisnahme. 
Es wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erstellt und mit der 
Fachabteilung des AfU abge-
stimmt (BS Ingenieure, Ludwigs-
burg, 26. Mai 2021). 

 
 
- 
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B14 wie Büroräume, Fahrradwerkstatt, 
etc. sind nur mit hohen Schallschutzauf-
lagen wie z. B. nicht offenbare Fenster, 
fensterunabhängige Lüftung oder eine 
Doppelfassade möglich.  
Um den Betrieb des Filmhauses und der 
Open Air Kino zu ermöglichen, muss ein 
ausreichendes Schallschutzkonzept er-
stellt werden.  
 
Der geplante Volocopter-Start und Lan-
deplatz („short cut Volocoptor“) wird 
lärmtechnisch als kritisch angesehen und 
muss hinsichtlich des Lärmschutzes ex-
plizit berücksichtigt werden.  
 
Durch den Neubau und die Verkehrsbe-
freiung der Esslinger Straße wird die Hin-
tergrundbebauung entlang der Esslinger 
Straße besser gegen den Lärm aus der 
B14 geschützt.  
 

Entsprechende Festsetzungen 
wurden in den Textteil des Bebau-
ungsplanentwurfs aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Start- und Landeplatz für Voloco-
pter/ elektrisch betriebenes Flug-
taxi wird im MK als grundsätzlich 
zulässig betrachtet. 
Aufgrund der rechtlich noch nicht 
erfolgten Zuordnung dieser Flug-
gerätgeräusche in eine konkrete 
Lärmkategorie mit konkreten Be-
urteilungskriterien ist der Nach-
weis einer schalltechnischen Zu-
lässigkeit im Genehmigungsver-
fahren zu erbringen. 
 

Energie (Ansprechpartner/in: GZ 36-5, 
Nebenstelle 88668)  
Energiestandard:  
Es wird empfohlen, zukünftige Neubau-
ten als Plusenergiegebäude oder als kli-
maneutrale Gebäude zu errichten. Als 
Mindestanforderungen können die vom 
Gemeinderat der Landeshauptstadt 
Stuttgart beschlossenen Energiestan-
dards dienen.  
 
Solaranlagen:  
Alle unverschatteten, nach Süden, Wes-
ten oder Osten orientierten Dachflächen, 
sind unabhängig von der Dachform (Sat-
tel-, Walm-, Krüppelwalm- oder Pultdach) 
mit Solaranlagen auszustatten. Diese 
Solaranlagen sind dauerhaft zu erhalten.  
 
• Über der begrünten Dachfläche sind 

schräg aufgeständert Solaranlagen 
mitgrößtmöglicher installierter Leis-
tung zu realisieren. Dabei dürfen die 
Solarmodule bzw. -kollektoren in 
senkrechter Projektion von oben auf 

 
 
 
Kenntnisnahme.

 
 
 
Kenntnisnahme. 
Solaranlagen werden in Verbin-
dung mit einer Dachbegrünung im 
BP zugelassen und dürfen maxi-
mal 70% der begrünten Flächen 
überdecken. Dies ermöglicht die 
Umsetzung eines weitgehend auf 
regenerativen Energien basieren-
den Energiekonzeptes und die 
Speisung der im Mobility Hub vor-
gesehenen Ladestationen. Im 
städtebaulichen Vertrag verpflich-
tet sich die Planungsbegünstigte 
des Mobility Hub bei Ausnutzung 

 
 
 

nein
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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das Dach maximal die Hälfte der be-
grünten Fläche bedecken.  

• Wenn die Dachfläche nicht vollstän-
dig für Solaranlagen und Begrünung 
zur Verfügung steht, sind folgende 
Nutzungen zulässig: technische Auf-
bauten, Dachterrassen, Attika und 
nicht brennbare Abstandsstreifen auf 
maximal 20 % der Fläche nach Dach-
aufsichtsplan.  

 
Eine Befreiung von diesen Vorgaben ist 
möglich bei nachgewiesener technischer 
Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher Un-
rentabilität.  
 
Bei städtebaulichen Verträgen und Kauf-
verträgen müssen laut GRDrs 1493/2019 
die oben genannten Energiestandards 
und Solaranlagen gefordert werden. 
Deshalb bitten wir in diesen Fällen um 
Beteiligung.  
 
In Anlage 1 ist unter „Allgemeine Ziele 
und Zwecke, Kapitel 6, Umweltbe-
lange, Abschnitt Energie folgender 
Satz hinzuzufügen (rot):  
 

der 70 % zum Verzicht auf „klassi-
sche“ Rückkühlgeräte. Ansonsten 
darf eine Überdeckung von 50% 
nicht überschritten werden. 
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
bzw. wird Eigentümerin der Flä-
chen des HFM (SO – Sonstiges 
Sondergebiet (Film- und Medien-
haus). Die Bauantragsplanung für 
das HFM wird von der Landes-
hauptstadt Stuttgart erstellt. 
 
 

Energie  
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart befindet 
sich in der Umsetzung ihres Energiekon-
zepts „Urbanisierung der Energiewende 
in Stuttgart“. Zielvision ist eine klimaneut-
rale Landeshauptstadt in 2050.  
Für Bauvorhaben auf der Grundlage des 
neuen Planungsrechts sind in diesem 
Zusammenhang Energiekonzepte anzu-
streben, die maßgeblich zur Erreichung 
dieses Ziels beitragen. Dies bedeutet, 
dass der Energiebedarf der Gebäude mi-
nimiert werden muss und möglichst 
durch lokal verfügbare erneuerbare 
Energien zu decken ist, wozu u. a. Solar-
anlagen zu zählen sind.  
 
Das Gebiet befindet sich entsprechend 
der städtischen Energieleitplanung im 
Verdichtungsgebiet für die Fernwärme. 
Aus diesem Grund wird zur Deckung des 

 
 
Kenntnisnahme.

 

 
 

nein
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Wärmebedarfs, der nicht durch lokal ver-
fügbare erneuerbare Energien gedeckt 
werden kann, ein Anschluss an das 
Fernwärmenetz empfohlen.  
 
Altlasten / Schadensfälle, Abwasser-
beseitigung und Bodenschutz 
 
Keine Hinweise.  
 
Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 42 
(Schreiben vom 15.04.2021)  
 
Die Planung ist aufgrund der im (Nah-) 
Bereich des Vorhabens befindlichen 
Stadtbahntunnels der Stuttgarter Stra-
ßenbahn AG eng mit der SSB abzustim-
men.  
Ggf. sind in der Realisierungsphase ge-
eignete Schutzmaßnahmen zu treffen, 
um eine Beeinträchtigung der Betriebs-
anlagen und den Betrieb an sich zu ver-
meiden.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Planung wird eng mit der SSB 
abgestimmt. 

 
 
 
 

ja 

Landeshauptstadt Stuttgart, Liegen-
schaftsamt, Landwirtschaft / Grund-
stücksverkehr  
(Schreiben vom 29.04.2021)  
 
Dem Namen nach zu urteilen und Zuord-
nung auf dem Stadtplan geht es hier um 
ein rein innerstädtisches Gebiet, in dem 
weiträumig keine landwirtschaftlichen 
Belange existieren.  
 
Landwirtschaftliche Belange könnten nur 
berührt sein, sollten naturschutzrechtli-
che Ausgleichsmaßnahmen außerhalb 
des Plangebietes erforderlich sein. Sollte 
es Fragestellungen geben, die die Land-
wirtschaft betreffen, melden Sie sich 
bitte.  
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
- 

Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau 
(Schreiben vom 06.04.2021)  
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fach-
gesetzlicher Regelungen, die im Re-
gelfall nicht überwunden werden kön-
nen 
 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen 
und Maßnahmen, die den Plan berüh-
ren können, mit Angabe des Sach-
standes 
 
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszü-
gen daraus erfolgt. 
 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieur-
geologisches Übersichtsgutachten, Bau-
grundgutachten oder geotechnischer Be-
richt vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zu-
lässigkeit der geplanten Nutzung voraus-
gesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten (einschließlich der Baugrundkarte 
von Stuttgart) im Verbreitungsbereich 
von Gesteinen der Grabfeld-Formation 
(Gipskeuper). Diese werden größtenteils 
von quartären Lockergesteinen (Altwas-
serablagerungen (einschließlich Schlick), 
Talauenschottern, Auenlehm) mit 7–12 
m Mächtigkeit überdeckt. Mit einem 
oberflächennahen saisonalen Schwinden 
(bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens, mit 
Auffüllungen 

Kenntnisnahme 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

vorangegangener Nutzungen, die mög-
licherweise nicht zur Lastabtragung ge-
eignet sind, sowie mit einem kleinräumig 
deutlich unterschiedlichen Setzungsver-
halten des Untergrundes ist zu rechnen. 
Organische Anteile können zu zusätzli-
chen bautechnischen Erschwernissen 
führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. Verkars-
tungserscheinungen (offene oder lehm-
erfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) 
sind nicht auszuschließen. 
 
Sollte eine Versickerung der anfallenden 
Oberflächenwässer geplant bzw. wasser-
wirtschaftlich zulässig sein, wird auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines 
entsprechenden hydrologischen Versi-
ckerungsgutachtens empfohlen. Wegen 
der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von 
Sulfatgesteinslösung im Untergrund 
sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (z. B. Sicker-
schächte, Sickerbecken, Mulden-Rigo-
len-Systeme zur Versickerung) Abstand 
genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offe-
nen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen. 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines be-
stehenden oder geplanten Wasser-
schutzgebiets. Nach der Rechtsverord-
nung zum Schutz der staatlich anerkann-
ten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cann-
statt und Stuttgart-Berg vom 11.06.2002 
liegt das Plangebiet in der Kernzone 
des Heilquellenschutzgebiets. Hierauf ist 
im Bebauungsplan bereits hingewiesen. 
Aus hydrogeologischer Sicht sind keine 
weiteren Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 
 
Bergbau 
 
Gegen die Planung bestehen von berg-
behördlicher Seite keine Einwendungen. 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschut-
zes nicht tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. Des Weiteren verweisen wir auf un-
ser Geotop-Kataster, welches im Internet 
unter der Adresse http://lgrb-bw.de/ge-
otourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 
werden kann. 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Ref. 21/ Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
(Schreiben vom 06.04.2021)  
 
Der Geltungsraum liegt vollständig inner-
halb archäologischer Relevanzflächen. 
Trotz Kriegsverlusten und modernen Ein-
griffen ist weiterhin das Vorhandensein 
von Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG 
nicht auszuschließen bzw. zu erwarten. 
Dabei kann es sich um Funde und Be-
funde von hohem Quellenwert für die 
frühe Stadtentwicklung hier handeln. 
Hervorzuheben sind insbesondere auch 
noch in größerer Tiefe fassbare Sied-
lungsrelikte der mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Vorstadt, zugehörigen An-
lagen der Ver- und Entsorgung, wie etwa 
Brunnen und Latrinen, sowie der mittelal-
terlichen Stadtbefestigung. Daher ist wei-
terhin von einer gegebenenfalls erhebli-
chen Beeinträchtigung im Zuge von er-
forderlichen Gründungs- und Tiefbau-
maßnahmen auszugehen. Für die An-
lage der vorgesehenen Tiefgarage muss 
von einem vollständigen Verlust etwa 
vorhandener denkmalwerter Substanz 
ausgegangen werden. 
 
Demgegenüber haben die betroffenen 
Belange noch nicht in ausreichendem 
Maße Eingang in die Planunterlagen ge-
funden. Vermittels der bisher in die Un-
terlagen eingegangenen textlichen Fest-
setzungen in Verbindung mit einem allg. 
Hinweis auf die Möglichkeit zufälliger 
Funde (gem. § 20 DSchG), kann eine 
hinreichende Berücksichtigung der im 
Gebiet gegebenenfalls umfänglich be-
rührten archäologischen Belange nicht 
erreicht werden (vgl. Textteil unter D. 
Hinweise, Punkt Denkmalschutz/ Boden-
funde). Weiterhin bedürfen die Ausfüh-
rungen in der Begründung zum Schutz-
gut dahingehend der Korrektur, dass ar-
chäologische Kulturdenkmale im Gebiet 
bislang nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden können. Gegebenenfalls 
liegt für vorkommende Bodendenkmale 

  



 
- 21 - 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

gem. § 2 DSchG eine erhebliche Beein-
trächtigung vor. Eine weitergehende Be-
rücksichtigung ist daher vorzusehen. 
 
Nach dem Vorgenannten und mit dem 
Ziel vermittels der ausreichenden Beach-
tung des Schutzgutes Planungssicher-
heit zu erleichtern und herzustellen, be-
dürfen daher die bereits mitgeteilten 
Sachverhalte der Archäologischen Denk-
malpflege noch ergänzenden Eingang in 
Textteil und Begründung. Nach Lage der 
Dinge bestehen gegenüber den beab-
sichtigten Planungen weiterhin begrün-
det erhebliche Bedenken, sofern nicht 
durch entsprechende Nachweise eines 
bereits weitest gehenden oder totalen ar-
chäologischen Substanzverlusts diese 
Bedenken zurückzustellen sind. Weiter-
hin ist im Gebiet daher eine frühzeitige 
Beteiligung der Archäologischen 
 
Denkmalpflege, vertreten durch Herrn 
Dr. Jonathan Scheschkewitz (jo-
nathan.scheschkewitz@rps.bwl.de) an 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
erforderlich.  
 
Sämtliche Bodeneingriffe bedürfen hier 
gemäß § 8 DSchG der denkmalschutz-
rechtlichen Genehmigung. Inhaltlich wird 
dazu nochmals auf unsere früheren aus-
führlichen Äußerungen (s. Email v. 
07.04.2021) verwiesen. Um die nach-
richtliche Übernahme der Informationen 
zum Kulturgut wird daher nochmals aus-
drücklich gebeten. 
 
Bitte teilen Sie uns das Abwägungser-
gebnis mit. 
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Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gingen  
keine Stellungnahmen ein:  
- Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
- BUND Regionalverband Stuttgart 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
- Deutsche Telekom AG T-Com 
- Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
- Landesamt für Kommunikation BW 
- Landesnaturschutzverband BW 
- NABU Stuttgart e. V. 
- Naturschutzbeauftragter der Stadt Stuttgart 

Herrn Dr. Martin Nebel 
- Polizeipräsidium Stuttgart 

Referat Prävention 
- Stadtwerke Stuttgart GmbH 
- terranets bw GmbH 
- Verband Region Stuttgart 
- Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH 
- Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
- Verschönerungsverein Stuttgart e. V. 
- Zweckverband Strohgäuwasserversorgung 
 



Anlage 7 zu GRDrs 191/2023
 
 
 
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 14. Dezember 2021 und der Frist von  
31 Tagen nach Erhalt des Schreibens durchgeführt. 
 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Zweckverband Bodensee-Wasserver-
sorgung, Stuttgart 
(Schreiben vom 15.12.2021) 
 
Im Bereich dieser Maßnahme befinden 
sich weder vorhandene noch geplante 
Anlagen der BMV.  
 
Es werden daher keine Bedenken erho-
ben. Eine weitere Beteiligung am Verfah-
ren ist nicht erforderlich.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

ja 

Handwerkskammer Region Stuttgart, 
Stuttgart 
(Schreiben vom 15.12.2021)  
 
Zu diesem Bebauungsplan haben wir 
nach wie vor keine Bedenken oder Anre-
gungen.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
 
- 

SWR, Baden-Baden 
(Schreiben vom 15.12.2021)  
 
Unsere gesetzliche Aufgabe der Rund-
funkversorgung wird nach wie vor durch 
den Bebauungsplan nicht direkt berührt. 
Es sind derzeit keine bestehenden oder 
geplanten Richtfunkstrecken des SWR 
betroffen.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
- 

Wir weisen ferner darauf hin, dass der 
Empfang von Hörfunk- und Fernsehpro-
grammen durch bauliche Veränderungen 
gestört werden kann. Insbesondere 
großflächige reflektierende Strukturen 
wie z. B. metallische Fassadenverklei-

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

dungen sind potentiell geeignet, Störun-
gen des Rundfunkempfangs zu verursa-
chen. Um derartige Störungen zu ver-
meiden, sind Ihrerseits bereits bei der 
Planaufstellung entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen.  
 
Für den Fall von Abschattungen durch 
Hochbauten können die Bauherren bei-
spielsweise zu Maßnahmen verpflichtet 
werden, die den betroffenen Rundfunk-
teilnehmern wieder einen ungestörten 
Empfang ermöglichen. Grundsätzlich 
sollte sichergestellt werden, dass den 
Bewohnern die Montage von Empfangs-
antennen möglich ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

terrantes bw GmbH, Stuttgart  
(Schreiben vom 15.12.2021)  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes (gilt nur für rot markierten Be-
reich) liegen keine Anlagen der terranets 
bw GmbH, so dass wir von dieser Maß-
nahme nicht betroffen werden.  
 
Eine Beteiligung am weiteren Verfahren 
ist nicht erforderlich.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ja 

Stuttgarter Straßenbahnen AG, Leiter 
Stabsbereich Planung, Stuttgart 
(Schreiben vom 17.12.2021)  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger 
Straße (Stgt 317) befinden sich Bushal-
testellen der SSB AG. Die Wetterschutz-
einrichtungen der Bushaltestellen wer-
den über daran angebrachte Werbeein-
richtungen finanziert.  
 
Bei dem im Bebauungsplan formulierten 
Verbot von Werbeanlagen (Begründung 
S. 23, Textteil S. 7) muss daher ergänzt 
werden, dass Bushaltestellen von der 
Regelung ausgenommen sind und an 
ihnen auch Werbung mit wechselndem 
Licht zulässig ist.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Es befinden sich keine Bushalte-
stellen der SSB innerhalb des 
Plangebietes.  
Das Vorhaben greift in beste-
hende Verkehrsflächen ein. An-
passungen der Verkehrsinfra-
struktur und -technik im angren-
zenden Straßennetz sind im Rah-
men der baulichen Umsetzung 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

auf Grundlage des neuen Pla-
nungsrechts erforderlich. Hierbei 
sind insbesondere die Verkehrssi-
cherheit und der reibungslose Ab-
lauf des ÖPNV zu gewährleisten 
und es hat eine intensive Abstim-
mung mit der zuständigen Ver-
kehrsbehörde zu erfolgen. 
 

Deutsche Bahn AG, Baurecht,  
Karlsruhe  
(Schreiben vom 27.12.2021)  
Der Bebauungsplan liegt ca. 600 m ab-
seits der Bahnlinie Stuttgart - Filderstadt.  
 
Die Belange der Deutschen Bahn AG 
und ihrer Konzernunternehmen werden 
nicht berührt. Wir haben daher weder 
Bedenken noch Anregungen vorzubrin-
gen.  
 
Eine weitere Beteiligung im Verfahren 
halten wir nicht für erforderlich.  
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 
 
 
___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ja 
 
 
 

_________ 

Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 
GmbH (VVS), Stuttgart  
(Schreiben vom 04.01.2022)  
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
plans haben wir keine Einwände.  
 
Das Plangebiet ist - wie in der Bebau-
ungsplan-Begründung (Ziffer 1.2 Ver-
kehrliche Belange/Erschließung, S. 4) 
dargestellt - sehr gut an das ÖPNV-Netz 
angebunden:  
 
Die Bus- und Stadtbahnlinien im Verlauf 
der Hauptstätter Straße sowie am Char-
lottenplatz bieten eine hervorragende 
ÖPNV-Erschließung.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

Vodafone BW GmbH, Kassel  
(Schreiben vom 06.01.2022)  
 
Gegen die Planung haben wir keine Ein-
wände.  

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei im-
mer unsere obenstehende Vorgangs-
nummer an.  
 

 
 
 
 
 
 

Industrie- und Handelskammer,  
Region Stuttgart, Stuttgart 
(Schreiben vom 07.01.2022)  
 
Wir bedanken uns für die eingeräumte 
Möglichkeit zur Stellungnahme, die wir 
gerne wahrnehmen.  
 
Die trennende Wirkung der B14 für Stutt-
gart zu reduzieren, ist eine der großen 
verkehrsplanerischen und städtebauli-
chen Herausforderungen in Stuttgart. In-
soweit ist es wichtig, dass die Planungen 
mit den Ergebnissen des städtebaulichen 
Wettbewerbs „Neuer Stadtraum B14“ 
korrespondieren, die unter anderem für 
die Neubebauung zwischen Österreichi-
schem Platz und Leonhardskirche eine 
Erweiterung des Gerberviertels und für 
den Leonhardsplatz mehr räumliche 
Qualitäten vorsehen („Leonhards Wohn-
zimmer“). Mit der im Planentwurf vorge-
sehenen Gliederung der Quartierskante 
an der Hauptstätter Straße erscheint dies 
möglich. Durch das Vorsehen einer 
Überkragung mit einer lichten Höhe von 
4,70 m würde auch eine künftige Füh-
rung der B14 ohne Tunnelbauwerke er-
möglicht, soweit diese auch Bestandteil 
des Ergebnisses der für 2022 zur 
Vergabe anstehenden Machbarkeitsstu-
die sein sollte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Vorgesehen ist die Festsetzung eines 
Kerngebiets nach § 7 BauNVO. In Anbe-
tracht der vorgesehenen Nutzungen ist 
dies konsequent. Auch die maximale 
Ausschöpfung der Grundflächenzahl für 
ein Kerngebiet nach § 17 BauNVO sowie 
die deutliche Erhöhung der Geschossflä-
chenzahl gegenüber dem Orientierungs-
wert sind aufgrund von Lage und vorge-
sehener städtebaulicher Wirkung der 
Baukörper nachvollziehbar und folgerich-
tig.  

Kenntnisnahme 
Im Planbereich für das geplante 
HFM wurde anstatt des bisher 
vorgesehenen MK ein SO - sons-
tiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Film- und Medien-
haus“ festgesetzt. 
 
 
 
 
 

- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

  
Besonders innovativ verspricht der ge-
plante Mobilitäts-Hub in seiner ange-
dachten Funktion als Mobilitätsdrehkreuz 
am Rand der City zu werden. Wir begrü-
ßen es, dass damit neue Wege zu einer 
Verbesserung der innerstädtischen Mobi-
lität beschritten werden und damit zu-
gleich ein Beitrag zugunsten einer  
lebendigen Innenstadt geleistet wird. Es 
ist zukunftsweisend, dabei planungs-
rechtlich auch die Voraussetzungen für  
Mobilitätsformen der Zukunft (bis hin  
 
zum Einsatz von Drohnen/Lufttaxen) vor-
zusehen.  
 
Zwei Aspekte wollen wir hierzu heraus-
greifen:  

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

1.) Da die Innenstadt innerhalb des City-
rings in Zukunft weitgehend autofrei 
gestaltet sein soll, wird ausreichend 
zentrumsnaher Parkraum für Pkw be-
nötigt werden. Insoweit beobachten 
wir die Reduktion des Parkraumange-
bots in diesem Bereich sehr aufmerk-
sam. Allein schon die im Verkehrsgut-
achten von Bender+Stahl aufgeführte 
Reduzierung um 120 Stellplätze (von 
650 auf 530) stellt hier eine signifi-
kante Verknappung dar. In Anbe-
tracht des Leuchtturmcharakters des 
Projekts halten wir diese aber für ver-
tretbar. Wichtig ist aus unserer Sicht, 
dass die Planung auch den Aspekt 
der Schaffung von Ladeinfrastruktur 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge 
sowie die Option einer Wasserstoff-
betankungsanlage durch entspre-
chende Ausnahme vorsehen soll.  

 

Kenntnisnahme 
Tankstellen sind im Zusammen-
hang mit Parkhäusern und Groß-
garagen im Plangebiet aus-
nahmsweise zulässig. 
 
Zusätzlich enthält der städtebauli-
che Vertrag zwischen der Pla-
nungsbegünstigten des Mobility 
Hub und der Stadt Stuttgart er-
gänzende Regelungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

2.) Mobility Hubs werden heute vielfach 
allein vor dem Hintergrund einer sich 
wandelnden Personenmobilität entwi-
ckelt und geplant. Wir haben positiv 
zur Kenntnis genommen, dass der im 
Plangebiet vorgesehene Mobility-Hub 
auch „als Anlaufstelle für Logistik-
dienstleistungen genutzt werden“ 
kann. Eine derartige Verzahnung von 

Kenntnisnahme 
Die Stellungnahme wurde an die 
Planungsbegünstigte des „Mobi-
lity Hub“ weitergeleitet.  
 
 
 
 
 
 

- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Personen- und Gütermobilität ent-
spräche nach unserem Dafürhalten 
den Bemühungen modernste Logistik 
für die letzte Meile in künftige Mobili-
tätsknoten zu integrieren. Hierzu  
regen wir an, die weitere Ausgestal-
tung und Konkretisierung in enger Zu-
sammenarbeit mit der/dem Wirt-
schaftsverkehrsbeauftragten/m der 
Landeshauptstadt vorzunehmen.  

 
Für Informationen über den weiteren 
Verlauf der Planungen wären wir Ihnen 
dankbar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Polizeipräsidium Stuttgart, Referat 
Prävention, Stuttgart  
(Schreiben vom 10.01.2022)  
 
1. „Sicherer öffentlicher Raum“ 

durch städtebauliche Kriminalprä-
vention 

 
„Baden-Württemberg ist ein sicheres 
Land. In puncto Sicherheit nehmen wir 
bundesweit regelmäßig eine Spitzenposi-
tion ein. Darauf ruhen wir uns aber nicht 
aus. Der sichere öffentliche Raum ist ein 
Schwerpunkt unserer Regierungsarbeit!“, 
so der Innenstaatssekretär Wilfried Klenk 
MdL. „Der Sicherheitsanspruch der Bür-
gerinnen und Bürger in Baden-Württem-
berg ist für mich und die gesamte Lan-
desregierung eine Verpflichtung. Dort, 
wo die Bürgerinnen und Bürger Sicher-
heit tagtäglich erleben, legen wir einen 
besonderen Handlungsschwerpunkt - 
nämlich im öffentlichen Raum“, so 
Staatssekretär Klenk weiter. (Staatssek-
retär Wilfried Klenk MdL zur Projekt-
gruppe „Sicherer öffentlicher Raum“ in 
der Pressemitteilung vom 13.09.2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2. Betrachtung im Rahmen der Betei-
ligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Die von uns mit Mail vom 20.04.2021 un-
ter dem Aktenzeichen PRÄV-917/2021 
übersandte Stellungnahme wurde von 
uns in Verbindung mit der neuerlichen 
Möglichkeit der Beteiligung geprüft und 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

hat inhaltlich weiterhin Bestand. Sie wird 
um nachfolgende Hinweise insbesondere 
in Bezug auf das Gutachten.  
 
Verkehrsuntersuchung 6442, Stadt Stutt-
gart Bebauungsplan „Hauptstätter/Esslin-
ger Straße (Stgt 317) BS Ingenieure; Un-
tersuchung der verkehrlichen Auswirkun-
gen des Bebauungsplans „Hauptstät-
ter/Esslinger Straße (Stgt 317)“ in Stutt-
gart-Mitte vom Juli 2021 
ergänzt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bebauung im örtlichen Umfeld  
 
Es haben sich keine signifikanten Ände-
rungen ergeben. 
  

 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
- 

4. Öffentlicher Personennahverkehr 
 
Es haben sich keine Änderungen erge-
ben.  
 

 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
- 

5. Straßenverkehrssituation 
 
Im derzeitigen Ausbauzustand stellt das 
Gebiet um das Parkhaus „Breuninger“ für 
Fußgänger und alternativmobile Ver-
kehrsarten wie E-Scooter, E-Bike und 
Fahrradverkehr wenig einladende und at-
traktiv nutzbare Verkehrsräume zur Ver-
fügung.  
 
Wie in unserer vorangegangenen Stel-
lungnahme in Bezug auf subjektive Si-
cherheit dargestellt, ergeben sich aus 
den Tiefbauwerken und Unterführungen 
nur wenig vorteilhafte Verbindungen zur 
Innenstadt.  
 

 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
- 

Die aktuelle Bebauung mit den Breunin-
ger-Parkgaragen und dem Hofbräu-
Hochhaus entlang der B27 und B14 so-
wie die Bebauung auf der gegenüberlie-
genden Seite wirken stark abgrenzend, 
obwohl der Bereich der Esslinger Straße 
ab der Rosenstraße hin zum Zugang zur 
SSB-Haltestelle Charlottenplatz und zur 

Kenntnisnahme - 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

B27 als Fußgängerzone, die für Radfah-
rer freigegeben ist, eine bauliche Aufwer-
tung erfahren hat.  
Anliegende Cafés, Restaurants und 
Gastronomie beleben in den Sommer-
monaten den Bereich auf den Verkehrs-
flächen mit ihrer Außenbewirtschaftung. 
Somit verbleibt nur ein Teil der Verkehrs-
fläche für die vorhandenen Verkehrsar-
ten. Die eingerichtete Einbahnstraßen-
regelung (für Radfahrer in beide Richtun-
gen freigegeben) und Zone 30 der Ess-
linger Straße zur aktuellen Einfahrt in die 
Parkgaragen und das angrenzende Boh-
nenviertel tragen bereits zur sichereren 
Nutzung bei, wobei der Linksabbieger-
verkehr von der Pfarrstraße in die Esslin-
ger Straße einen hoch belasteten Kreu-
zungspunkt zwischen motorisiertem Ver-
kehr und Fußgänger darstellt.  
 
Aktuell sind begrenzte Parkmöglichkeiten 
vor Gebäuden der Esslinger Straße ge-
geben, die bei Umgestaltung des Ver-
kehrsraumes zwischen Hauptstätter 
Straße und Esslinger Straße aufgegeben 
werden sollen.  
 
Die vorhandene Verkehrsfläche um die 
Leonhardskirche, im Altstadtbereich 
(Bohnenviertel) zwischen Esslinger und 
Olgastraße bieten aufgrund der histori-
schen Bebauung wenig freie Parkplätze 
für Besucher der kleinen Gaststätten und 
Restaurants, Cafés, Blumenläden sowie 
die Anwohner.  
 
Zwischen Pfarrstraße und Lazarettstraße 
befindet sich das Parkhaus Züblin, wel-
ches diesen Bedarf an Parkraum mit 597 
Pkw-Stellplätzen ausreichend deckt.  
 

Kenntnisnahme - 

Durch das Angebot des alternativen 
Parkwürfels, in Verbindung mit den An-
geboten des ÖPNV und des Mobility 
Hub, soll der Wegfall der Parkmöglich-
keiten des bisherigen Parkhauses 
Breuninger und der angrenzenden Stra-
ßen abgefedert werden. Ohne Berück-
sichtigung bleibt der Wegfall der 597 
Stellplätze im Parkhaus Züblin, welches 

Kenntnisnahme 
 

- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

im Zuge der Stadtentwicklung „Neuer 
Stadtraum B14“ einer nicht mehr ver-
kehrlichen Nutzung zugeführt werden 
soll.  
 
Es wird hier angenommen, dass im ge-
planten Bauvorhaben genügend Park-
raum für Personen, die aufgrund körperli-
cher Einschränkungen auf ein Fahrzeug 
angewiesen sind eingeplant wird und 
diese weiterhin einen erforderlichen bar-
rierefreien Zugang zum neu gestalteten 
Stadtviertel haben werden, um weiterhin 
am dortigen kulturellen und sozialen Le-
ben teilnehmen zu können.  
 
Besucher von Anwohnern und Veranstal-
tungen sollten trotz Einbindung in das 
ÖPNV-Angebot und Verfügbarkeit alter-
nativer Verkehrswege (Radwegenetz, 
Gehwege etc.) weiterhin ausreichend 
Parkräume zur Verfügung gestellt wer-
den. Somit kann verkehrsbehinderndes 
Parken und Parkplatzsuchverkehr inner-
halb der bestehenden Bohnen-/ 
Leonhardsviertels reduziert werden. 
Ebenfalls vermieden wird ein weiter zu-
nehmender Parkdruck auf die benach-
barten Straßenzüge um das Bohnenvier-
tel.  
 
Die Erforderlichkeit einer hohen Überwa-
chungsintensität des ruhenden Verkehrs 
im neu gestalteten Bereich sollte vermie-
den werden. Hier wird auf die Zuständig-
keit der Stadt Stuttgart für die Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs hingewie-
sen.  
 

Kenntnisnahme - 

Die Attraktivität des Verkehrsraums mit 
optisch einladender Ausgestaltung des 
Raumes wie auf S. 6 u. 7/30 in Anlage 2 
des Bebauungsplans und Satzung über 
örtliche Bauvorschriften Hauptstät-
ter/Esslinger Straße (Stgt 317) im Stadt-
bezirk Stuttgart-Mitte, Begründung mit 
Umweltbericht, Stand: 16.11.2021 ge-
plant, würde das Projekt extrem positiv 
beeinflussen, da die Kundschaft sonst e-
her vom Projekt abgehalten werden 
würde. 

Kenntnisnahme - 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

 
Auf die bisherigen Bereitstellungsorte 
und deren Erreichbarkeit von E-Scootern 
und Leihfahrrädern wurde von uns in der 
vorangegangenen Stellungnahme bereits 
ausführlich eingegangen. 
 

Kenntnisnahme - 

Nach Umgestaltung des Stadtraums B14 
und den angrenzenden Flächen zur B27 
dürfte eine erfolgreiche Anbindung an 
den Charlottenplatz gelingen, und somit 
die Mobilitätsströme mit dem Bereich 
Bohnen-/Leonhardsviertel und zum „Mo-
bility Hub“ verknüpft werden. 
 
 
Die Erschließung des geplanten Mobility-
Hubs, mit Parkwürfel, sowie des Hauses 
für Film und Medien ausschließlich über 
die Hauptstätter Straße, würde eine zu-
sätzliche Beruhigung der Esslinger 
Straße bedeuten. Der dortige Bereich 
würde von dem aktuell vorhandenen Zu-
fahrtsverkehr zum Parkhaus befreit und 
die Leistungsfähigkeit für die übrigen 
Verkehrsteilnehmer wäre deutlich ver-
bessert. Es kann dadurch eine unfallver-
hütende Trennung der Verkehrsarten 
herbeigeführt und trotzdem eine leis-
tungsfähige und verkehrssichere Abwick-
lung des Fahrzeugverkehrs unter Erhalt 
der Sicherheit und Leichtigkeit des allge-
meinen Verkehrs herbeigeführt werden. 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zu-/Abfahrten zum Mobility 
Hub mit Parkwürfel und das HFM 
wurden im Bebauungsplan ent-
sprechend festgesetzt. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

Aufgrund des Planungshorizonts von 15 
Jahren dürfte eine Entwicklung weg von 
den aktuell traditionellen Verkehrsarten 
hin zu den angestrebten alternativen 
Verkehrsarten zur vermehrten Nachfrage 
von Angeboten des Mobility-Hubs füh-
ren. Die jeweiligen Aus- und Einfahrten 
sollten derart gestaltet werden, dass sie 
mit dem parallel geführten Radverkehr 
harmonieren und es keine direkten Über-
schneidungen gibt.  
 

Kenntnisnahme 
Die Hauptradroute 1 verläuft ent-
lang der gegenüberliegenden 
Seite der Hauptstätter Straße. Die 
neu zu überplanenden Grund-
stücksflächen an der Esslinger 
Straße sind damit nicht direkt an 
die Hauptradrouten angebunden. 
Eine Anbindung an das Radwege-
netz ist jedoch mittels ampelge-
steuerter Querungsmöglichkeiten 
über die B14 im Bereich des na-
hen Charlottenplatzes gegeben. 
Mittelfristig ist die Herstellung ei-
nes Geh- und Radweges unmittel-

- 
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bar vor der geplanten Neubebau-
ung parallel zur Hauptstätter 
Straße beabsichtigt. 
 
Der Bebauungsplan lässt Zu-/ 
Ausfahrten für Kfz innerhalb eines 
größeren Bereichs entlang der 
nordwestlichen Baugrenze  
(B 14) zu. 
Die Berücksichtigung des künfti-
gen Radverkehrs wird im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens 
sichergestellt. 
 

Trotzdem wird empfohlen, die Ein- und 
Ausfahrten der jeweiligen Parkmöglich-
keiten so zu gestalten, dass es möglichst 
kreuzungsfrei für jede Verkehrsart (KFZ-
Verkehr, E-Mobilität, Fußgänger- u. Rad-
verkehr) möglich ist. Hier wären geson-
derte Fahrstreifen hilfreich, wie in der 
Verkehrsuntersuchung 6442, Stadt Stutt-
gart Bebauungsplan „Hauptstätter/ Ess-
linger Straße (Stgt 317) BS Ingenieure; 
Untersuchung der verkehrlichen Auswir-
kungen des Bebauungsplans „Hauptstät-
ter/Esslinger Straße  
(Stgt 317)“ in Stuttgart-Mitte vom Juli 
2021 vorgeschlagen. 
 

Kenntnisnahme - 

Für die Verbindung zur Innenstadt, hier 
die Gestaltung der Querungen der 
Hauptstätter Straße, sprechen wir uns 
nach wie vor für eine Wegeführung au-
ßerhalb von Tiefbauwerken aus. Einer 
guten und leistungsfähigen Anbindung 
an die Hauptradroute 1 auf der gegen-
überliegenden Seite der Hauptstätter 
Straße wird von uns hier nur gesehen, 
wenn die Nutzer von Fahrrädern, E-
Scootern und Lastenrädern diese ohne 
den Weg über Treppen erreichen kön-
nen. Insbesondere Nutzer von (schwere-
ren) elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
würden bei einer reinen Möglichkeit der 
Querung in einer Unterführung dann 
auch vermehrt Aufzüge nutzen, was eine 
Anpassung von deren Kapazität und Ver-
fügbarkeit aus unserer Sicht gegenüber 
dem aktuellen Stand erfordern würde. 
 

Kenntnisnahme 
Ein barrierefreier Zugang zur un-
terirdischen Stadtbahnhaltestelle 
„Rathaus“ ist auch künftig zu ge-
währleisten und (im bauordnungs-
rechtlichen Verfahren) sicherzu-
stellen. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
bzw. wird Eigentümerin der Flä-
chen des HFM. Die Bauantrags-
planung für das HFM wird von der 
Landeshauptstadt Stuttgart er-
stellt, sodass im Baugenehmi-
gungsverfahren der ordnungsge-
rechte Zugang gewährleistet wer-
den kann. 
 
Eventuelle ebenengleiche Stra-
ßenquerungen für Fußgänger und 
Radfahrer werden im Rahmen der 

- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
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künftigen Umgestaltung des 
Stadtraums B14 geprüft. 
 

In den Gassen des Bohnenviertels ist der 
Fahrbahnbelag historisch mit Kopfstein-
pflaster versehen, das für E-Scooter- und 
Radfahrende nicht nur bei Nässe proble-
matisch ist und die Nutzung durch diese 
Verkehrsarten erschwert und gefährlich 
gestaltet. Eine entsprechende Verbesse-
rung der Situation wird von uns angeregt. 
 
Die zu begrüßende angestrebte stadtpla-
nerische Umgestaltung der B14/ Haupt-
stätter Straße und neue Bebauung sollte, 
wie auf Seite 9/30 dargestellt, gewähr-
leisten, dass trotz einer teilweisen Aus-
kragung über die Fahrbahn eine  
ausreichende Durchfahrtshöhe auch für 
die Großraum- und Schwertransporte ge-
währleistet wird. Lichte Höhe wäre mit 
gewährleisteten 5,00 m anstatt mindes-
tens 4,70 m zukunftsorientiert. 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Festsetzung handelt es 
sich um eine Mindesthöhe. Infolge 
der Überbauung werden für Groß-
raum- und Schwertransporte mit 
Übermaß künftig umwegigere und 
aufwendigere Routen erforderlich 
sein. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 

Hierbei handelt es sich maßgeblich um 
Transporte, welche nicht über die Tan-
gentiallinien geführt werden können, da 
deren Ziel in der Innenstadt liegt. Der 
Wirtschaftsstandort Stuttgart als pulsie-
rende Metropole macht solche Trans-
porte für dessen zukünftige Entwicklung 
in der Talkessellage erforderlich. Zukünf-
tige Bauprojekte sind nicht ohne für den 
Schwerlastverkehr geeignete Verkehrs-
wege realisierbar. 
 
Die Neuanlage von Rad- und Fußwegen 
sollte möglichst kreuzungsfrei und ideal-
erweise mit einer baulichen Trennung 
der Verkehrsarten gestaltet werden, um 
für alle Verkehrsarten die größtmögliche 
Verkehrssicherheit anbieten zu können. 
Eine Fahrbahnmarkierung bei Trennung 
der einzelnen Verkehrsarten bei ausrei-
chend Verkehrsfläche wird die Sicherheit 
und Leichtigkeit weiter erhöhen. 
 

Kenntnisnahme - 

E-Ladestationen wären zu begrüßen, da 
zukünftig mit einer größeren Zahl an 
Fahrzeugen mit dieser Antriebsart zu 
rechnen ist. Es sollte jedoch vermieden 

Kenntnisnahme 
 
 
 

- 
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werden, Ladestationen in Tiefbauwerken 
zu installieren, da dies auf absehbare 
Zeit mit nicht abschließend zu kalkulie-
renden Risiken, wie Brandgefahr und 
Gasbildung, verbunden ist. 
 
Die Standorte von Müll- und Wertstoff-
tonnen innerhalb der Gebäude sollten 
verkehrsgünstig gelegen sein. Die Ent-
sorgung sollte direkt am Standort ge-
währleistet sein, da ein Bereitstellen im 
öffentlichen Verkehrsraum weder erlaubt 
noch wünschenswert ist. Die Abstell-
räumlichkeiten sollten verschlossen und 
nicht jedermann zugänglich sein. 
Aufstellorte zur Bereitstellung sollten ge-
geben falls im Bebauungsplan festge-
schrieben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan setzt fest, 
dass Standplätze für Abfallbehäl-
ter in die Gebäude zu integrieren 
sind. Die Bestimmungen der Ab-
fallwirtschaftssatzung der LHS 
sind dabei einzuhalten. 

 
 
 
 
 
 

ja 

6. Urban Air Mobility Landeplatz 
(UAM)/Landeplattform/elektr. Be-
trieb. Flugtaxi / eVTOL-Fluggeräte) 

 
Zum geplanten Standort des Urban Air 
Mobility Landeplatz auf dem Gebäudeteil 
3 müsste eine fachliche Expertise bei der 
für Luftverkehr zuständigen Behörde ein-
geholt werden, da diese beim Polizeiprä-
sidium Stuttgart, Sachbereich Verkehr, 
nicht vorliegt.  
 
Es ist geplant, auf der Dachfläche des 
Parkwürfels (Gebäudeteil 3) die Möglich-
keit für einen künftigen Taxiflugbetrieb 
(UAM1) mit elektrisch angetriebenen 
senkrecht startenden und landenden 
Fluggeräten (eVTOL2) einzurichten.  
 
Die Einrichtung und spätere Nutzung der 
Landeplattform mit geplanten/an-genom-
men 160 Flugbewegungen (80 Starts 
und 80 Landungen) pro Tag im Beurtei-
lungszeitraum 06.00 h bis 22.00 h, gleich 
verteilt auf die definierten Luftfahr-
zeuggruppen [2] (Multicopter (z.B. Her-
steller Volocopter) und Vectored Thrust 
(z.B. Hersteller Lilium Jet) [3]) sowie die 
Nutzung der Antennen für  
einen Urban Air Mobility Landeplatz dür-
fen keine direkten Auswirkungen auf die 
Verkehrsarten haben. Es soll hier eine 
weitere Verkehrsart zur Ergänzung der 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregungen können im Rah-
men des Genehmigungsverfah-
rens für einen möglichen Flugtaxi-
betrieb beachtet werden. 

 
 
 
 
- 
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individuellen Mobilität ermöglicht werden 
- den innerstädtischen Luftverkehr - der 
bislang noch nicht etabliert ist. Zumin-
dest zu Beginn der Nutzung rechnen wir 
mit der Gefährdung des bodenabhängi-
gen Verkehrs. Dies insofern die dortigen 
Verkehrsteilnehmer durch die Fluggeräte 
in ihrer Aufmerksamkeit vom Verkehrs-
geschehen abgelenkt werden, was zu ei-
ner Steigerung der Unfallwahrscheinlich-
keit führen könnte. 
 
Bestehende Überflugverbote städtischer 
Flächen stehen dem Vorhaben diametral 
gegenüber (Knotenpunkt Charlottenplatz 
mit Fahrzeugverkehr/Königstraße und 
geplantem neu geordnetem Stadtviertel 
mit Fußgänger-/Scooter-/Fahrrad-/E-
Bike-Verkehr). Gefährdete Schutzobjekte 
befinden sich in der Innenstadt und in 
der Nähe des Baufeldes. 
 
Bei der geplanten Schaffung eines Start- 
und Ladeplatzes für eVTOL-Fluggeräte 
(elektrisch betriebene Flugtaxis) im Rah-
men eines Kerngebietes müssten für 
Start-und Landevorgänge auch Notfall-
pläne im dicht bebauten Innenstadtbe-
reich ausgearbeitet werden. Flugsiche-
rung/Evakuierung der Bevölkerung bei 
Havarie bzw. Schutz der Bevölkerung 
und der Verkehrsarten vor Havarien.  
(LuftVG analog Hubschauberverkehrs- 
flugplatz/Hubschraubersonderflugplatz). 
 

Kenntnisnahme - 

7. Gutachten 
 
Verkehrsuntersuchung 6442, Stadt Stutt-
gart Bebauungsplan „Haupt- 
stätter/Esslinger Straße (Stgt 317) BS In-
genieure; Untersuchung der verkehrli-
chen Auswirkungen des Bebauungs-
plans „Hauptstätter/Esslinger Straße 
(Stgt 317)“ in Stuttgart-Mitte vom Juli 
2021 
 
Diesem können wir uns in Bezug auf die 
Forderung, dass die Maßnahmen dazu 
dienen müssen, die Sicherheit und 

 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
- 
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Leichtigkeit des Verkehrs bis hin zu ei-
nem Prognosehorizont von 15 Jahren zu 
gewährleisten, anschließen. 
 
Die vorgesehene Bewirtschaftung des 
Parkraums ohne Schrankenanlagen wird 
als im Hinblick auf den möglichen Ver-
zicht von Stauraum an den Zufahrten 
zielführend angesehen.  
 
Mit einem weiteren Rückgang des moto-
risierten (Pkw-)Individualverkehrs kann 
unter Berücksichtigung von aktuellen 
Entwicklungen gerechnet werden. Innen-
städte werden vermutlich zukünftig ihre 
Eigenschaft als Orte des Einkaufs und 
des Konsums verlieren. Der Aufenthalt 
im innerstädtischen Bereich wird sich 
also womöglich überwiegend auf Frei-
zeit, Event und Kultur beschränken. Die 
Besucher, welche mit diesem Ziel Stutt-
gart aufsuchen, nutzen bereits heute öf-
fentliche Verkehrsmittel zur An- und Ab-
reise.  
 

Kenntnisnahme - 

Im Gutachten wurde auf den Grund der 
Nutzung einer bestimmten Parkebene 
nicht eingegangen. Es ist daher nicht ge-
klärt, ob die Nutzung einer Ebene auf der 
Entscheidung des Fahrzeugführenden 
beruhte, oder organisatorische oder 
sachliche Zwänge den Benutzenden in 
die Parkebene führten. Zum Beispiel Zu-
weisung eines bestimmten Parkplatzes 
für Dauerparker, besondere Eingänge in 
der Tiefebene (Personaleingang?). 
 
Dies ist aus unserer Sicht jedoch nicht 
unerheblich, da erfahrungsgemäß überir-
dische Parkanlagen subjektiv vom Be-
nutzenden als sicherer empfunden wer-
den, weshalb diese auch primär genutzt 
werden, sofern er zwanglos entscheiden 
kann. Es ist also hier planerisch bei der 
Entwicklung der intelligenten Zuführung 
Sorge zu tragen, in den Parkleitsystemen 
den Hinweis auf die Verfügbarkeit oberir-
dische und unterirdischer Stellplätze be-
reits in der Vorwegweisung getrennt dar-
zustellen. 
 

Kenntnisnahme 
Die Anregungen betreffen nicht 
das Bebauungsplanverfahren. 
Die Anregungen werden, soweit 
geboten, im Rahmen der Bauaus-
führung beachtet. 

- 
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Eine vollständige Parkraumbewirtschaf-
tung sollte zukünftig auch Leitsysteme 
mittels variabler Bodenmarkierungen be-
rücksichtigen. Beispielsweise die Füh-
rung durch bedarfsgerecht gesteuerte 
wechselnd beleuchtete Fahrbahnlichter 
und Fahrbahnmarkierungen. 
 
Zum Thema Parkraumbewirtschaftung 
erlauben wir uns den Hinweis auf ver-
schiedene Modelle in Verbindung mit Zu-
fahrtsgebühren zu Innenstädten.  
Hierbei wird eine Gebühr für die Zufahrt 
zur Innenstadt erhoben, welche die Park-
gebühren enthält. Die Kontrolle erfolgt 
hier über Kennzeichenlesesysteme bzw. 
bei Dauernutzern (Anwohner, Pendler) 
auch mittels elektronsicher Sender. Die 
Bezahlung erfolgt vorrangig bargeldlos, 
für die Barzahlung werden Terminals 
vorgehalten. Dies würde in vieler Hin-
sicht eine Vereinfachung der Abläufe 
darstellen und die Verkehrsüberwachung 
könnte bei der Überwachung des ruhen-
den Verkehres entlastet werden. 
 

Kenntnisnahme 
Die Anregungen betreffen nicht 
das Bebauungsplanverfahren. 
Die Anregungen werden, soweit 
geboten, im Rahmen der Bauaus-
führung beachtet. 

- 

8. ÖPNV Anbindung 
 
Der ÖPNV Ausbau in der Innenstadt, ins-
besondere innerhalb des Cityrings, bietet 
räumlich kaum noch Potential. Eine wei-
tere Steigerung der Kapazitäten durch 
technische Ertüchtigung der Strecken 
und Fahrzeuge ist uns aktuell nicht be-
kannt. Es ist nicht absehbar, ob die Ka-
pazitäten bei den aus der Peripherie zu-
laufenden Linien der schienengebunde-
nen ÖPNV Angebote zukünftig ausrei-
chen werden.  
Zudem stellen sich die Fahrzeiten bei 
ÖPNV Nutzung aktuell nur bedingt kon-
kurrenzfähig zum eigenen Pkw dar. Nur 
während weniger Stunden an Werktagen 
kann der ÖPNV mit seiner Fahrzeit  
gegenüber dem motorisierten Individual-
verkehr einen Vorteil bieten.  
 
Somit wird von uns in diesem Punkt Be-
darf der Nachsteuerung gesehen, wenn 
das angestrebte Konzept mit der Redu-
zierung motorisierten Individualverkehr 

 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregungen betreffen nicht 
das Bebauungsplanverfahren. 
Die Anregungen werden, soweit 
geboten, im Rahmen der Bauaus-
führung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
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und Umstieg auf Angebote ÖPNC/des 
Mobility Hub gelingen soll. 
 
Es sollte bei der Aufteilung des Straßen-
raumes auch die zunehmende Bedeu-
tung autonom fahrender Straßenver-
kehrsmittel berücksichtigt werden. Hierzu 
zählen Kleinbusse und Taxis ebenso wie 
automatisierte Zustellfahrzeuge. Die er-
forderlichen Aufstellflächen regen wir an, 
mit dem Bebauungsplan zu ermöglichen. 
________________________________ 
 

 
 
 
Der Bebauungsplan setzt die öf-
fentlichen Verkehrsflächen als 
Gesamtfläche fest. Die Aufteilung 
erfolgt im Rahmen der Bauaus-
führung. 
 
 
 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 

Netze BW Wasser GmbH, Stuttgart 
(Schreiben vom 11.01.2022)  
 
Wir haben die Unterlagen auf unsere Be-
lange hin durchgesehen und nehmen wie 
folgt Stellung: 
 
Um die im B-Plan beschriebenen Ziele 
und Zwecke zu erfüllen, sind vor dem ge-
planten Rückbau des vorhandenen Park-
hauses sowie der Erstellung der geplan-
ten Baukörper A, B und C unsere im 
Baufeld befindliche Anlagen (Gasleitun-
gen und Fernwärmeleitungen) zu verle-
gen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei 
den Anlagen um wichtige Versorgungs-
leitungen handelt, die der örtlichen Ver-
sorgung mit Wärme und Gas dienen. 
Eine Ersatztrasse ist vorab zu definieren. 
Befindet sich die neue Trasse im nicht 
öffentlichen Bereich, ist diese durch Lei-
tungsrechte bzw. durch bsp. Dienstbar-
keiten abzusichern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Im Rahmen künftiger Baumaß-
nahmen werden notwendige Lei-
tungsverlegungen zwischen Vor-
habensträgern und Versorgungs-
unternehmen abgestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Die Kostentragung richtet sich nach den 
derzeit rechtsgültigen Verträgen (Kon-
zessionsvertrag). Für die betroffene Gas-
leitung hat das zur Konsequenz, dass 
alle Kosten notwendiger Umlegungs-
maßnahmen von der Stadt zu tragen 
sind. 
 

Kenntnisnahme 
Die Kostentragung ist nicht im Be-
bauungsplanverfahren zu klären. 

- 

Eine Koordinierung zwischen dem Pla-
nungsbüro (Breuninger) der Stadt Stutt-
gart sowie der Netze BW (Gas) und der 
EnBW AG (Fernwärme) ist notwendig. 
 

Kenntnisnahme 
 

- 
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Konkrete Festlegungen der Erschließung 
der Neubauten mit Wasser, Strom und 
Fernwärme sind erst möglich, wenn be-
lastbare Leistungswerte/Verbrauchs- 
werte vorliegen. 
 
Regierungspräsidium Freiburg, Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau, Freiburg  
(Schreiben vom 11.01.2022)  
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gül-
tige Stellungnahme mit dem Aktenzei-
chen 2511//21-02917 vom 06.04.2021 
sind von unserer Seite zum offengeleg-
ten Planvorhaben keine weiteren Hin-
weise oder Anregungen vorzubringen.  
 
Stellungnahme vom 06.04.2021: 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund 
   fachgesetzlicher Regelungen, die im 
   Regelfall nicht überwunden werden 
   können 
 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen 
   und Maßnahmen, die den Plan  
   berühren können, mit Angabe des 
   Sachstandes 
 
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder  
   Bedenken 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszü-
gen daraus erfolgt. 
 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieur-
geologisches Übersichtsgutachten, Bau-
grundgutachten oder geotechnischer Be-
richt vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 

 
 
 
 
 
- 
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gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zu-
lässigkeit der geplanten Nutzung  
vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfoh-
len: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten (einschließlich der Baugrundkarte 
von Stuttgart) im Verbreitungsbereich 
von Gesteinen der Grabfeld-Formation 
(Gipskeuper). Diese werden größtenteils 
von quartären Lockergesteinen (Altwas-
serablagerungen (einschließlich Schlick), 
Talauenschottern, Auenlehm) mit 7–12 
m Mächtigkeit überdeckt. Mit einem 
oberflächennahen saisonalen Schwinden 
(bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens, mit 
Auffüllungen vorangegangener Nutzun-
gen, die möglicherweise nicht zur Last-
abtragung geeignet sind, sowie mit ei-
nem kleinräumig deutlich unterschiedli-
chen Setzungsverhalten des Untergrun-
des ist zu rechnen. Organische Anteile 
können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwas-
serflurabstand kann bauwerksrelevant 
sein. Verkarstungserscheinungen (offene 
oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, 
Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
 
Sollte eine Versickerung der anfallenden 
Oberflächenwässer geplant bzw. wasser-
wirtschaftlich zulässig sein, wird auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines 
entsprechenden hydrologischen Versi-
ckerungsgutachtens empfohlen. Wegen 
der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von 
Sulfatgesteinslösung im Untergrund 
sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (z. B.  
Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-
Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-
stand genommen werden. 
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Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B.  
offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) wer-
den objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
büro empfohlen. 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines be-
stehenden oder geplanten Wasser-
schutzgebiets. Nach der Rechtsverord-
nung zum Schutz der staatlich anerkann-
ten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cann-
statt und Stuttgart-Berg vom 11.06.2002 
liegt das Plangebiet in der Kernzone 
des Heilquellenschutzgebiets. Hierauf ist 
im Bebauungsplan bereits hingewiesen. 
Aus hydrogeologischer Sicht sind keine 
weiteren Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 
 
Bergbau 
 
Gegen die Planung bestehen von berg-
behördlicher Seite keine Einwendungen. 
 
Geotopschutz 
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Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschut-
zes nicht tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. Des Weiteren verweisen wir auf un-
ser Geotop-Kataster, welches im Internet 
unter der Adresse http://lgrb-bw.de/ge-
otourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 
werden kann. 
 
Regierungspräsidium Stuttgart, Lan-
desamt für Denkmalpflege, Stuttgart 
(Schreiben vom 12.01.2022)  
 
Das Landesamt für Denkmalpflege ver-
weist nochmals ausdrücklich auf die  
bereits am 07.04.2021 zum Planvor-ha-
ben gegenüber der Stadt Stuttgart zum 
Planvorhaben abgegebenen Stellung-
nahme (siehe Anhang). Nach Prüfung 
der Unterlagen haben sowohl die be-
troffenen Belange der Archäologie als 
auch der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
noch nicht in erforderlichem Umfang Be-
rücksichtigung in den Planunterlagen ge-
funden. Ein entsprechendes Abwägungs-
protokoll liegt dem Landesamt für Denk-
malpflege nicht vor.  
 
Ergänzend zur bereits abgegebenen 
Stellungnahme vom 07.04.2021 wird sei-
tens der Archäologischen Denkmal-
pflege auf folgendes hingewiesen:  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis 
wurde in den Textteil des Bebau-
ungsplans aufgenommen. 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

Der Geltungsraum liegt vollständig inner-
halb archäologischer Relevanzflächen. 
Trotz Kriegsverlusten und modernen Ein-
griffen ist weiterhin das Vorhandensein 
von Kulturdenkmalen gemäß  
§ 2 DSchG nicht auszuschließen bzw. zu 
erwarten. Dabei kann es sich um Funde 
und Befunde von hohem Quellenwert für 

Kenntnisnahme 
Die Informationen wurden an die 
Projektträger weitergeleitet.  

- 
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die frühe Stadtentwicklung hier handeln. 
Hervorzuheben sind insbesondere auch 
noch in größerer Tiefe fassbare Sied-
lungsrelikte der mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Vorstadt, zugehörigen An-
lagen der Ver- und Entsorgung, wie etwa 
Brunnen und Latrinen sowie der mittelal-
terlichen Stadtbefestigung. Daher ist wei-
terhin von einer gegebenenfalls erhebli-
chen Beeinträchtigung im Zuge von er-
forderlichen Gründungs- und Tiefbau-
maßnahmen auszugehen. Für die An-
lage der vorgesehenen Tiefgarage muss 
von einem vollständigen Verlust etwa 
vorhandener denkmalwerter Substanz 
ausgegangen werden. 
 
Demgegenüber haben die betroffenen 
Belange noch nicht in ausreichendem 
Maße Eingang in die Planunterlagen ge-
funden. Vermittels der bisher in die Un-
terlagen eingegangenen textlichen Fest-
setzungen in Verbindung mit einem allg. 
Hinweis auf die Möglichkeit zufälliger 
Funde (gem. § 20 DSchG), kann eine 
hinreichende Berücksichtigung der im 
Gebiet gegebenenfalls umfänglich be-
rührten archäologische Belange nicht er-
reicht werden (vgl. Textteil unter D. Hin-
weise, Punkte Denkmalschutz/ 
Bodenfunde). Weiterhin bedürfen die 
Ausführungen in der Begründung zum 
Schutzgut dahingehend der Korrektur, 
dass archäologische Kulturdenkmale im 
Gebiet bislang nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden können. Gegebenen-
falls liegt für vorkommende Bodendenk-
male gem. § 2 DSchG eine erhebliche 
Beeinträchtigung vor. Eine weiterge-
hende Berücksichtigung ist daher vorzu-
sehen.  
 

Der bisher formulierte Text in den 
Hinweisen zum Bebauungsplan 
wurde entsprechend ergänzt. 
 
 

ja 

Nach dem Vorgenannten und mit dem 
Ziel vermittels der ausreichenden Beach-
tung des Schutzgutes Planungssicher-
heit zu erleichtern und herzustellen,  
bedürfen daher die bereits mitgeteilten 
Sachverhalte der archäologischen Denk-
malpflege noch ergänzenden Eingang in 
Textteil und Begründung. Nach Lage der 

Ein entsprechender Hinweis 
wurde in den Textteil des Bebau-
ungsplans aufgenommen. Es 
wurde die Begründung unter der 
Ziffer Schutzgut Kultur- und Sach-
güter ergänzt. 

ja 
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Dinge bestehen gegenüber den beab-
sichtigten Planungen weiterhin begrün-
det erhebliche Bedenken, sofern nicht 
durch entsprechende Nachweise eines 
bereits weitest gehenden oder totalen ar-
chäologischen Substanzverlusts diese 
Bedenken zurückzustellen sind. Weiter-
hin ist im Gebiet daher eine frühzeitige 
Beteiligung der Archäologischen Denk-
malpflege, vertreten durch Herrn Dr. Jo-
nathan Scheschkewitz (jo-
nathan.scheschkewitz@rps.bwl.de) an 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
erforderlich. Sämtliche Bodeneingriffe 
bedürfen hier gemäß § 8 DSchG der 
denkmalschutzrechtlichen Genehmi-
gung. Inhaltlich wird dazu nochmals auf 
unsere früheren ausführlichen Äußerun-
gen (s. E-Mail vom 07.04.2021) verwie-
sen.  
 
Um die nachrichtliche Übernahme der In-
formationen zum Kulturgut wird daher 
nochmals ausdrücklich gebeten. Bitte tei-
len Sie uns das Abwägungsergebnis mit.  
 

Es wird entsprechend verfahren.  

Regierungspräsidium Stuttgart,  
Mobilität, Verkehr, Straßen, Stuttgart 
(Schreiben vom 12.01.2022)  
 
Wir haben am 19.03.2021 über das Re-
ferat 21 im Hause RPS bereits zu die-
sem „Aufstellungsbeschluss“ Bebau-
ungsplan Stellung genommen.  
 
Unsere luftrechtliche Stellungnahme vom 
19.03.2021 mit Az.: 46.2-2511.-2-S-Mitte 
04 halten wir aufrecht.  
 
Sie bitten nun mit Schreiben vom 
14.12.2021 um ergänzende Rückmel-
dung zur Thematik Regenrückhalte-be-
cken (RRB) Charlottenplatz im nördli-
chen Bereich des Planungsgebietes.  
 
Wir teilen Ihnen mit, dass für die Thema-
tik RRB Charlottenplatz keine luftrechtli-
chen Belange berührt sind.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Luftrechtliche Stellungnahme vom 
19.03.2021:  

 
 

- 
 

mailto:jonathan.scheschkewitz@rps.bwl.de
mailto:jonathan.scheschkewitz@rps.bwl.de
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Wir bedanken uns für die Beteiligung am 
o.g. Verfahren und können dazu mittei-
len, dass sich das Vorhaben in der Ver-
längerung des An- und Abflugkorridors 
des Sonderlandeplatzes für Rettungs-
hubschrauber auf dem Marienhospital 
Stuttgart befindet. Wir verweisen auf die 
beigefügte Sichtflugkarte des Sonderlan-
deplatzes.  
 
Der Sonderlandeplatz befindet sich auf 
einer Höhe von 1.065 feet bzw. 324,60 m 
ü. NN.  
Welche der innerhalb der vorgelegten 
Präsentationspläne angegebenen maxi-
malen Gebäudehöhen (ca. 18 m über 
Grund im Textteil, 21,10 m ü. Grund im 
zeichnerische Teil Schnitt BB oder 23 m 
über Grund FMH als verträgliche Gebäu-
dehöhe im Rahmenplan Hüllkurve) tat-
sächlich in den noch aufzustellenden de-
taillierten Bebauungsplan übernommen 
werden, steht gegenwärtig nicht fest.  
Da dem vorliegenden Plan keine ver-
bindlichen maximalen Bebauungshöhen 
entnommen werden können, ist eine wei-
tergehende Beurteilung des Vorhabens 
nicht möglich.  
 
Bei der Durchsicht der Präsentations-
pläne konnten wir fernerhin feststellen, 
dass auf dem Dachbereich des Parkwür-
fels ein Volocopterlandeplatz vorgesehen 
ist. Wir weisen darauf hin, dass es für ei-
nen solchen Landeplatz einer luftrechtli-
chen Genehmigung nach § 6 Luftver-
kehrsgesetz bedarf. 
 

 
Kenntnisnahme 
Die auf der Grundlage des Be-
bauungsplanentwurfs maximal zu-
lässige Gebäudehöhe liegt bei 
274,50 m ü. NN. 
Überschreitungen durch Aufzugs-
überfahrten bis max. 1,50 m sind 
zulässig. Die max. Gesamthöhe 
liegt somit deutlich (ca. 50 m)  
unter der Höhe des Sonderlande-
platzes im Bereich Marienhospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregungen wurden im Rah-
men des Genehmigungsverfah-
rens für einen möglichen Flugtaxi-
betrieb beachtet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Zweckverbandes Strohgäu-Wasser-
versorgung 
(Schreiben vom 12.01.2022)  
 
In Ihrem dargestellten Planungsbereich 
befinden sich keine Zubringerwasserlei-
tungen mit Zubehör des Zweckverban-
des Strohgäu-Wasserversorgung.  
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.  

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
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Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 21, Raumordnung, Baurecht, Denk-
malschutz 
(Schreiben vom 13.01.2022)  
 
Die Unterlagen wurden ins Intranet ein-
gestellt bzw. durch Ref. 21 ausgelegt 
und damit den Fachabteilungen im 
Hause zugänglich gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vor-
gelegten Formblatt um einen entwickel-
ten Bebauungsplan. 
Nach dem Erlass des Regierungspräsidi-
ums vom 10.02.2017 erhalten Sie keine 
Gesamtstellungnahme des Regierungs-
präsidiums. Die von Ihnen benannten 
Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - 
jeweils direkt Stellung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht werden zu 
dem o.g. Vorhaben weiterhin keine Be-
denken geäußert. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungska-
taster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG ge-
beten, dem Regierungspräsidium nach 
Inkrafttreten des Planes eine Fertigung 
der Planunterlagen in digitalisierter Form 
an das Postfach  
KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de 
zu senden. Die Stadtkreise und großen 
Kreisstädte werden gebeten, auch den 
Bekanntmachungsnachweis digital vor-
zulegen. 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Berücksichtigung 
Es wird entsprechend verfahren. 

 
- 
 
 
 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansprechpartner in den weiteren Abtei-
lungen des Regierungspräsidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
 
Abt. 5 Umwelt 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
  
Wir bitten darum, am weiteren Verfahren 
beteiligt zu werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
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Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 51, Recht und Verwaltung 
(Schreiben vom 17.01.2022)  
 
Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 
Abs. 2 BauGB meldet die Abteilung 5 - 
Umwelt des Regierungspräsidiums Stutt-
gart Fehlanzeige: 
 
Die Belange der Wasserversorgung und 
des Grundwasserschutzes liegen in der 
Zuständigkeit der unteren  
Wasserbehörde und sind von dieser 
wahrzunehmen. 
Die in unserer Stellungnahme vom 
07.04.2021 vorgebrachten Bedenken in 
Bezug auf die Luftreinhaltung wurden be-
rücksichtigt und in den Bebauungsplan 
eingearbeitet. 
________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
 

Verschönerungsverein Stuttgart e. V.  
(Schreiben vom 23.01.2022)  
 
Im Jahr 2021 wurde aufbauend auf dem 
Ergebnis des Wettbewerbs „Umgestal-
tung Stadtraum B14“ ein städtebaulicher 
Realisierungswettbewerb für die Neuent-
wicklung der Quartierskante des Boh-
nenviertels zur Hauptstätter Straße ent-
schieden. Gegenstand der Auslobung 
war die Planung eines Mobility Hubs an 
Stelle des heutigen Breuninger-Parkhau-
ses und die Planung eines Hauses für 
Film und Medien am Leonhardsplatz so-
wie ergänzender Nutzungen. Dem Be-
bauungsplan-Entwurf wurde der erste 
Preis dieses Wettbewerbs zugrunde ge-
legt (Abb. 1).  
 
Die Ausschreibung konzentrierte sich auf 
mittelfristige private und städtische Bau-
projektziele und fragte nur bedingt nach 
langfristig tragfähigen urbanen Zielset-
zungen für diesen Standort. Die Animati-
onen des ersten Preises verheißen ur-
bane Atmosphären, denen die objektive 
Sprache der Pläne leider widerspricht.  
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 



 
- 27 - 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

I. 
 
Es wird Sie sicher nicht verwundern, 
dass wir uns als Verschönerungsverein 
vorstellen können, das Bohnenviertel 
auch anders zu arrondieren (Abb. 2 Mon-
tage der Idee des Verschönerungsver-
eins in den Wettbewerbsplan von asp): 
 
Die Rosen-, Brenner- und Wagnerstraße 
werden bis zu dem von asp neu gestalte-
ten öffentlichen Raum der B14 geführt, 
der Blick von der Pfarrstraße in Richtung 
Marktstraße bleibt offen und die Körnig-
keit des Bohnenviertels wird übernom-
men; eine in unseren Augen selbstver-
ständliche Arrondierung des Bohnenvier-
tels als Teil der neuen Leonhardvorstadt. 
Dabei wird die südliche Bauflucht leicht 
gedreht und zurückgenommen, um auch 
den für Stuttgart charakteristischen Blick 
aus der Marktstraße über die Gebäude 
an der Pfarrstraße hinweg bis zum Kes-
selrand freizugeben. Die geplanten Ge-
bäude könnten in einem ähnlichen Zeit-
horizont wie die IBA 2027 realisiert wer-
den. Die Planung könnte dazu beitragen, 
dass sich die Leonhardsvorstadt zur 
Hauptstätter Straße hin als attraktives, 
gemischt genutztes und urbanes Innen-
stadtquartier weiterentwickeln kann. Die 
Baumassen würden sich in die Umge-
bungsbebauung einfügen und der öffent-
liche Raum zwischen Leonhardsvorstadt 
und City könnte prägnant gefasst wer-
den. Insbesondere die nachfolgenden 
Ziele der Landeshauptstadt Stuttgart für 
die Entwicklung des Plangebietes könn-
ten erfüllt werden: 
 

 
 
Kenntnisnahme 
Zielplanung und damit Grundlage 
der Neuordnung ist der prämierte 
städtebauliche Entwurf von asp 
Architekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten 
für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14 (siehe Ziffer 2.2 
der Bebauungsplanbegründung). 
Für das Plangebiet wurden in den 
Jahren 2021 und 2022 unter Ein-
beziehung der Eckpunkte des 
o.g. WB für die Umgestaltung der 
B14 und in Abstimmung mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart zwei 
Wettbewerbsverfahren durchge-
führt. Die Ausschreibungen und 
die Ergebnisse der beiden Wett-
bewerbssieger wurde von den 
Gremien der LHS gebilligt und 
dienen als Grundlage für die ver-
bindliche Bauleitplanung. 
 

 
 
- 

• Orientierung an der historischen „Kör-
nung“, 

• Neufassung des Stadtraums durch 
Verschiebung der Raumkante Rich-
tung Hauptstätter Straße (B14), 

• Auflösung der überwiegend geschlos-
senen Raumkante in Einzelbaukör-
per, 

Kenntnisnahme - 
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• Schaffung eines einladenden, die 
heutige Trennung auflösenden städ-
tebaulichen Ensembles für den Rand- 
bzw. Zugangsbereich der Leonhards-
vorstadt, 

• Schaffung einer belebten Erdge-
schosszone, 

• gemischte Nutzung innerhalb der 
Bausteine, 

• Haus für Film und Medien (HFM) und 
Mobility Hub als neue Nutzungsbau-
steine, 

• Reduktion von Stellplätzen. 
 
Allerdings müsste untersucht werden, ob 
und wie die berechtigten Ziele der Fa. 
Breuninger, das bestehende Parkhaus 
mit 650 relativ engdimensionierten Park-
plätzen abzureißen und durch ein neues 
Parkhaus mit 530 großzügigen Parkplät-
zen zu ersetzen, erreicht werden  
könnten. 
Aus Sicht des Verschönerungsvereins 
würde es die oberirdische Führung der 
B14 auf der Basis des Wettbewerbsbei-
trags von asp erlauben, die bestehende 
unterirdische Tiefgarage in Richtung 
Charlottenplatz bis zur Tiefgarage des 
Dorotheenquartiers unter der B14 zu er-
weitern, die zugleich auch von der Leon-
hardsvorstadt angefahren werden 
könnte. Hier könnten zudem Fahrräder 
und alternative Verkehrsmittel der Mikro-
mobilität untergebracht und mit dem 
Charlottenplatz verbunden werden. Ob 
freilich der gewünschte Taxiflugbetrieb 
mit elektrisch angetriebenen senkrecht 
startenden und landenden Fluggeräten 
möglich und wünschenswert wäre, sei 
dahingestellt. 
 

Kenntnisnahme - 

Zudem sollte geprüft werden, ob das 
Haus für Film und Medien vielleicht auch 
im Bereich des IBA-Projekts Züblin-Park-
haus oder in der vorgeschlagenen Arron-
dierung des Bohnenviertels einen Stand-
ort finden könnte. 
 
Die nachfolgende Montage (Abb. 3) lässt 
den städtebaulichen Lösungsansatz des 

Im Jahr 2022 wurde, aufbauend 
auf dem überarbeiteten Ergebnis 
des Wettbewerbs „Mobility Hub“, 
ein Realisierungswettbewerb für 
ein Haus für Film und Medien 
(HFM) entschieden. Mit dem Haus 
für Film und Medien wird die Stutt-
garter Kulturmeile aus Staatsgale-

nein 



 
- 29 - 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

gegenwärtigen Bebauungsplan-Entwurfs 
längerfristig eher als suboptimal erschei-
nen. Der Vorteil liegt allein in seiner zeit-
nahen Realisierbarkeit. 
 

rie, Württembergischer Landes-
bibliothek und Stadtpalais bis zum 
Wilhelmsplatz verlängert. Zusätz-
lich soll die Neugestaltung des 
städtischen Raums am Leon-
hardsplatz eine attraktive Quer-
verbindung über die bisherige 
Barriere der B14 hinweg zwischen 
der Innenstadt am Marktplatz und 
der Leonhardsvorstadt ermögli-
chen. 
Das HFM bildet künftig den südli-
chen Blickfang aus Richtung 
Marktstraße und ist gleichzeitig, in 
Verbindung mit dem neu gestalte-
ten Stadtplatz gegenüber der  
Leonhardskirche, städtebauliches 
Gelenk zwischen dem Altstadt-
oval und der Leonhardsvorstadt. 
Der Standort soll daher beibehal-
ten werden. 
 

 
II.  
 
Sollte der oben dargestellte Vorschlag 
des Verschönerungsvereins nicht mehr 
in Betracht kommen können, möchten 
wir darum bitten, die nachfolgenden drei 
Vorschläge zur Öffnung von Blickbezie-
hungen über die Hauptstätter Straße hin-
weg zu prüfen. 
 
Wenn die Hauptstätter Straße auch in 
Zuge der Neuplanung ihren verkehrlich 
trennenden Charakter verlieren soll, ist 
es sinnwidrig, einen solchen trennenden 
Charakter durch die Blick-verstellende 
Planung von Gebäudekanten und Bau-
fluchten wieder neu entstehen zu las-
sen. Dies vermeiden unsere folgenden 
Vorschläge. Wir ersuchen auch darum, 
diese Vorschläge im Bericht der Stel-
lungnahmen der TöB an den Ausschuss 
und den Gemeinderat mit der Bebilde-
rung wiederzugeben. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
- 

1. Die geplante Bauflucht des nördli-
chen Baukörpers (Abb. 4) könnte 
durch eine leichte Drehung an die 
Bauflucht der Rosenstraße westlich 

Der Vorschlag wurde aufgenom-
men.
Die nordöstliche Baugrenze wird 
entsprechend des Vorschlags des

ja 
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der B14 angeglichen werden und 
dazu beitragen, einen interessanten 
Blick in Richtung Innenstadt zu öffnen 
(Abb. 5). 

 
2. Die Blickbeziehungen aus der Wag-

nerstraße nach Westen würden im 
Vergleich zur heutigen Situation  
(Abb.6) durch den B-Plan völlig ge-
schlossen (Abb.7). Durch eine Dre-
hung der Fassade könnte der Blick 
zur City freigegeben werden. 

 
3. Der gegenwärtige Blick aus der Pfarr-

straße (Abb.9) würde durch den Be-
bauungsplan verstellt. Durch eine 
Drehung der Fassade könnte der 
Blick zur Marktstraße geöffnet wer-
den und eine bessere Orientierung 
zur City ermöglichen. 

 
 
4. Die im Geltungsbereich geplanten 

Gebäude der Firma Breuninger und 
der Landeshauptstadt Stuttgart soll-
ten vollrecyclebar konzipiert und reali-
siert werden (siehe Anlage: Aus Alt 
bau Neu! Architekten entdecken das 
Recycling). Durch diese Dimension 
der Nachhaltigkeit wäre es möglich, 
die Projekte als IBA-Bausteine zu  
deklarieren und künftige Generatio-
nen in die Lage zu versetzen, eine  
effektive Adaption an veränderte Um-
stände und die Wahrnehmung sich 
bietender Chancen zu ermöglichen. 

 

Verschönerungsvereins ange-
passt. 
 
 
 
Die Freistellung des geplanten 
Hauses für Film und Medien 
(HFM) war mit einer funktionalen 
Neuorganisation, insbesondere 
auch der Anordnung der geplan-
ten Stellplätze des Mobility Hub, 
und einer Verschiebung des Bau-
körpers des Hubs nach Südwes-
ten verbunden. 
Diese Grundkonstellation bildete 
auch die Grundlage des Realisie-
rungswettbewerbs für das HFM. 
Auf Blickbeziehungen aus der 
Wagnerstraße und der Pfarr-
straße in Richtung Altstadtoval 
wurde hierbei verzichtet. 
 
Die Anregungen betreffen nicht 
das Bebauungsplanverfahren. 
Die Anregungen werden, soweit 
geboten, im Rahmen der Bauaus-
führung beachtet. 

 
 
 
 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 

Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für 
Umweltschutz 
(Schreiben vom 25.01.2022)  
 
Das Amt für Umweltschutz nimmt im 
Rahmen der Beteiligung wie folgt Stel-
lung: 
 
(bei Änderungen:  
unterstrichen = einfügen,  
durchgestrichen = löschen) 
 

  

Naturschutz (Ansprechpartner/in: GZ 
36-2.21, Nebenstelle 88654) 
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Wie bereits in vorherigen Stellungnah-
men dargestellt, soll aufgrund der ge-
planten großen Glasflächen das Thema 
Vogelschlag frühzeitig in der Planung be-
rücksichtigt werden. Nach dem Umwelt-
bericht (S. 53) soll ein Maßnahmenkon-
zept zur Vermeidung im Bauantrag er-
stellt werden. Es wird angeregt, den 
Punkt - äquivalent zur Festlegung der 
Nistkästen - in den städtebaulichen 
Vertrag folgendermaßen aufzunehmen: 
 
"Zur Vermeidung der Tötung und Verlet-
zung von Vögeln an Glas- und Fenster-
fronten von Gebäuden, Gebäudeteilen 
und Anbauten sind diese vogelschlagsi-
cher zu gestalten. Für die Ausgestaltung 
der Fronten sind die Fachempfehlungen 
der Schweizerischen Vogelschutzwarte 
(Schmid et al. 2012, Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht; LAG VSW 
2021, Vermeidung von Vogelverlusten 
an Glasscheiben - Bewertung des  
Vogelschlagsrisikos an Glas) zu berück-
sichtigen.  
Notwendige Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen sind mit der zuständi-
gen Naturschutzbehörde abzustimmen, 
und ein Konzept ist durch ein Fachbüro 
zu erstellen." 
 
 
Die Aufnahme der Nistkästen in den 
Städtebaulichen Vertrag wird mitgetra-
gen. 
 

 
Der Textteil des Bebauungsplans 
enthält einen entsprechenden 
Hinweis. 
Zusätzlich enthält der städtebauli-
che Vertrag zwischen der Pla-
nungsbegünstigten des Mobility 
Hub und der Stadt Stuttgart eine 
entsprechende Vereinbarung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
 

Grundwasserschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.63, Nebenstelle 88959) 
 
Die Belange des Grundwasser- und Heil-
quellenschutzes wurden zwar unter Hin-
weise im Textteil zum Plan ausreichend 
mit aufgenommen, fehlen jedoch in der 
Begründung. Es wird daher empfohlen, 
den Textbaustein in der Stellungnahme 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
vom 14.04.2021 zum Grund-wasser-
schutz ebenfalls in den Begründungstext 
unter Umweltbelange mit aufzunehmen. 
 

 
 
 
Die Begründung wurde entspre-
chend ergänzt. 

 
 
 

ja 
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Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.35, Nebenstelle 88667) 
 
Aufgrund der Lärmeinwirkungen auf das 
Plangebiet und der beabsichtigten besu-
cherintensiven Nutzungen auch nach 
22.00 Uhr empfehlen wir, von jeglicher 
Wohnnutzung im Plangebiet abzusehen. 
Folgende Fälle können sich für besu-
cherintensive Nutzungen nachteilig aus-
wirken, wenn im Bebauungsplan Immis-
sionsorte mit erhöhtem nächtlichem 
Schutzanspruch (also Wohnnutzungen) 
zugelassen werden: 
 

• Die besucherintensive Nutzung 
rückt an einen bestehenden Im-
missionsort mit nächtlichem 
Schutzanspruch heran. Der nächt-
liche Immissionsrichtwert von 45 
dB(A) ist einzuhalten. 

 
• Die besucherintensive Nutzung 

rückt an ein unbebautes Grund-
stück oder an ein bebautes 
Grundstück, das keine Gebäude 
mit schutzbedürftigen Räumen 
enthält wie zum Beispiel ein Park-
haus heran. Der nächtliche Immis-
sionsrichtwert von 45 dB(A) ist 
grundsätzlich einzuhalten, wenn 
planungsrechtlich auf diesem 
Grundstück eine Nutzung mit ei-
nem nächtlichen Schutzanspruch 
möglich ist.  

 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Ziel der Stadt Stuttgart ist eine 
nachhaltige Belebung der Innen-
stadt durch eine möglichst vielfäl-
tige Nutzungsmischung zu ge-
währleisten. In diesem Zusam-
menhang soll auch, wo immer 
möglich, ein Anteil an Wohnnut-
zung ermöglicht werden. 
Eine Wohnnutzung wird daher im 
Plangebiet nicht vollständig aus-
geschlossen. Vor dem Hinter-
grund der Vorbelastung des Plan-
gebietes durch Lärm und Luft-
schadstoffe wird die Zulässigkeit 
jedoch auf den Bereich der künftig 
verkehrsberuhigten Esslinger 
Straße und hier erst ab dem  
2. Obergeschoss beschränkt.  
 

 
 
 
 nein 

Der letztgenannte Punkt ist im schall-
technischen Gutachten aus Seite 18 aus 
unserer Sicht nicht korrekt dargestellt: 
 
„Werden zuerst Baugenehmigungen für 
betriebliche Nutzungen im Plangebiet er-
teilt, kann dies unter Umständen zur 
Folge haben, dass spätere Wohnnutzun-
gen innerhalb des Plangebiets auf-
wendige Selbstschutzmaßnahmen vor-
sehen müssen oder im ungünstigsten 
Fall nicht wie beabsichtigt angesiedelt 
werden können.“ 
 

Das schalltechnische Gutachten 
wurde entsprechend angepasst. 

ja 
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Denn schon bei der Erteilung der Bauge-
nehmigungen für betriebliche Nutzungen 
im Plangebiet sind auch potentielle 
Wohnnutzungen zu berücksichtigen 
(siehe Anlage Aktenvermerk vom 
05.07.2021 - Nachtlärm in Kerngebie-
ten). 
 
Ansonsten hat sich auch der Lärmsach-
verständige in seinem Gutachten unter 
Ziffer 5 gegen Wohnnutzungen ausge-
sprochen: 
 
„Aus schalltechnischer Sicht erachten wir 
es als empfehlenswert, auf Wohnungen 
im Plangebiet „Hauptstätter/Esslinger 
Straße (Stgt 317)“ zu verzichten. Die be-
wusste Konzentration städtischer Mobili-
tät auf den Standort des MHS verfolgt 
eine flexible, möglichst zeitunabhängige 
Nutzung von Verkehrsmitteln in allen Ge-
schossbereichen und sieht dafür zusätz-
lich einen Fluggerätelandeplatz auf dem 
Dach des PHS vor. Darüber hinaus sind 
intensive Nutzungen der Plangebäude 
und der Freiflächen bis zum Beginn und, 
sofern möglich, während der Nachtzeit 
mit vielen Gästen/Besuchern beabsich-
tigt. Das Vorhaben befindet sich zudem 
in unmittelbarer Nähe direkt an sehr 
hoch belasteten Verkehrsachsen. Wohn-
nutzungen sind regelmäßig vor solchen 
jeweiligen Geräuschen besonders zu 
schützen. Bei Verkehrseinwirkungen 
kann es zulässig sein, dazu passive 
Schallschutzmaßnahmen anzuwenden. 
Dagegen sind die Immissionsrichtwerte-
bei Anlagen-/Betriebsgeräuschen bereits 
außen vor geöffnetem Fenster einzuhal-
ten. 
 
Für Wohnungen im Plangebiet „Haupt-
stätter/Esslinger Straße (Stgt 317)“ se-
hen wir den Grundsatz zur Konfliktver-
meidung nicht ausreichend gewürdigt. 
Denn insbesondere durch die Planung 
dieser gezielt sehr intensiven Geräusch-
situation, sehen wir ein Übersteigen der 
üblichen Verhältnisse einer belebten In-
nenstadt im Plangebiet und damit einen 
deutlichen Gegensatz zum erforderlichen 
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Ruhebedürfnis von Wohnnutzungen. 
Aufgrund der verschiedenen Geräusch-
arten in Verbindung mit den sehr intensi-
ven Immissionen im Plangebiet erfahren 
Wohnungen dort sehr restriktive Aufla-
gen (Schallschutzfassaden, Lüftungsan-
lagen). Optimierende Grundrissorientie-
rungen oder Geschosspositionierungen 
sind aufgrund der nahezu allseitigen Ein-
wirkungen nicht bereits im üblichen Maß 
konfliktreduzierend. 
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass potenzielles Wohnen im Plangebiet 
den künftigen anderen Nutzungen im 
Plangebiet insbesondere aufgrund von 
Immissionsorten vor geöffneten Fenstern 
entgegensteht. Unter Umständen kann 
dies unerwünschte Nutzungseinschrän-
kungen bzw. Nutzungsbegrenzungen so-
wohl im Regelbetrieb als auch bei verein-
zelten „seltenen Ereignissen“ erzwingen, 
die der Attraktivität und dem Besucher-
aufkommen abträglich sein können und 
auf die im Nachhinein nicht mehr bau-
rechtlich eingewirkt werden kann. Insbe-
sondere steht dies der grundlegenden 
Flexibilität des Gesamtkonzepts entge-
gen, die für das Plangebiet aufgrund der 
beabsichtigten Nutzungen und  
modular flexiblen Bauweise in besonde-
rem Maß benötigt wird.“ 
 
Dieser Darstellung stimmen wir vollum-
fänglich zu. Im Einzelnen möchten wir 
folgende nächtliche Immissionskonflikte 
mit der bestehenden Wohnbebauung an 
der Esslinger Straße und ggf. mit der neu 
geplanten Wohnnutzung im Plangebiet 
hervorheben: 
 

• Das Parkhaus sollte zumindest in 
Richtung von Wohnnutzungen 
eine geschlossene Fassade auf-
weisen. Die Zufahrt darf - wie  
geplant - nur auf der Seite der 
B14 erfolgen. 

 
• Veranstaltungsräume sind mit ei-

ner mechanischen Lüftung und 

Kenntnisnahme 
Die Anregungen werden, soweit 
erforderlich und geboten, im Rah-
men des Genehmigungsverfah-
rens beachtet. 

- 
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abschließbaren Fenstern auszu-
rüsten. 

 
• Außennutzungen im Freien wie 

Gastronomie, Open-Air-Kino oder 
sonstige Veranstaltungen müssen 
nach 22:00 Uhr gegenüber Wohn-
nutzungen abgeschirmt werden, 
so dass die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm vor den Fenstern von 
schutzbedürftigen Räumen einge-
halten werden. 

 
• Die Besucherströme sind so zu 

steuern und der Eingangsbereich 
ist so zu gestalten, dass insbeson-
dere die nächtlichen Immissions-
richtwerte der TA Lärm vor den 
Fenstern von schutzbedürftigen 
Räumen von Wohnnutzungen ein-
gehalten werden. 

 
 
Stadtklima und Lufthygiene (An-
sprechpartner/in: GZ 36-4.21, Neben-
stelle 88687) 
 
Mit Verweis auf vorangehende Beteili-
gungen bestehen nachfolgende Anmer-
kungen sowie Änderungsbedarf: 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Im Dokument „Begründung und Umwelt-
bericht“ ist auf Seite 5 unter „Flächennut-
zungsplan“ die Aussage des im FNP ent-
haltenen Standortkonzept Hochhäuser 
hinzuzufügen.  
Die in der frühzeitigen Beteiligung vorge-
legte Planung wurde in ihrer Höhenent-
wicklung aus stadtklimatischer Sicht als 
Maximum betrachtet und die 23 m im Be-
reich des Haus für Film und Medien mit-
getragen. Hochhäuser sind im Bereich 
des Plangebiets u.a. aus stadtklimati-
schen Gründen nicht vorzusehen, von ei-
ner weiteren Höhenentwicklung in Bezug 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Die Begründung wurde entspre-
chend ergänzt. 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der mittlerweile er-
folgten Überarbeitung des Wett-
bewerbsentwurfs für den Mobility 
Hub und aufgrund des Ergebnis-
ses des Realisierungswettbe-
werbs für das Haus für Film und 
Medien (HFM) ergab sich die Not-
wendigkeit für eine Erhöhung der 
maximalen Höhe der baulichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
 
 
 
 

nein 
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zur frühzeitigen Beteiligung ist abzuse-
hen. 
 

Anlagen (HbA) beim geplanten 
Sondergebiet (Haus für Film und 
Medien) auf max.  
274,50 m ü. NN (ca. 28 m über 
Gelände) und beim geplanten 
Kerngebiet (MK) auf max. 271,00 
ü.NN (ca. 24 m über Gelände). 
Überschreitungen in begrenztem 
Maß sind lediglich für Brüstungen 
und Geländer sowie im MK für ein 
Sonnensegel bzw. eine Lande-
plattform (UAM-Landeplatz) zuläs-
sig. 
 

Auf Seite 9 trifft der Satz „Ein Eingriff in 
die Verkehrsführung soll in diesem Ver-
fahren dadurch vermieden werden, …“ 
nicht zu. Die im Rahmen des Wettbe-
werbs der Umgestaltung der B14 stattfin-
denden städtebaulichen Planungen be-
dingen eine verkehrliche Umgestaltung 
der B14. 
 

Die Formulierung wurde beibehal-
ten. 
Das Wettbewerbsergebnis des 
städtebaulichen Ideenwettbe-
werbs „Neuer Stadtraum B14“ des 
Büros asp Architekten/Koeber 
Landschaftsarchitekten vom 
16.09.2020 ist Ziel für die Umge-
staltung des Bereiches Hauptstät-
ter Straße und Leonhardsplatz. 
Bei der Planung und Realisierung 
des HFM und des Mobility Hub 
wird sowohl der heute beste-
hende als auch der zukünftig ge-
plante Verlauf der B14 berück-
sichtigt. Bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der ersten Phase 
des Mobility Hubs wird die B14 
ihre heutige Breite und den der-
zeitigen Verlauf beibehalten und 
daher in der Planung und Reali-
sierung entsprechend berücksich-
tigt. Mit Blick auf die Zukunft kann 
die B14 bereits in Teilen, in einer 
Höhe von mindestens 4,70 Me-
tern, stützenfrei überbaut werden. 
In Zukunft, in einer Phase 2, soll 
die B14 gemäß dem städtebauli-
chen Rahmenplan durch eine 
Verengung des Straßenraums 
vom Mobility Hub abrücken. Im 
Bereich des stützenfrei überbau-
baren Streifens entstehen dann 
Fuß- und Radwegeverbindungen 
und Aufenthaltsflächen. Eine mit-
telfristige Umgestaltung der B14 

nein 
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in diesem Bereich wird daher an-
gestrebt. 
 

Die auf Seite 9 unter den Zielen für die 
Entwicklung des Plangebiets genannte 
Gliederung der Bebauung in Einzelbau-
körper wird aus stadtklimatischer Sicht 
begrüßt und ist auch so umzusetzen. 
Dies sichert Querlüftungen durch die  
orthogonal an das Plangebiet heranrei-
chenden Straßenzüge. Daran ist festzu-
halten, Verbindungen in den unteren 
Stockwerken sind zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren sind den Zielen auf den 
Seiten 9 und 10 hinsichtlich der Entwick-
lung des Plangebiets Anpassungsmaß-
nahmen an die Folgen des Klimawandels 
hinzuzufügen und umzusetzen. 
 
 

Kenntnisnahme 
In der Überarbeitung des Sieger-
entwurfs des Wettbewerbs „Reali-
sierungswettbewerb Mobility Hub“ 
wurde das Haus für Film und Me-
dien (HFM) auf Grund der prioritä-
ren zeitlichen Verwirklichung des 
Projektes „Mobilty Hub“ aus dem 
gemeinsamen Sockel herausge-
löst und freigestellt. Das HFM  
betont damit als Einzelbaukörper 
den Eingang der Esslinger Straße 
und bildet gleichzeitig den opti-
schen Abschluss der Sichtachse 
im Verlauf der Marktstraße. Das 
Konzept der Einzelbaukörper 
wurde insofern weiterverfolgt und 
in den Bebauungsplanentwurf 
übernommen.  
Eine durchgehende Sockelzone 
im Bereich des geplanten Mobility 
Hub ist weiterhin aus funktionalen 
Gründen erforderlich. 
 
 
Anpassungsmaßnahmen an die 
Folgen des Klimawandels wurden 
im Bebauungsplan festgesetzt 
(Dach- und Fassadenbegrünung, 
Baumpflanzungen im öffentlichen 
Straßenraum der Esslinger 
Straße).
 

- 
teilweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

Auf Seite 14 im 2. Absatz ist folgender 
Satz zu ändern, da er ansonsten aus 
stadtklimatischer und lufthygienischer 
Sicht fachlich nichtzutreffend ist: „Nach-
teilige Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden sowie Klima und Luft durch die 
Überschreitung werden dadurch mini-
miert, dass überwiegend bereits versie-
gelte und überbaute bzw. anthropogen 
überformte Flächen bzw. Böden in An-
spruch genommen werden“. Außerdem 
nicht zutreffend ist der Satz „Zusammen 
mit den festgesetzten Dach- und Fassa-
denbegrünungen wirken sich diese Maß-
nahmen positiv auf die klimatischen und 

Im Zusammenhang mit der Reali-
sierung des Bauvorhabens wer-
den 12 Baumersatzpflanzungen 
erforderlich. Diese können nur 
teilweise im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans realisiert wer-
den. Innerhalb des Geltungsbe-
reichs werden Standorte für 7 
Neupflanzungen festgesetzt. 
 
Der Baumersatz soll daher dar-
über hinaus im nahen räumlichen 
Umfeld und engem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Baumaß-
nahme realisiert werden. Die 

ja 
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lufthygienischen Verhältnisse im Plange-
biet ….“. Um den genannten Effekt zu er-
reichen, sind weitere Baumpflanzungen 
zu Verschattungszwecken direkt im Plan-
gebiet zu verorten. Alle 12 Ersatzbaum-
pflanzungen sind an anderer Stelle im 
Stadtgebiet geplant und haben daher lo-
kalklimatisch keinen direkten Effekt auf 
das Plangebiet. Die geplanten Dach- und 
Fassadenbegrünungen werden begrüßt, 
diese sind jedoch deutlich umfassender 
auszugestalten, um eine Anpassung an 
die unvermeidlichen Folgen des Klima-
wandels zu erreichen (s.u.). 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung zum darauffolgenden Absatz 
auf Seite 14: Eine Beeinträchtigung der 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die Überschrei-
tung der GFZ-Orientierungswerte ist 
durch die Ausbildung eines Straßen-
schluchtcharakters aufgrund der Auskra-
gung über die B14 hinsichtlich Lufthygi-
ene gegeben. 
 

Stadt plant im Kontext der städte-
baulichen Entwicklung der Leon-
hardsvorstadt auch die Aufwer-
tung des öffentlichen Raums. Ziel 
ist es, in diesem Zusammenhang 
auch die erforderlichen Ersatzbäu-
me zu pflanzen sowie die 
Durchgrünung und eine Entsiege-
lung der Straße zu ermöglichen. 
Die Planungsbegünstigte ver-
pflichtet sich zur Übernahme der 
Kosten für die im Zusammenhang 
mit ihrem Bauvorhaben entste-
henden Ersatzpflanzungen.
An den in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Stellen im Be-
reich der Esslinger Straße ist je
ein standortgerechter, mittel- bis 
großkroniger Laubbaum (Mindest-
größe 20/25) zu pflanzen.
 
 
Kenntnisnahme 
Der Bebauungsplan trifft Festset-
zungen bzw. empfiehlt Maßnah-
men zum Schutz vor schädlichen 
Auswirkungen durch Luftschad-
stoffe. 
Entlang der nordwestlichen Bau-
grenze (B14) sind bei zum dauer-
haften Aufenthalt von Menschen 
geeigneten Räumen zum Schutz 
vor kfz-bedingten Luftschadstof-
fen an den Außenteilen baulicher 
Anlagen geeignete Vorkehrungen 
zu treffen. 
Es sind technische Lüftungsein-
richtungen vorzusehen. Die An-
saugung hat aus lufthygienisch 
unbedenklichen Bereichen zu er-
folgen. 
Für die überkragten Erdgeschoss-
bereiche entlang der B14 wird 
eine Nutzung empfohlen, die ge-
währleistet, dass sich dort Men-
schen nicht oder nur  
vorübergehend aufhalten. 
 
Im Sinne einer Konfliktvermei-
dung (Luftschadstoffbelastung) 
sind Wohnungen erst ab dem 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Obergeschoss und nur entlang 
der südöstliche Baugrenze  
(Esslinger Straße) zulässig. 
 

Zum vorletzten Absatz auf Seite 15 ist 
anzumerken, dass die angedachte Ver-
engung des Straßenquerschnitts und da-
mit Schaffung eines Straßenschlucht-
charakters mit erhöhten Luftschadstoff-
konzentrationen nur in Verbindung mit 
den im Zuge der Umgestaltung der B14 
geplanten verkehrlichen Reduzierungen 
erfolgen soll. Auf das Luftschadstoffgut-
achten wird verwiesen. Die Umsetzung 
der dem Wettbewerb zugrunde gelegten 
verkehrlichen Änderungen ist erforder-
lich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
Bei der Planung und Realisierung 
des HFM und des Mobility Hub 
wird sowohl der heute beste-
hende als auch der zukünftig ge-
plante Verlauf der B14 berück-
sichtigt. Bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der ersten Phase 
des Mobility Hubs wird die B14 
ihre heutige Breite und den der-
zeitigen Verlauf beibehalten und 
daher in der Planung und Reali-
sierung entsprechend berücksich-
tigt. Mit Blick auf die Zukunft kann 
die B14 bereits in Teilen, in einer 
Mindesthöhe von 4,70 Metern, 
stützenfrei überbaut werden. 
In Zukunft, in einer Phase 2, soll 
die B14 gemäß dem städtebauli-
chen Rahmenplan durch eine 
Verengung des Straßenraums 
vom Mobility Hub abrücken. Im 
Bereich des stützenfrei überbau-
baren Streifens entstehen dann 
Fuß- und Radwegeverbindungen 
und Aufenthaltsflächen. Eine mit-
telfristige Umgestaltung der B14 
in diesem Bereich wird daher an-
gestrebt. Zielplanung und damit 
Grundlage für eine Neuordnung 
im Bereich der B14 ist der prä-
mierte städtebauliche Entwurf von 
asp Architekten und Stadtplaner 
und Koeber Landschaftsarchitek-
ten für die Umgestaltung des 
Stadtraums der B14. Die ange-
strebte Verbesserung der Verweil-
und Aufenthaltsqualität und die 
ökologische Aufwertung im Stra-
ßenraum soll u.a. durch eine Re-
duzierung der bestehenden ver-
siegelten Verkehrsflächen und 
das Anlegen von Grünstreifen so-
wie durch Baumpflanzungen er-
reicht werden. 
 
 

- 
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Auf Seite 19 ist unter „Luftschadstoffe“ 
der Name des Gutachterbüros an deren 
Schreibweise anzupassen: Müller-BBM 
GmbH. 
Im Unterkapitel „Feinstaub PM10“ ist  
hinter den jeweiligen Konzentrationswer-
ten „im Jahresmittel“ einzufügen. Der 
letzte Satz ist folgendermaßen zu erset-
zen: 
„Auch die zulässigen 35 Überschreitun-
gen für den Tagesgrenzwert von PM10 
werden unterschritten“. „Auch der Kurz-
zeitgrenzwert für PM10 von 50 µg/m³ im 
Tagesmittel mit 35 erlaubten Überschrei-
tungstagen im Kalenderjahr ist eingehal-
ten“. 
 
Für das nächste Unterkapitel ist die 
Überschrift anzupassen: „Belastung mit 
Stickstoffdioxiden (NO2)“. 
Außerdem ist folgender Satz anzupas-
sen: „An den Gebäudefassaden entlang 
der nordwestlichen Baugrenze werden 
NO2-Jahresmittelwerte deutlich größer 
höher als der gesetzlich geltende Lang-
zeitgrenzwert von 40 µg/m³ im Jahres-
mittel erwartet“. 
 
Es ist dem Kapitel hinzuzufügen, dass 
eine Wohnnutzung auszuschließen ist. 
Räume zum „dauerhaften Aufenthalt von 
Menschen“ sind näher zu definieren. 
 

Die Begründung/der Umweltbe-
richt wurde entsprechend  
ergänzt/angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel der Stadt Stuttgart ist, eine 
nachhaltige Belebung der Innen-
stadt durch eine möglichst vielfäl-
tige Nutzungsmischung zu ge-
währleisten. In diesem Zusam-
menhang soll auch, wo immer 
möglich, ein Anteil an Wohnnut-
zung ermöglicht werden. 
 
 
Eine Wohnnutzung wird daher im 
Plangebiet ausnahmsweise zuge-
lassen. Vor dem Hintergrund der 
Vorbelastung des Plangebietes 
durch Lärm und Luftschadstoffe 
wird die Zulässigkeit jedoch auf 
den Bereich der künftig verkehrs-
beruhigten Esslinger Straße und 
hier erst ab dem 2. Obergeschoss 
beschränkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
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Auf Seite 20 unter „Dachbegrünung 
(pv1)“, welche dem überwiegenden An-
teil der Dachflächen entspricht, ist anzu-
passen, dass Solaranlagen in senkrech-
ter Projektion von oben auf das Dach 
maximal anstatt 70 % nur 50 % der be-
grünten Fläche überdecken dürfen. 
 

Die Festsetzung des Überde-
ckungsgrades von maximal 70 % 
wurde beibehalten. 
Mit der Möglichkeit für eine hö-
here Belegung mit Solaranlagen 
soll  
alternativen Energiekonzepten 
Rechnung getragen werden. 
Der städtebauliche Vertrag zwi-
schen der Planungsbegünstigten 
für den Mobility Hub und der Stadt 
Stuttgart enthält hierzu weiterge-
hende Regelungen. 
 

nein 

Aus stadtklimatischer und lufthygieni-
scher Sicht ist außerdem auf eine Nut-
zung des obersten Geschosses als Park-
fläche zu verzichten, stattdessen dieses 
umfassend zu begrünen. 
 

Eine Nutzung des obersten Ge-
schosses des in der Planzeich-
nung mit AN5 gekennzeichneten 
Bereichs ist aufgrund der Nutzung 
als Mobility Hub erforderlich. 
Bei einer möglichen späteren Re-
duktion der Kfz-Stellplätze und ei-
ner Umnutzung der Parkplatzflä-
chen ist das oberste Geschoss zu 
begrünen. 
 

teilweise 

Auf Seite 21 ist eine Fassadenbegrü-
nung mit mindestens 30 % anstatt nur  
15 % Fassadenflächenanteil festzuset-
zen. Dies kommt dem Ziel einer klimaan-
gepassten Planung näher und erfüllt die 
städtischen Zielvorgaben im Klimawan-
delanpassungskonzept (KLIMAKS), in 
„Weltklima in Not - Stuttgart handelt“, 
SIM, u.a. 
 

Die Festsetzung im Bebauungs-
plan von mindestens 15 % Fassa-
denflächenanteil auf das gesamte 
Gebäude wurde beibehalten. 
Der städtebauliche Vertrag zwi-
schen der Planungsbegünstigten 
für den Mobility Hub und der Stadt 
Stuttgart enthält weitergehende 
Regelungen zur Fassadenbegrü-
nung. 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Auf Seite 25 ist der Satz „Bei Umsetzung 
der unter Ziffer 3.7 genannten Maßnah-
men ergeben sich keine erheblich nach-
teiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch“ so nichtzutreffend. Eine Wohn-
nutzung im Bereich der B14 ist auszu-
schließen. 
 

 
Ausnahmsweise werden Wohnun-
gen zugelassen. Im Sinne  
einer Konfliktvermeidung (Lärm- 
und Luftschadstoffbelastung) sind 
diese Wohnungen erst ab dem  
2. Obergeschoss und nur entlang 
der Esslinger Straße zulässig. 
 

 
teilweise 

Das Kapitel „Schutzgut Klima und Luft“ 
stellt die klimatischen Auswirkungen 
nicht vollumfänglich dar, es wird lediglich 
auf einen Teil der Kaltluftströmung einge-
gangen. Der Text ist zu streichen und zu 
ersetzen durch: 

Die Begründung wurde entspre-
chend angepasst. 
 

ja 
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„Das Bauvorhaben befindet sich in der 
Stuttgarter Innenstadt, in welcher Som-
merliche Überwärmung und Hitzestress 
mit fortschreitendem Klimawandel immer 
gravierender werden. Der Klimaatlas 
(Verband Region Stuttgart, 2008) weist 
den Bereich als bebautes Gebiet mit kli-
matisch-lufthygienischen Nachteilen aus, 
welcher unter stadtklimatischen Ge-
sichtspunkten sanierungsbedürftig ist.  
Insbesondere sind die Zielsetzungen ei-
ner klimaverträglichen Mobilität und einer 
an den Klimawandel angepassten Stadt-
entwicklung von Bedeutung. 
Für den langgestreckten Stuttgarter Tal-
kessel ist das Tal des Nesenbachs samt 
seiner Zuläufe wegen nächtlicher Kalt-
luftströme von großer lokalklimatischer 
und lufthygienischer Bedeutung. Aus 
stadtklimatischer Sicht ist demzufolge 
eine nachhaltige Veränderung der Venti-
lation in der Innenstadt durch eine Ver-
ringerung des bedeutsamen Kaltluftstrom 
des Nesenbachtals bspw. durch eine 
Verengung des Straßenquerschnitts, 
Hochbauten oder starke Variationen in 
der Höhenentwicklung zu vermeiden. Im 
Gegenzug ist aus stadtklimatischer Sicht 
eine Verstärkung der Kaltluftströmung 
durch eine Aufweitung des Straßenrau-
mes sowie eine möglichst niedrige Be-
bauung anzustreben. Gleiches gilt auch 
für die Kaltluftzuläufe von den nahegele-
genen Hangbereichen. Bei der Umge-
staltung des Plangebiets ist eine Ver-
knüpfung zum Rahmenplan Halbhöhen-
lagen herzustellen, die dort beschriebe-
nen Kaltluftströmungen, insbesondere im 
Bereich Dobel, sind aufzunehmen um die 
Ventilation im Plangebiet und den umlie-
genden innerstädtischen Siedlungsberei-
chen zu verbessern und damit auch die 
thermische Belastung zu senken. Die or-
thogonal an das Plangebiet heranrei-
chenden Straßenzüge sind somit für 
Querlüftungen zu nutzen und nicht zu 
verbauen. 
 
Maßnahmen zur Verringerung von Auf-
heizung und Verstärkung von Verduns-
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tungskühlung sind planerisch sicherzu-
stellen. Umfassende Begrünungsmaß-
nahmen sowie auch eine umfassende 
Entsiegelung wirken hierbei sowohl 
stadtklimatisch wie lufthygienisch be-
günstigend im diesbezüglich stark vorbe-
lasteten Stadtraum. Vollumfängliche 
Dach- und Fassadenbegrünungen zur 
Verbesserung der kleinklimatischen Ver-
hältnisse sind in größtmöglichem Um-
fang festzusetzen und umzusetzen.“ 
 
Textteil: 
 
Im Textteil ist auf Seite 5 unter „Luft-
schadstoffe“ zum einen die Schreibweise 
des Gutachterbüros anzupassen. 
Außerdem ist einzufügen, dass eine 
Wohnnutzung entlang der B14 nicht vor-
zusehen ist. 
 
Auf Seite 6 ist anzupassen, dass Solar-
anlagen die Begrünung in der Dachauf-
sicht um maximal anstatt 70 % nur 50 % 
überdecken dürfen. 
Der Anteil der Fassadenbegrünung ist 
mit mindestens 30 % anstatt 15 % fest-
zusetzen. 
 

 
 
Der Textteil wurde entsprechend 
angepasst. 
 
 
 
 
 
Siehe oben. 

 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 

Umweltbericht der Gruppe für ökolo-
gische Gutachten: 
 
Auf Seite 17 ist das in den FNP einge-
gliederte Standortkonzept Hochhäuser 
nicht enthalten, somit auch keine Aus-
sage dazu. 
 
Zu Seite 40, Kap. 2.6 „Umweltbelang 
Klima und Luft“ ist anzumerken, dass der 
Erhalt des „Bestandsklimas“, bzw. die 
„Beibehaltung der klimatischen Verhält-
nisse“ als Ziel nicht ausreicht. Da das 
Plangebiet unter stadtklimatischen Ge-
sichtspunkten sanierungsbedürftig ist, ist 
es erforderlich, die lokalklimatischen Ver-
hältnisse umfänglich zu verbessern und 
aufzuwerten. 
 
Das Ziel der „Luftreinigungsfunktion“ des 
Plangebiets ist näher zu definieren. 

Der Umweltbericht wurde entspre-
chend ergänzt/geändert. 

ja 
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Ziel muss es sein, an der Quelle anzu-
setzen und neben den Immissionen vor 
allem die Emissionen deutlich zu redu-
zieren. 
 
Hinweis zu Tabelle 6: Stadtklimatische 
Untersuchungen des Deutschen Wetter-
dienstes berechneten die zukünftig zu er-
wartende Anzahl an Tagen mit starker 
Wärmebelastung, auch im Bereich des 
Plangebiets (Stadtklimatische Untersu-
chungen der sommerlichen Wärmebelas-
tung in Stuttgart als Grundlage zur An-
passung an den Klimawandel, 2017). 
Diese kann ebenfalls herangezogen wer-
den. 
 
Zur Bestandsbewertung ist wie im Gut-
achten selbst auch einige Seiten zuvor 
aufgeführt - auch das Umfeld, insbeson-
dere bzgl. Strömungssituation, heranzu-
ziehen. 
 
Insgesamt ist innerhalb dieses Kapitels 
keine umfassende Bewertung der Be-
standssituation erfolgt, dies ist noch zu 
ergänzen. 
 
Hinweis zu Seite 50: Dass Turbulenzen 
in der Luftströmung mit der Höhe zuneh-
men, ist fachlich so nichtzutreffend. Un-
seres Erachtens wäre eher von einer Er-
höhung des Luftaustauschs über Dach 
zu sprechen. 
 
Der letzte Absatz des Unterkapitels „Luft“ 
auf Seite 51 beinhaltet eine These, die 
die erforderliche Umstrukturierung der 
Verkehrssituation entlang der B14 außer 
Acht lässt. Es fehlt außerdem der ge-
naue Bezug zwischen Planung und 
Schadstoffimmission. Durch das auskra-
gende Element wird ein Straßenschlucht-
charakter geschaffen, welcher insbeson-
dere in diesem Bereich die Schadstoff-
konzentration erhöht. Dieser Aspekt wird 
in der Bewertung nicht thematisiert.  
Außerdem verweist das Luftschad-
stoffgutachten darauf, dass eine Wohn-
nutzung hier nicht umsetzbar ist und 
dass eine verkehrliche Neuplanung im 
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Bereich B14 - wie als Grundlage für das 
Wettbewerbsverfahren angekündigt - 
zwingend umzusetzen ist. 
 
Der zweite Absatz des Kapitels 5.5 „Um-
weltbelang Klima und Luft“ auf Seite 55 
bezieht in der Reduktion der thermischen 
Aufheizung durch die festgesetzte Dach-
begrünung nicht den geringen Umfang 
der Begrünung mit ein. Ebenso bzgl. der 
Fassadenbegrünung. Der Umfang der 
Begrünung ist so gering, dass dieser aus 
stadtklimatologischer Sicht nicht als adä-
quater Ausgleich für die bereits existie-
rende und auch zukünftig zu erwartende 
thermische Belastung dienen kann.  
Es fehlt die Aussage, dass eine stadtkli-
matische Sanierung in diesem Bereich 
vorzunehmen ist.  
 
In den Aussagen zur Kaltluftströmung 
entlang des Nesenbachtals auf Seite 56 
wird von einer rein dynamischen Strö-
mung ausgegangen, die sämtliche Ge-
bäude problemlos überströmt. Der ther-
mische Aspekt dieser Dichteströmungen 
wird außer Acht gelassen. So auch der 
Umstand, dass Kaltluft im Bereich 
Wärme emittierender Gebiete und Ge-
bäude aufgezehrt wird. Die Begründung, 
der nahestehende, höhere Kirchturm 
lässt keine weitere Beeinträchtigung der 
Planung auf die Kaltluftströmung erwar-
ten, ist fachlich unzutreffend und zu strei-
chen.  
Auf die Verengung des Durchlüftungs-
raumes wird nicht eingegangen. 
Auf Seite 15 wurde beschrieben, dass 
bei der Prüfung auf die Luftströmung ein-
gegangen wird. Aussagen zu Auswirkun-
gen auf den Wind und die Durchlüftungs-
fähigkeit bzw. auch dessen Zustand im 
dicht bebauten Innenstadtbereich fehlen 
jedoch. 
Weiter wird zu Beginn der Seite 56 da-
rauf hingewiesen, dass keine Hinder-
nisse einen Austausch beeinträchtigen 
dürfen. Es fehlen jedoch Aussagen zu 
Kaltluft und Durchlüftungsräumen quer 
zum Plangebiet sowie der Hinderniswir-
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kung der geschlossenen unteren Stock-
werke in Bezug auf diese bodennahen 
Querlüftungen. 
 
Es fehlen Aussagen zur thermischen Be-
lastung. 
 
Die Schlussfolgerung in der Bewertung 
auf Seite 56, allein die Dachbegrünung 
und die Fassadenbegrünung führen zu 
einer Verbesserung der lokalklimatischen 
Verhältnisse innerhalb des Plangebiets 
trifft nicht umfassend zu. Diese hat eine 
vernachlässigbare Auswirkung auf den 
Wind. Aussagen dazu fehlen. 
Ebenso Aussagen zur thermischen Be-
lastung, die mit einer weiteren  
100 %-igen Versiegelung und fehlender 
Verschattung durch großkronige Bäume 
und eine umfassende Bauwerksbegrü-
nung nicht wesentlich verringert wird. 
Eine Verbindung zu Tabelle 6 und die 
Auswirkungen auf das Plangebiet, auch 
bei Durchführung der Planung, wurde 
nicht hergestellt. 
 
Das zu Beginn des Gutachtens genannte 
Ziel einer Anpassung an die unvermeidli-
chen Folgen des Klimawandels sowie 
der Vermeidung des Voranschreitens 
des Klimawandels wird nicht in die Be-
wertung aufgenommen. 
Aus stadtklimatischer und lufthygieni-
scher Sicht ist das Ziel mit Umsetzung 
der Planung (bzgl. letzterem ohne gleich-
zeitige Umsetzung der verkehrlichen 
Ziele entlang der B14) nicht erfüllt. Es 
werden zwar Anpassungsmaßnahmen 
vorgeschlagen, die Anforderungen an 
eine klimaresiliente Quartiersentwicklung 
werden jedoch nicht in ausreichendem 
Maße berücksichtigt. 
Zu Seite 61 besteht zum Unterkapitel 
„Luft“ der Hinweis, dass Schallpegel 
nicht zu diesem Thema gehören. 
 

  

Bezüglich der Minderungsmaßnahmen 
unter 6.5 „Umweltbelang Klima und Luft“ 
auf Seite 64 wäre darauf hinzuweisen, 
dass aus stadtklimatischer und lufthygie-
nischer Sicht auf eine Parkierung im 
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obersten Geschoss zu verzichten und 
die Dachfläche vollflächig zu begrünen 
ist. 
Es wäre außerdem darauf hinzuweisen, 
dass für eine Minderungsmaßnahme 
mehr als 15 % Fassadenbegrünung er-
forderlich sind. So auch eine Aussage zu 
den Baumstandorten. 
Vorherige Aussagen dieser Stellung-
nahme gelten uneingeschränkt für Kapi-
tel „Schutzgut Klima und Luft“ auf Seite 
70. So auch für das Kapitel 9.3 „Klima-
schutz und Anpassung an den Klima-
wandel“ auf den Seiten 72 und 73. Hier 
sei außerdem auf weitere Konzepte zur 
Klimawandelfolgenanpassung der LHS 
verwiesen. 
 
Auf Seite 71 ist die Bewertung, der Ein-
griff durch die Planung auf das Stadt-
klima und die Lufthygiene seien durch 
Dach- und Fassadenbegrünung ausge-
glichen, fachlich unzutreffend.  
 
Fazit: Der Umweltbericht der Gruppe für 
ökologische Gutachten weist fachliche 
Defizite auf und ist entsprechend nach-
zubessern. 
 
 
Verkehrslärm (Ansprechpartner/in: GZ 
36-4.30, Nebenstelle 88719) 
 
 
Das Lärmgutachten von BS Ingenieure 
(Stand 26.5.2021) in Verbindung mit der 
fachtechnischen Stellungnahme des 
Ing.-Büros ACCON für die Emissionen 
des angedachten Landeplatzes ist fach-
lich korrekt und die Ergebnisse sind 
nachvollziehbar dargestellt.  
 
Straßenverkehrslärm: 
 
Der zu erwartende maßgebliche Außen-
lärmpegel gemäß DIN 4109 der stark be-
fahrenen B14 (Hauptstätter Straße) wird 
an der straßenzugewandten Fassade mit 
bis zu 81 dB(A) am Tage angegeben und 
selbst in der mehr vom Lärm abgewand-

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
In den Bereichen innerhalb des 
Plangebietes mit einem durch den 
Straßenverkehrslärm verursach-
ten Beurteilungspegel von tags 70 
dB(A)/nachts 60 dB(A) und größer 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



 
- 48 - 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

ten Seite an der Esslinger Straße herr-
schen immer noch maßgebliche Außen-
lärmpegel von bis zu 68 dB(A) im Nacht-
zeitraum vor. Diese Werte überschreiten 
die bisher üblicherweise als gesundheits-
gefährdend angesehenen Schallpegel-
werte von 70/60 dB(A) tags/nachts er-
heblich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Wohnnutzung - selbst im Sinne von 
ausnahmsweisem Wohnen für Haus-
meister oder Betriebsinhaber - sollte des-
halb ausgeschlossen werden. Dies emp-
fiehlt auch der Gutachter im Kapitel 5 auf 
Seite 13ff (vollständiges Zitat s. auch 
oben unter Immissionsschutz): „Aus gut-
achterlicher Sicht erachten wir es als 
empfehlenswert, auf Wohnnutzungen im 
Plangebiet „Hauptstätter/  
Esslinger Straße (Stgt 317)“ zu  
verzichten. … 
Für Wohnungen im Plangebiet „Haupt-
stätter/Esslinger Straße (Stgt 317)“ se-
hen wir den Grundsatz zur Konfliktver-
meidung nicht ausreichend gewürdigt. 
Optimierende Grundrissorientierungen o-
der Geschosspositionierungen sind auf-
grund der nahezu allseitigen Einwirkun-
gen nicht bereits im üblichen Maß kon-
fliktreduzierend.“ 
 

dürfen Gebäude mit schutzbedürf-
tigen Räumen im Sinne der DIN 
4109 nur mit nicht öffenbaren 
Fenstern oder geschlossenen 
Fassaden (z. B. verglasten  
Loggien, vorgehängten Glasfas-
saden oder vergleichbaren Maß-
nahmen) zum Schutz vor gesund-
heitsgefährdendem Straßenlärm 
errichtet werden. Eine  
fensterunabhängige Belüftung ist 
zu gewährleisten. 
 
In den Bereichen innerhalb des 
Plangebietes mit einem durch den 
Straßenverkehrslärm verursach-
ten Beurteilungspegel von tags 70 
dB(A) und größer sind bei Terras-
sen, Balkonen und Laubengän-
gen geeignete Lärmschutzmaß-
nahmen zum Schutz der Freibe-
reiche (Verglasungen oder ver-
gleichbare Maßnahmen) vorzuse-
hen. 
 
Ziel der Stadt Stuttgart ist, eine 
nachhaltige Belebung der Innen-
stadt durch eine möglichst vielfäl-
tige Nutzungsmischung zu ge-
währleisten. In diesem Zusam-
menhang soll auch, wo immer 
möglich, ein Anteil an Wohnnut-
zung ermöglicht werden. 
Eine Wohnnutzung wird daher im 
Plangebiet nicht vollständig aus-
geschlossen. Vor dem Hinter-
grund der Vorbelastung des Plan-
gebietes durch Lärm und Luft-
schadstoffe wird die Zulässigkeit 
jedoch auf den Bereich der künftig 
verkehrsberuhigten Esslinger 
Straße und hier erst ab dem  
2. Obergeschoss beschränkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teilweise 

Des Weiteren wäre eine nachträgliche 
Umnutzung der für Büronutzung konzi-
pierten Geschossflächen nur mit einem 
erheblichen Aufwand für zusätzlichen 

Kenntnisnahme 
 
 
 

- 
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Schallschutz möglich, weil eine Wohn-
nutzung strengere Anforderungen an den 
Schallschutz stellt. Auch für eine Nut-
zung mit Büro-/Veranstaltungsräumen 
werden an allen Fassaden erhebliche 
passive Schallschutzmaßnahmen und 
teilweise evtl. Sonderkonstruktionen für 
die Fenster notwendig, die nur entlang 
der Esslinger Straße ohne zusätzliche 
Lüftungseinrichtungen auskommen 
könnten. 
Auch mit dem von der Stadt geplanten 
Rückbau der B14, der nur mit einer Hal-
bierung der Verkehrszahlen möglich 
scheint, werden die Schallpegel noch 
deutlich über der Schwelle der Gesund-
heitsgefährdung verbleben. Eine Halbie-
rung der Verkehrszahlen hat eine Lärm-
minderung um lediglich 3 dB zur Folge, 
so dass immer noch viel zu hohe Schall-
pegel erwartet werden müssen.  
 
Geplanter Landeplatz: 
 
Bisher gibt es keine luftverkehrsrechtli-
che Zulassung für diese Fluggeräte und 
keine Vorschriften für Flugrouten, Min-
destflughöhen oder Landeplätze. Des-
halb werden auch vom Gutachter hilfs-
weise die bisherigen Vorschriften für 
Hubschrauber als Vergleich herangezo-
gen. Zwar sind die erwähnten eVTOL 
Flugtaxis deutlich leiser als Hubschrau-
ber, aber mindestens im Nahbereich von 
Landeplätzen sind sie für die vorhandene 
Wohnnutzung deutlich zu laut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregungen werden im Rah-
men des späteren Genehmi-
gungsverfahrens für einen mögli-
chen Flugtaxibetrieb beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

In der schalltechnischen Stellungnahme 
wird auf die Immissionen der Fluggeräte 
entlang der Flugroute nicht näher einge-
gangen. Aber auch hier sind erhebliche 
Belästigungen der Anwohner*innen zu 
erwarten, auch deshalb, weil eine  
deutlich niedrigere Mindestflughöhe der 
neuartigen Fluggeräte gegenüber Hub-
schraubern und Kleinflugzeugen zu  
erwarten ist. Deshalb ist aus Gründen 
des Lärmschutzes von einer Ausweisung 
von Landeplätzen im innerstädtischen 
Bereich abzusehen.  
 

Siehe oben.  
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Zudem wird für einen solchen Landeplatz 
eine entsprechende luftrechtliche Geneh-
migung (derzeit nach §6 LuftVG)  
erforderlich, die gerade die Belange des 
Lärmschutzes nochmals detailliert unter-
suchen muss. Es wird auch hierbei der-
zeit davon ausgegangen, dass eine sol-
che Genehmigung für eine zivile, ge-
werbliche Nutzung (Flugtaxi im Gegen-
satz zu einer Nutzung durch z. B. Ret-
tungsdienste bei Krankenhäusern) auf-
grund der immissionsschutzrechtlichen 
Beurteilung im innerstädtischen Bereich 
nicht erteilt werden kann. Diesbezüglich 
sind auch der Sicherheitsaspekte und die 
erforderlichen Abstände zu anderen Ge-
bäuden relevant.  
 
Energie (Ansprechpartner/in: GZ 36-5, 
Nebenstelle 88668) 
 
Energiestandard: 
 
Es wird empfohlen, zukünftige Neubau-
ten als Plusenergiegebäude oder als kli-
maneutrale Gebäude zu errichten. Als 
Mindestanforderungen können die vom 
Gemeinderat der Landeshauptstadt 
Stuttgart beschlossenen Energiestan-
dards dienen. 
 
Solaranlagen: 
 
Textbaustein: 
 
Alle unverschatteten, nach Süden, Wes-
ten oder Osten orientierten Dachflächen, 
sind unabhängig von der Dachform (Sat-
tel-, Walm-, Krüppelwalm- oder Pultdach) 
mit Solaranlagen auszustatten. Diese 
Solaranlagen sind dauerhaft zu erhalten. 
Flachdächer und flach geneigte Dächer 
bis 15° sind unabhängig von ihrer  
Ausrichtung in allen unverschatteten Be-
reichen mit Solaranlagen und Dachbe-
grünung auszustatten, die dauerhaft zu 
erhalten sind. Dabei sind folgende Vor-
gaben einzuhalten: 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pflicht zur Herstellung von So-
larkollektoren regelt die Verord-
nung des Umweltministeriums zu 
den Pflichten zur Installation von 
Photovoltaikanlagen auf Dach- 
und Parkplatzflächen 
(Photovoltaik-Pflicht-Verordnung - 
PVPf-VO). Auf eine Festsetzung 
im BP wird daher verzichtet. 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
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• Über der begrünten Dachfläche 
sind schräg aufgeständert Solar-
anlagen mit größtmöglicher instal-
lierter Leistung zu realisieren. Da-
bei dürfen die Solarmodule bzw. -
kollektoren in senkrechter Projek-
tion von oben auf das Dach maxi-
mal die Hälfte der begrünten Flä-
che bedecken. 
 

• Wenn die Dachfläche nicht voll-
ständig für Solaranlagen und Be-
grünung zur Verfügung steht, sind 
folgende Nutzungen zulässig: 
technische Aufbauten, Dachter-
rassen, Attika und nicht brennbare 
Abstandsstreifen auf maximal  
20 % der Fläche nach Dachauf-
sichtsplan. 

 
Eine Befreiung von diesen Vorgaben ist 
möglich bei nachgewiesener technischer 
Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher Un-
rentabilität. 
 
Änderungen: 
 
Textteil 
 
Kap. Höhe baulicher Anlagen, Abschnitt 
HbA, 2. Absatz: 
„(…) sowie 

- Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie, wenn die Überschreitung 
max. 1,00 m beträgt und ein Ab-
stand zur Außenkante der At-
tika/Brüstung von Mindestens  
2,50 m eingehalten wird.“ 

 
Kap. Höhe baulicher Anlagen, Abschnitt 
AN1: 
Anmerkung: Der Abstand von 3 m hori-
zontal ist unbedingt zu überprüfen. Unter 
Berücksichtigung städtebaulicher Be-
lange sollte dieser minimiert werden, um 
eine möglichst großflächige Solaranlage 
zu ermöglichen. Im besten Fall sollte der 
Abstand komplett entfallen. 
 

Grundlage für die Aufstellung des 
Bebauungsplans waren die Er-
gebnisse von Wettbewerben für 
einen Mobility Hub im Bereich des 
geplanten Kerngebietes (MK) und 
für ein Haus für Film und Medien 
(HFM) im Bereich des festgesetz-
ten sonstigen Sondergebietes 
(SO).  
Zur Umsetzung dieser Ergebnisse 
sind von den Standards abwei-
chende Sonderlösungen notwen-
dig. 
 
Bei den im Bereich AN1 geplan-
ten Solaranlagen handelt es sich 
um ein sogenanntes „Sonnense-
gel“, das über der letzten Park-
ebene ermöglicht wird. Aus städ-
tebaulichen Gründen ist ein hier 
Abstand zum Dachrand von 3 m 
notwendig. 
In allen anderen Bereichen wurde 
der Abstand auf 1,50 m verkürzt. 
 

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teilweise 
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„Für den Bereich AN1 gilt hiervon abwei-
chend: 
Überschreitungen der Höhenbegrenzun-
gen sind ausnahmsweise zulässig durch: 

- Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie, wenn die Überschreitung 
max. 2,75 m beträgt und ein Ab-
stand zur Außenkante der Attika 
von mindestens 3,00 m sowie ein 
Abstand von mindestens 2,00 m 
zwischen Unterkante Solarpaneel 
und Oberkante Attika eingehalten 
werden.“ 

 
Kap. Pflanzbindungen und -verpflichtun-
gen, Abschnitt AN5: 
Anmerkung: Der Abstand von 3 m hori-
zontal ist unbedingt zu überprüfen. Unter 
Berücksichtigung städtebaulicher Be-
lange sollte dieser minimiert werden, um 
eine möglichst großflächige Solaranlage 
zu ermöglichen. Im besten Fall sollte der 
Abstand komplett entfallen. 
 
„Wird innerhalb (…). Hierbei ist zu ge-
währleisten, dass die Anlage zur Nut-
zung von Solarenergie einen Abstand 
zur Außenkante der Attika von mindes-
tens 3,00 m und einen Abstand von min-
destens 2,00 m zwischen Unterkante So-
larpaneel und Oberkante Attika einhält. 
(…).“ 
 
Allgemeiner Hinweis: 
 
Bei städtebaulichen Verträgen und Kauf-
verträgen müssen laut GRDrs 1493/2019 
die oben genannten Energiestandards 
und Solaranlagen gefordert werden. 
Deshalb bitten wir in diesen Fällen um 
Beteiligung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

Bodenschutz; Altlasten/Schadensfälle 
und Abwasserbeseitigung 
 
Keine Hinweise.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
- 

Aktenvermerk der unteren Immissi-
onsschutzbehörde „Nachtlärm in 
Kerngebieten 
für das Haus für Film- und Medien“  
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(Schreiben vom 05.07.2021)  
 
Grundsätzlich müssen die Immissions-
richtwerte an allen maßgeblichen Immis-
sionsorten eingehalten werden. Ent-
scheidend sind also die Immissionsricht-
werte und die maßgebliche Immissions-
orte.  
 
Die Immissionsrichtwerte sind üblicher-
weise gebietsbezogen unter Berücksich-
tigung der Baugebietsausweisung fest-
gelegt; für ein Kerngebiet gilt nach der 
TA Lärm Ziffer 6 tagsüber ein Immissi-
onsrichtwert von 60 dB(A) und nachts 
von 45 dB(A). 
 

 
 
Kenntnisnahme 

 
 
- 

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen 
nach dem Anhang 1.3 der TA Lärm 
 
• bei bebauten Flächen 0,5 m außer-

halb vor der Mitte des geöffneten 
Fensters des vom Geräusch am 
stärksten betroffenen schutzbedürfti-
gen Raumes  
 

• bei unbebauten Flächen oder bebau-
ten Flächen, die keine Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen enthalten, 
an dem am stärksten betroffenen 
Rand der Fläche, wo nach dem Bau- 
und Planungsrecht Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen erstellt 
werden dürfen 

 

Kenntnisnahme - 

Schutzbedürftige Räumen sind in der 
DIN 4109 aufzählend und beispielhaft 
definiert als:  
 

• Wohnräume, einschließlich Wohn-
dielen, Wohnküchen; 

• Schlafräume, einschließlich Über-
nachtungsräumen in Beherber-
gungsstätten;  

• Bettenräume in Krankenhäusern 
und Sanatorien; 

• Unterrichtsräume in Schulen, 
Hochschulen und ähnlichen Ein-
richtungen; 

Kenntnisnahme - 
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• Büroräume; Praxisräume, Sit-
zungsräume und ähnliche Arbeits-
räume 

 
In einem Kerngebiet kommen folgende 
Immissionsorte in Betracht:  
 
• Büroräume und ähnliche (Arbeits-

räume) für die jedoch kein verringer-
ter Immissionsrichtwert in der Nacht-
zeit angesetzt wird (da diese Räume 
nicht dem Schlafen dienen) 

• Beherbergungsbetriebe als allgemein 
zulässige Gewerbebetriebe 

• Allgemein zulässige Betriebswohnun-
gen 

• Allgemein zulässige Wohnungen 
nach Maßgabe von Festsetzungen 
des Bebauungsplans 

• Ausnahmsweises Wohnen 
 

Kenntnisnahme - 

Folgende Fälle können sich für das HFM 
nachteilig auswirken, wenn im Bebau-
ungsplan Immissionsorte mit nächtlichem 
Schutzanspruch zugelassen werden:  
 
• Das HFM rückt an einen bestehen-

den Immissionsort mit nächtlichem 
Schutzanspruch heran. Der nächtli-
che Immissionsrichtwert von 45 dB(A) 
ist einzuhalten. 

 
• Das HFM rückt an ein unbebautes 

Grundstück oder an ein bebautes 
Grundstück, das keine Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen enthält 
wie zum Beispiel ein Parkhaus heran. 
Der nächtliche Immissionsrichtwert 
von 45 dB(A) ist grundsätzlich einzu-
halten, wenn planungsrechtlich auf 
diesem Grundstück eine Nutzung mit 
einem nächtlichen Schutzanspruch 
möglich ist. 

Kenntnisnahme 
 

- 

 
Ergänzende Stellungnahme Amt für 
Umweltschutz im Rahmen der Refe-
ratsbeteiligung  
(Schreiben vom 26.08.2022) 
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Die Vorlage wird mit den nachfolgen-
den Hinweisen und Änderungen mit-
gezeichnet. 
(bei Änderungen: unterstrichen = einfü-
gen, durchgestrichen = löschen)  
 
Grundwasserschutz (Ansprechpart-
ner/in:  
GZ 36-3.63, Nebenstelle 81937) 
 
In Anlage 4 (Begründung), S. 66, Kap. 
2.5 Umweltbelang Wasser, Abschnitt 
„Bestand Grundwasser“ ist folgende Kor-
rektur erforderlich: 
 
Die oberste Schichteinheit im Plangebiet 
besteht aus Altwasserablagerung mit..."  
 
In Anlage 3 (Text), S. 10, unter „D. Hin-
weise, Abschnitt „Geotechnik“ wird fol-
gende Änderung empfohlen: 
 
„..... Sollte eine Versickerung der anfal-
lenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird 
auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 
verwiesen und im Einzelfall die Erstel-
lung eines entsprechenden hydrologi-
schen Versickerungsgutachtens empfoh-
len. Wegen der Gefahr einer Verschlech-
terung der Baugrundeigenschaften sowie 
ggf. von Sulfatgesteinslösung im Unter-
grund sollte von der Errichtung techni-
scher Versickerungsanlagen (z. B. Si-
ckerschächte, Sickerbecken, Mulden-Ri-
golen-Systeme zur Versickerung) Ab-
stand genommen werden. Da eine Ver-
schlechterung der Baugrundeigenschaf-
ten sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung 
infolge des Betriebs von technischen 
Versickerungsanlagen (z.B. über Sicker-
schächte, Sickerbecken, Mulden- Rigo-
len-Systeme) mit dem gegenwärtigen 
Kenntnisstand nicht auszuschließen ist, 
sollten vor deren Errichtung die geo-
technische Eignung des Untergrunds 
durch einen sachverständigen Gutachter 
diesbezüglich überprüft werden. Bei et-
waigen geotechnischen Fragen im Zuge 
der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten ..." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Begründung und der Textteil 
wurde unter Kap. 2.5 Umweltbe-
lang Wasser und D Hinweise Ge-
otechnik entsprechend geän-
dert/ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Anmerkung zum Änderungsvorschlag: 
Die Textänderung schließt eine Versicke-
rung nicht vollständig aus und ermöglicht 
zumindest optional eine Umsetzung, 
wenn auch diese vor Ort eher als un-
wahrscheinlich gesehen wird.  
 
Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.35, Nebenstelle 88667) 
 
Bezüglich möglicher Immissionskonflikte 
und zielführender Maßnahmen verwei-
sen wir auf die Stellungnahme von Amt 
36 vom 25.01.2022. Im Rahmen des 
baurechtlichen Genehmigungsverfahrens 
wird die Einhaltung der TA Lärm für die 
konkreten Einzelvorhaben geprüft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

   
Stadtklima und Lufthygiene (An-
sprechpartner/in: GZ 36-4.21, Neben-
stelle 88687) 
 
Grundsätzlich wird auf vorangehende 
Beteiligungen verwiesen. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
- 

Anlage 2 „Planzeichnung“: 
Es sind die zu den Anlagen 3 und 4 
nachfolgend gemachten Aussagen zu 
berücksichtigen. 
Den Festsetzungen zu dem im Sonder-
gebiet enthaltenen Haus für Film und 
Medien ist, wie in vorangehenden Beteili-
gungen, pv3 (Fassadenbegrünung) wie-
der hinzuzufügen. 

Keine Berücksichtigung 
Die vom Preisgericht als Sieger-
entwurf ausgewählte und vom GR 
der Stadt Stuttgart gebilligte Ar-
chitektur des vorangegangenen 
Realisierungswettbewerbs für das 
HFM sieht lediglich einen gerin-
gen Anteil an begrünten Fassa-
den vor. Auf eine Festsetzung im 
BP wird daher verzichtet. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
bzw. wird Eigentümerin der Flä-
chen des HFM. Die Bauantrags-
planung für das HFM wird von der 
Landeshauptstadt Stuttgart er-
stellt. 
Die LHS ist bestrebt, im Zuge der 
Hochbauplanung den Anteil be-
grünter Fassaden zu erhöhen.  
 
Die Festsetzungen NA sowie AN3 
im Textteil schaffen hierzu die  
planungsrechtlichen Vorausset-
zungen. 

nein 
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Anlage 3 „Textteil“: 
Unter Bezug auf Anlage 7 besteht zu 
Seite 6 unter „Luftschadstoffe“ noch fol-
gende Anmerkung: Es ist auszuschlie-
ßen, dass in allen Bereichen abseits der 
Esslinger Straße eine Wohnnutzung oder 
eine andere Nutzung mit dauerhaftem 
Aufenthalt umgesetzt wird, siehe Luft-
schadstoffgutachten. 
 

Teilweise Berücksichtigung 
Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter 
und sonstige Wohnungen gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO sind nur 
ausnahmsweise und nur ab dem 
2. Obergeschoss und nur entlang 
der Esslinger Straße zulässig. 
Entlang der nordwestlichen Bau-
grenze (B14) werden NO2-Jah-
resmittelwerte deutlich höher als 
der gesetzlich geltende Langzeit-
grenzwert von 40μg/m³ im Jahres-
mittel erwartet.  
Büroflächen sollen jedoch, wie in 
vergleichbaren Situationen in 
Stuttgart, möglich sein. Es sind 
gemäß Bebauungsplanfestset-
zung geeignete Schutzvorkehrun-
gen zu treffen. Es sind technische 
Lüftungseinrichtungen vorzuse-
hen.  
Die Ansaugung hat aus lufthygie-
nisch unbedenklichen Bereichen 
zu erfolgen.  
Für die überkragten Erdgeschoss-
bereiche entlang der B14 wird 
eine Nutzung empfohlen, die ge-
währleistet, dass sich dort Men-
schen nicht oder nur vorüberge-
hend aufhalten. 

teilweise 

   
Auf Seite 6 unter „pv1 – extensive Dach-
begrünung“ ist „flach geneigte Dächer“ 
zu definieren (dies gilt auch für pv2). 
 
 

Keine Berücksichtigung 
Auf die Eingrenzung der Pflanz-
verpflichtung auf Dächer bis 10° 
Neigung wurde verzichtet. Eine 
etwaige Befreiung von der vorge-
schriebenen Dachform für ein 
Dach mit bspw. 11° Neigung 
würde andernfalls zugleich auch 
von der Pflanzverpflichtung ent-
binden. 
 

nein 
 

Für die auf Seite 7 dargelegte Kombinati-
onsmöglichkeit aus Dachbegrünung und 
Solarmodule liegt nach Anlage 7 (Abwä-
gung der Stellungnahmen) leider keine 
Begründung vor, die eine Abweichung 

Keine Berücksichtigung 
Die Festsetzung des Überde-
ckungsgrades von maximal 70 % 
wurde beibehalten. Mit der Mög-
lichkeit für eine höhere Belegung 
mit Solaranlagen soll alternativen 

nein 
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der derzeit gültigen Kombinationsrege-
lung rechtfertigt. Daher besteht aus 
stadtklimatischer Sicht weiterhin folgen-
der Anpassungsbedarf: Solarmodule dür-
fen in senkrechter Projektion von oben 
auf das Dach maximal 70 50 % der be-
grünten Fläche bedecken. 
 
 
 

Energiekonzepten, die mehr Kol-
lektorfläche erfordern, Rechnung 
getragen werden. Der städtebauli-
che Vertrag zwischen der Pla-
nungsbegünstigten für den Mobili-
ty Hub und der Stadt Stuttgart 
enthält hierzu weitergehende Re-
gelungen. 
 

Der Forderung, aus stadtklimatischer 
und lufthygienischer Sicht auf eine Nut-
zung des obersten Geschosses als Park-
fläche zu verzichten, stattdessen dieses 
umfassend zu begrünen, wird nicht nach-
gekommen. Die Erforderlichkeit bei Nut-
zung als Mobility Hub ist nicht ausge-
führt, eine spätere Begrünung nicht ver-
bindlich vorgegeben. Von einer teilwei-
sen Berücksichtigung kann damit nicht 
gesprochen werden. Diese Forderung 
besteht weiterhin. 

Keine Berücksichtigung 
Eine Nutzung des obersten  
Geschosses des in der Planzeich-
nung mit AN5 gekennzeichneten 
Bereichs ist aufgrund der Nutzung 
als Mobility Hub erforderlich. Bei 
einer möglichen späteren Reduk-
tion der Kfz-Stellplätze und einer 
Umnutzung des geplanten Park-
hauses muss das oberste Ge-
schoss entsprechend pv1 begrünt 
werden. 
 

nein 

Die in Anlage 7 aufgeführte Beibehaltung 
von nur 15 % Fassadenbegrünungsanteil 
in „pv3 - Fassadenbegrünung“ ist nicht 
nachvollziehbar. Die Ausführungen im 
städtebaulichen Vertrag, insbesondere 
die entfallende Begrünungspflicht bei an-
derer Nutzung des Gebäudeteils B, ist 
nicht nachvollziehbar. Es besteht daher 
weiterhin folgender Änderungsbedarf: 
Der Anteil der Fassadenbegrünung ist 
mit mindestens 30 % im Bebauungsplan 
für jedes Gebäude festzusetzen. Eine 
Berücksichtigung ist derzeit nicht gege-
ben. 

Keine Berücksichtigung 
Der geplante Mobility Hub mit sei-
ner Überkragung der öffentlichen 
Verkehrsfläche entlang der B 14 
in Verbindung mit der geplanten 
Holzkonstruktion erfordert in Be-
zug auf die Fassadenbegrünung 
eine vom Standard abweichende 
Festlegung. Die Festsetzung im 
Bebauungsplan von mindestens 
15 % Fassadenflächenanteil des 
gesamten Gebäudes wurde daher 
beibehalten. Der städtebauliche 
Vertrag zwischen der Planungs-
begünstigten für den Mobility Hub 
und der Stadt Stuttgart enthält 
weitergehende Regelungen zur 
Fassadenbegrünung bei einer 
künftig denkbaren Nutzungsände-
rungen und einer Umgestaltung 
der B 14.  
Die vom Preisgericht als Sieger-
entwurf ausgewählte und vom GR 
der Stadt Stuttgart gebilligte Ar-
chitektur des vorangegangenen 
Realisierungswettbewerbs für das 

nein 
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HFM sieht lediglich einen gerin-
gen Anteil an begrünten Fassa-
den vor. Auf eine Festsetzung im 
BP wird daher verzichtet. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
bzw. wird Eigentümerin der Flä-
chen des HFM. Die Bauantrags-
planung für das HFM wird von der 
Landeshauptstadt Stuttgart er-
stellt.  
Die LHS ist bestrebt, im Zuge der 
Hochbauplanung den Anteil be-
grünter Fassaden zu erhöhen.  
Die Festsetzungen NA sowie AN3 
im Textteil schaffen hierzu die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen. 
 

Anlage 4 „Begründung“: 
Auf Seite 6 unter „Flächennutzungsplan“ 
ist der letzte Satz „Hochhäuser sollen 
hier nur unter engen Voraussetzungen 
im Einzelfall zugelassen werden“ zu 
streichen. Dies trifft für Zone 1 nicht zu. 
Lediglich geringfügig höhere Gebäude 
sind in besonders begründeten Fällen 
mit Nachweis zulässig. 
 

Berücksichtigung 
Die Begründung wurde entspre-
chend geändert. 

ja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu Seite 12: Aus stadtklimatischer Sicht 
sind auf durchgehende Verbindungen in 
den unteren Stockwerken zu verzichten, 
um Querlüftungen zu ermöglichen. Es ist 
zu hinterfragen, ob die vorgesehenen 
Nutzungen tatsächlich einer weiterge-
henden Gebäudegliederung entgegen-
stehen. 
 

Keine Berücksichtigung 
Das auf der Grundlage eines 
Wettbewerbsergebnisses entwi-
ckelte Konzept für den geplanten 
Mobility Hub erfordert aus funktio-
nalen Gründen eine durchge-
hende Gebäudebasis. Das HFM 
wurde gegenüber dem Wettbe-
werbsergebnis für den Mobility 
Hub als eigenständiges Gebäude 
von dieser Basis abgesetzt plat-
ziert. 
 

nein 

Es besteht außerdem nach wie vor der 
Bedarf, den auf Seite 12 gelisteten Zie-
len für die Entwicklung des Plangebiets 
auch „Anpassungsmaßnahmen an die 
Folgen des Klimawandels“ hinzuzufügen. 
 

Berücksichtigung 
Die Begründung wurde entspre-
chend angepasst. 

ja 

Auf Seite 18 ist der Satz „Nachteilige 
Auswirkungen auf das Schutzgut [...] 
Klima und Luft durch die Überschreitung 

Berücksichtigung 
Der Satz wurde gestrichen. 

ja 
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werden dadurch minimiert, dass überwie-
gend bereits versiegelte und überbaute 
bzw. anthropogen überformte Flächen 
bzw. Böden in Anspruch genommen wer-
den“ aus stadtklimatischer und lufthygie-
nischer Sicht fachlich unzutreffend und 
folglich zu streichen. 
 
Außerdem nicht zutreffend ist der Satz 
„Zusammen mit den festgesetzten Dach-
und Fassadenbegrünungen wirken sich 
diese Maßnahmen positiv auf die klimati-
schen und lufthygienischen Verhältnisse 
im Plangebiet [...] aus“. Um den genann-
ten Effekt zu erreichen, sind weitere 
Baumpflanzungen zu Verschattungs-
zwecken direkt im Plangebiet zu veror-
ten, Ersatzbaumpflanzungen an anderer 
Stelle im Stadtgebiet haben lokalklima-
tisch keinen direkten Effekt auf das Plan-
gebiet. Die geplanten Dach- und Fassa-
denbegrünungen werden begrüßt, je-
doch fällt insbesondere der Umfang der 
Fassadenbegrünung in dieser Beteili-
gung geringer aus als in vorangehenden 
Planentwürfen (entfällt nun im Bereich 
Haus für Film und Medien). Die Bau-
werksbegrünung ist deutlich umfassen-
der auszugestalten, auch, um eine An-
passung an die unvermeidlichen Folgen 
des Klimawandels zu erreichen. Die in 
Anlage 7 aufgeführte Begründung liefert 
dennoch keine fachliche Richtigkeit der 
oben angeführten Aussagen, die Forde-
rung einer Streichung und Anpassung 
besteht daher weiterhin. 

Keine Berücksichtigung 
Aufgrund von notwendigen Unter-
bauungen sowie dem engmaschi- 
gen Leitungsnetz unter den  
öffentlichen Verkehrsflächen sind 
keine weiteren, über die im Be-
bauungsplangebiet festgesetzten 
7 Standorte hinausgehenden, 
Baumpflanzungen möglich. Die 
vom Preisgericht als Siegerent-
wurf ausgewählte und vom GR 
der Stadt Stuttgart gebilligte Ar-
chitektur des vorangegangenen 
Realisierungswettbewerbs für das 
HFM sieht lediglich einen gerin-
gen Anteil an begrünten Fassa-
den vor. Auf eine Festsetzung im 
BP wird daher verzichtet. Die Lan-
deshauptstadt Stuttgart ist bzw. 
wird Eigentümerin der Flächen 
des HFM. Die Bauantragsplanung 
für das HFM wird von der Landes-
hauptstadt Stuttgart erstellt. Die 
LHS ist bestrebt, im Zuge der 
Hochbauplanung den Anteil be-
grünter Fassaden zu erhöhen. Die 
Festsetzungen NA sowie AN3 im 
Textteil schaffen hierzu die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen. 

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zu „Höhe baulicher Anlagen (HbA)“ auf 
S. 18: Die in der frühzeitigen Beteiligung 
vorgelegte Planung wurde in ihrer Hö-
henentwicklung aus stadtklimatischer 
Sicht als Maximum betrachtet, die 23 m 
im Bereich des Haus für Film und Me-
dien mitgetragen. Hochhäuser sind im 
Bereich des Plangebiets u.a. aus stadt-
klimatischen Gründen nicht vorzusehen, 
von einer weiteren Höhenentwicklung in 

Keine Berücksichtigung 
Im Rahmen der mittlerweile er-
folgten Überarbeitung des Wett-
bewerbsentwurfs für den Mobility 
Hub und aufgrund des Ergebnis-
ses des Realisierungswettbe-
werbs für das Haus für Film und 
Medien (HFM) ergab sich die Not-
wendigkeit für eine Erhöhung der 
maximalen Höhe der baulichen 
Anlagen (HbA) beim geplanten 

nein 
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Bezug zur frühzeitigen Beteiligung ist ab-
zusehen. Diese Anmerkung erfolgte zu-
dem bereits im Wettbewerbsverfahren 
und in den nachfolgenden Beteiligungen. 
 
 
 
 

Sondergebiet (Haus für Film und 
Medien) auf max. 274,80 m ü. NN 
(ca. 28 m über Gelände) und 
beim geplanten Kerngebiet (MK) 
auf max. 271,00 ü.NN (ca. 24 m 
über Gelände). 
 

Die in Anlage 7 genannte Begründung 
für die Erhöhung bedingt zumindest eine 
entsprechende Darlegung der Umwelt-
auswirkungen im Umweltbericht. 
 
Es besteht weiterhin die Anmerkung, 
dass die angedachte Verengung des 
Straßenquerschnitts und damit Schaf-
fung eines Straßenschluchtcharakters 
mit erhöhten Luftschadstoffkonzentratio-
nen nur in Verbindung mit den im Zuge 
der Umgestaltung der B14 geplanten 
verkehrlichen Reduzierungen erfolgen 
soll. Auf das Luftschadstoffgutachten 
wird verwiesen. Die Umsetzung der dem 
Wettbewerb zugrunde gelegten verkehrli-
chen Änderungen ist erforderlich. Die 
Umsetzung des Vorhabens stellt keine 
Umgestaltung der B14 sicher. 

Berücksichtigung  
Der Umweltbericht wurde entspre-
chend ergänzt. 
 
 
Kenntnisnahme 
Das Wettbewerbsergebnis des 
städtebaulichen Ideenwettbe-
werbs „Neuer Stadtraum B14“ des 
Büros asp Architekten/Koeber 
Landschaftsarchitekten vom 
16.09.2020 ist mittelfristiges Ziel 
für die Umgestaltung des Berei-
ches Hauptstätter Straße und  
Leonhardsplatz. 
Bei der Planung und Realisierung 
des HFM und des Mobility Hub 
wird sowohl der heute beste-
hende als auch der zukünftig ge-
plante Verlauf der B14 berück-
sichtigt. Bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der ersten Phase 
des Mobility Hubs wird die B14 
ihre heutige Breite und den der-
zeitigen Verlauf beibehalten und 
daher in der Planung und Reali-
sierung entsprechend berücksich-
tigt. Mit Blick auf die Zukunft kann 
die B14 bereits in Teilen, in einer 
Mindesthöhe von 4,70 Metern, 
stützenfrei überbaut werden. Mit-
telfristig, in einer Phase 2, soll die 
B14 gemäß dem städtebaulichen 
Rahmenplan durch eine Reduzie-
rung des Fahrbahnquerschnittes 
vom Mobility Hub abrücken. Im 
Bereich des stützenfrei überbau-
baren Streifens entstehen dann 
Fuß- und Radwegeverbindungen 
und Aufenthaltsflächen. Eine mit-
telfristige Umgestaltung der B14, 
verbunden mit einer verkehrlichen 

ja 
 

 
 
 
- 
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Reduzierung, wird angestrebt. 
Zielplanung und damit Grundlage 
für eine Neuordnung im Bereich 
der B14 ist der prämierte städte-
bauliche Entwurf von asp Archi-
tekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten 
für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14. Die angestrebte 
Verbesserung der Verweil- und 
Aufenthaltsqualität und die ökolo-
gische Aufwertung im Straßen-
raum soll u.a. durch eine  
Reduzierung der bestehenden 
versiegelten Verkehrsflächen und 
das Anlegen von Grünstreifen so-
wie durch Baumpflanzungen er-
reicht werden.“ 
 

Folgende Anpassungserfordernisse  
bleiben bestehen oder haben sich neu 
ergeben.  
 
Eine Umsetzung, wie in Anlage 7 darge-
legt, fehlt: Auf Seite 23 ist unter „Luft-
schadstoffe“ der Name des Gutachter-
büros an deren Schreibweise anzupas-
sen: Müller-BBM GmbH. 
 

Berücksichtigung 
Die Begründung wurde entspre-
chend ergänzt. 

Ja 
 

Bei den Unterkapiteln sollten die Über-
schriften angepasst werden: „Feinstaub-
belastung (PM10)“sowie „Belastung mit 
Stickstoffdioxiden(NO2)“.  
Im Unterkapitel Feinstaub ist hinter den 
jeweiligen Konzentrationswerten „im  
Jahresmittel“ einzufügen. Der Satz „Auch 
die zulässigen 35 Überschreitungen für 
den Tagesgrenzwert von PM10 werden 
unterschritten“ ist zu streichen. Dies wird 
im darauffolgenden Satz bereits erläu-
tert. Im Unterkapitel Stickstoffdioxid ist 
folgender Satz anzupassen: „...An den 
Gebäudefassaden entlang der nordwest-
lichen Baugrenze werden NO2-Jahres-
mittelwerte deutlich größer als 40 μg/m³ 
höher als der gesetzlich geltende Lang-
zeitgrenzwert von 40 μg/m³ im  
Jahresmittel erwartet. ...“. 
 

Berücksichtigung 
Die Begründung wurde entspre-
chend ergänzt/geändert. 

ja 
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Räume zum „dauerhaften Aufenthalt von 
Menschen“ sind näher zu definieren. 
 

Kenntnisnahme  
Aufenthaltsräume sind Räume, 
die zum nicht nur vorübergehen-
den Aufenthalt von Menschen be-
stimmt oder geeignet sind (§ 2 
Abs. 6 LBO). 
 

- 
 

Zur Kombinationsmöglichkeit von Dach-
begrünung und Solaranlagen (Seite 25) 
und zur Nutzung des oberen Parkdecks 
wird auf äquivalente Aussagen zu  
Anlage 3 verwiesen.  
 
Die Aussage „flachgeneigte Dächer“ ist 
näher zu definieren (dies gilt auch für 
pv2). 

Keine Berücksichtigung  
Auf die Eingrenzung der Pflanz-
verpflichtung auf Dächer bis 10° 
Neigung wurde verzichtet.  
Eine etwaige Befreiung von der 
vorgeschriebenen Dachform für 
ein Dach mit bspw. 11° Neigung 
würde andernfalls zugleich auch 
von der Pflanzverpflichtung ent-
binden. 

nein 

   
Zu Fassadenbegrünung (Seite 26) wird 
auf äquivalente Aussagen zu Anlage 3 
verwiesen. 
 

Keine Berücksichtigung 
s.o. 

nein 

Hinweis zu folgendem Absatz: „Ist eine 
Begrünung oder Bepflanzung der Grund-
stücke nicht oder nur sehr eingeschränkt 
möglich, so sind die baulichen Anlagen 
gemäß § 9 Abs. 1 Landesbauordnung zu 
begrünen (z.B. durch Fassadenbegrü-
nung), soweit ihre Beschaffenheit,  
Konstruktion und Gestaltung es zulassen 
und die Maßnahme wirtschaftlich zumut-
bar ist“: Von einer Fassadenbegrünung 
wird ausgegangen, diese ist zusätzlich 
erforderlich und wird aus stadtklimati-
scher Sicht aufgrund der stadtklimati-
schen Sanierungsbedürftigkeit nicht als 
Ausgleich gesehen. Eine umfassende 
Begrünung der Grundstücke ist zu er-
möglichen.  
 
Die für den Vollzug der Fassadenbegrü-
nung herangezogene Kommentierung 
zur LBO ist den Unterlagen beizufügen. 
Die hier gemachten Ausführungen sind 
so nicht vollständig nachvollziehbar. 
 

Keine Berücksichtigung 
Es wird davon ausgegangen, 
dass im Rahmen der Genehmi-
gung eine entsprechende Kom-
mentierung vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der für den Vollzug des Bebau-
ungsplans zuständigen Behörde 
liegt die Kommentierung vor. 

nein 

Auf Seite 34 unter „Schutzgut Klima und 
Luft“ ist folgender Satz anzupassen: „Aus 
stadtklimatischer Sicht ist demzufolge 

Berücksichtigung 
Die Begründung wurde entspre-
chend geändert. 
 

ja 
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eine nachhaltige Veränderung der Venti-
lation in der Innenstadt durch eine Ver-
ringerung des bedeutsamen Kaltluft-
stroms des Nesenbachtals, beispiels-
weise durch eine Verengung des Stra-
ßenquerschnitts, Hochbauten oder 
starke Variationen in der Höhenentwick-
lung, möglichst zu vermeiden“. 
 
Die folgenden Absätze auf S. 35 sind so 
nicht zutreffend und wie folgt zu erset-
zen: „Der Kaltluftstrom des Nesenbach-
tals überströmt das Plangebiet und folgt 
in etwa dem Verlauf der B14 in nordöstli-
cher Richtung. Insgesamt ist davon aus-
zugehen, dass der Kaltluftstrom nicht in 
erheblicher Weise eingeschränkt wird. Im 
Verlauf der Rosenstraße, der Brenner-
straße und der Pfarrstraße sowie einge-
schränkt auch im Verlauf der  
Wagnerstraße ermöglicht die Planung 
weiterhin eine gewünschte Querlüftung. 
 
Die festgesetzte Dach-und Fassaden-be-
grünung, ein teilweise intensiv begrünter 
Dachgarten sowie Baumersatzpflan-zun-
gen im Straßenraum der Esslinger 
Straße und in der nahen Umgebung  
wirken sich positiv auf die klimatischen 
Verhältnisse aus. Mit der möglichen Nut-
zung von Solaranlagen auf Flachdächern 
bzw. flach geneigten Dächern bis 10 Nei-
gung wird ein Beitrag zur Förderung er-
neuerbarer Energien geleistet. 
 
Durch die Umsetzung des Bebauungs-
plans ist keine Verbesserung, jedoch 
auch keine erhebliche Verschlechterung 
in Bezug auf das Schutzgut Klima/Luft zu 
erwarten. Es verbleiben nachteilige Um-
weltwirkungen, insbesondere aufgrund 
der Verringerung des Querschnitts der 
Durchlüftungsschneise (B14) sowie der 
Aufheizung der geplanten Baumassen, 
die jedoch nicht erheblich sind.“ 
 
„Maßnahmen zur Verringerung von Auf-
heizung und Verstärkung von Verduns-
tungskühlung sind planerisch sicherzu-
stellen. Umfassende Begrünungsmaß-
nahmen sowie auch eine umfassende 

Keine Berücksichtigung 
Der geplante Mobility Hub mit sei-
ner Überkragung der öffentlichen 
Verkehrsfläche entlang der B 14 
in Verbindung mit der geplanten 
Holzkonstruktion erfordert in Be-
zug auf die Fassadenbegrünung 
eine vom Standard abweichende 
Festlegung. Die Festsetzung im 
Bebauungsplan von mindestens 
15 % Fassadenflächenanteil des 
gesamten Gebäudes wurde daher 
beibehalten. Der städtebauliche 
Vertrag zwischen der Planungs-
begünstigten für den Mobility Hub 
und der Stadt Stuttgart enthält 
weitergehende Regelungen zur 
Fassadenbegrünung bei einer 
künftig denkbaren Nutzungsände-
rung und einer Umgestaltung der 
B 14. 
Die vom Preisgericht als Sieger-
entwurf ausgewählte und vom GR 
der Stadt Stuttgart gebilligte Ar-
chitektur des vorangegangenen 
Realisierungswettbewerbs für das 
HFM sieht lediglich einen gerin-
gen Anteil an begrünten Fassa-
den vor. Auf eine Festsetzung im 
BP wird daher verzichtet. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
bzw. wird Eigentümerin der Flä-
chen des HFM. Die Bauantrags-
planung für das HFM wird von der 
Landeshauptstadt Stuttgart er-
stellt. 
Die LHS ist bestrebt, im Zuge der 
Hochbauplanung den Anteil be-
grünter Fassaden zu erhöhen. Die 
Festsetzungen NA sowie AN3 im 
Textteil schaffen hierzu die pla-

nein 
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Entsiegelung wirken hierbei sowohl 
stadtklimatisch wie lufthygienisch be-
günstigend im diesbezüglich stark vorbe-
lasteten Stadtraum. Vollumfängliche 
Dach- und Fassadenbegrünungen zur 
Verbesserung der kleinklimatischen Ver-
hältnisse sind in größtmöglichem Um-
fang festzusetzen und umzusetzen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen. 
 
Die Festsetzung des Über- 
deckungsgrades durch Solaranla-
gen von maximal 70 % der Dach-
fläche wurde beibehalten. Mit der 
Möglichkeit für eine höhere Bele-
gung mit Solaranlagen soll alter-
nativen Energiekonzepten, die 
mehr Kollektorfläche erfordern, 
Rechnung getragen werden. Dar-
über hinaus enthält der städte-
bauliche Vertrag zwischen der 
Planungsbegünstigten für den 
Mobility Hub und der Stadt Stutt-
gart hierzu weitergehende Rege-
lungen. 
 
Eine Nutzung des obersten Ge-
schosses des in der Planzeich-
nung mit AN5 gekennzeichneten 
Bereichs ist aufgrund der Nutzung 
als Mobility Hub erforderlich. Bei 
einer möglichen späteren Reduk-
tion der Kfz-Stellplätze und einer 
Umnutzung des geplanten Park-
hauses muss das oberste Ge-
schoss entsprechend pv1 begrünt 
werden. 
 
Die Änderung des bestehenden 
Planungsrechts im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Haupt-
stätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
basiert auf mehreren aufeinander 
aufbauenden Wettbewerbsergeb-
nissen. 
Zielplanung und damit Grundlage 
der Neuordnung ist der prämierte 
städtebauliche Entwurf von asp 
Architekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten 
für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14. 
Im Rahmen des nicht offenen 
städtebaulichen Planungswettbe-
werbs wurde ein Gesamtkonzept 
über die gesamte Länge des 
Stadtraums vom Marienplatz bis 
zum Schwanenplatz entwickelt. 
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Umweltbericht 
Die in Anlage 7 gemachte Zusicherung, 
dass der Umweltbericht entsprechend 
der in vorangehender Beteiligung ge-
machten Aussagen und Änderungsbe-
darfe angepasst wurde, konnte den Un-
terlagen nicht entnommen werden. Es 
bestehen demnach weiterhin Anmerkun-
gen und Anpassungserfordernisse: 
Auf Seite 41 wird die in Tabelle 1 ge-
troffene Aussage zu einer maximalen 
Höhe baulicher Anlagen von 24,60 m 
hinterfragt. Dies ist nicht konform mit den 
anderen beigefügten Anlagen. 
 

Neben einer Umgestaltung und 
ökologischen Aufwertung des 
Straßenraums definiert der  
WB-Entwurf hierbei die baulichen 
Ränder entlang der B 14 neu. Das 
Plangebiet bildet hier als „Impul-
sprojekt“ sowohl in Bezug auf den 
neu geplanten Stadtraum als 
auch in Bezug auf die künftig dort 
angesiedelten Nutzungen einen 
elementaren Baustein innerhalb 
dieses Umgestaltungskonzeptes.  
 
Alternativ vorstellbar wäre vor 
dem Hintergrund des stadtklimati-
schen Sanierungsbedarfs auch 
eine deutlich geringere Überbau-
ung und Gebäudehöhe oder der 
vollständige Verzicht auf eine Be-
bauung und die Anlage einer 
Grünfläche. Die stadtklimatischen 
Vorteile wurden hierbei mit den 
städtebaulichen Zielen der LHS, 
die auch den durchgeführten WB-
Verfahren zugrunde lagen, abge-
wogen.  
Der stadträumlichen Neugestal-
tung der B 14 mit einer neuen 
prägnanten Raumkante zum Boh-
nenviertel verbunden mit einer 
Verlängerung der Kulturmeile bis 
zum Wilhelmsplatz wird, entspre-
chend den überarbeiteten Ergeb-
nissen der genannten Wettbe-
werbe, hierbei Vorrang einge-
räumt. 
 
Berücksichtigung 
Die Höhenangabe wurde entspre-
chend den Festsetzungen des BP 
angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Auf Seite 47 ist der Satz „Hochhäuser 
sollen hier nur unter engen Vorausset-
zungen im Einzelfall zugelassen werde“ 
ist zu streichen. Dies gilt nicht für Zone 1. 
Der UB wurde entsprechend angepasst. 
 
Zu Seite 59 „Luft“: Es wird, auch bezüg-
lich der Ist-Situation, auf das Luftschad-
stoffgutachten der Müller-BBM GmbH 
verwiesen. Die dort getroffenen Aussa-
gen sind in den Umweltbericht einzuar-
beiten. 
 
 
 
Zu Seite 67, Kap. 2.6 „Umweltbelang 
Klima und Luft“ ist anzumerken, dass der 
Erhalt des „Bestandsklimas“ bzw. die 
„Beibehaltung der klimatischen Verhält-
nisse“ definitiv kein Ziel ist. Da das Plan-
gebiet unter stadtklimatischen Gesichts-
punkten sanierungsbedürftig ist, ist es 
das dringende und erforderliche Ziel, die 
lokalklimatischen Verhältnisse dort in 
großem Umfang zu verbessern und auf-
zuwerten. 
 

Berücksichtigung 
Der Satz wurde gestrichen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Insofern bezüglich der Ist-Situa-
tion auf das Luftschadstoffgutach-
ten der Müller-BBM GmbH ver-
wiesen wurde, wurden die dort 
getroffenen Aussagen bereits in 
den Umweltbericht eingearbeitet. 
 
 
Kenntnisnahme
Die Änderung des bestehenden 
Planungsrechts im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Haupt-
stätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
basiert auf mehreren aufeinander 
aufbauenden Wettbewerbsergeb-
nissen.
Zielplanung und damit Grundlage 
der Neuordnung ist der prämierte 
städtebauliche Entwurf von asp 
Architekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten
für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14.
Im Rahmen des nicht offenen 
städtebaulichen Planungswettbe-
werbs wurde ein Gesamtkonzept 
über die gesamte Länge des 
Stadtraums vom Marienplatz bis 
zum Schwanenplatz entwickelt. 
Neben einer Umgestaltung und 
ökologischen Aufwertung des 
Straßenraums definiert der WB-
Entwurf hierbei die baulichen 
Ränder entlang der B 14 neu.
Das Plangebiet bildet hier als „Im-
pulsprojekt“ sowohl in Bezug auf 
den neu geplanten Stadtraum als 
auch in Bezug auf die künftig dort 
angesiedelten Nutzungen einen 
elementaren Baustein innerhalb 
dieses Umgestaltungskonzeptes. 
Alternativ vorstellbar wäre vor
dem Hintergrund des stadtklimati-
schen Sanierungsbedarfs auch

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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eine deutlich geringere Überbau-
ung und Gebäudehöhe oder der 
vollständige Verzicht auf eine Be-
bauung und die Anlage einer 
Grünfläche. Die stadtklimatischen 
Vorteile wurden hierbei mit den 
städtebaulichen Zielen der LHS, 
die auch den durchgeführten WB-
Verfahren zugrunde lagen, abge-
wogen.  
Der stadträumlichen Neugestal-
tung der B 14 mit einer neuen 
prägnanten Raumkante zum Boh-
nenviertel verbunden mit einer 
Verlängerung der Kulturmeile bis 
zum Wilhelmsplatz wird, entspre-
chend den überarbeiteten Ergeb-
nissen der genannten Wettbe-
werbe, hierbei Vorrang einge-
räumt. 
 

Das Ziel der „Luftreinigungsfunktion“ des 
Plangebiets ist näher zu definieren. Ziel 
ist es, an der Quelle anzusetzen und  
neben den Immissionen vor allem die 
Emissionen deutlich zu reduzieren. 
 

Kenntnisnahme 
Das Wettbewerbsergebnis des 
städtebaulichen Ideenwettbe-
werbs „Neuer Stadtraum B14“ des 
Büros asp Architekten/Koeber 
Landschaftsarchitekten vom 
16.09.2020 ist mittelfristiges Ziel 
für die Umgestaltung des Berei-
ches Hauptstätter Straße und  
Leonhardsplatz.  
Bei der Planung und Realisierung 
des HFM und des Mobility Hub 
wird sowohl der heute beste-
hende als auch der zukünftig ge-
plante Verlauf der B14 berück-
sichtigt. Bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der ersten Phase 
des Mobility Hubs wird die B14 
ihre heutige Breite und den der-
zeitigen Verlauf beibehalten und 
daher in der Planung und Reali-
sierung entsprechend berücksich-
tigt. Mit Blick auf die Zukunft kann 
die B14 bereits in Teilen, in einer 
Mindesthöhe von 4,70 Metern, 
stützenfrei überbaut werden. Mit-
telfristig, in einer Phase 2, soll die 
B14 gemäß dem städtebaulichen 
Rahmenplan durch eine Reduzie-
rung des Fahrbahnquerschnittes 

- 
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vom Mobility Hub abrücken. Im 
Bereich des stützenfrei überbau-
baren Streifens entstehen dann 
Fuß- und Radwegeverbindungen 
und Aufenthaltsflächen. Eine mit-
telfristige Umgestaltung der B14, 
verbunden mit einer verkehrlichen 
Reduzierung, wird angestrebt. 
 

Hinweis zu Tabelle 6 (S. 68): Stadklima-
tische Untersuchungen des Deutschen 
Wetterdienstes berechneten zukünftig zu 
erwartende Anzahl an Tagen mit starker 
Wärmebelastung, auch im Bereich des 
Plangebiets (Stadtklimatische Untersu-
chungen der sommerlichen Wärmebelas-
tung in Stuttgart als Grundlage zur An-
passung an den Klimawandel, 2017). 
Diese kann ebenfalls herangezogen wer-
den. 
 

Berücksichtigung 
Ergänzt in Tabelle 6 im Umwelt-
bericht. 

ja 

Zur Bestandsbewertung ist auch das 
Umfeld, insbesondere bzgl. Strömungs-
situation, heranzuziehen, wie in den Un-
terlagen selbst auch einige Seiten zuvor 
aufgeführt. 
 

Berücksichtigung 
Ergänzung im Umweltbericht ist 
erfolgt. 

ja 
 
 
 

 

Auf Seite 70 ist das Wort „Regenerati-
onspotential“ nichtzutreffend. 

Berücksichtigung 
Formulierung wurde im Umwelt-
bericht angepasst. 
 

ja 

Es ist die Bedeutung der Aussage „...tra-
gen hierbei in einem gewissen Umfang 
zur Verbesserung der lufthygienischen 
Situation bei“ näher zu definieren. 
 

Berücksichtigung 
Nähere Definition ist im Umwelt-
bericht erfolgt. 
 

ja 

Insgesamt ist innerhalb dieses Kapitels 
keine umfassende Bewertung der Be-
standssituation erfolgt. 
 

Kenntnisnahme 
Die Beschreibung des Bestands 
umfasst nach Einarbeitung der 
vorherigen Anpassungen die we-
sentlichen zu betrachtenden Fak-
toren. 
 

- 

Hinweis zu Seite 78, Kap. 5.1, Abschnitt 
„Luft“: Dass Turbulenzen in der Luftströ-
mung mit der Höhe zunehmen, ist fach-
lich so nichtzutreffend. Dies ist detaillier-
ter auszuführen, um dieser Aussage 

Kenntnisnahme 
Diese Aussage wurde aus dem 
Gutachten Müller-BBM GmbH 
(2021) übernommen. 

- 
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gerecht zu werden. Hier wäre eher von 
einer Erhöhung des Luftaustauschs über 
Dach zu sprechen. 
 
Weiter auf Seite 78 ist die Aussage „So-
fern sich die Hintergrundbelastungen 
z.B. durch die Neuplanung der B14 ent-
sprechend verringert, kann eine Wohn-
nutzung zugelassen werden“ so nichtzu-
treffend, insbesondere „Hintergrundbe-
lastung“. Bei einer Umstrukturierung der 
Verkehrsverhältnisse entlang der B14 ist  
eine erneute Prüfung der sich ergeben-
den lufthygienischen Situation erforder-
lich, um etwaige Aussagen treffen zu 
können. 
 

Berücksichtigung 
Vorschlag zur Änderung wurde 
angenommen. 

ja 

Es fehlt außerdem der genaue Bezug 
zwischen Planung und Schadstoffimmis-
sion. Durch das auskragende Element 
wird ein Straßenschluchtcharakter ge-
schaffen, welcher insbesondere in die-
sem Bereich die Schadstoffkonzentration 
erhöht. 
 

Berücksichtigung 
Ergänzung wurde im Umweltbe-
richt aufgenommen. 

ja 

Zu Kapitel 5.5 „Umweltbelang Klima und 
Luft“ auf Seite 83: 
Die Aussage unter „Mikroklima“„... Auf-
grund der deutlichen Vergrößerung der 
Baumassen und der damit verbundenen 
Erhöhung des Wärmeinseleffekts kann 
eine Beeinflussung mikroklimatischer Be-
dingungen während der Betriebsphase 
nicht ausgeschlossen werden.“ ist zu 
vage. Eine Beeinflussung mikroklimati-
scher Bedingungen ist zu erwarten.  
Die nachfolgende Aussage bezieht in der 
Reduktion der thermischen Aufheizung 
durch die festgesetzte Dachbegrünung 
nicht den geringen Umfang der Begrü-
nung mit ein. Ebenso bzgl. der Fassa-
denbegrünung.  
Es fehlt die Aussage, dass das Ziel, eine 
stadtklimatische Sanierung in diesem 
Bereich vorzunehmen, verfehlt ist. 
 

Berücksichtigung 
Der erste Punkt wurde im Umwelt-
bericht ergänzt. Bezüglich der 
thermischen Aufheizung  
wurde im Umweltbericht bereits 
darauf hingewiesen, dass es sich 
um eher geringe Effekte handelt, 
die keine umfängliche Kompensa-
tion mit sich bringen. 

ja 

Die Aussage unter „Luftaustausch“„...Al-
lerdings liegt keine massive Bebauung 
vor, sondern die Bebauung erfolgt mittels 

Berücksichtigung 
Ergänzung an entsprechender 
Stelle im Umweltbericht wurde 
aufgenommen. 

ja 
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Einzelbaukörpern.“ ist unzutreffend. Zu-
vor wurde im Umweltbericht die Bebau-
ung als massiv bezeichnet. Außerdem 
liegen keine Einzelbaukörper vor, da 
diese durch Sockelgeschosse verbunden 
sind. Auch hier wird hinterfragt, woher 
die maximale HbA von 24,60 m kommt. 
In den Aussagen zur Kaltluftströmung 
entlang des Nesenbachtals wird von ei-
ner rein dynamischen Strömung ausge-
gangen, die sämtliche Gebäude prob-
lemlos überströmt. Der thermische As-
pekt dieser Dichteströmungen wird außer 
Acht gelassen. So auch der Umstand, 
dass Kaltluft im Bereich Wärme emittie-
render Gebiete und Gebäude aufgezehrt 
wird und eben auf eine bodennahe 
Durchlüftungsmöglichkeit fokussiert wer-
den sollte. 
 
Der Absatz „Die Gliederung der Bebau-
ung in Einzelbaukörper sichert Querlüf-
tungen durch die orthogonal an das 
Plangebiet hereinreichenden Straßen-
züge. Die Einzelbaukörper sorgen dafür, 
dass die Ventilationsbahnen, die aus 
Richtung der Halbhöhenlagen Bereich 
Dobel in die Innenstadt führen, auch wei-
terhin für eine Durchlüftung und Abküh-
lung des umliegenden städtischen Sied-
lungsbereiches sorgen.“ ist unzutreffend. 
Aussagen zur Hinderniswirkung der ge-
schlossenen unteren Stockwerke in Be-
zug auf die bodennahen Querlüftungen 
fehlen. 
 

Berücksichtigung 
Ergänzung an entsprechender 
Stelle im Umweltbericht wurde 
aufgenommen. 

ja 

Auf Seite 45 wurde beschrieben, dass 
bei der Prüfung auf die Luftströmung ein-
gegangen wird. Auswirkungen auf den 
Wind und die Durchlüftungsfähigkeit, 
bzw. auch dessen Zustand im dicht be-
bauten Innenstadtbereich fehlen jedoch. 
 

Berücksichtigung 
Ergänzung an entsprechender 
Stelle im Umweltbericht wurde 
aufgenommen. 

ja 

Der Schluss in der Bewertung auf Seite 
84, allein die Dachbegrünung und die 
Fassadenbegrünung führen zu einer Ver-
besserung der lokalklimatischen Verhält-
nisse innerhalb des Plangebiets ist nicht 
umfassend zutreffend, Änderungen im 
vorgelegten Bebauungsplan gegenüber 

Teilweise Berücksichtigung 
Teilweise Ergänzung an entspre-
chender Stelle im Umweltbericht 
wurde aufgenommen. 

teilweise 
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vorherigen Beteiligungen bleiben uner-
wähnt. Diese hat eine vernachlässigbare 
Auswirkung auf den Wind. Aussagen 
dazu fehlen. Ebenso Aussagen zur ther-
mischen Belastung, die mit einer weite-
ren 100-%igen Versiegelung und fehlen-
der Verschattung durch großkronige 
Bäume und eine umfassende Bau-
werksbegrünung nicht wesentlich verrin-
gert wird. Eine Verbindung zu Tabelle 6 
und die Auswirkungen auf das Plange-
biet, auch bei Durchführung der Planung, 
wurde nicht hergestellt.  
Insbesondere die Aussage, dass die vor-
liegende Planung der dringend erforderli-
chen stadtklimatischen Sanierungsbe-
dürftigkeit gerecht wird, wird stark hinter-
fragt. Die abschließende Bewertung ist 
so nichtzutreffend. 
 
 
Das zu Beginn des Umweltberichts ge-
nannte Ziel einer Anpassung an die un-
vermeidlichen Folgen des Klimawandels 
sowie der Vermeidung des Voranschrei-
tens des Klimawandels wird nicht in die 
Bewertung aufgenommen. Aus stadtkli-
matischer und lufthygienischer Sicht ist 
das Ziel mit Umsetzung der Planung 
(bzgl. Letzterem ohne gleichzeitige Um-
setzung der verkehrlichen Ziele entlang 
der B14) nicht erfüllt. 
Die in Tabelle 9 auf Seite 86 erfolgte 
Aussage einer „potentiellen Beeinträchti-
gung der Luftqualität durch geringere 
Durchlüftung“ ist richtig, widerspricht sich 
allerdings mit einigen zuvor zum Thema 
Durchlüftung getroffenen Aussagen.  
Diese sind dahingehend anzupassen. 
 

Kenntnisnahme 
Das Thema Klimaschutz und An-
passung an den Klimawandel wird 
unter Kapitel 9.3 aufgeführt.  
Im Vergleich zum geltenden Pla-
nungsrecht ist nicht von einer ge-
ringeren Durchlüftung im Plange-
biet auszugehen. 

- 

Zu Tabelle 11 auf Seite 88 ist anzumer-
ken, dass Räume zum dauerhaften Auf-
enthalt im Bereich B14 auszuschließen 
sind. Es ist sicherzustellen, dass dort 
kein dauerhafter Aufenthalt stattfindet. 

Berücksichtigung 
Wohnungen sind nur ausnahms-
weise und nur ab dem 2. OG und 
nur entlang der Esslinger Straße 
zulässig.  
Büroflächen sollen jedoch, wie in 
vergleichbaren Situationen in 
Stuttgart, möglich sein. Es sind 
geeignete Schutzvorkehrungen zu 
treffen. Es sind technische Lüf-

ja 



 
- 73 - 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

tungseinrichtungen vorzusehen. 
Die Ansaugung hat aus lufthygie-
nisch unbedenklichen Bereichen 
zu erfolgen. 
Für die überkragten Erdgeschoss-
bereiche entlang der B14 wird 
eine Nutzung empfohlen, die ge-
währleistet, dass sich dort Men-
schen nicht oder nur vorüberge-
hend aufhalten. 
 

Ab Seite 93 unter Minderungsmaß- 
nahmen Klima und Luft: 
Bei Dachbegrünungen ist „geneigte Dä-
cher“ zu definieren. 
 

Keine Berücksichtigung 
Auf die Eingrenzung der Pflanz-
verpflichtung auf Dächer bis 10° 
Neigung wurde verzichtet. Eine 
etwaige Befreiung von der vorge-
schriebenen Dachform für ein 
Dach mit bspw. 11° Neigung 
würde andernfalls zugleich auch 
von der Pflanzverpflichtung ent-
binden. 
 

nein 

Es wäre darauf hinzuweisen, dass aus 
stadtklimatischer und lufthygienischer 
Sicht auf eine Parkierung im obersten 
Geschoss zu verzichten und die Dachflä-
che vollflächig zu begrünen ist. 
Es wäre außerdem darauf hinzuweisen, 
dass für eine Minderungsmaßnahme 
mehr als 15 % Fassadenbegrünung er-
forderlich sind, diese ist außerdem an je-
dem Gebäude innerhalb des Plange-
biets umzusetzen. So auch eine Aus-
sage zu den Baumstandorten. 

Kenntnisnahme 
Hier werden die Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen, 
die im Bebauungsplan festgesetzt 
werden, aufgeführt. Auch eine 
Fassadenbegrünung mit einem 
Anteil von 15 % wirkt sich min-
dernd aus und kann folglich als 
Minimierungsmaßnahme aufge-
führt werden. Ein Hinweis, dass 
weitere Maßnahmen erforderlich 
sind, um dem stadtklimatischen 
Sanierungsbedarf gerecht zu wer-
den, wurde aufgenommen. 
 

- 

Vorherige Aussagen dieser Stellung-
nahme gelten uneingeschränkt für  
Kapitel „Schutzgut Klima und Luft“ auf 
Seite 100/101. So auch für das Kapitel 
9.3 „Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel“ auf Seite 102. Hier sei  
außerdem auf weitere Konzepte zur Kli-
mawandelfolgenanpassung der LHS ver-
wiesen. Anmerkung zur Aussage „Im Be-
bauungsplan Hauptstätter/Esslinger 
Straße (Stgt 317) wird eine Dachbegrü-
nung vollflächig bzw. zu 50 %, wie in  

Teilweise Berücksichtigung 
Teilweise Ergänzung an entspre-
chender Stelle im Umweltbericht 
aufgenommen. 

teilweise 



 
- 74 - 

Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Kapitel 6 beschrieben, festgesetzt“: Die 
Ausnahmen und Planungen, das Dach 
als Parkdeck zu verwenden und auf eine 
Begrünung zu verzichten, werden hier 
nicht beachtet. 
 
Auf Seite 102 ist die Bewertung, dass die 
nachteiligen Wirkungen auf das Stadt-
klima und die Lufthygiene durch die zu-
sätzliche Bebauung nahezu ausgegli-
chen werden, fachlich unzutreffend. 
 
Fazit: Der Umweltbericht ist nachzubes-
sern. 
 

Berücksichtigung 
Anpassung der Bewertung im 
Umweltbericht ist erfolgt. 

ja 

Anlage 8 „Städtebaulicher Vertrag“: 
Kap. Gebäudebegrünung (S. 3): Bezüg-
lich der Gebäudegestaltung, -begrünung 
und der Kombination von Dachbegrü-
nung und PV gelten die zuvor gemach-
ten Aussagen. Ein Verzicht auf eine Be-
grünung bei anderer Nutzung des  
Gebäudeteils B ist nicht nachvollziehbar. 
 

Kenntnisnahme 
Der städtebauliche Vertrag sieht 
umfangreiche Abstimmungen  
bezüglich Dach- und Fassaden-
begrünung sowie PV-Anlagen vor. 
 

- 

Verkehrslärm (Ansprechpartner/in: GZ 
36-4.30, Nebenstelle 88719) 
Es wird trotz der Bedenken in der Stel-
lungnahme des Amts für Umweltschutz 
vom 25.01.2022 im Rahmen der TöB-Be-
teiligung nach wie vor ein Landeplatz für 
Fluggeräte vorgesehen. Dieser hat bis-
her keine Zulassung durch eine Luftver-
kehrsbehörde und wird aller Voraussicht 
nach aufgrund seiner Lärmbelastung 
auch keine bekommen. Wir weisen noch-
mals darauf hin, dass wir solche (und 
ähnliche) Nutzungen (z.B. Paketvertei-
lung durch Drohnen) innerhalb des 
Stadtgebiets aufgrund der Belästigung 
der Anwohner grundsätzlich für nicht ver-
träglich halten. 
 

Kenntnisnahme - 

Ein solcher Landeplatz hätte – sollte er 
doch kommen - nicht nur Auswirkungen 
auf die neuen Gebäude innerhalb des 
Bebauungsplans, sondern verursachte 
auch unzulässige Belästigungen an der 
bereits bestehenden Wohnbebauung. 
Dieser potenzielle Lärmkonflikt wird im 
vorliegenden Bebauungsplanentwurf 

Kenntnisnahme 
Es wird davon ausgegangen, 
dass ein Landeplatz für ein 
elektrisch betriebenes Flugtaxi in 
einem Kerngebiet (MK) hinsicht-
lich der Art der baulichen Nutzung 
grundsätzlich zulässig ist. 

- 
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nicht bewältigt und kann nicht auf ein 
Genehmigungsverfahren für den Lande-
platz abgewälzt werden, weil hier bereits 
die Voraussetzungen für einen solchen 
Landeplatz geschaffen werden und 
durch die gutachterliche Expertise von 
ACCON (in Ergänzung des Schallgut-
achtens von BS Ingenieure) deutlich 
wird, dass ein solcher Landeplatz viel zu 
laut wäre. 
Somit ist auch absehbar, dass die Bau-
genehmigung für einen solchen Lande-
platz – und damit für das komplette Ge-
bäude – nicht erteilt werden kann. 
 
Der Landeplatz ist auch nicht planungs-
rechtlich gesichert, weil er nicht explizit in 
den Festsetzungen für das MK-Gebiet 
erwähnt wird. Es kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass alle Nutzungen, 
die laut BauNVO nicht explizit ausge-
schlossen sind, automatisch auch  
zulässig sind. Zumal es sich hierbei um 
eine bisher allgemein noch nicht vorhan-
dene Nutzung handelt, die bei der letzten 
Novelle der BauNVO nicht mal ansatz-
weise im Gespräch war. 
 
Insofern muss auf Seite 37 – Schutzgut 
Mensch – ein Passus eingeführt werden, 
der die mögliche Lärmbelastung des ge-
planten Landeplatzes für die umgebende 
Wohnnutzung beschreibt und es müssen 
geeignete Maßnahmen aufgezeigt wer-
den, wie diese Lärmbelastung vermieden 
werden kann. 
Ebenso muss der Landeplatz auf S. 41 / 
Tabelle 1 genannt werden. 
 
Auch im Umweltbericht (S. 44) kann 
nicht auf das nachgeordnete Baugeneh-
migungsverfahren verwiesen werden, 
weil im B-Plan die Voraussetzungen für 
die Nutzung des Landeplatzes ge- 
schaffen werden und somit hier die 
Grundlage für die Lärmbelastung gelegt 
wird. 
 
 

Mit den Überschreitungsmöglich-
keiten der festgesetzten HbA wer-
den die Voraussetzungen in Be-
zug auf das Maß der baulichen 
Nutzung für die Einrichtung eines 
solchen Landeplatzes geschaffen. 
Die Anforderungen hinsichtlich 
der Gebietsverträglichkeit für ein 
MK sind hierbei einzuhalten. 
Bezüglich der Lärmemissionen ist 
davon auszugehen, dass durch 
weitere technische Innovationen 
hier künftig verträgliche Werte er-
reicht werden können, die im bau-
ordnungsrechtlichen Verfahren 
dann nachzuweisen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan schafft nur 
hinsichtlich des Maßes der bauli-
chen Nutzung (HbA) die Voraus-
setzungen für die Errichtung eines 
Aufbaus eines Landeplatzes. 
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Die bisherige Stellungnahme(n) unserer-
seits behalten ihre Gültigkeit. 
 
Es wird auf S. 9/10 ausführlich beschrie-
ben, dass der Lärmaktionsplan verschie-
dene Bereiche für die Belastung betroffe-
ner Anwohner ausweist. Im Planbereich 
gibt es solche Bereiche bisher nicht, weil 
sich noch keine Wohnungen direkt an 
der Straße befinden. Künftig wird aber 
aufgrund der geplanten Nutzungen auch 
hier ein Lärmkonflikt – Hot Spot - ausge-
wiesen werden müssen. Die Betroffenen-
zahlen gelten unabhängig von etwa vor-
handenen passiven Lärmschutzmaßnah-
men. 
 

Kenntnisnahme 
Die veränderte künftige Situation 
wird in einer künftigen Fortschrei-
bung des Lärmaktionsplans be-
rücksichtigt bzw. zu berücksichti-
gen sein. 

- 

Naturschutz, Bodenschutz, Altlas-
ten/Schadensfälle, Abwasserbeseiti-
gung und Energie 
 
Keine Hinweise. 
 

Kenntnisnahme - 

Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 28.01.2022) 
 
Der Planungsausschuss des Verbandes 
Region Stuttgart hat in seiner letzten Sit-
zung am 26.01.2022 folgende  
Stellungnahme zu genanntem Bebau-
ungsplanentwurf beschlossen: 
 
1. Der Planung stehen keine Ziele der 
Regionalplanung entgegen. 
2. Gemäß den Plansätzen 4.1.0.2(G) 
und 4.1.1.1(G) des Regionalplans soll 
die Erreichbarkeit von zentralörtlichen 
Einrichtungen gewährleistet und weiter 
verbessert sowie Kapazitätsengpässe 
und Erreichbarkeitsdefizite behoben wer-
den. Mit der vorliegenden Planung sollte 
daher die Erreichbarkeit der zentralörtli-
chen Einrichtungen im Kern des Ober-
zentrums Stuttgart nicht eingeschränkt 
werden. Dies ist bei der weiteren Pla-
nung besonders zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Dem Beschluss ging folgender Sachvor-
trag mit regionalplanerischer Wertung 
voraus: 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Sachvortrag: 
Der Geltungsbereich soll im Kontext des 
IBA-Projekts Leonhardsvorstadt/Züblin-
areal entwickelt werden. Geplant ist der 
Bau eines Hauses für Film und Medien, 
ein innovativer „Mobility Hub“ und gege-
benenfalls ein Haus der Kulturen. Der 
rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt 
für diesen Bereich Gemischte Baufläche 
dar, der Bebauungsplan ist damit aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

 
Kenntnisnahme 

 
- 

Regionalplanerische Wertung: 
Der Geltungsbereich bezieht neben dem 
Breuninger Parkhaus auch die B14 
Hauptstätter Straße bis etwa zur Mittel-
trennung ein. Ein Eingriff in die Verkehrs-
führung soll nicht erfolgen und vermie-
den werden, indem die neue Bebauung 
teilweise über die Fahrbahn auskragt 
und eine ausreichende Durchfahrtshöhe 
gewährleistet wird. Eine planungsrechtli-
che Festsetzung der Zielplanung mit 
Rückbau der B14 ist laut der vorgelegten 
Unterlagen aufgrund der Komplexität und 
des Umfangs eines Eingriffes in die 
Hauptstätter Straße erst nach den Unter-
suchungen zur Machbarkeit möglich. 
Gemäß den Plansätzen 4.1.0.2(G) und 
4.1.1.1(G) des Regionalplans soll die Er-
reichbarkeit von zentralörtlichen  
Einrichtungen gewährleistet und weiter 
verbessert sowie Kapazitätsengpässe 
und Erreichbarkeitsdefizite behoben wer-
den. Mit der vorliegenden Planung sollte 
daher die Erreichbarkeit der zentralörtli-
chen Einrichtungen im Kern des Ober-
zentrums Stuttgart nicht eingeschränkt 
werden.  

Kenntnisnahme - 

Für die Gewährung der Fristverlänge-
rung danken wir Ihnen. 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes ein Exemplar der 
Planunterlagen, möglichst in digitaler  
Form (an: planung@region-stuttgart.org), 
zu überlassen. 
Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an. 
 
 
 
 

Es wird entsprechend verfahren. 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme Berück-
sichtigung 

Flughafen Stuttgart GmbH, Stuttgart 
(Schreiben vom 01.02.2022)  
 
Es informiert Sie die Flughafen Stuttgart 
GmbH über das Bebauungsplanverfah-
ren „Hauptstätter/Esslinger Straße“ in 
Stuttgart-Mitte. Vielen Dank für die Ein-
räumung der Fristerweiterung.  
 
Die Flughafengesellschaft hat bereits mit 
Datum 12. März 2021 eine Stellung-
nahme zum Verfahren abgegeben. Un-
sererseits sind keine weiteren Belange 
betroffen.  
 
Wir danken Ihnen für die Beteiligung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 24 – Recht und Planfeststellung 
(Schreiben vom 05.07.2022)  
 

  

Die Planfeststellungsbeschlüsse für die 
B14 und die Stadtbahn sind im gegen-
ständlichen Bereich bereits umgesetzt. 
Für die Belange der B14 sind daher die 
Aussagen der Straßenbauverwaltung re-
levant und für die Stadtbahn die Aussa-
gen der SSB und ggf. TAB. Falls nicht 
bereits geschehen, bitten wir um Rück-
frage bei diesen Stellen. Eine Betroffen-
heit der Planfeststellungsbehörde lässt 
sich derzeit nicht erkennen.  

Kenntnisnahme - 

Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 46.1 – Technische Aufsichtsbe-
hörde für Straßenbahnen (TAB) 
(Schreiben vom 11.07.2022)  
 

  

Die Technische Aufsichtsbehörde für 
Straßenbahnen und Oberleitungsbusse 
in Baden-Württemberg ist nicht betroffen. 

Kenntnisnahme - 

 
Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gingen  
keine Stellungnahmen ein:  
- Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67) 
- BUND Regionalverband Stuttgart  
- Deutsche Telekom AG T-Com 
- Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg 
- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
- Naturschutzbeauftragter der Stadt Stuttgart 
- Vermögen und Bau Baden-Württemberg  



Anlage 8 zu GDrs 191/2023 
 
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
im Stadtbezirk Stuttgart Mitte 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Zeitraum  
vom 16. Dezember 2022 bis einschließlich 30. Januar 2023 durchgeführt.  
 
 

Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Beteiligte/r 1 
(Schreiben vom 09.01.2023) 
 
Wir haben den Entwurf im Internet einge-
sehen samt Anlage „Verschönerungsver-
ein Stuttgart e. V.“ vom 23.01.2022 an 
Planungsbüro ARP.  
 
Wir sind entsetzt über Lage und Höhe 
des Baufelds südwestlich (gegenüber 
dem Chor der Leonhardskirche)!  
 
Nach unserer Meinung sollte die Tren-
nung des Bohnenviertels vom Stadtzent-
rum (Rathaus, Marktstraße) möglichst 
beseitigt werden, dies kann durch ent-
sprechende Bebauung des jetzigen 
„Breuninger“-Parkhauses geschehen.  
Dabei sollte die jahrhunderte alte Flä-
chenbebauung für kommende hundert 
Jahre wichtiger sein als Interesse jetziger 
Investoren!  
 
Wir schließen uns deshalb vollumfäng-
lich den Anregungen des Verschöne-
rungsvereins vom 23.01.2022 an das 
Planungsbüro ARP an.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Dem Wunsch des Verschöne-
rungsvereins, entsprechend der 
Stellungnahme vom 23.01.2022 
das Bohnenviertel grundlegend 
anders städtebaulich zu arrondie-
ren, konnte nicht nachgekommen 
werden. 
Zielplanung und damit Grundlage 
der Neuordnung ist der prämierte 
städtebauliche Entwurf von asp 
Architekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten 
für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14 (siehe Ziffer 2.2 
der Bebauungsplanbegründung). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Für das Plangebiet wurden in den 
Jahren 2021 und 2022 unter Ein-
beziehung der Eckpunkte des 
prämierten städtebaulichen Ent-
wurfs für die Umgestaltung der 
B14 und in Abstimmung mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart zwei 
Wettbewerbsverfahren durchge-
führt. Die Ausschreibungen und 
die Ergebnisse der beiden Wett-
bewerbssieger wurden von den 
Gremien der LHS gebilligt und 
dienen als Grundlage für die ver-
bindliche Bauleitplanung. 
 
Im Jahr 2022 wurde, aufbauend 
auf dem überarbeiteten Ergebnis 
des Wettbewerbs „Mobility Hub“, 
ein Realisierungswettbewerb für 
ein Haus für Film und Medien 
(HFM) entschieden. Mit dem Haus 
für Film und Medien wird die Stutt-
garter Kulturmeile aus Staatsgale-
rie, Württembergischer Landes-
bibliothek und Stadtpalais bis zum 
Wilhelmsplatz verlängert. Zusätz-
lich soll die Neugestaltung des 
städtischen Raums am Leon-
hardsplatz eine attraktive Quer-
verbindung über die bisherige 
Barriere der B14 hinweg zwischen 
der Innenstadt am Marktplatz und 
der Leonhardsvorstadt ermögli-
chen. 
 

a) Insbesondere sollte der Blick aus der 
Marktstraße zum Leonhardsplatz und 
Bohnenviertelbebauung nicht verstellt 
werden, die künftige Gebäudefront 
zwischen Kaufhaus Breuninger und 
Ecke erstes Gebäude Esslinger 
Straße sollte nicht südwestlich stö-
rend verlaufen (Abb. 11 Vorschlag 
VSV).  

 

Das HFM bildet künftig den südli-
chen Blickfang aus Richtung 
Marktstraße und ist gleichzeitig, in 
Verbindung mit dem neu gestalte-
ten Stadtplatz gegenüber der  
Leonhardskirche, städtebauliches 
Gelenk zwischen dem Altstadt-
oval und der Leonhardsvorstadt. 
Der Standort soll daher beibehal-
ten werden.  
Der Vorschlag des Verschöne-
rungsvereins die Blickbeziehung 
aus der Rosenstraße Richtung 

teilweise 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Dorotheenplatz/ Sporerstraße of-
fen zu halten, wurde in die Pla-
nung aufgenommen. 
 

b) Gleiches gilt für die Wagnerstraße: 
der Blick zur Holzstraße sollte frei 
sein, auch umgekehrt, damit über die 
Straße B 14 hinweg Fortsetzung des 
Stadtgebiets erkenntlich ist (Abb. 8 
Vorschlag VSV).  

 

In der Überarbeitung des Wettbe-
werbsentwurfs wurde das HFM 
aus dem gemeinsamen baulichen 
Sockel herausgelöst. Das HFM 
betont damit als Einzelbaukörper 
den südwestlichen Eingang zur 
Esslinger Straße, gibt dem Leon-
hardsplatz eine neue Prägung 
und bildet gleichzeitig den opti-
schen Abschluss der Sichtachse 
im Verlauf der Marktstraße. In 
Verlängerung der Wagnerstraße 
entsteht eine Wege- und aus der 
Esslinger Straße eine Blickverbin-
dung zur Hauptstätter Straße und 
Richtung City. 
 

teilweise 

c) Die Gebäudehöhen sollten von beste-
henden Gebäuden an der Holzstraße 
zur Esslinger Straße hin abgestuft 
sein, damit die Esslinger Straße nicht 
als Schlucht wirkt und beim Begehen 
die beidseitigen Gebäude als etwa 
gleich hoch erscheinen.  

 

Der Bebauungsplan sieht eine 
Gliederung der Bauvolumina und 
differenzierte Höhenentwicklung 
vor. Ziel ist hierbei die Einfügung 
in die Umgebungsbebauung und 
die Stärkung der Verbindung zwi-
schen Leonhardsvorstadt und City 
über die B14 hinweg. Die Haupt-
stätter Straße erhält eine ange-
messene, gegliederte südöstliche 
Raumkante. Gleichzeitig wird 
auch die Esslinger Straße räum-
lich gefasst und vom Verkehrs-
lärm der B 14 abgeschirmt.  
Im Bereich des geplanten Mobility 
Hub werden auf einem verbinden-
den zweigeschossigen Sockel 
zwei Einzelbaukörper platziert. 
Hierdurch entsteht oberhalb des 
1. Obergeschosses keine ge-
schlossene Randbebauung, son-
dern es werden Durchblicke frei-
gehalten. Durch die festgesetzte 
Abstufung der Gebäudehöhe zur 
Esslinger Straße hin wird zudem 
eine optische Weitung des Stra-
ßenraums der Esslinger Straße 
erreicht. 

teilweise 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Das HFM wurde zudem aus dem 
gemeinsamen baulichen Sockel 
herausgelöst. Aus der Esslinger 
Straße wird damit eine Wege- und 
Blickverbindung zur Hauptstätter 
Straße und Richtung City offenge-
halten. 
 

Die Esslinger Straße hat hohe Passan-
tenfrequenz in beide Richtungen, Perso-
nenverkehrsknotenpunkt Charlottenplatz 
– Leonhardsplatz.  
 
Wir bitten das entscheidend beschlie-
ßende Gremium zu bedenken, dass hier 
für zukünftige Jahrhunderte entschieden 
wird und nicht für kurzfristige Interessen.  

 

Kenntnisnahme 
Die stark verkehrsbelastete 
Hauptstätter Straße soll perspekti-
visch vom Verkehr entlastet, ihr 
Querschnitt verkleinert und durch 
Begrünung und großzügige Berei-
che für Fußgänger und Radfahrer 
als Stadtboulevard attraktiver ge-
staltet werden. Die parallel verlau-
fende Esslinger Straße soll von 
Durchgangsverkehr befreit und 
als Aufenthaltsbereich gestaltet 
werden. Eine großzügige Aufwei-
tung der Esslinger Straße zum Le-
onhardsplatz hin bietet Möglich-
keiten für eine attraktive Nutzung 
des öffentlichen Raumes. 
Die eventuelle Ausweisung einer 
Fußgängerzone im Verlauf der 
Esslinger Straße wird im Rahmen 
einer Gesamtplanung des öffentli-
chen Raums für die künftige Le-
onhardsvorstadt geprüft. 
 

--- 

Beteiligte/r 2 
(Schreiben vom 24.01.2023)  
 
Als Eigentümer einer Ladenfläche in der 
Esslinger Straße spreche ich mich gegen 
den ausgelegten Entwurf eines Bebau-
ungsplanes aus und plädiere für den 
vom Verschönerungsverein am 23.1.22 
eingebrachten veränderten Entwurf, da 
ich die dort genannten Argumente voll 
und ganz teile.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Dem Wunsch des Verschöne-
rungsvereins, entsprechend der 
Stellungnahme vom 23.01.2022 
das Bohnenviertel grundlegend 
anders städtebaulich zu arrondie-
ren, konnte nicht nachgekommen 
werden. 
Zielplanung und damit Grundlage 
der Neuordnung ist der prämierte 
städtebauliche Entwurf von asp 
Architekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten 

 
 
 

--- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14 (siehe Ziffer 2.2 
der Bebauungsplanbegründung). 
Für das Plangebiet wurden in den 
Jahren 2021 und 2022 unter Ein-
beziehung der Eckpunkte des 
prämierten städtebaulichen Ent-
wurfs für die Umgestaltung der 
B14 und in Abstimmung mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart zwei 
Wettbewerbsverfahren durchge-
führt. Die Ausschreibungen und 
die Ergebnisse der beiden Wett-
bewerbssieger wurden von den 
Gremien der LHS gebilligt und 
dienen als Grundlage für die ver-
bindliche Bauleitplanung. 
 
Im Jahr 2022 wurde, aufbauend 
auf dem überarbeiteten Ergebnis 
des Wettbewerbs „Mobility Hub“, 
ein Realisierungswettbewerb für 
ein Haus für Film und Medien 
(HFM) entschieden. Mit dem Haus 
für Film und Medien wird die Stutt-
garter Kulturmeile aus Staatsgale-
rie, Württembergischer Landes-
bibliothek und Stadtpalais bis zum 
Wilhelmsplatz verlängert. Zusätz-
lich soll die Neugestaltung des 
städtischen Raums am Leon-
hardsplatz eine attraktive Quer-
verbindung über die bisherige 
Barriere der B14 hinweg zwischen 
der Innenstadt am Marktplatz und 
der Leonhardsvorstadt ermögli-
chen. 
Das HFM bildet künftig den südli-
chen Blickfang aus Richtung 
Marktstraße und ist gleichzeitig, in 
Verbindung mit dem neu gestalte-
ten Stadtplatz gegenüber der  
Leonhardskirche, städtebauliches 
Gelenk zwischen dem Altstadt-
oval und der Leonhardsvorstadt. 
Der Standort soll daher beibehal-
ten werden. Eine direkte Blickbe-
ziehung aus der Wagnerstraße 
Richtung Kernstadt ist nicht vor-
gesehen. 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Der Vorschlag des Verschöne-
rungsvereins, die Blickbeziehung 
aus der Rosenstraße Richtung 
Dorotheenplatz/ Sporerstraße of-
fen zu halten, wurde bereits zur 
Auslegung in die Planung aufge-
nommen. 
 

Beteiligte/r 3 
(Schreiben vom 26.01.2023 
 
Die Firma Seifen Lenz befindet sich ge-
nau gegenüber dem Breuninger Park-
haus in der Esslinger Straße 24. Als alt 
eingesessene Stuttgarter Firma (gegrün-
det 1785, seit 1813 in der Esslinger 
Straße), die sowohl die massive Zerstö-
rung durch den Zweiten Weltkrieg als 
auch den Umbau des Charlottenplatzes 
überstanden hat, nehmen wir wie folgt 
Stellung zum Entwurf des Bebauungs-
plans Stgt 317:  
 
Positiv am neuen Bebauungsplan sind 
die geplanten Läden und Cafe´s auf der 
uns gegenüberliegenden Straßenseite. 
Das wird zur Belebung der Esslinger 
Straße beitragen.  
Negativ ist das durchgehende Erdge-
schoss sowie die zu hoch (bis 28m) und 
viel zu dicht (GFZ 7 und GRZ 1) im Ver-
gleich zur Körnung des Bohnenviertels 
geplante Bebauung. Das durchgehende 
Erdgeschoss riegelt das Bohnenviertel 
von der Innenstadt ab, die massive Be-
bauung „verdeckt“ es, sodass es von der 
Innenstadt her nicht wahrgenommen 
werden kann.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Der Bebauungsplan sieht eine 
Gliederung der Bauvolumina und 
differenzierte Höhenentwicklung 
vor. Ziel ist hierbei die Einfügung 
in die Umgebungsbebauung und 
die Stärkung der Verbindung zwi-
schen Leonhardsvorstadt und City 
über die B14 hinweg. Die Haupt-
stätter Straße erhält eine ange-
messene, gegliederte südöstliche 
Raumkante. Gleichzeitig wird 
auch die Esslinger Straße räum-
lich gefasst und vom Verkehrs-
lärm der B 14 abgeschirmt.  
Im Bereich des geplanten Mobility 
Hub werden auf einem verbinden-
den zweigeschossigen Sockel 
zwei Einzelbaukörper platziert. 
Hierdurch entsteht oberhalb des 
1. Obergeschosses keine ge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

schlossene Randbebauung, son-
dern es werden Durchblicke frei-
gehalten. Durch die festgesetzte 
Abstufung der Gebäudehöhe zur 
Esslinger Straße hin wird zudem 
eine optische Weitung des Stra-
ßenraums der Esslinger Straße 
gesichert. 
Das HFM wurde zudem aus dem 
gemeinsamen baulichen Sockel 
herausgelöst. Aus der Esslinger 
Straße wird damit eine Wege- und 
Blickverbindung zur Hauptstätter 
Straße und Richtung City offenge-
halten. 
 

Wir schließen uns dem Vorschlag des 
Verschönerungsvereins an. Dieser Vor-
schlag schafft es, mit geringfügigen Än-
derungen, wie Anpassen der Raumkan-
ten, die Blickachsen zwischen Innenstadt 
und Bohnenviertel wiederherzustellen. 
Die Rosen-, Brenner- und Wagnerstraße 
gehen über die rückgebaute B14 hinweg 
und binden das Bohnenviertel an die In-
nenstadt an.  
Die Stadt Stuttgart sollte die Chance nut-
zen, das Bohnenviertel bzw. die neu ent-
stehende Leonhardsvorstadt präsenter 
zu machen!  
Diese Anbindung ist für das Bohnenvier-
tel überlebenswichtig. In den 80er Jahren 
wurde es als Vorzeigestadtteil mit viel 
Engagement und sehr viel Geld aufwen-
dig saniert, gedacht als lebendige Mi-
schung von Handel, Handwerk und Woh-
nen.  
Besonders der Handel hat es schwer, es 
gibt häufige Wechsel und immer wieder 
Leerstand. Speziell in der Esslinger 
Straße, dem „Eingang“ ins Bohnenvier-
tel, sind einige Läden schon längere Zeit 
verwaist. Andere wechseln noch bevor 
man sie richtig kennt. Einzig das Cafe 
Nast (seit 1902), das Kunsthaus Fischin-
ger (seit 1949), das Wau-Miau (seit 
2002) und der Seifen Lenz (seit 1813) 
halten sich über Jahre.  
 

Kenntnisnahme 
Dem Wunsch des Verschöne-
rungsvereins, entsprechend der 
Stellungnahme vom 23.01.2022 
das Bohnenviertel grundlegend 
anders städtebaulich zu arrondie-
ren, konnte nicht nachgekommen 
werden. 
Zielplanung und damit Grundlage 
der Neuordnung ist der prämierte 
städtebauliche Entwurf von asp 
Architekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten 
für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14 (siehe Ziffer 2.2 
der Bebauungsplanbegründung). 
Für das Plangebiet wurden in den 
Jahren 2021 und 2022 unter Ein-
beziehung der Eckpunkte des 
prämierten städtebaulichen Ent-
wurfs für die Umgestaltung der 
B14 und in Abstimmung mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart zwei 
Wettbewerbsverfahren durchge-
führt. Die Ausschreibungen und 
die Ergebnisse der beiden Wett-
bewerbssieger wurden von den 
Gremien der LHS gebilligt und 
dienen als Grundlage für die ver-
bindliche Bauleitplanung. 
 
Im Jahr 2022 wurde, aufbauend 
auf dem überarbeiteten Ergebnis 
des Wettbewerbs „Mobility Hub“, 

--- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

ein Realisierungswettbewerb für 
ein Haus für Film und Medien 
(HFM) entschieden. Mit dem Haus 
für Film und Medien wird die Stutt-
garter Kulturmeile aus Staatsgale-
rie, Württembergischer Landes-
bibliothek und Stadtpalais bis zum 
Wilhelmsplatz verlängert. Zusätz-
lich soll die Neugestaltung des 
städtischen Raums am Leon-
hardsplatz eine attraktive Quer-
verbindung über die bisherige 
Barriere der B14 hinweg zwischen 
der Innenstadt am Marktplatz und 
der Leonhardsvorstadt ermögli-
chen. 
Das HFM bildet künftig den südli-
chen Blickfang aus Richtung 
Marktstraße und ist gleichzeitig, in 
Verbindung mit dem neu gestalte-
ten Stadtplatz gegenüber der  
Leonhardskirche, städtebauliches 
Gelenk zwischen dem Altstadt-
oval und der Leonhardsvorstadt. 
Der Standort soll daher beibehal-
ten werden. Eine direkte Blickbe-
ziehung aus der Wagnerstraße 
Richtung Kernstadt ist nicht vor-
gesehen. 
Der Vorschlag des Verschöne-
rungsvereins, die Blickbeziehung 
aus der Rosenstraße Richtung 
Dorotheenplatz/ Sporerstraße of-
fen zu halten, wurde bereits zur 
Auslegung in die Planung aufge-
nommen. 
 
Die beiden wichtigen fußläufigen 
Verbindungen zwischen dem 
Kernstadtoval und der Leonhards-
vorstadt/ Esslinger Straße im Ver-
lauf der Markt/- Pfarrstraße und 
im Verlauf der Rosenstraße wer-
den damit künftig städtebaulich 
aufgewertet. 
 

In dieser Zeit des Internethandels ist es 
für kleine, inhabergeführte Fachge-
schäfte wie den Seifen Lenz sowieso 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

schwierig zu bestehen. Im weiteren Um-
kreis von Stuttgart gibt es kein derartiges 
Geschäft mehr. Ähnliche Läden in Ess-
lingen und Karlsruhe haben aufgegeben. 
Wir werden regelmäßig von Stadtführun-
gen als „Exoten“ besucht.  
Der Seifen Lenz lebt vor allem von der 
Laufkundschaft, besonders in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit, wo wir den 
größten Umsatz erwirtschaften.  
Für uns und auch die anderen Händler in 
der Esslinger Straße bedeutet eine Rie-
senbaustelle mit Straßensperrung, Bau-
zaun, Staub, Lärm und Umwege für die 
Fußgänger das sichere Aus. 
 
Deshalb bitten wir eindringlich um ein 
Konzept, das sicherstellt, dass der Han-
del in der Esslinger Straße auch wäh-
rend der Baustelle (Abbruch und Neu-
bau) funktionieren kann!  
 
Konzept für den Fortbestand von Handel 
und Gewerbe im Bohnenviertel/Esslinger 
Straße während der bevorstehenden 
Baumaßnahmen:  
 
a) Um unser Sortiment zuverlässig an-

bieten zu können, muss die Waren-
anlieferung sichergestellt sein. Meh-
rere Paletten müssen direkt vor dem 
Geschäft vom LKW abgeladen wer-
den können.  

b) Kurzzeitparkplätze sind unerlässlich. 
Da Kunden oft kiloweise Kerzen und 
anderes bei uns kaufen, die sie nicht 
im ÖPNV transportieren oder weite 
Strecken zum Auto tragen möchten, 
brauchen wir Kurzzeitparkplätze in 
unmittelbarer Nähe.  

c) Während der Bauzeit muss die fuß-
läufige, oberirdische Verbindung von 
der Innenstadt ins Bohnenviertel si-
chergestellt sein. Diese muss wäh-
rend der gesamten Bauzeit bestehen 
bleiben und sollte sich nicht ändern, 
damit sich die Kunden daran gewöh-
nen und nicht durch ständig andere 
Wege verunsichert werden. Um bes-
sere Erreichbarkeit zu gewährleisten, 
sollte das neue Bauprojekt erst nach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregung betrifft nicht das 
Bebauungsplanverfahren. 
Die Anregung bezüglich der 
Baustelleneinrichtung und des 
Baustellenbetriebes wurde an die 
Vorhabenträgerin des Mobility 
Hub und das städtische Hochbau-
amt weitergeleitet. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Möglichkeit der Anlieferung 
von Gewerbebetrieben/ Ladenge-
schäften wird im Rahmen der 
Straßengestaltung und der Rege-
lungen zum Verkehr von der LHS 
berücksichtigt. Ebenso werden 
Stellplatzflächen für die Abholung 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregung betrifft nicht das 
Bebauungsplanverfahren. 
Die Anregung bezüglich der 
Baustelleneinrichtung und des 
Baustellenbetriebes wurde an die 
Vorhabenträgerin des Mobility 
Hub und das städtische Hochbau-
amt weitergeleitet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

dem Rückbau der B14 begonnen 
werden!  

d) Die „Sichtbarkeit“ des Bohnenviertels 
von der Innenstadt her sollte auch 
während der Bauphase gewährleistet 
sein! Die Baustelle darf nie so ab-
schreckend wirken, dass sich die 
Kunden nicht „darüber hinweg“ wa-
gen.  

 
Maßnahmen zur Stützung des Handels: 
Rettungsschirm und Doppelwumms!  
 
Es ist wahrscheinlich, dass der Handel 
im Bohnenviertel, besonders in der Ess-
linger Straße, während der Bauzeit trotz 
eines Konzeptes wie oben beschrieben 
existenzbedrohende Einbußen erleidet. 
Deshalb sollten die Profiteure der Bau-
maßnahmen, insbesondere die Fa. 
Breuninger, verpflichtet werden, ange-
messenes Unterstützungsgeld für die be-
lasteten Geschäfte bereit zu stellen!  
Auch die Stadt Stuttgart kann z.B. durch 
Steuererleichterungen ihren Teil für ei-
nen Rettungsschirm beitragen.  
 
Es ist doch mit Sicherheit nicht im Sinne 
der Stadtplanung, dass die neu entste-
hende Leonhardsvorstadt auf Kosten der 
alt eingesessenen Geschäfte und Be-
triebe im Bohnenviertel geht!  
 
Wir bitten um Einladung zur Gemeinde-
ratssitzung, bei der über die Stellungnah-
men entschieden wird!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregung betrifft nicht das 
Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzungstermine und Tagesord-
nungen öffentlicher Sitzungen 
sind den Amtlichen Bekanntma-
chungen im Amtsblatt zu entneh-
men. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

 
 



Anlage 9 GDRs 191/2023 
 
 
Bebauungsplan Hauptstätter/Esslinger Straße (Stgt 317) 
im Stadtbezirk Stuttgart Mitte 
 
Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 21. Dezember 
2022 und der Frist bis einschließlich 30. Januar 2023 durchgeführt. 
 

Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

SWR, Programmverbreitung 
(Schreiben vom 21.12.2022) 
 
Unsere gesetzliche Aufgabe der Rund-
funkversorgung wird nach wie vor nicht 
direkt berührt. Es sind derzeit keine be-
stehenden oder geplanten Richtfunkstre-
cken des SWR betroffen.  
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme 
vom 15.12.2021.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 

--- 

Zweckverband Bodensee-Wasserver-
sorgung 
(Schreiben vom 21.12.2022)  
 
Im Bereich dieser Maßnahme befinden 
sich weder vorhandene noch geplante 
Anlagen der BWV.  
 
Es werden daher keine Bedenken erho-
ben.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 

--- 

Stuttgarter Straßenbahnen AG, Stabs-
bereich Planung 
(Schreiben vom 21.12.2022)  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Hauptstätter-/Esslinger Straße (Stgt 317) 
befinden sich Bushaltestellen der SSB 
AG. Die Wetterschutzeinrichtungen der 
Bushaltestellen werden über daran ange-
brachte Werbeeinrichtungen finanziert.  
 
Bei dem im Bebauungsplan formulierten 
Verbot von Werbeanlagen muss daher 
ergänzt werden, dass Bushaltestellen 
von der Regelung ausgenommen sind 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans befinden 
sich keine Haltestellen der SSB. 
Die nächste gelegene Halstestelle 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

und an ihnen auch Werbung mit wech-
selndem Licht zulässig ist.  
 
Wir hatten dies bereits in unserer Stel-
lungnahme zur ersten Auslegung am 
17.12.21 mitgeteilt. Leider konnten wir in 
den geänderten Unterlagen keine Ände-
rungen finden, die unserer Forderung 
nachkommt.  
 
Wir bitten daher, nun eine Ausnahme für 
Bushaltestellen in den BPlan aufzuneh-
men.  
 

„Charlottenplatz“ befindet sich in 
ca. 30 m Entfernung nördlich. 
 

Landeshauptstadt Stuttgart, Gesund-
heitsamt, Sachbereich Trinkwasser 
und Umwelthygiene 
(Schreiben vom 30.12.2022)  
 
Das Plangebiet ist durch seine Lage an 
der B14 durch Verkehrslärm als Fläche 
gekennzeichnet, bei deren Bebauung be-
sondere bauliche Vorkehrungen gegen 
Verkehrsimmissionen (Lärm, Luftschad-
stoffe) zu treffen sind. Erheblich nachtei-
lige Wirkungen sind nicht zu erwarten. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die in der 
Begründung mit Umweltbericht unter Ka-
pitel 6 „Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich erheb-
lich nachteiliger Umwelteinwirkungen“ 
genannten Vorgaben umgesetzt werden. 
Die entsprechenden Nachweise über die 
erforderlichen Schutzvorkehrungen sind 
im weiteren Verfahren zu erbringen.  
 
Bezüglich der nachteiligen Auswirkungen 
der Planung auf die stadtklimatischen 
Verhältnisse wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass in Anbetracht der mit 
dem Klimawandel einhergehenden Zu-
nahme an Hitzebelastungen gerade in 
Ballungsgebieten die vorrangige Zielset-
zung im Erhalt und in der Verbesserung 
der klimatischen Verhältnisse zu sehen 
ist.  
 
Dabei stellt die Sicherung von Kaltluft-
produktionsgebieten, Frischluftschneisen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Beim Eingriff bezüglich des Um-
weltbelangs Klima/Luft verbleiben 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

und Luftaustauschbahnen, sowie der Er-
halt und die Wiedergewinnung von Vege-
tationsflächen einen Schwerpunkt der kli-
magerechten Stadtplanung dar. Diesen 
Zielsetzungen wird der vorliegende Be-
bauungsplan nicht gerecht.  
 
Aufgrund der deutlichen Vergrößerung 
der Baumassen und der damit verbunde-
nen Erhöhung des Wärmeinseleffektes 
ist von einer Verschlechterung der mikro-
klimatischen Verhältnisse auszugehen. 
Darüber hinaus ist durch die Verbreitung 
des Baufensters und die Erhöhung der 
Gebäudehöhen eine Querschnittsverrin-
gerung des Nesenbachkaltluftstroms zu 
erwarten.  
 
Diese nachteiligen Auswirkungen sind 
aus Sicht des vorsorgenden Gesund-
heitsschutzes als überaus kritisch zu be-
werten, da Planungsvorhaben, welche 
sich ungünstig auf die klimatischen Ver-
hältnisse auswirken, nicht im Einklang 
mit erfolgreichen Anpassungsstrategien 
an den Klimawandel stehen. Gerade vor 
dem Hintergrund der klimatischen Sanie-
rungsbedürftigkeit des Plangebietes 
sollte der vorliegende Bebauungsplan 
nochmals geprüft und Nachbesserungen 
vollzogen werden.  
 
Ansonsten keine Einwände.  
 
Um weitere Beteiligung am Verfahren 
wird gebeten.  
 

nachteilige Wirkungen, da sich im 
Vergleich zur Bestandssituation 
keine wesentlichen Verbesserun-
gen, wie es in einem stadtklimati-
schen Sanierungsgebiet geboten 
ist, einstellen.  
Verbesserungen aus stadtklimati-
scher und lufthygienischer Sicht 
sind mit der geplanten Umgestal-
tung der an das Plangebiet an-
grenzenden Stadtautobahn B14, 
verbunden mit einer Reduzierung 
des Kfz-Verkehrs, zu erwarten. 
Zielplanung und damit Grundlage 
für eine Neuordnung im Bereich 
der B14 ist der prämierte städte-
bauliche Entwurf von asp Archi-
tekten und Stadtplaner und 
Koeber Landschaftsarchitekten 
für die Umgestaltung des Stadt-
raums der B14. Die angestrebte 
Verbesserung der Verweil- und 
Aufenthaltsqualität und die ökolo-
gische Aufwertung im Straßen-
raum soll u.a. durch eine Redu-
zierung der bestehenden versie-
gelten Verkehrsflächen und das 
Anlegen von Grünstreifen sowie 
durch Baumpflanzungen erreicht 
werden. 
Alternativ vorstellbar wäre vor 
dem Hintergrund des stadtklimati-
schen Sanierungsbedarfs auch 
eine deutlich geringere Überbau-
ung und Gebäudehöhe oder der 
vollständige Verzicht auf eine Be-
bauung und die Anlage einer 
Grünfläche. Die stadtklimatischen 
Vorteile sind hierbei mit den städ-
tebaulichen Zielen der LHS, die 
auch den durchgeführten WB-
Verfahren zugrunde lagen, abzu-
wägen. 
Der stadträumlichen Neugestal-
tung der B 14 mit einer neuen 
prägnanten Raumkante zum Boh-
nenviertel verbunden mit einer 
Verlängerung der Kulturmeile bis 
zum Wilhelmsplatz wird, entspre-
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

chend den Ergebnissen der ge-
nannten Wettbewerbe, hierbei 
Vorrang eingeräumt. 
 

Netze BW Wasser GmbH 
(Schreiben vom 10.01.2023)  
Abteilung Strohgäu-Wasserversorgung 
 
In Ihrem dargestellten Planungsbereich 
befinden sich keine Zubringerwasserlei-
tungen mit Zubehör des Zweckverban-
des Strohgäu-Wasserversorgung.  
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
 

--- 

Handwerkskammer Region Stuttgart 
(Schreiben vom 17.01.2023)  
 
Vielen Dank für die erneute Beteiligung; 
zu diesem Bebauungsplan haben wir 
nach wie vor keine Bedenken oder Anre-
gungen.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 

--- 

Terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 18.01.2023)  
 
In dem bezeichneten Gebiet (gilt nur für 
rot markierten Bereich) liegen keine An-
lagen der terranets bw GmbH, sodass 
wir von dieser Maßnahme nicht betroffen 
werden.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 

--- 

Flughafen Stuttgart GmbH 
(Schreiben vom 23.01.2023)  
 
Die Flughafengesellschaft hat bereits mit 
Datum vom 12. März 2021 sowie 01. 
Februar 2022 eine Stellungnahme zum 
Verfahren abgegeben. Unsererseits sind 
keine weiteren Belange betroffen.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 

--- 

Netze BW Wasser GmbH 
(Schreiben vom 24.01.2023)  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Technik hat am 29.11.2022 den Bebau-
ungsplanentwurf vom 27.06.2022 mit we-
sentlichen Änderungen beschlossen: U. 
a. wurde zusätzlich in dem B-Plan 
Pflanzgebote für 7 Einzelbäume in der 
Esslinger Straße aufgenommen.  
 

 
 
 
Im Rahmen künftiger Baumaß-
nahmen werden notwendige Lei-
tungsverlegungen zwischen Vor-
habensträgern und Versorgungs-
unternehmen abgestimmt.  
 
 

 
 
 

nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Grundsätzlich dürfen Gas- und Wasser-
leitungen nach dem Stand der Technik 
sowie nach unserer gültigen Vereinba-
rung mit dem Garten-, Friedhofs- und 
Forstamt der Stadt Stuttgart nicht über-
pflanzt werden.  
 
Aufgrund der vollständigen Belegung des 
öffentlichen Straßenraums durch die Lei-
tungsträger sowie einer geplanten Lei-
tungsverlegung der Fernwärmetrasse in 
den Straßenraum, stehen für die Verle-
gung unserer Anlagen der Netze BW so-
wie der Stuttgart Netze GmbH durch die 
geplanten Bäume, keine Arbeitsräume 
zur Verfügung. Weiterhin weisen wir da-
rauf hin, dass unsere Anlagen in der 
Esslinger Straße für die örtliche Versor-
gung mit Gas, Wasser und Strom von 
wichtiger Bedeutung sind, sodass eine 
Stilllegung jener Anlagen nicht möglich 
ist.  
 
Wir bitten Sie auf diese Baumstandorte 
zu verzichten. Des Weiteren verweisen 
wir auf die Leitungsabstimmung vom 
11.10.2022 zwischen den Leitungsträ-
gern, dem Tiefbauamt der Stadt Stuttgart 
sowie dem Investor. Da diese Abstim-
mungen nach wie vor im Gange sind, 
werden wir weiterhin mit unseren Fach-
abteilungen konstruktiv zur Lösungsfin-
dung mitwirken.  
 

Damit die Leitungsabstimmung 
nicht durch die festgesetzten 
Baumstandorte erschwert wird, 
sind diese im Bebauungsplan fle-
xibel verschiebbar festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Freiburg, Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau  
(Schreiben vom 24.01.2023)  
 
Unter Hinweis auf unsere weiterhin gülti-
gen Stellungnahmen Az. 2511 // 21-
02917 vom 06.04.2021 und Az. 2511 // 
21-13703 vom 30.12.2021 sowie die Hin-
weise bzgl. Geotechnik und Wasser-
schutz unter Buchstabe D im Textteil 
(Stand 27.06.2022) sind von unserer 
Seite zum offengelegten Planvorhaben 
keine weiteren Anmerkungen vorzubrin-
gen.  
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Regierungspräsidium Freiburg, Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau, Freiburg  
(Schreiben vom 30.12.2021)  
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gül-
tige Stellungnahme mit dem Aktenzei-
chen 2511//21-02917 vom 06.04.2021 
sind von unserer Seite zum offengeleg-
ten Planvorhaben keine weiteren Hin-
weise oder Anregungen vorzubringen.  
 
Stellungnahme vom 06.04.2021: 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund 
   fachgesetzlicher Regelungen, die im 
   Regelfall nicht überwunden werden 
   können 
 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen 
   und Maßnahmen, die den Plan  
   berühren können, mit Angabe des 
   Sachstandes 
 
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder  
   Bedenken 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszü-
gen daraus erfolgt. 
 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieur-
geologisches Übersichtsgutachten, Bau-
grundgutachten oder geotechnischer Be-
richt vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zu-
lässigkeit der geplanten Nutzung  
vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfoh-
len: 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 

 
 
 
 
 
- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten (einschließlich der Baugrundkarte 
von Stuttgart) im Verbreitungsbereich 
von Gesteinen der Grabfeld-Formation 
(Gipskeuper). Diese werden größtenteils 
von quartären Lockergesteinen (Altwas-
serablagerungen (einschließlich Schlick), 
Talauenschottern, Auenlehm) mit 7–12 
m Mächtigkeit überdeckt. Mit einem 
oberflächennahen saisonalen Schwinden 
(bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens, mit 
Auffüllungen vorangegangener Nutzun-
gen, die möglicherweise nicht zur Last-
abtragung geeignet sind, sowie mit ei-
nem kleinräumig deutlich unterschiedli-
chen Setzungsverhalten des Untergrun-
des ist zu rechnen. Organische Anteile 
können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwas-
serflurabstand kann bauwerksrelevant 
sein. Verkarstungserscheinungen (offene 
oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, 
Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
 
Sollte eine Versickerung der anfallenden 
Oberflächenwässer geplant bzw. wasser-
wirtschaftlich zulässig sein, wird auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines 
entsprechenden hydrologischen Versi-
ckerungsgutachtens empfohlen. Wegen 
der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von 
Sulfatgesteinslösung im Untergrund 
sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (z. B.  
Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-
Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-
stand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B.  
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) wer-
den objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
büro empfohlen. 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines be-
stehenden oder geplanten Wasser-
schutzgebiets. Nach der Rechtsverord-
nung zum Schutz der staatlich anerkann-
ten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cann-
statt und Stuttgart-Berg vom 11.06.2002 
liegt das Plangebiet in der Kernzone 
des Heilquellenschutzgebiets. Hierauf ist 
im Bebauungsplan bereits hingewiesen. 
Aus hydrogeologischer Sicht sind keine 
weiteren Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 
 
Bergbau 
 
Gegen die Planung bestehen von berg-
behördlicher Seite keine Einwendungen. 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschut-
zes nicht tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. Des Weiteren verweisen wir auf un-
ser Geotop-Kataster, welches im Internet 
unter der Adresse http://lgrb-bw.de/ge-
otourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 
werden kann. 
 
Stuttgarter Straßenbahnen AG 
(Schreiben vom 24.01.2023)  
 
Ergänzend zu unserer bereits erfolgten 
Rückmeldung vom 12.03.2021 nehmen 
wir wie folgt Stellung:  
 
Aus der textlichen Begründung für den 
Bebauungsplanentwurf geht nicht klar 
hervor, dass bereits in der ersten Stufe 
der geplanten Realisierung (vor Rückbau 
der B14) in bestehende Verkehrsflächen 
der B14 eingegriffen wird. Es wird viel-
mehr der Eindruck vermittelt, dass dieser 
Eingriff erst mittel- bis langfristig vorge-
sehen ist (z. B. Seite 13, zweiter Absatz).  
Allerdings haben zwischenzeitlich vorlie-
gende, konkrete Entwurfsplanungen der 
Baukörper gezeigt, dass bereits in der 
ersten Stufe im nördlichen Bereich auf 
eine bestehende Verkehrsfläche der Pa-
rallelfahrbahn der B14 zugegriffen wird 
sowie die geplanten Baugrenzen ohne 
jegliches Abstandsmaß an bestehende 
Fahrflächen angrenzen.  
 
Im Bebauungsplanentwurf war dieser 
Sachverhalt lediglich zu erahnen, man-
gels realer Bemaßung und Übersichtlich-
keit ließen sich darauf jedoch keine kon-
kreten Auswirkungen ableiten.  
 
Durch die im Bebauungsplan vorgese-
hene Festlegung der Baugrenzen entste-
hen nicht unerhebliche Konfliktpunkte im 
Bereich der Verkehrsflächen Hauptstät-
ter Straße sowie Esslinger Straße. Damit 
werden Fakten geschaffen, die bei den 
erst anschließend erfolgenden Detailpla-

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Das Vorhaben greift in beste-
hende Verkehrsflächen ein. An-
passungen der Verkehrsinfra-
struktur und -technik im angren-
zenden Straßennetz sind im Rah-
men der baulichen Umsetzung 
des neuen Planungsrechts erfor-
derlich. 
Gemäß Planzeichnung werden 
die nötigen Fahrbahnbreiten 
grundsätzlich eingehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

nungen lediglich unbefriedigende Kom-
promisslösungen (u. a. im Sinne der Ver-
kehrssicherheit) zulassen können.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir 
u. a. auf die Festlegungen der textlichen 
Begründung auf den Seiten 14 und 28 
hinweisen, dass bei erforderlichen An-
passungen der Verkehrsinfrastruktur, 
„…insbesondere die Verkehrssicherheit 
und der reibungslose Ablauf des ÖPNV 
zu gewährleisten (sind)…“.  
 
Durch den vorgesehenen Zugriff auf die 
bestehende Verkehrsfläche der Parallel-
fahrbahn der B14 wird die Anfahrbarkeit 
der darauffolgenden Haltestelle Charlot-
tenplatz in erheblichem Maße erschwert. 
Eine bordsteinparallele barrierefreie An-
fahrt wäre nur möglich, wenn sehr lang-
sam, sehr exakt und zwingend mit Über-
streichen des Gehwegs mit dem vorde-
ren Überhang gefahren wird.  
 
Eine solche Konstellation ist im Hinblick 
auf die Sicherheit der wartenden Fahr-
gäste (hochfrequentierte Innenstadthalte-
stelle) und der geforderten Betriebsstabi-
lität und Schnelligkeit des ÖPNV mehr 
als suboptimal.  
 
Darüber hinaus gibt es zwischenzeitlich 
die Erkenntnis, auch von im Verfahren 
beteiligter städtischen Ämter, dass die 
vorliegende Planung in weiteren Punkten 
verkehrlich äußerst problematisch ist.  
 
Es wurde mehrfach auf fehlende bzw. 
mangelhafte Sichtbeziehungen hingewie-
sen (Gebäudekanten aber auch spätere 
Ein-/Ausfahrten, die im Bauantrag zwin-
gend zu behandeln sind). Auch sind 
Fahrwege aufgrund vorspringender und 
in den heutigen Straßenraum ragender 
Gebäudekanten voraussichtlich nur mit 
Rangiervorgängen befahrbar bzw. ist 
eine Sonderlösung für die Abgrenzung 
von Fuß- und Fahrverkehr zu finden.  
 
In der Detailplanung werden sicherlich 
weitere Konfliktfelder erkennbar, die 

 
 
 
 
Die Begründung wurde entspre-
chend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Durch eine Verschiebung der  
Bushaltestelle in Richtung Fahr- 
bahnmitte bleibt die Anfahrbarkeit  
gewährleistet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Anpassungen in der Spurauf-
teilung bleibt hier die Funkti- 
onalität gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 

 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 

 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

dann zwangsweise erneut mit unbefriedi-
genden Kompromissen gelöst werden 
müssen. So sind z. B. die Verkehrsweg-
weisung, das Anbringen von Verkehrsbe-
schilderung sowie die Beleuchtung auf-
grund der fehlenden Seitenräume sowie 
des geplanten Überbaus in 2. Ebene ein 
problematischer und noch nicht näher 
beachteter Aspekt.  
 
Aufgrund der zwischenzeitlich vorliegen-
den Kenntnisse zu den tatsächlichen 
Baugrenzen und deren Auswirkungen 
können wir von der Umsetzung des vor-
liegenden B-Plans aus fachlicher Sicht 
nur abraten.  
 
 
 
 
 
 
Eine Anpassung der Baugrenzen mit Be-
rücksichtigung von vorgelagerten Ver-
kehrsflächen ist dringend zu empfehlen.  
 

Die Anregungen betreffen nicht 
das Bebauungsplanverfahren. 
Die Anregungen werden, soweit 
geboten, im Rahmen der Bauaus-
führung beachtet und mit den ent-
sprechenden Ämtern der Stadt 
Stuttgart abgestimmt. 
 
 
 
Gemäß Planzeichnung werden 
die nötigen Fahrbahnbreiten 
grundsätzlich eingehalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nein 

 

Stuttgarter Straßenbahnen AG 
(Schreiben vom 12.03.2021)  
 
Vielen Dank für die Beteiligung am Be-
bauungsplanverfahren.  
 
Wie im Textteil dargestellt, ist das Plan-
gebiet sehr gut an den ÖPNV ange-
schlossen: Es ist von den Verkehrsmit-
teln Stadtbahn und Bus fußläufig in kur-
zer Entfernung erreichbar. Wir begrüßen 
deshalb, den Erhalt und die Einbezie-
hung des Zugangs zur Stadtbahnhalte-
stelle „Rathaus“ in die angestrebte Neu-
ordnung.  
Ebenso begrüßen wir die geplante Bei-
behaltung der Busspur in der Hauptstät-
ter Straße in Richtung Charlottenplatz 
und die Einbeziehung der dortigen Bus-
haltestelle. Für einen behinderungsar-
men Linienbusverkehr ist bei den heuti-
gen und auch in Zukunft noch zu erwar-
tenden Verkehrsmengen eine Busspur 
für die Linien 43 und 44 auch zwingend 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 
 
 

--- 
 



 
- 12 -

Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

notwendig. Nur so kann an dieser Stelle 
ein reibungsloser und attraktiver Linien-
busverkehr gewährleistet werden. Bei ei-
ner Kombination Bus- und Radverkehr 
und Ausweisung als Umweltspur bitten 
wir darzustellen, wie der Radverkehr am 
Charlottenplatz aus der Umweltspur her-
aus – bzw. weitergeführt wird.  
Bei den beiden Zufahrten zu den Parkga-
ragen muss ein deutlich längerer Stau-
raum vor den Einlassschranken inner-
halb der Gebäude festgeschrieben wer-
den, damit ein Rückstau auf die Bus-
/Umweltspur vermieden wird. Ansonsten 
würde die Umweltspur ihre Aufgabe hier 
zeitweise nicht erfüllen können. Diese 
Problematik besteht bereits bei der 
Parkgarage Dorotheenquartier, bei der 
die Parkhausbesucher regelmäßig die 
dortige Haltestelle zustellen.  
 
Ebenso muss an den Ausfahrten der 
Parkgaragen eine ausreichende Sicht 
(Sichtdreieck) auf die Umweltspur und 
Aufstellmöglichkeit gegeben sein, um 
eine sichere Vorbeifahrt der Busse und 
Radfahrer zu gewährleisten. Alternativ 
müssten die Ausfahrten signalisiert wer-
den, was aber sicherlich die schlechtere 
Lösung wäre.  
 
 
Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 25.01.2023)  
 
Hierzu gilt weiterhin unsere Stellung-
nahme vom 28.01.2022:  
1. Der Planung stehen keine Ziele der 

Regionalplanung entgegen.  
 

2. Gemäß den Plansätzen 4.1.0.2(G) 
und 4.1.1.1(G) des Regionalplans soll 
die Erreichbarkeit von zentralörtlichen 
Einrichtungen gewährleistet und wei-
ter verbessert sowie Kapazitätseng-
pässe und Erreichbarkeitsdefizite be-
hoben werden. Mit der vorliegenden 
Planung sollte daher die Erreichbar-
keit der zentralörtlichen Einrichtungen 
im Kern des Oberzentrums Stuttgart 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

nicht eingeschränkt werden. Dies ist 
bei der weiteren Planung besonders 
zu berücksichtigen.  

 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des 
Planes ein Exemplar der Planunterlagen, 
möglichst in digitaler Form (an: pla-
nung@region-stuttgart.org) zu überlas-
sen. Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne 
an.  
 

 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 

 
 

 
 

ja 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Stuttgart, Abtei-
lung Umwelt 
(Schreiben vom 26.01.2023)  
 
Wasser/Boden:  
 
Die Belange Wasserversorgung / Grund-
wasserschutz sowie Bodenschutz und 
Altlasten werden durch die untere Ver-
waltungsbehörde wahrgenommen.  
 
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfü-
gung:  
Herr Weinbrenner, Tel: 0711/904-15201, 
daniel.weinbrenner@rps.bwl.de (Was-
serversorgung/Grundwasserschutz),  
Herr Jansch, Tel: 0711/904-15214, sieg-
mar.jaensch@rps.bwl.de (Bodenschutz)  
 
Naturschutz:  
 
Naturschutzgebiete, Flächen mit beson-
derer Bedeutung für den Biotopverbund 
sowie Flächen des Artenschutzpro-
gramms Baden-Württemberg sind vom 
Vorhaben nicht betroffen.  
 
Die weitere naturschutzfachliche Beurtei-
lung sowie die artenschutzrechtliche Prü-
fung (ggf. inkl. der CEF-Maßnahmen) 
gem. §§ 44 ff. BNatSchG obliegen 
grundsätzlich zunächst der unteren Na-
turschutzbehörde. Nur dann, wenn für 
streng geschützte Tier- und Pflanzenar-
ten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG oder eine Befreiung nach § 
67 BNatSchG erforderlich ist, bedarf es 
eines Antrags an das Regierungspräsi-
dium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

für streng geschützte sowie für nicht 
streng geschützte Arten zusammen einer 
Ausnahme oder Befreiung bedarf.  
 
Ergänzende Hinweise:  
Wenn Festsetzungen eines Bebauungs-
plans (BPL) mit den Regelungen einer 
naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen 
Verbotsregelung nicht zu vereinbaren 
sind, ist der BPL mangels Erforderlichkeit 
dann unwirksam, wenn sich die entge-
genstehenden naturschutz- bzw. arten-
schutzrechtlichen Regelungen als dauer-
haftes rechtliches Hindernis erweisen. 
Wirksam ist der BPL hingegen, wenn für 
die geplante bauliche Nutzung die Ertei-
lung einer Ausnahme oder Befreiung von 
diesen Bestimmungen rechtlich möglich 
ist, weil objektiv eine Ausnahme- oder 
Befreiungslage gegeben ist und einer 
Überwindung der artenschutzrechtlichen 
Verbotsregelung auch sonst nichts ent-
gegensteht.  
 
 
Im Zusammenhang mit dem geplanten 
Abriss und/oder der geplanten Errichtung 
neuer Gebäude ist der gesetzliche Arten-
schutz nach § 44 BNatSchG, hier insbe-
sondere auch mögliche Vorkommen von 
Vögeln und Fledermäusen, zu berück-
sichtigen. Hierzu möchten wir bereits auf 
Folgendes hinweisen:  

 Bei der Sanierung bzw. dem Ab-
riss bestehender Gebäude sind 
insbesondere auch mögliche Vor-
kommen von Vögeln und Fleder-
mäusen zu berücksichtigen. Wir 
verweisen in diesem Zusammen-
hang auch auf den Internetauftritt 
des Tübinger Projektes „Arten-
schutz am Haus“.  

 Das Risiko einer signifikanten Er-
höhung von Vogelschlag an Glas-
bauteilen ist gemäß § 44 
BNatSchG zu vermeiden. Daher 
sind grundsätzlich große Glasflä-
chen und Über-Eck-Verglasungen 
möglichst auszuschließen. Wir 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Es werden verschiedene Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnah-
men bezüglich Artenschutz ge-
mäß § 44 BNatSchG im Bebau-
ungsplan festgesetzt bzw. im 
städtebaulichen Vertrag verein-
bart. 
Die Regelung über den Vollzug 
der Artenschutzmaßnahmen  
erfolgt in einem städtebaulichen 
Vertrag zwischen der LHS und  
der Planungsbegünstigten des 
Mobility Hub.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

verweisen in diesem Zusammen-
hang auch auf die Broschüre des 
LBV „Vogelfreundliches Bauen mit 
Glas und Licht“.  

 Informationen für nachhaltige Be-
leuchtungskonzepte zum Schutz 
von Menschen, aber auch zum 
Schutz von z. B. Insekten und 
nachtaktiven Tieren geben Ihnen 
Publikationen des „Projektes Ster-
nenpark Schwäbisch Alb“ sowie 
des „Biosphärenreservates Rhön“ 
(Stichwort: Außenbeleuchtung).  

 Falleffekte, insbesondere für 
Kleintiere, sollten doch engstre-
bige Gullydeckel und engma-
schige Schachtabdeckungen re-
duziert werden.  

 Es wird angeregt, an Bäumen des 
Plangebiets sowie an oder in Ge-
bäudefassaden künstliche Nisthil-
fen für Vögel und künstliche Quar-
tiere für Fledermäuse anzubrin-
gen. Bei der Initiierung bzw. Orga-
nisation einer dauerhaften Betreu-
ung der Nisthilfen und Quartiere 
können ggf. die örtlichen Natur-
schutzvereinigungen unterstützen.  

 Des Weiteren wird angeregt, nicht 
nur auf öffentlichen, sondern auch 
auf privaten Grünflächen im Plan-
gebiet möglichst standortheimi-
sche Bäume, Sträucher, Stauden 
und Gräser zu verwenden.  

 Durch dauerhafte extensive Be-
grünung von Flachdächern und 
schwach geneigten Dachformen 
verringert sich der Abfluss von 
Niederschlagswasser und gleich-
zeitig werden Nahrungshabitate 
für zahlreiche Tierarten geschaf-
fen.  

Vor Baubeginn ist deshalb u. a. mit der 
zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde ein Maßnahmenkonzept abzustim-
men.  
 
Bei Rückfragen stehen Ihnen zur Verfü-
gung:  

 
 
 
 
Der städtebauliche Vertrag enthält 
Regelung zur Verwendung insek-
tenfreundlicher Beleuchtung- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 

 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Herr Schmitz, Referat 55, Tel: 0711/904-
15502, andreas.schmitz@rps.bwl.de 
Frau Rübesam, Referat 56, Tel: 
0711/904-15611, 
ella.ruebesam@rps.bwl.de  
 
Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 21, Raumordnung, Baurecht, Denk-
malschutz 
(Schreiben vom 27.01.2023)  
 
Nach dem vorgelegten Formblatt handelt 
es sich um einen entwickelten Bebau-
ungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. 
Nach dem Erlass des Regierungspräsidi-
ums vom 11.03.2021 erhalten Sie bei 
entwickelten Bebauungsplänen keine 
Gesamtstellungnahme des Regierungs-
präsidiums. Die von Ihnen benannten 
Fachabteilungen nehmen – bei Bedarf 
jeweils direkt Stellung.  
 
Raumordnung 
 
Es bestehen aus raumordnerischer 
Sicht weiterhin keine Bedenken gegen 
das Vorhaben.  
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 
2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht 
insbesondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. 
§ 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach 
sind bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen wie in der Regel Bau-
leitplänen, die Ziele der Raumordnung zu 
beachten und die Grundsätze der Raum-
ordnung im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen.  
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit 
Ende 2021 gültigen Bundesraumord-
nungsplan Hochwasser, den Landesent-
wicklungsplan 2002 und den Regional-
plan zu legen.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstge-
nannte Rechtsverordnung weisen wir auf 
die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Stuttgart hat Informatio-
nen zur Starkregengefahr und die 
damit verbundene Überflutungs-
gefährdung im Stadtgebiet ermit-
telt und stellt diese Informationen 
in ihrem GIS-Portal zur Verfü-
gung. Danach besteht für die Ess-
linger Straße, die B14 (im Plange-
biet) und den Leonhardsplatz eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Raumordnung) – insbesondere Starkre-
genereignisse betreffend – und die dort 
genannten Grundsätze, die bei der Ab-
wägung zu berücksichtigen sind, hin.  
 
 
 
 
 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungska-
taster wird gemäß § 26 Abs. 3 LglG ge-
beten, dem Regierungspräsidium nach 
Inkrafttreten des Planes eine Fertigung 
der Planunterlagen in digitalisierter Form 
an das Postfach KoordinationBauleitpla-
nung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadt-
kreise und großen Kreisstädte werden 
gebeten, auch den Bekanntmachungs-
nachweis digital vorzulegen.  
Ansprechpartner in den weiteren Abtei-
lungen des Regierungspräsidiums sind:  
 
Abt. 3 Landwirtschaft 
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207  
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14242  
Referat_42_SG_4_Technische_Stras-
senverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117  
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege  
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170  
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de  
 

erhöhte Überflutungsgefährdung. 
Das Plangebiet liegt in keinem 
Überschwemmungs- oder  
Hochwasserrisikogebiet. 
 
Ein entsprechender Hinweis ist 
bereits im Bebauungsplan enthal-
ten.  
 
 
Kenntnisnahme 
Es wird entsprechend verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IHK Region Stuttgart 
(Schreiben vom 30.01.2023)  
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Wir bedanken uns für die eingeräumte 
Möglichkeit zur Stellungnahme, die wir 
gerne wahrnehmen. Auch durch die Ver-
änderung des Geltungsbereichs gegen-
über dem Aufstellungsbeschluss vom 15. 
Dezember 2020 ändert sich grundsätz-
lich nichts an unserer Bewertung, die wir 
Ihnen mit Stellungnahme vom 7. Januar 
2022 zukommen ließen. Wir haben diese 
jedoch an die neue Entwurfsfassung an-
gepasst:  
 
Die trennende Wirkung der B 14 für 
Stuttgart zu reduzieren, ist eine der gro-
ßen verkehrsplanerischen und städte-
baulichen Herausforderungen in Stutt-
gart. Insoweit ist es wichtig, dass die Pla-
nung mit den Ergebnissen des städte-
baulichen Wettbewerbs „Neuer Stadt-
raum B 14“ korrespondieren, die unter 
anderem für die Neubebauung zwischen 
Österreichischem Platz und Leonhards-
kirche eine Erweiterung des Gerbervier-
tels und für den Leonhardsplatz mehr 
räumliche Qualitäten vorsehen („Leon-
hards Wohnzimmer“). Mit der im Planent-
wurf vorgesehenen Gliederung der Quar-
tierskante an der Hauptstätter Straße er-
scheint dies möglich. Durch das Vorse-
hen einer Überkragung mit einer lichten 
Höhe von 4,70 m würde auch eine künf-
tige Führung der B 14 ohne Tunnelbau-
werke ermöglicht, soweit diese auch Be-
standteil des Ergebnisses der für 2022 
zur Vergabe anstehenden Machbarkeits-
studie sein sollte.  
 
Vorgesehen ist die Festsetzung eines 
Kerngebiets nach § 7 BauNVO sowie für 
das solitäre Gebäude im südwestlichen 
Teilbereich (Zweck: Film- und Medien-
haus) als sonstiges Sondergebiet. In An-
betracht der vorgesehenen Nutzungen 
ist dies konsequent. Auch die maximale 
Ausschöpfung der Grundflächenzahl für 
ein Kerngebiet nach § 17 BauNVO sowie 
die deutliche Erhöhung der Geschossflä-
chenzahl gegenüber dem Orientierungs-
wert sind aufgrund von Lage und vorge-
sehener städtebaulicher Wirkung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Baukörper nachvollziehbar und folgerich-
tig.  
 
Besonders innovativ verspricht der ge-
plante Mobilitäts-Hub in seiner ange-
dachten Funktion als Mobilitätsdrehkreuz 
am Rand der City zu werden. Wir begrü-
ßen es, dass damit neue Wege zu einer 
Verbesserung der innerstädtischen Mobi-
lität beschritten werden und damit zu-
gleich ein Beitrag zugunsten einer leben-
digen Innenstadt geleistet wird. Es ist zu-
kunftsweisend, dabei planungsrechtlich 
auch die Voraussetzungen für Mobilitäts-
formen der Zukunft vorzusehen.  
 
Zwei Aspekte wollen wir hierzu heraus-
greifen:  
 

1.) Da die Innenstadt innerhalb des 
Cityrings in Zukunft weitgehend 
autofrei gestaltet sein soll, wird 
ausreichend zentrumsnaher Park-
raum für Pkw benötigt werden. In-
soweit beobachten wir die Reduk-
tion des Parkraumangebots in die-
sem Bereich sehr aufmerksam. 
Allein schon die im Verkehrsgut-
achten von Bender+Stahl aufge-
führte Reduzierung um 120 Stell-
plätze (von 650 auf 530) stellt hier 
eine signifikante Verknappung 
dar. In Anbetracht des Leucht-
turmcharakters des Projekts hal-
ten wir diese aber für vertretbar. 
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass 
die Planung auch den Aspekt der 
Schaffung von Ladeinfrastruktur 
für elektrisch betriebene Fahr-
zeuge sowie die Option einer 
Wasserstoffbetankungsanlage 
durch entsprechende Ausnahmen 
vorsehen soll.  

2.) Mobility Hubs werden heute viel-
fach allein vor dem Hintergrund ei-
ner sich wandelnden Personen-
mobilität entwickelt und geplant. 
Wir haben positiv zur Kenntnis ge-
nommen, dass der im Plangebiet 
vorgesehene Mobility-Hub auch 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Tankstellen sind im Zusammen-
hang mit Parkhäusern und Groß-
garagen im Plangebiet aus-
nahmsweise zulässig. 
 
Zusätzlich enthält der städtebauli-
che Vertrag zwischen der Pla-
nungsbegünstigten des Mobility 
Hub und der Stadt Stuttgart er-
gänzende Regelungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellungnahme wurde an die 
Planungsbegünstigte des „Mobi-
lity Hub“ weitergeleitet.  
 
 
 
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 20 -

Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

„als Anlaufstelle für Logistikdienst-
leistungen genutzt werden“ kann. 
Eine derartige Verzahnung von 
Personen- und Gütermobilität ent-
spräche nach unserem Dafürhal-
ten den Bemühungen, modernste 
Logistik für die letzte Meile in 
künftige Mobilitätsknoten zu integ-
rieren. Hierzu regen wir an, die 
weitere Ausgestaltung und Kon-
kretisierung in enger Zusammen-
arbeit mit dem Wirtschaftsver-
kehrsbeauftragten der Landes-
hauptstadt, Herrn Zahn, vorzuneh-
men. Dies insbesondere auch 
deshalb, weil seitens der Stadt ein 
E-Mobilitätskonzept Wirtschafts-
verkehr angedacht ist und wir die 
Chance sehen, dass hier Syner-
gien genutzt werden könnten.  

 
Keine besonderen Bemerkungen aus 
Handelssicht. 
 
Für Informationen über den weiteren 
Verlauf der Planungen wären wir Ihnen 
dankbar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ja 
 

NABU Stuttgart 
(Schreiben vom 30.01.2023)  
 
(Die Angaben beziehen sich auf die Be-
gründung mit Umweltbericht, Stand 
27.06.2022)  
 
Zu Teil I, 3.8 Solaranlagen (S. 27) 
Der NABU Stuttgart begrüßt die Vorga-
ben zur Gewinnung von Solarstrom. Wir 
lehnen allerdings die für ein Unterneh-
men und dessen Leistungen geplante 
Energieverwendung (e-Lufttaxi-Betrieb 
vom Mobility Hub) ab. Es ist weder ge-
sellschaftlich noch Klima bezogen nach-
vollziehbar, wieso hier (mittels teurer An-
lagen) gewonnene Energie direkt ‚perso-
nalisiert‘ verbraucht werden soll. Es be-
steht bereits ein umfangreiches Stadt-
bahnnetz, so auch zum Flughafen: Täg-
lich, im 10-Minuten-Takt, mindestens von 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ein UAM-Landeplatz und die Nut-
zung von eVTOL-Fluggeräten 
(Flugtaxi) ist im Plangebiet im 
Rahmen einer Kerngebietsnut-
zung möglich.  
Aufgrund der rechtlich noch nicht 
erfolgten Zuordnung dieser Flug-
gerätgeräusche in eine konkrete 
Lärmkategorie mit konkreten Be-
urteilungskriterien ist daher der 
Nachweis einer schalltechnischen 
Zulässigkeit im nachgeordneten  
bauordnungsrechtlichen Geneh-
migungsverfahren zu erbringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends, Fahrt-
zeit Charlottenplatz – Flughafen 29 Minu-
ten!  
Die erforderlichen zusätzlichen Lärm-
schutz-Maßnahmen für in diesem Gebiet 
anwesende – oder gar sesshafte – Men-
schen in wesentlichen Teilen der Allge-
meinheit aufzubürden ist ein weiterer 
Ausschlussgrund.  
 
Zu Teil II, 2.5 Umweltbelang Wasser 
Leider ist in den Unterlagen kein Hinweis 
darauf zu finden, Regenwasser gezielt 
zur Bewässerung von Grünanlagen zu 
nutzen. So wäre die gezielte Um- oder 
Ableitung von Dachwässern dort möglich 
wo Dachbegrünung nicht vorgesehen ist. 
Mit entsprechenden baulichen bzw. tech-
nischen Maßnahmen ist einerseits die 
Entschärfung von Starkregenereignissen 
möglich und gleichzeitig beträchtlicher 
Nutzen für das Stadtklima erzielbar.  
Dies begünstigt auch das in Teil II, 1.3.3 
entworfene Bild, „dass sich an den Rän-
dern der Straße wieder städtisches Le-
ben ansiedelt und sich der Charakter der 
Bundesstraße zum Boulevard wandelt“ 
(eine Vorstellung, die nicht auf die B 14 
beschränkt sein muss).  
 
 
 
 
 
 
Zu Teil II, 6.2 Umweltbelange Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt 
Bei Dach- und Fassadenbegrünung feh-
len Nisthilfen für Insekten (einschl. Tot-
holz), um sowohl die Existenz und Quali-
tät der Begrünung zu verstetigen wie 
auch ökologische Kontexte zu stabilisie-
ren: So wäre auch ein Futterangebot für 
die Versorgung von Vogelbruten ermög-
licht. Wir schlagen dringend vor, bauli-
cherseits bereits Nisthilfen einzuplanen 
(z. B. http://www.schwegler-natur.de/wp-
content/uploads/2014/03/DEU_Gebaeu-
debrueter_ANSICHT.pdf 
 
 

Mit dem Ziel einer Offenheit für 
künftige Entwicklungen im Be-
reich Mobilität soll der Einsatz von 
Flugtaxis nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellungnahme u.a. mit der 
Anregung, Regenwasser gezielt 
zur Bewässerung von Grünanla-
gen zu nutzen, wurde an die Pla-
nungsbegünstigte des „Mobility 
Hub“ weitergeleitet.  
Das unschädlich verunreinigte 
Dach- und Oberflächenwasser ist  
gemäß Festsetzung im Bebau-
ungsplan auf den privaten Grund-
stücken (mittels Dachbegrünung, 
Zisternen) zu bewirtschaften. Aus-
nahmsweise kann alternativ bzw. 
ergänzend das Dach- und Ober-
flächenwasser von privaten Flä-
chen aus dem Plangebiet auf an-
grenzenden städtischen Grund- 
stücken zurückgehalten werden, 
wenn die Landeshauptstadt  
Stuttgart als Trägerin der Straßen-
baulast zustimmt und die Um- 
setzung über entsprechende Ver-
träge geregelt ist. 
 
Kenntnisnahme 
Die Stellungnahme mit der Anre-
gung für die Schaffung eines An-
gebotes an Nisthilfen für Insekten 
innerhalb des Plangebietes wurde 
an die Planungsbegünstigte des 
„Mobility Hub“ weitergeleitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

 
Zu Teil II, 8. Eingriffe in Natur und Land-
schaft – 8.1 Ergebnisse der Eingriffsre-
gelung  
Gehölze im Plangebiet: Erhalt – ‚Entfall‘ 
– Neupflanzung (z. B. Beerensträucher) 
 
Tabelle 18 (S. 102) in Kombination mit 
Abbildung 14 (S. 103) Abb. 14 weist al-
lerdings mindestens einen Fehler auf: Nr. 
11 (Gewöhnliche Eibe) ist je einmal an 
entgegengesetzten Positionen des Ge-
biets aufgeführt (ohne separate Zäh-
lung).  
 
Bei 9x ‚Entfall‘ müssen in vier Fällen (Nr. 
2, 3, 4, 9) Ersatzpflanzungen vorgenom-
men werden.  
 
Von 12 Ersatzpflanzungen (sechs davon 
als Ersatz für die „stadtbildprägende Pla-
tane“! (Teil II, 2.1, S. 58 oben) mit 
Stammumfang 302 cm) sind nur sieben 
auf dem Gelände von Mobility Hub und 
Film- und Medienhaus verzeichnet. – 
Das entspricht nicht den Forderungen 
der in Teil I, 3.8 aufgeführten Regeln zur 
Pflanzverpflichtungen (Teil I, 3.8 Pflan-
zung von Einzelbäumen: Gesamtzahl der 
Einzelbäume hier nicht eingehalten!). 
Hier ist eine Anpassung erforderlich. Wir 
fordern grundsätzlich, dass beim Verhält-
nis von Entnahme und Ersatzpflanzung 
das Jahr 2030 (Klimaneutralität) als Ziel-
jahr gilt. In diesem Jahr müssen die 
nachgepflanzten Bäume / Sträucher die-
selbe ökologische Leistung (Sauerstoff 
CO2-Bindung, Verdunstung) erbringen 
wie die entnommenen Pflanzen. Ansons-
ten wäre die Leistungsdifferenz ander-
weitig (aber im unmittelbaren Umfeld) zu 
erbringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Abbildung 14 wurde auf S. 
103 in der Begründung berichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Im Zusammenhang mit der Reali-
sierung des Bauvorhabens wer-
den 12 Baumersatzpflanzungen 
erforderlich. Diese können nur 
teilweise im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans realisiert wer-
den, da das Plangebiet entspre-
chend den Ergebnissen der dem 
Bebauungsplan zugrundeliegen-
den Wettbewerbe vollständig 
überbaut ist. Im Bereich der Ess-
linger Straße stehen weiteren 
Baumpflanzungen die vorhande-
nen und geplanten Leitungsfüh-
rungen entgegen. Innerhalb des 
Geltungsbereichs werden Stand-
orte für 7 Neupflanzungen festge-
setzt. 
 
Der Baumersatz soll daher dar-
über hinaus im nahen räumlichen 
Umfeld und engem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Baumaß-
nahme realisiert werden. Die 
Stadt plant im Kontext der städte-
baulichen Entwicklung der Leon-
hardsvorstadt auch die Aufwer-
tung des öffentlichen Raums. Ziel 
ist es, in diesem Zusammenhang 
auch die erforderlichen Ersatz-
bäume zu pflanzen sowie die 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir legen Wert darauf, weiter am Verfah-
ren beteiligt zu werden. 
 

Durchgrünung und eine Entsiege-
lung der Straße zu ermöglichen. 
Die Planungsbegünstigte des Mo-
bility Hub verpflichtet sich zur 
Übernahme der Kosten für die im 
Zusammenhang mit ihrem Bau-
vorhaben entstehenden Ersatz-
pflanzungen. 
An den in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Stellen im Be-
reich der Esslinger Straße ist je 
ein standortgerechter, mittel- bis 
großkroniger Laubbaum (Mindest-
größe 20/25) zu pflanzen. 
 
Kenntnisnahme 
Es erfolgt im weiteren Verfahren 
eine Benachrichtigung über das 
Abwägungsergebnis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für 
Umweltschutz 
(Schreiben vom 30.01.2023)  
 
Abwasserbeseitigung (Ansprechpart-
ner/in: 36-3.62.0, Nebenstelle 88433)  
Im Textteil des Bebauungsplans sollten 
bei den Hinweisen zu „Geotechnik“ fol-
gende zusätzlichen Änderungen vorge-
nommen werden:  
- Das Arbeitsblatt DWA-A 138 wurde 

überarbeitet und wird voraussichtlich 
2023 veröffentlicht. Daher sollte statt 
dem Verweis auf die Ausgabe von 
2005 auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
in der aktuell gültigen Fassung ver-
wiesen werden.  

- Die Begriffe „Sickerschächte“ und 
„Sickerbecken“ sollten gestrichen 
werden, da diese i.d.R. nicht zugelas-
sen werden. Stattdessen sollten die 
Begriffe „Mulden und Mulden-Rigo-
len-Systeme“ verwendet werden.  

 
Der betreffende Abschnitt im Textteil wi-
derspricht u. E. allerdings der Begrün-
dung in Kapitel 5 „Ver- und Entsorgung“ 
wonach „eine Versickerung des unver-
schmutzten Niederschlagswassers auf 

 
 
 
 
Der Hinweis zum Thema Geo-
technik im Textteil des Bebau-
ungsplans wurde entsprechend 
angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde ange-
passt.  

 
 
 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

dem Baugrundstück aufgrund der gerin-
gen Durchlässigkeit des Untergrunds 
und der gewünschten baulichen Dichte 
im Stadtkern nicht möglich ist.“  
 
Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: 36-3.35, Nebenstelle 88667) 
Bezüglich möglicher Immissionskonflikte 
und zielführender Maßnahmen wird auf 
die Stellungnahme des Amts für Umwelt-
schutz vom 25.01.2022 verwiesen.  
Im Rahmen des baurechtlichen Geneh-
migungsverfahrens wird die Einhaltung 
der TA Lärm für die konkreten Einzelvor-
haben geprüft.  
 

Kenntnisnahme 
 

--- 

Stellungnahmen vom 25.01.2022  
 
Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.35, Nebenstelle 88667) 
 
Aufgrund der Lärmeinwirkungen auf das 
Plangebiet und der beabsichtigten besu-
cherintensiven Nutzungen auch nach 
22.00 Uhr empfehlen wir, von jeglicher 
Wohnnutzung im Plangebiet abzusehen. 
Folgende Fälle können sich für besu-
cherintensive Nutzungen nachteilig aus-
wirken, wenn im Bebauungsplan Immis-
sionsorte mit erhöhtem nächtlichem 
Schutzanspruch (also Wohnnutzungen) 
zugelassen werden: 
 

 Die besucherintensive Nutzung 
rückt an einen bestehenden Im-
missionsort mit nächtlichem 
Schutzanspruch heran. Der nächt-
liche Immissionsrichtwert von 45 
dB(A) ist einzuhalten. 

 
 Die besucherintensive Nutzung 

rückt an ein unbebautes Grund-
stück oder an ein bebautes 
Grundstück, das keine Gebäude 
mit schutzbedürftigen Räumen 
enthält wie zum Beispiel ein Park-
haus heran. Der nächtliche Immis-
sionsrichtwert von 45 dB(A) ist 
grundsätzlich einzuhalten, wenn 
planungsrechtlich auf diesem 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Ziel der Stadt Stuttgart ist eine 
nachhaltige Belebung der Innen-
stadt durch eine möglichst vielfäl-
tige Nutzungsmischung zu ge-
währleisten. In diesem Zusam-
menhang soll auch, wo immer 
möglich, ein Anteil an Wohnnut-
zung ermöglicht werden. 
Eine Wohnnutzung wird daher im 
Plangebiet nicht vollständig aus-
geschlossen. Vor dem Hinter-
grund der Vorbelastung des Plan-
gebietes durch Lärm und Luft-
schadstoffe wird die Zulässigkeit 
jedoch auf den Bereich der künftig 
verkehrsberuhigten Esslinger 
Straße und hier erst ab dem 2. 
Obergeschoss beschränkt.  
 

 
 
 
 
 

nein 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

Grundstück eine Nutzung mit ei-
nem nächtlichen Schutzanspruch 
möglich ist.  

 
Stadtklima und Lufthygiene (An-
sprechpartner/in: GZ 36-4.21, Neben-
stelle 88687)  
Auf vorangehende Beteiligungen wird 
verwiesen.  
 

Kenntnisnahme 
 

--- 

Begründung und Umweltbericht – An-
lage 4 
Die Begründung für eine höhere Bebau-
ung (maximal 23m wurden aus stadtkli-
matischer Sicht als Maximum gesehen) 
in Anlage 7 ist nicht nachvollziehbar.  
 

 
 

 
 

Eine Berücksichtigung (laut Anlage 7) 
der Aussagen zum Kapitel „3.3 Maß der 
baulichen Nutzung“ – Unterkapitel „Ge-
schossflächenzahl (GFZ)“ wird nur teil-
weise gesehen.  
Es verbleibt somit folgendes: Der Satz 
„Zusammen mit den festgesetzten Dach- 
und Fassadenbegrünungen wirken sich 
diese Maßnahmen positiv auf die klimati-
schen und lufthygienischen Verhältnisse 
im Plangebiet …“ (S. 19) ist nicht zutref-
fend.  
Um den genannten Effekt zu erreichen, 
sind weitere Baumpflanzungen zu Ver-
schattungszwecken direkt im Plangebiet 
zu verorten. Die Ersatzbaumpflanzun-
gen, die an anderer Stelle im Stadtgebiet 
geplant sind, haben lokalklimatisch kei-
nen direkten Effekt auf das Plangebiet. 
Die geplanten Dach- und Fassadenbe-
grünungen werden begrüßt, diese sind 
jedoch deutlich umfassender auszuge-
stalten, um eine Anpassung an die un-
vermeidbaren Folgen des Klimawandels 
zu erreichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
Im Rahmen der mittlerweile er-
folgten Überarbeitung des Wett-
bewerbsentwurfs für den Mobility 
Hub und aufgrund des Ergebnis-
ses des Realisierungswettbe-
werbs für das Haus für Film und 
Medien (HFM) ergab sich die Not-
wendigkeit für eine Erhöhung der 
maximalen Höhe der baulichen 
Anlagen (HbA) beim geplanten 
Sondergebiet (Haus für Film und 
Medien) auf max. 274,80 m ü. NN 
(ca. 28 m über Gelände) und 
beim geplanten Kerngebiet (MK) 
auf max. 271,00 ü.NN (ca. 24 m 
über Gelände). 
 
Die Begründung wurde entspre-
chend angepasst. 
 
Aufgrund von notwendigen Unter-
bauungen sowie dem engmaschi-
gen Leitungsnetz unter den öf-
fentlichen Verkehrsflächen sind 
keine weiteren, über die im Be-
bauungsplangebiet festgesetzten 
Standorte hinausgehenden, 
Baumpflanzungen möglich. 
Die vom Preisgericht als Sieger-
entwurf ausgewählte und vom GR 
der Stadt Stuttgart gebilligte Ar-
chitektur des vorangegangenen 

--- 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Seite 24 unter „Luftschadstoffe“ ist 
der Name des Gutachterbüros an deren 
Schreibweise anzupassen. Die in der Ab-
wägungssynopse angekündigte Berück-
sichtigung ist nicht erfolgt.  
 
Umweltbericht 
Auf Seite 41 ist den Zielen für die Ent-
wicklung des Plangebiets entsprechend 
auch das Ziel einer klimaangepassten 
Entwicklung hinzuzufügen. Siehe „Be-
gründung“.  
 
Die in der Abwägungssynopse angekün-
digte Berücksichtigung der Aussagen 
zum Umweltbericht wird hier nicht gese-
hen. Auf die in der Abwägungssynopse 
(Anlage 7) enthaltene klimatische Stel-
lungnahme zum Umweltbericht wird ver-
wiesen. Es besteht nach wie vor das Er-
fordernis, den Umweltbericht entspre-
chend anzupassen.  
 
Zu Seite 69 unter „2.6 Umweltbelang 
Klima und Luft“ besteht weiterhin die 
Aussage, dass der Erhalt des „Bestands-
klimas“ als Ziel nicht ausreicht. Der 
Klimaatlas Region Stuttgart (2008) und 
weitere klimatische Grundlagen verdeut-
lichen, dass das Plangebiet unter stadt-

Realisierungswettbewerbs für das 
HFM sieht lediglich einen gerin-
gen Anteil an begrünten Fassa-
den vor. Auf eine Festsetzung im 
BP wird daher verzichtet. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist 
bzw. wird Eigentümerin der Flä-
chen des HFM. Die Bauantrags-
planung für das HFM wird von der 
Landeshauptstadt Stuttgart er-
stellt. 
Die LHS ist bestrebt, im Zuge der 
Hochbauplanung den Anteil be-
grünter Fassaden zu erhöhen. Die 
Festsetzungen NA sowie AN3 im 
Textteil schaffen hierzu die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzun-
gen. 
 
Die Schreibweise wurde ange-
passt. 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht wurde entspre-
chend ergänzt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Eine wesentliche Verbesserung 
des Ausgangszustands (berück-
sichtigt wird hier das geltende 
Planungsrecht), die unter Berück-
sichtigung der klimatischen Sanie-
rungsbedürftigkeit erforderlich 
wäre und Ziel sein sollte, wird mit 
der Umsetzung des Bebauungs-
plans nicht erreicht. Dementspre-
chend ist eine nachteilige Beein-
trächtigung für den Umweltbelang 
Klima und Luft anzunehmen. Al-
ternativ vorstellbar wäre vor dem 
Hintergrund des stadtklimatischen 
Sanierungsbedarfs auch eine 
deutlich geringere Überbauung 
und Gebäudehöhe oder der voll-
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

klimatischen Gesichtspunkten sanie-
rungsbedürftig ist und ein Erhalt der Ist-
Situation keineswegs anzustreben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war zudem gefordert, das Ziel der 
„Luftreinigungsfunktion“ hier näher zu er-
läutern. Mit der bloßen Übernahme des 
in der klimatischen Stellungnahme gefor-
derten Ziels ist die „Luftreinigungsfunk-
tion“, die das Plangebiet nach dem Um-
weltbericht haben soll, nicht erläutert.  
 
Eine deutliche Emissions- und damit 
auch Immissionsreduktion wird mit der 
vorliegenden Planung nicht gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ständige Verzicht auf eine Bebau-
ung und die Anlage einer Grünflä-
che. Die stadtklimatischen Vor-
teile wurden hierbei mit den städ-
tebaulichen Zielen der LHS, die 
auch den durchgeführten WB-
Verfahren zugrunde lagen, abge-
wogen. Der stadträumlichen Neu-
gestaltung der B 14 mit einer 
neuen prägnanten Raumkante 
zum Bohnenviertel verbunden mit 
einer Verlängerung der Kul-
turmeile bis zum Wilhelmsplatz 
wird, entsprechend den überar-
beiteten Ergebnissen der genann-
ten Wettbewerbe, hierbei Vorrang 
eingeräumt. 
 
Der Umweltbericht wurde entspre-
chend ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Wie im Umweltbericht unter Ziffer 
5.5 und 11. beschrieben, verblei-
ben beim Eingriff bezüglich der 
Umweltbelange Klima/Luft nach-
teilige Wirkungen, da sich im Ver-
gleich zur Bestandssituation keine 
wesentlichen Verbesserungen, 
wie es in einem stadtklimatischen 
Sanierungsgebiet geboten ist, ein-
stellen.  
Weitere Verbesserungen aus 
stadtklimatischer und lufthygieni-
scher Sicht sind mit der geplanten 
Umgestaltung der an das Plange-
biet angrenzenden B14, verbun-
den mit einer Reduzierung des 
Kfz-Verkehrs, zu erwarten. Ziel-
planung und damit Grundlage für 
eine Neuordnung im Bereich der 
B14 ist der prämierte städtebauli-
che Entwurf von asp Architekten 
und Stadtplaner und Koeber 
Landschaftsarchitekten für die 
Umgestaltung des Stadtraums der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textteil – Anlage 3 
Im Unterkapitel „Luftschadstoffe“ ist hin-
zuzufügen, dass eine Wohnnutzung ent-
lang der B14 nicht vorzusehen ist. Die in 
der Abwägungssynopse (Anlage 7) an-
gekündigte Berücksichtigung dessen ist 
nicht erfolgt. 
 

B14. Die angestrebte Verbesse-
rung der Verweil- und Aufenthalts-
qualität und die ökologische Auf-
wertung im Straßenraum soll u.a. 
durch eine Reduzierung der be-
stehenden versiegelten Verkehrs-
flächen und das Anlegen von 
Grünstreifen sowie durch Baum-
pflanzungen erreicht werden. 
 
 
Kenntnisnahme 
Der Textteil setzt nachfolgendes 
fest: 
Ausnahmsweise zulässig sind: 
Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie  
für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter und sonstige Wohnungen 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO, 
nur ab dem 2. Obergeschoss und 
nur entlang der Esslinger Straße. 
Eine Wohnnutzung entlang der B 
14 ist daher bereits bisher ausge-
schlossen. 
 

Stellungnahme vom 25.01.2022 
 
Stadtklima und Lufthygiene (An-
sprechpartner/in: GZ 36-4.21, Neben-
stelle 88687) 
 
Mit Verweis auf vorangehende Beteili-
gungen bestehen nachfolgende Anmer-
kungen sowie Änderungsbedarf: 
 
Begründung: 
 
Im Dokument „Begründung und Umwelt-
bericht“ ist auf Seite 5 unter „Flächennut-
zungsplan“ die Aussage des im FNP ent-
haltenen Standortkonzept Hochhäuser 
hinzuzufügen.  
Die in der frühzeitigen Beteiligung vorge-
legte Planung wurde in ihrer Höhenent-
wicklung aus stadtklimatischer Sicht als 
Maximum betrachtet und die 23 m im Be-
reich des Haus für Film und Medien mit-
getragen. Hochhäuser sind im Bereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Die Begründung wurde entspre-
chend ergänzt. 
 
 
 
Im Rahmen der mittlerweile er-
folgten Überarbeitung des Wett-
bewerbsentwurfs für den Mobility 
Hub und aufgrund des Ergebnis-
ses des Realisierungswettbe-
werbs für das Haus für Film und 
Medien (HFM), ergaben sich die 
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Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

des Plangebiets u.a. aus stadtklimati-
schen Gründen nicht vorzusehen, von ei-
ner weiteren Höhenentwicklung in Bezug 
zur frühzeitigen Beteiligung ist abzuse-
hen. 
 

Notwendigkeit für eine Erhöhung 
der maximalen Höhe der bauli-
chen Anlagen (HbA) beim geplan-
ten Sondergebiet (Haus für Film 
und Medien) auf max. 274,50 m 
ü. NN (ca. 28 m über Gelände) 
und beim geplanten Kerngebiet 
(MK) auf max. 271,00 ü.NN (ca. 
24 m über Gelände). 
Überschreitungen in begrenztem 
Maß sind lediglich für Brüstungen 
und Geländer sowie im MK für ein 
Sonnensegel bzw. eine Lande-
plattform (UAM-Landeplatz) zuläs-
sig. 
 

Auf Seite 9 trifft der Satz „Ein Eingriff in 
die Verkehrsführung soll in diesem Ver-
fahren dadurch vermieden werden, …“ 
nicht zu. Die im Rahmen des Wettbe-
werbs der Umgestaltung der B14 stattfin-
denden städtebaulichen Planungen be-
dingen eine verkehrliche Umgestaltung 
der B14. 
 

Die Formulierung wurde beibehal-
ten. 
Das Wettbewerbsergebnis des 
städtebaulichen Ideenwettbe-
werbs „Neuer Stadtraum B14“ des 
Büros asp architekten/koeber 
landschaftsarchitekten vom 
16.09.2020 ist langfristiges Ziel 
für die Umgestaltung des Berei-
ches Hauptstätter Straße und Le-
onhardsplatz. 
Bei der Planung und Realisierung 
des HFM und des Mobility Hub 
wird sowohl der heute beste-
hende als auch der zukünftig ge-
plante Verlauf der B14 berück-
sichtigt. Bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der ersten Phase 
des Mobility Hubs wird die B14 
ihre heutige Breite und den der-
zeitigen Verlauf beibehalten und 
daher in der Planung und Reali-
sierung entsprechend berücksich-
tigt. Mit Blick auf die Zukunft kann 
die B14 bereits in Teilen, in einer 
Mindesthöhe von 4,70 Metern, 
stützenfrei überbaut werden. 
In späterer Zukunft, in einer 
Phase 2, soll die B14 gemäß dem 
städtebaulichen Rahmenplan 
durch eine Verengung des Stra-
ßenraums vom Mobility Hub abrü-
cken. Im Bereich des stützenfrei 
überbaubaren Streifens entstehen 

nein 
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dann Fuß- und Radwegeverbin-
dungen und Aufenthaltsflächen. 
Eine mittelfristige Umgestaltung 
der B14 in diesem Bereich wird 
daher angestrebt. 
 

Die auf Seite 9 unter den Zielen für die 
Entwicklung des Plangebiets genannte 
Gliederung der Bebauung in Einzelbau-
körper wird aus stadtklimatischer Sicht 
begrüßt und ist auch so umzusetzen. 
Dies sichert Querlüftungen durch die or-
thogonal an das Plangebiet heranrei-
chenden Straßenzüge. Daran ist festzu-
halten, Verbindungen in den unteren 
Stockwerken sind zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren sind den Zielen auf den 
Seiten 9 und 10 hinsichtlich der Entwick-
lung des Plangebiets Anpassungsmaß-
nahmen an die Folgen des Klimawandels 
hinzuzufügen und umzusetzen. 
 
 

Kenntnisnahme. 
In der Überarbeitung des Sieger-
entwurfs des Wettbewerbs „Reali-
sierungswettbewerb Mobility Hub“ 
wurde das Haus für Film und Me-
dien (HFM) auf Grund der prioritä-
ren zeitlichen Verwirklichung des 
Projektes „Mobilty Hub“ aus dem 
gemeinsamen Sockel herausge-
löst und freigestellt. Das HFM be-
tont damit als Einzelbaukörper 
den Eingang der Esslinger Straße 
und bildet gleichzeitig den opti-
schen Abschluss der Sichtachse 
im Verlauf der Marktstraße. Das 
Konzept der Einzelbaukörper 
wurde insofern weiterverfolgt und 
in den Bebauungsplanentwurf 
übernommen.  
Eine durchgehende Sockelzone 
im Bereich des geplanten Mobility 
Hub ist weiterhin aus funktionalen 
Gründen erforderlich. 
 
Anpassungsmaßnahmen an die 
Folgen des Klimawandels werden 
im Bebauungsplan festgesetzt 
(Dach- und Fassadenbegrünung, 
Baumpflanzungen im öffentlichen 
Straßenraum der Esslinger 
Straße). 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

Auf Seite 14 im 2. Absatz ist folgender 
Satz zu ändern, da er ansonsten aus 
stadtklimatischer und lufthygienischer 
Sicht fachlich nichtzutreffend ist: „Nach-
teilige Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden sowie Klima und Luft durch die 
Überschreitung werden dadurch mini-
miert, dass überwiegend bereits versie-
gelte und überbaute bzw. anthropogen 
überformte Flächen bzw. Böden in An-
spruch genommen werden“. Außerdem 
nicht zutreffend ist der Satz „Zusammen 

Berücksichtigung 
Im Zusammenhang mit der Reali-
sierung des Bauvorhabens wer-
den 12 Baumersatzpflanzungen 
erforderlich. Diese können nicht 
auf eigenem Grundstück und vo-
raussichtlich nur teilweise im Gel-
tungsbereich des Bebauungs-
plans realisiert werden. 
Der Baumersatz soll daher dar-
über hinaus im nahen räumlichen 

ja 
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mit den festgesetzten Dach- und Fassa-
denbegrünungen wirken sich diese Maß-
nahmen positiv auf die klimatischen und 
lufthygienischen Verhältnisse im Plange-
biet ….“. Um den genannten Effekt zu er-
reichen, sind weitere Baumpflanzungen 
zu Verschattungszwecken direkt im Plan-
gebiet zu verorten. Alle 12 Ersatzbaum-
pflanzungen sind an anderer Stelle im 
Stadtgebiet geplant und haben daher lo-
kalklimatisch keinen direkten Effekt auf 
das Plangebiet. Die geplanten Dach- und 
Fassadenbegrünungen werden begrüßt, 
diese sind jedoch deutlich umfassender 
auszugestalten, um eine Anpassung an 
die unvermeidlichen Folgen des Klima-
wandels zu erreichen (s.u.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung zum darauffolgenden Absatz 
auf Seite 14: Eine Beeinträchtigung der 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die Überschrei-
tung der GFZ-Orientierungswerte ist 
durch die Ausbildung eines Straßen-
schluchtcharakters aufgrund der Auskra-
gung über die B14 hinsichtlich Lufthygi-
ene gegeben. 
 

Umfeld und engem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Baumaß-
nahme realisiert werden. Die 
Stadt plant im Kontext der städte-
baulichen Entwicklung der Leon-
hardsvorstadt auch die Aufwer-
tung des öffentlichen Raums. Ziel 
ist es, in diesem Zusammenhang 
auch die erforderlichen Ersatz-
bäume zu pflanzen. Die Pla-
nungsbegünstigte verpflichtet sich 
zur Übernahme der Kosten für die 
im Zusammenhang mit ihrem 
Bauvorhaben entstehenden Er-
satzpflanzungen. 
Innerhalb des Geltungsbereichs 
werden Standorte für 7 Neupflan-
zungen festgesetzt. 
An den in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Stellen im Be-
reich der Esslinger Straße, sind je 
ein standortgerechter, mittel- bis 
großkroniger Laubbaum (Mindest-
größe 20/25) zu pflanzen. 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum vorletzten Absatz auf Seite 15 ist 
anzumerken, dass die angedachte Ver-
engung des Straßenquerschnitts und da-
mit Schaffung eines Straßenschluchtcha-
rakters mit erhöhten Luftschadstoffkon-
zentrationen nur in Verbindung mit den 
im Zuge der Umgestaltung der B14 ge-
planten verkehrlichen Reduzierungen er-
folgen soll. Auf das Luftschadstoffgutach-
ten wird verwiesen. Die Umsetzung der 
dem Wettbewerb zugrunde gelegten ver-
kehrlichen Änderungen ist erforderlich. 
 
 
 

Kenntnisnahme 
Bei der Planung und Realisierung 
des HFM und des Mobility Hub 
wird sowohl der heute beste-
hende als auch der zukünftig ge-
plante Verlauf der B14 berück-
sichtigt. Bis zur Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der ersten Phase 
des Mobility Hubs wird die B14 
ihre heutige Breite und den der-
zeitigen Verlauf beibehalten und 
daher in der Planung und Reali-
sierung entsprechend berücksich-
tigt. Mit Blick auf die Zukunft kann 
die B14 bereits in Teilen, in einer 

--- 
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Auf Seite 19 ist unter „Luftschadstoffe“ 
der Name des Gutachterbüros an deren 
Schreibweise anzupassen: Müller-BBM 
GmbH. 
Im Unterkapitel „Feinstaub PM10“ ist hin-
ter den jeweiligen Konzentrationswerten 
„im Jahresmittel“ einzufügen. Der letzte 
Satz ist folgendermaßen zu ersetzen: 
„Auch die zulässigen 35 Überschreitun-
gen für den Tagesgrenzwert von PM10 
werden unterschritten“. „Auch der Kurz-
zeitgrenzwert für PM10 von 50 µg/m³ im 
Tagesmittel mit 35 erlaubten Überschrei-
tungstagen im Kalenderjahr ist eingehal-
ten“. 
 
Für das nächste Unterkapitel ist die 
Überschrift anzupassen: „Belastung mit 
Stickstoffdioxiden (NO2)“. 
Außerdem ist folgender Satz anzupas-
sen: „An den Gebäudefassaden entlang 
der nordwestlichen Baugrenze werden 
NO2-Jahresmittelwerte deutlich größer 
höher als der gesetzlich geltende Lang-
zeitgrenzwert von 40 µg/m³ im Jahres-
mittel erwartet“. 
 
Es ist dem Kapitel hinzuzufügen, dass 
eine Wohnnutzung auszuschließen ist. 
Räume zum „dauerhaften Aufenthalt von 
Menschen“ sind näher zu definieren. 
 

Mindesthöhe von 4,70 Metern, 
stützenfrei überbaut werden. 
In späterer Zukunft, in einer 
Phase 2, soll die B14 gemäß dem 
städtebaulichen Rahmenplan 
durch eine Verengung des Stra-
ßenraums vom Mobility Hub abrü-
cken. Im Bereich des stützenfrei 
überbaubaren Streifens entstehen 
dann Fuß- und Radwegeverbin-
dungen und Aufenthaltsflächen. 
Eine mittelfristige Umgestaltung 
der B14 in diesem Bereich wird 
daher angestrebt. 
 
Die Begründung/ der Umweltbe-
richt wurde entsprechend er-
gänz/angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel der Stadt Stuttgart ist eine 
nachhaltige Belebung der Innen-
stadt durch eine möglichst vielfäl-
tige Nutzungsmischung zu ge-
währleisten. In diesem Zusam-
menhang soll auch, wo immer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
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möglich, ein Anteil an Wohnnut-
zung ermöglicht werden. 
Eine Wohnnutzung wird daher im 
Plangebiet nicht vollständig aus-
geschlossen. Vor dem Hinter-
grund der Vorbelastung des Plan-
gebietes durch Lärm und Luft-
schadstoffe wird die Zulässigkeit 
jedoch auf den Bereich der künftig 
verkehrsberuhigten Esslinger 
Straße und hier erst ab dem 2. 
Obergeschoss beschränkt. 
 

Auf Seite 20 unter „Dachbegrünung 
(pv1)“, welche dem überwiegenden An-
teil der Dachflächen entspricht, ist anzu-
passen, dass Solaranlagen in senkrech-
ter Projektion von oben auf das Dach 
maximal anstatt 70 % nur 50 % der be-
grünten Fläche überdecken dürfen. 
Aus stadtklimatischer und lufthygieni-
scher Sicht ist außerdem auf eine Nut-
zung des obersten Geschosses als Park-
fläche zu verzichten, stattdessen dieses 
umfassend zu begrünen. 
 
Auf Seite 21 ist eine Fassadenbegrü-
nung mit mindestens 30 % anstatt nur 15 
% Fassadenflächenanteil festzusetzen. 
Dies kommt dem Ziel einer klimaange-
passten Planung näher und erfüllt die 
städtischen Zielvorgaben im Klimawan-
delanpassungskonzept (KLIMAKS), in 
„Weltklima in Not – Stuttgart handelt“, 
SIM, u.a. 
 
 
Auf Seite 25 ist der Satz „Bei Umsetzung 
der unter Ziffer 3.7 genannten Maßnah-
men ergeben sich keine erheblich nach-
teiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch“ so nichtzutreffend. Eine Wohn-
nutzung im Bereich der B14 ist auszu-
schließen. 
 

Die Festsetzung des Überde-
ckungsgrades von maximal 70 % 
wurde beibehalten. 
Der städtebauliche Vertrag zwi-
schen der Planungsbegünstigten 
für den Mobility Hub und der Stadt 
Stuttgart enthält hierzu weiterge-
hende Regelungen. 
 
Ergänzung Notwendigkeit von 
maximaler Belegung mit Kollekt-
oren aufgrund Energiekonzept. 
 
Die Festsetzung im Bebauungs-
plan von mindestens 15 % Fassa-
denflächenanteil wurde beibehal-
ten. 
Der städtebauliche Vertrag zwi-
schen der Planungsbegünstigten 
für den Mobility Hub und der Stadt 
Stuttgart enthält weitergehende 
Regelungen zur Fassadenbegrü-
nung. 
 
Ausnahmsweise werden Wohnun-
gen zugelassen. Im Sinne einer 
Konfliktvermeidung (Lärm- und 
Luftschadstoffbelastung) sind 
diese Wohnungen erst ab dem 2. 
Obergeschoss und nur entlang 
der Esslinger Straße zulässig 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
 

Das Kapitel „Schutzgut Klima und Luft“ 
stellt die klimatischen Auswirkungen 
nicht vollumfänglich dar, es wird lediglich 

Die Begründung wurde entspre-
chend angepasst. 
 

ja 
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auf einen Teil der Kaltluftströmung einge-
gangen. Der Text ist zu streichen und zu 
ersetzen durch: 
„Das Bauvorhaben befindet sich in der 
Stuttgarter Innenstadt, in welcher Som-
merliche Überwärmung und Hitzestress 
mit fortschreitendem Klimawandel immer 
gravierender werden. Der Klimaatlas 
(Verband Region Stuttgart, 2008) weist 
den Bereich als bebautes Gebiet mit kli-
matisch-lufthygienischen Nachteilen aus, 
welcher unter stadtklimatischen Ge-
sichtspunkten sanierungsbedürftig ist.  
Insbesondere sind die Zielsetzungen ei-
ner klimaverträglichen Mobilität und einer 
an den Klimawandel angepassten Stadt-
entwicklung von Bedeutung. 
Für den langgestreckten Stuttgarter Tal-
kessel ist das Tal des Nesenbachs samt 
seiner Zuläufe wegen nächtlicher Kalt-
luftströme von großer lokalklimatischer 
und lufthygienischer Bedeutung. Aus 
stadtklimatischer Sicht ist demzufolge 
eine nachhaltige Veränderung der Venti-
lation in der Innenstadt durch eine Ver-
ringerung des bedeutsamen Kaltluftstrom 
des Nesenbachtals bspw. durch eine 
Verengung des Straßenquerschnitts, 
Hochbauten oder starke Variationen in 
der Höhenentwicklung zu vermeiden. Im 
Gegenzug ist aus stadtklimatischer Sicht 
eine Verstärkung der Kaltluftströmung 
durch eine Aufweitung des Straßenrau-
mes sowie eine möglichst niedrige Be-
bauung anzustreben. Gleiches gilt auch 
für die Kaltluftzuläufe von den nahegele-
genen Hangbereichen. Bei der Umge-
staltung des Plangebiets ist eine Ver-
knüpfung zum Rahmenplan Halbhöhen-
lagen herzustellen, die dort beschriebe-
nen Kaltluftströmungen, insbesondere im 
Bereich Dobel , sind aufzunehmen um 
die Ventilation im Plangebiet und den 
umliegenden innerstädtischen Siedlungs-
bereichen zu verbessern und damit auch 
die thermische Belastung zu senken. Die 
orthogonal an das Plangebiet heranrei-
chenden Straßenzüge sind somit für 
Querlüftungen zu nutzen und nicht zu 
verbauen. 
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Maßnahmen zur Verringerung von Auf-
heizung und Verstärkung von Verduns-
tungskühlung sind planerisch sicherzu-
stellen. Umfassende Begrünungsmaß-
nahmen sowie auch eine umfassende 
Entsiegelung wirken hierbei sowohl 
stadtklimatisch wie lufthygienisch be-
günstigend im diesbezüglich stark vorbe-
lasteten Stadtraum. Vollumfängliche 
Dach- und Fassadenbegrünungen zur 
Verbesserung der kleinklimatischen Ver-
hältnisse sind in größtmöglichem Um-
fang festzusetzen und umzusetzen.“ 
 
Textteil: 
 
Im Textteil ist auf Seite 5 unter „Luft-
schadstoffe“ zum einen die Schreibweise 
des Gutachterbüros anzupassen. 
Außerdem ist einzufügen, dass eine 
Wohnnutzung entlang der B14 nicht vor-
zusehen ist. 
 
Auf Seite 6 ist anzupassen, dass Solar-
anlagen die Begrünung in der Dachauf-
sicht um maximal anstatt 70 % nur 50 % 
überdecken dürfen. 
Der Anteil der Fassadenbegrünung ist 
mit mindestens 30 % anstatt 15 % fest-
zusetzen. 
 

 
 
Der Textteil wurde entsprechend 
angepasst. 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung für einen Über-
deckungsgrades von maximal 70 
% wurde beibehalten. Durch eine 
höhere Belegung mit Kollektoren 
sollen alternative Energiekon-
zepte ermöglicht werden. 
Der städtebauliche Vertrag zwi-
schen der Planungsbegünstigten 
des Mobility Hub und der Stadt 
Stuttgart enthält hierzu weiterge-
hende Regelungen. 
 
Die Festsetzung im Bebauungs-
plan von mindestens 15 % Fassa-
denflächenanteil wurde beibehal-
ten. 
Der städtebauliche Vertrag zwi-
schen der Planungsbegünstigten 
für den Mobility Hub und der Stadt 
Stuttgart enthält weitergehende 
Regelungen zur Fassadenbegrü-
nung. 

 
 

ja 
 
 
 
 
 
 

teilweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teilweise 

Umweltbericht der Gruppe für ökolo-
gische Gutachten: 
 
Auf Seite 17 ist das in den FNP einge-
gliederte Standortkonzept Hochhäuser 

Der Umweltbericht wurde entspre-
chend geändert. 

ja 
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nicht enthalten, somit auch keine Aus-
sage dazu. 
 
Zu Seite 40, Kap. 2.6 „Umweltbelang 
Klima und Luft“ ist anzumerken, dass der 
Erhalt des „Bestandsklimas“, bzw. die 
„Beibehaltung der klimatischen Verhält-
nisse“ als Ziel nicht ausreicht. Da das 
Plangebiet unter stadtklimatischen Ge-
sichtspunkten sanierungsbedürftig ist, ist 
es erforderlich, die lokalklimatischen Ver-
hältnisse umfänglich zu verbessern und 
aufzuwerten. 
 
Das Ziel der „Luftreinigungsfunktion“ des 
Plangebiets ist näher zu definieren. 
Ziel muss es sein, an der Quelle anzu-
setzen und neben den Immissionen vor 
allem die Emissionen deutlich zu redu-
zieren. 
 
Hinweis zu Tabelle 6: Stadtklimatische 
Untersuchungen des Deutschen Wetter-
dienstes berechneten die zukünftig zu er-
wartende Anzahl an Tagen mit starker 
Wärmebelastung, auch im Bereich des 
Plangebiets (Stadtklimatische Untersu-
chungen der sommerlichen Wärmebelas-
tung in Stuttgart als Grundlage zur An-
passung an den Klimawandel, 2017). 
Diese kann ebenfalls herangezogen wer-
den. 
 
Zur Bestandsbewertung ist wie im Gut-
achten selbst auch einige Seiten zuvor 
aufgeführt - auch das Umfeld, insbeson-
dere bzgl. Strömungssituation, heranzu-
ziehen. 
 
Insgesamt ist innerhalb dieses Kapitels 
keine umfassende Bewertung der Be-
standssituation erfolgt, dies ist noch zu 
ergänzen. 
 
Hinweis zu Seite 50: Dass Turbulenzen 
in der Luftströmung mit der Höhe zuneh-
men, ist fachlich so nichtzutreffend. Un-
seres Erachtens wäre eher von einer Er-
höhung des Luftaustauschs über Dach 
zu sprechen. 
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Der letzte Absatz des Unterkapitels „Luft“ 
auf Seite 51 beinhaltet eine These, die 
die erforderliche Umstrukturierung der 
Verkehrssituation entlang der B14 außer 
Acht lässt. Es fehlt außerdem der ge-
naue Bezug zwischen Planung und 
Schadstoffimmission. Durch das auskra-
gende Element wird ein Straßen-
schluchtcharakter geschaffen, welcher 
insbesondere in diesem Bereich die 
Schadstoffkonzentration erhöht. Dieser 
Aspekt wird in der Bewertung nicht the-
matisiert. Außerdem verweist das Luft-
schadstoffgutachten darauf, dass eine 
Wohnnutzung hier nicht umsetzbar ist 
und dass eine verkehrliche Neuplanung 
im Bereich B14 – wie als Grundlage für 
das Wettbewerbsverfahren angekündigt 
– zwingend umzusetzen ist. 
 
Der zweite Absatz des Kapitels 5.5 „Um-
weltbelang Klima und Luft“ auf Seite 55 
bezieht in der Reduktion der thermischen 
Aufheizung durch die festgesetzte Dach-
begrünung nicht den geringen Umfang 
der Begrünung mit ein. Ebenso bzgl. der 
Fassadenbegrünung. Der Umfang der 
Begrünung ist so gering, dass dieser aus 
stadtklimatlogischer Sicht nicht als adä-
quater Ausgleich für die bereits existie-
rende und auch zukünftig zu erwartende 
thermische Belastung dienen kann  
Es fehlt die Aussage, dass eine stadtkli-
matische Sanierung in diesem Bereich 
vorzunehmen ist.  
 
In den Aussagen zur Kaltluftströmung 
entlang des Nesenbachtals auf Seite 56 
wird von einer rein dynamischen Strö-
mung ausgegangen, die sämtliche Ge-
bäude problemlos überströmt. Der ther-
mische Aspekt dieser Dichteströmungen 
wird außer Acht gelassen. So auch der 
Umstand, dass Kaltluft im Bereich 
Wärme emittierender Gebiete und Ge-
bäude aufgezehrt wird. Die Begründung, 
der nahestehende, höhere Kirchturms 
lässt keine weitere Beeinträchtigung der 
Planung auf die Kaltluftströmung erwar-
ten, ist fachlich unzutreffend und zu strei-
chen.  
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Auf die Verengung des Durchlüftungs-
raumes wird nicht eingegangen. 
Auf Seite 15 wurde beschrieben, dass 
bei der Prüfung auf die Luftströmung ein-
gegangen wird. Aussagen zu Auswirkun-
gen auf den Wind und die Durchlüftungs-
fähigkeit, bzw. auch dessen Zustand im 
dicht bebauten Innenstadtbereich fehlen 
jedoch. 
Weiter wird zu Beginn der Seite 56 da-
rauf hingewiesen, dass keine Hinder-
nisse einen Austausch beeinträchtigen 
dürfen. Es fehlen jedoch Aussagen zu 
Kaltluft und Durchlüftungsräumen quer 
zum Plangebiet sowie der Hinderniswir-
kung der geschlossenen unteren Stock-
werke in Bezug auf diese bodennahen 
Querlüftungen. 
 
Es fehlen Aussagen zur thermischen Be-
lastung. 
 
Die Schlussfolgerung in der Bewertung 
auf Seite 56, allein die Dachbegrünung 
und die Fassadenbegrünung führen zu 
einer Verbesserung der lokalklimatischen 
Verhältnisse innerhalb des Plangebiets 
trifft nicht umfassend zu. Diese hat eine 
vernachlässigbare Auswirkung auf den 
Wind. Aussagen dazu fehlen. 
Ebenso Aussagen zur thermischen Be-
lastung, die mit einer weiteren 100 %-i-
gen Versiegelung und fehlender Ver-
schattung durch großkronige Bäume und 
eine umfassende Bauwerksbegrünung 
nicht wesentlich verringert wird. 
Eine Verbindung zu Tabelle 6 und die 
Auswirkungen auf das Plangebiet, auch 
bei Durchführung der Planung, wurde 
nicht hergestellt. 
 
Das zu Beginn des Gutachtens genannte 
Ziel einer Anpassung an die unvermeidli-
chen Folgen des Klimawandels sowie 
der Vermeidung des Voranschreitens 
des Klimawandels wird nicht in die Be-
wertung aufgenommen. 
Aus stadtklimatischer und lufthygieni-
scher Sicht ist das Ziel mit Umsetzung 
der Planung (bzgl. letzterem ohne gleich-
zeitige Umsetzung der verkehrlichen 
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Ziele entlang der B14) nicht erfüllt. Es 
werden zwar Anpassungsmaßnahmen 
vorgeschlagen, die Anforderungen an 
eine klimaresiliente Quartiersentwicklung 
werden jedoch nicht in ausreichendem 
Maße berücksichtigt. 
 
Zu Seite 61 besteht zum Unterkapitel 
„Luft“ der Hinweis, dass Schallpegel 
nicht zu diesem Thema gehören. 
 
Bezüglich der Minderungsmaßnahmen 
unter 6.5 „Umweltbelang Klima und Luft“ 
auf Seite 64 wäre darauf hinzuweisen, 
dass aus stadtklimatischer und lufthygie-
nischer Sicht auf eine Parkierung im 
obersten Geschoss zu verzichten und 
die Dachfläche vollflächig zu begrünen 
ist. 
Es wäre außerdem darauf hinzuweisen, 
dass für eine Minderungsmaßnahme 
mehr als 15 % Fassadenbegrünung er-
forderlich sind. So auch eine Aussage zu 
den Baumstandorten. 
Vorherige Aussagen dieser Stellung-
nahme gelten uneingeschränkt für Kapi-
tel „Schutzgut Klima und Luft“ auf Seite 
70. So auch für das Kapitel 9.3 „Klima-
schutz und Anpassung an den Klima-
wandel“ auf den Seiten 72 und 73. Hier 
sei außerdem auf weitere Konzepte zur 
Klimawandelfolgenanpassung der LHS 
verwiesen. 
 
Auf Seite 71 ist die Bewertung, der Ein-
griff durch die Planung auf das Stadt-
klima und die Lufthygiene seien durch 
Dach- und Fassadenbegrünung ausge-
glichen, fachlich unzutreffend.  
 
Fazit: Der Umweltbericht der Gruppe für 
ökologische Gutachten weist fachliche 
Defizite auf und ist entsprechend nach-
zubessern. 
 

  

Verkehrslärm (Ansprechpartner/in: GZ 
36-4.32, Nebenstelle 88655)  
Es wird auf die bisherigen Beteiligungen, 
insbesondere die Einlassungen zum ge-
planten Landeplatz, verwiesen. Sollte der 
Landeplatz beibehalten werden, kann die 

Ein UAM-Landeplatz und die Nut-
zung von eVTOL-Fluggeräten 
(Flugtaxi) ist im Plangebiet im 
Rahmen einer Kerngebietsnut-
zung möglich.  

nein 
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geplante Wohnnutzung auch innerhalb 
des Bebauungsplans sowohl im SO als 
auch im MK aufgrund der zu erwarten-
den Immissionskonflikte nicht zugelas-
sen werden. 
Aus gegebenem Anlass weisen wir auch 
darauf hin, dass es nicht zielführend ist, 
bekannte und nicht zu lösende Immissi-
onskonflikte auf ein nachgeordnetes 
Bauantragsverfahren zu verlagern, das 
dann negativ beschieden werden muss. 
 
Zitat aus dem Rechtsgutachten zum Be-
bauungsplan Stgt. 296: 
 
Nach dem der Abwägung zuzurechnen-
den Gebot der planerischen Konfliktbe-
wältigung muss jeder Bauleitplan die ihm 
zuzurechnenden Konflikte grundsätzlich 
bewältigen. Die von der Planung berühr-
ten Belange sind in einen gerechten Aus-
gleich zu bringen. Die Planung darf nicht 
dazu führen, dass Konflikte, die durch sie 
hervorgerufen werden, zu Lasten Be-
troffener letztlich ungelöst bleiben. Der 
Bebauungsplan darf der Plandurchfüh-
rung nur das überlassen, was diese an 
zusätzlichem Interessenausgleich tat-
sächlich zu leisten vermag. Das schließt 
eine Verlagerung von Problemlösungen 
aus dem Bebauungsplanverfahren auf 
nachfolgendes Verwaltungshandeln 
(hier: auf das Baugenehmigungsverfah-
ren) nicht zwingend aus. Von einer ab-
schließenden Konfliktbewältigung im Be-
bauungsplan darf der Plangeber Abstand 
nehmen, wenn die Durchführung der als 
notwendig erkannten Konfliktlösungs-
maßnahmen außerhalb des Planungs-
verfahrens auf der Stufe der Verwirkli-
chung der Planung sichergestellt ist. Die 
Grenzen zulässiger Konfliktverlagerung 
sind dagegen überschritten, wenn bereits 
im Planungsstadium absehbar ist, dass 
sich der offen gelassene Interessenkon-
flikt auch in einem nachfolgenden Ver-
fahren nicht sachgerecht lösen lassen 
wird (vgl. VGH Bad.-Württ, Urt. v. 
17.02.2014 – 5 S 3254/11). 
 

Aufgrund der rechtlich noch nicht 
erfolgten Zuordnung dieser Flug-
gerätgeräusche in eine konkrete 
Lärmkategorie mit konkreten Be-
urteilungskriterien ist daher der 
Nachweis einer schalltechnischen 
Zulässigkeit im nachgeordneten  
bauordnungsrechtlichen Geneh-
migungsverfahren zu erbringen.  
Mit dem Ziel einer Offenheit für 
künftige Entwicklungen im Be-
reich Mobilität soll der Einsatz von 
Flugtaxis nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Die hier dargestellte Rechtslage 
wurde berücksichtigt. Ein möglich-
erweise zukünftig auftretender Im-
missionskonflikt kann im nachge-
ordneten Genehmigungsverfah-
ren gelöst werden. Der Konflikt-
transfer ist in diesem Umfang zu-
lässig. 
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Energie (Ansprechpartner/in: GZ 36-5, 
Nebenstelle 88668)  
Energiestand:  
Es wird empfohlen, zukünftige Neubau-
ten als Plusenergiegebäude oder als kli-
maneutrale Gebäude zu errichten. Als 
Mindestanforderungen können die vom 
Gemeinderat der Landeshauptstadt 
Stuttgart beschlossenen Energiestan-
dards dienen.  
 
Solaranlage: 
Hinweis: Die Forderungen des Landes 
Baden-Württemberg entsprechen nicht 
den Forderungen der Stadt Stuttgart.  
 
Textbaustein:  
Alle unverschatteten, nach Süden, Wes-
ten oder Osten orientierten Dachflächen, 
sind unabhängig von der Dachform (Sat-
tel-, Walm-, Krüppelwalm- oder Pultdach) 
mit Solaranlagen auszustatten. Diese 
Solaranlagen sind dauerhaft zu erhalten.  
 
Flachdächer und flach geneigte Dächer 
bis 15° sind unabhängig von ihrer Aus-
richtung in allen unverschatteten Berei-
chen mit Solaranlagen und Dachbegrü-
nung auszustatten, die dauerhaft zu er-
halten sind. Dabei sind folgende Vorga-
ben einzuhalten:  
 
- Über der begrünten Dachfläche sind 

schräg aufgeständert Solaranlagen 
mit größtmöglicher installierter Leis-
tung zu realisieren. Dabei dürfen die 
Solarmodule bzw. -kollektoren in 
senkrechter Projektion von oben auf 
das Dach maximal die Hälfte der be-
grünten Fläche bedecken. 

- Wenn die Dachfläche nicht vollstän-
dig für Solaranlagen und Begrünung 
zur Verfügung steht, sind folgende 
Nutzungen zulässig: technische Auf-
bauten, Dachterrassen, Attika und 
nicht brennbare Abstandsstreifen auf 
maximal 20 % der Fläche nach Dach-
aufsichtsplan. 

 
Eine Befreiung von diesen Vorgaben ist 
möglich bei nachgewiesener technischer 

Kenntnisnahme 
Die Stellungnahme wurde an die 
Planungsbegünstigte des „Mobi-
lity Hub“ und das für das HFM zu-
ständige Hochbauamt weitergelei-
tet. 
 
 
 
 
 
Grundlage für die Aufstellung des 
Bebauungsplans waren die Er-
gebnisse von Wettbewerben für 
einen Mobility Hub im Bereich des 
geplanten Kerngebietes (MK) und 
für ein Haus für Film und Medien 
(HFM) im Bereich des festgesetz-
ten sonstigen Sondergebietes 
(SO). An der Entscheidung der 
Wettbewerbe war die LHS maß-
gebend beteiligt und ist daher von 
einer Abweichung ihrer sonstigen 
Forderungen ausgegangen. 
 
Die Pflicht zur Herstellung von So-
larkollektoren regelt die Verord-
nung des Umweltministeriums zu 
den Pflichten zur Installation von 
Photovoltaikanlagen auf Dach- 
und Parkplatzflächen (Photovol-
taik-Pflicht-Verordnung - PVPf-
VO). Eine Festsetzung ist daher 
im Sinne des §1 Abs. 3 BauGB 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die LHS Eigentümerin des 
Grundstücks und Bauherrin des 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein 
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Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher Un-
rentabilität.  
 
Die Stadt hat sich verpflichtet, städtische 
Neubauten als Plusenergiegebäude oder 
als klimaneutrale Gebäude zu errichten. 
Dies soll auch im Rahmen der möglichen 
Einflussnahme für Vorhabenträger gel-
ten. Um dieses Ziel zu erreichen ist es 
notwendig möglichst viele Flächen für 
Solarenergie vorzusehen und so weit wie 
möglich durch bauliche Maßnahmen 
(Verschattung und Minimierung des 
Glasflächenanteils) auf Kühlung zu ver-
zichten. 
 
Beim Haus für Film und Medien ist jetzt 
schon absehbar, dass das Ziel des 
Plusenergiegebäudes nur schwer zu er-
reichen ist. Deshalb weisen wir auf fol-
gendes hin: 
 
Textteil zum Bebauungsplan 
Abschnitt pv2 
Falls nicht die gesamte Fläche intensiv 
begrünt wird, sollte die restliche Fläche 
mit Solaranlagen bedeckt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solaranlagen an den Fassaden sollte 
überall ermöglicht werden.  
 
 
 
 
Das Energiekonzept (Wärme und Strom) 
wird zurzeit für das Haus für Film und 
Medien durch das Amt für Umweltschutz 
(Energieabteilung) entwickelt und für die 
anderen Gebäude zwischen dem Vorha-
benträger und dem Amt für Umwelt-
schutz (Energieabteilung) abgestimmt. 

Hauses für Film und Medien ist, 
kann sie selbst entscheiden, in 
welcher Weise sie die Forderun-
gen nach Errichtung eines 
Plusenergiegebäudes umsetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der gekennzeichneten 
Fläche pv2 ist im prämierten Wett-
bewerbsentwurf, der Grundlage 
des Bebauungsplans ist, eine Auf-
enthaltsfläche (Dachgarten) zwi-
schen den Gebäuden geplant. 
Neben einer intensiven Begrü-
nung ist die Fläche für den Auf-
enthalt vorgesehen. Die Überde-
ckung der Dachfläche mit Solar-
modulen ist für die mit pv1 ge-
kennzeichneten Bereich vorgese-
hen. 
 
 
 
Eine Belegung der Fassade mit 
Solarmodulelementen ist grund-
sätzlich möglich, wenn gleichzei-
tig die festgesetzte Fassadenbe-
grünung umgesetzt wird.  
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
 
 
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 



 
- 43 -

Behörde/Anregung Stellungnahme 
Berück-
sichtigung 

 
Grundwasser- und Bodenschutz, Alt-
lasten/Schadensfälle, Naturschutz 
 
Keine Hinweise.  
 

 
Kenntnisnahme 
 

 
--- 
 

Deutsche Bahn AG, Baurecht I 
(Schreiben vom 30.01.2023)  
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes bestehen aus Sicht der Deut-
schen Bahn AG keine grundsätzlichen 
Einwendungen.  
 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergeb-
nisse zu gegebener Zeit zuzusenden und 
uns an dem Verfahren weiterhin zu betei-
ligen.  
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
 
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 

ja 
 
 
 
 

Polizeipräsidium Stuttgart, Referat 
Prävention 
(Schreiben vom 30.01.2023)  
 
1. Zurückliegende Beteiligungen 
Die von uns mit Mail vom 20.04.2021 un-
ter dem Aktenzeichen PRÄV-917/2021 
übersandte Stellungnahme sowie die von 
uns mit Mail vom 10.01.2022 unter dem 
Aktenzeichen PRÄV-917/2/2021werden 
nach neuerlicher Begutachtung der Än-
derungen um folgende Empfehlungen er-
gänzt bzw. geändert. 
 
2. Betrachtung im Rahmen der Betei-

ligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
Als Betrachtungsraum wird das Plange-
biet nach Anlage 1 herangezogen. Wei-
terhin der Umgriff mit den Stadtteilen 
Rathaus, Oberer Schlossgarten, Neue 
Vorstadt, Diemershalde und Kernervier-
tel.  
 
Die städtebauliche Kriminalprävention 
berücksichtigt in sach- und nutzungszu-
sammenhang stehende Gebiete. Meist 
sind Bebauungspläne in der Fläche, auf 
denen sie aufgestellt werden sehr be-
schränkt. Oftmals hat man lediglich die 
Grundfläche eines Gebäudes als Pla-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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nungsfläche. In solch kleinen Dimensio-
nen kommt der technischen Gebäudesi-
cherung meist die alleinige Bedeutung 
zu, die städtebaulichen Kriminalpräven-
tion jedoch kann nur sinnvoll in größeren 
Betrachtungsräumen wirken.  
 
Für den hier vorliegenden Bebauungs-
plan ergibt sich ein weiteres Bedürfnis für 
eine zielführende Betrachtung. Bedingt 
durch die anstehende IBA 2027 herrscht 
große Plan- und Bautätigkeit innerhalb 
der gesamten Stadt. Wobei aktuell der 
Schwerpunkt noch auf der Planung lie-
gen dürfte. 
 
Es müssen also auch erst anstehende 
Bauvorhaben mit in die Berücksichtigung 
einfließen, was eine weitere Herausfor-
derung ergibt. Zum Teil aus sich mehr-
fach ändernden Zielvorgaben, welche je 
nach Standpunkt und sich ergebenden 
Interessenlagen völlig andere sind, die 
sich teilweise gar widersprechen. 
 
Ebenfalls durch die Unklarheit, was wann 
und in welcher Form umgesetzt und ent-
schieden wird. 
 
3. Bebauung im örtlichen Umfeld 
Es haben sich keine signifikanten Ände-
rungen ergeben. Aktueller Stand zur an-
gestrebten Vernetzungskonzeption und 
der baulichen Zusammenführung zum 
Leonhardsvietel beinhaltet (aktueller 
Stand) die Aufgabe des Gebäudes Züb-
lin Parkhaus und eine Neubebauung. 
Entgegen einem früher verfolgten Ziel, 
ein Grundgerüst des Gebäudes zu erhal-
ten und durch Umbau einer neuen Nut-
zung zuzuführen. 
 
4. Öffentlicher Personennahverkehr 
Es haben sich keine Änderungen erge-
ben. Die Leistungsfähigkeit und die At-
traktivität des ÖPNV haben sich nicht 
verändert. Weder trat eine Steigerung 
der Kapazität ein, noch konnten Fahrzei-
ten optimiert werden. Vom Plangebiet 
aus ist das Umland nach wie vor nicht in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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angemessenen Reisezeiten zu errei-
chen. Eine kurze Taktung und eine regel-
mäßig in fußläufiger Entfernung liegende 
Haltestelle machen dies nicht wett. 
 
Die Haltestellen Rathaus und Charlotten-
platz entsprechen nicht mehr den moder-
nen Anforderungen an leistungsfähige 
Verkehrsbauwerke. Die baulichen Vo-
raussetzungen sind nicht mehr zeitge-
mäß, die Erwartungshaltung der Nutzer 
wird nur eingeschränkt befriedigt. Ein 
Vermeidungsverhalten ist vor allem in 
den Abendstunden bei einzelnen Nutzer-
gruppen festzustellen. 
 
5. Geplante Pflanzung von 7 Bäumen 
Die vorgesehene Neupflanzung von ins-
gesamt 7 Bäumen verengt durch die 
Schaffung der Baumscheiben oder Auf-
stellung der Pflanztröge die schon relativ 
eingeschränkte Fahrbahn und schafft 
Hindernisse, die evtl. Rettungsfahrzeu-
gen die Annäherung an ein Objekt er-
schweren. Eine Verdichtung des Ver-
kehrs rund um die Bäume und im Som-
mer die Außenbewirtschaftung dürfte 
möglicherweise der Attraktivität der Nut-
zung der Esslinger Straße durch Radfah-
rende, Nutzer von e-Mobilität und Fuß-
gängern abträglich sein, auch wenn 
Bäume in diesem Bereich eine Verbes-
serung der Wohn-/Luftqualität bedeuten 
und die Esslinger Straße optisch aufwer-
ten. 
 
Die Ausgestaltung der Baumscheiben 
sollte unserer Empfehlung nach in enger 
Abstimmung mit dem zuständigen Amt 
67 erfolgen. Die Tragfähigkeit der Fahr-
bahn muss ausreichend sein, auch Ein-
satzfahrzeuge der Polizei und des Ret-
tungsdienstes dauerhaft zu tragen. Wei-
terhin sollte eine Bewässerung mittels 
unterirdischer Bewässerungssysteme 
vorgesehen werden, da die Bewässe-
rung mittels Fahrzeugen den ohnehin 
schon beschränkten Verkehrsraum un-
nötigerweise belastet. Weiterhin bietet 
die Unterflur-Bewässerung die Möglich-
keit, in der Ausgestaltung der Oberfläche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Im Rahmen künftiger Baumaß-
nahmen werden notwendige Lei-
tungsverlegungen zwischen Vor-
habensträgern und Versorgungs-
unternehmen abgestimmt.  
Damit im Rahmen der Leitungsab-
stimmung die Anforderungen für 
eine Ver- und Entsorgung sowie 
Anforderungen für Rettungsfahr-
zeuge flexibel berücksichtigt wer-
den können, sind die Baumstand-
orte im Bebauungsplan als ver-
schiebbar festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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auf natürliche Bewässerung zu verzich-
ten. Die Bestandsbäume sollten in die-
ses Konzept aufgenommen werden. 
 
Ebenso sollten die Oberflächen der Ab-
deckung der Baumscheiben leicht zu rei-
nigen sein. Sie sollten klein strukturierten 
Abfällen keine Möglichkeit der Festset-
zung geben. Die Reinigung ist zwingend 
so auszuführen, dass eine Vollmechani-
sche Reinigung mittels Straßenkehrma-
schine möglich ist. Die Oberflächenreini-
gung muss mittels Hochdruckreinigungs-
geräten ebenfalls dauerhaft möglich sein. 
 
Optional würde die Pflanzung der Bäume 
in einer mobilen Lösung in Betracht kom-
men.  
 
Die Bäume sollten zur Sicherstellung der 
Straßenbeleuchtung und der Einsehbar-
keit des Straßenraumes von oben wäh-
rend der Vegetationszeit eine nicht zu 
dichte Krone entwickeln.  
 
Für die Sicherung gegen Anfahrschäden 
kommen bei den Stämmen der Bäume 
aus unserer Sicht nur senkrechte 
Schutzeinrichtungen in Frage. Ringe, gar 
in Verbindung mit Sitzgelegenheiten, wä-
ren an dieser Stelle ebenfalls aus Platz-
gründen nicht empfehlenswert. Sie 
schränken die Leistungsfähigkeit der 
Verkehrsfläche erheblich ein und stellen 
für Zweiradfahrer im Kontext mit der ge-
geben Enge eine erhöhte Unfallgefahr 
dar, zum Beispiel, wenn sie plötzlich ei-
nem Hindernis ausweichen müssen. 
 
Zudem führen die Kombination von Sitz-
gelegenheiten und gemischtem Verkehr 
von zu Fuß Gehenden und Radfahren-
den erfahrungsgemäß zu Konflikten.  
 
6. Verkehrliche Auswirkungen 
Nach wie vor haben unsere hierzu ge-
machten Ausführungen Gültigkeit.  
 
Der Rückbau und die Überbauung erhal-
tener Straßenfläche der B 14 stellen eine 
erhebliche Einschränkung der Kapazität 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Anregung ist nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanverfahrens, 
sondern betrifft die Ausführungs-
planung, die nach den Standards 
der Stadt Stuttgart erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

--- 
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und Nutzbarkeit dar. Ob es tatsächlich 
gelingen wird langfristig die Nutzung ei-
gener Mobilität in Form von Pkw und 
LKW einzuschränken oder wenigstens 
zu reduzieren, kann aktuell nicht beurteilt 
werden. 
 
Eine deutliche Reduzierung wird sich je-
doch sehr wahrscheinlich mit dem im 
Gänge befindlichen Absterben innerörtli-
cher Versorgungs- und Einzelhandels-
einrichtungen ergeben. Da die Entwick-
lung des Einzelhandels der Innenstadt 
hin zu einem reinen Discount- und Ta-
gesbedarfshandel absehbar ist, dürfte 
die Reduzierung des bisher verursachten 
Individualverkehrs direkt anstehen. Die 
Discount Kundschaft der Innenstadtlage 
besitzt keinen Pkw, da sie wohnortbe-
dingt der verfolgten städtebaulichen Pla-
nung nach zukünftig überwiegend ohne 
auskommen soll und muss. Die den Ta-
gesbedarfshandel frequentierende Kund-
schaft ergibt sich ergänzend aus Pen-
delnden und Städtetouristinnen und 
Städtetouristen. Eine weitere Gruppe 
werden Personen sein, welche die In-
nenstadt wegen eines Dienstleistungsan-
gebots frequentieren, wie zum Beispiel 
medizinische Berufe, Behörden, Interes-
senvertretungen. 
 
Für die darüberhinausgehende und zwin-
gend erforderliche Leistungsfähigkeit des 
Verkehrsraums seien beispielhaft hier 
nochmals die Daten von Schwertrans-
porten mit Hintergrund Baumaschinen 
genannt: Länge 32,17m, Breite: 4,0m, 
Höhe 4,40m, Gesamtmasse 102t. Eine 
auf Dauer angelegte Umleitung von 
Schwertransporten aufgrund der auskra-
genden Überbauung des Straßenraumes 
(Seite 16/113) wird von hiesiger Seite als 
sehr kritisch gesehen, da durch den be-
reits erfolgten bzw. aktuell durchgeführ-
ten Rückbau weiterer Straßen, die bis-
lang für den Großraum- und Schwerlast-
verkehr genutzt wurden, die Zu- und Ab-
fahrten von Baumaschinen, Bauteilen, 
Materialien etc. mit Übermaß zukünftig 
nicht mehr gewährleistet sein wird und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Mit der auskragenden Überbau-
ung des Straßenraums werden 
Großraum- und Schwertransporte 
mit Übermaß umwegiger und auf-
wendiger zu führen sein. 
Eine Durchfahrung unter der 
Überkragung mit einer lichten 
Höhe von mindestens 4,70 m ist 
dennoch in den meisten Fällen 
möglich. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
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dadurch Bauvorhaben oder Industrie-
zweige, wie schon genannt, gefährdet 
werden. Hier bleiben die Ergebnisse des 
Wettbewerbs hinsichtlich der Nutzung 
der architektonischen Gestaltungsspiel-
räume ohne die Nutzungsmöglichkeiten 
des öffentlichen Straßenraums einzu-
schränken (Seite 21/113) abzuwarten. 
 
Die entstehende Tunneloptik, bei aktuel-
ler Planung, würde aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit und dem hell zu dunkel 
Wechsel eine aufwändige Tunnelbe-
leuchtung erforderlich machen, welche 
auch bei Tageslicht betrieben werden 
müsste. 
 
Die Bundesstraße B 14, Hauptstätter 
Straße, stellt aktuell eine deutliche Seg-
regationslinie innerhalb der Kernstadt 
dar. Zur Überwindung sind insbesondere 
Verbindungen für nicht oder leicht moto-
risierte Verkehrsteilnehmer erforderlich. 
 
Diese Querungen sollten und müssen 
barrierefrei ausgeführt werden. Wir raten 
an, von Unterführungslösungen Abstand 
zu nehmen. Tiefbauwerke sollten sich 
auf die Zugänge zu Tiefbahnsteigen der 
Stadtbahn beschränken und in der Zu-
wegung so kurz wie möglich umgesetzt 
werden und über Tageslichteinfall verfü-
gen. 
 
Unterführungen stellen immer einen 
Problembereich dar, was passives Si-
cherheitsempfinden und objektive tat-
sächliche Gefahren und Störungen an-
geht. Soziale Incivilities werden immer in 
Unterführungen in störendem Umfang 
anzutreffen sein und erfordern stetiges 
Einschreiten von Ordnungskräften.  
 
Die Umsetzung als Boulevard B 14 ist 
daher zu begrüßen, wenn er nicht zu 
Lasten der schwächeren Verkehrsteil-
nehmer fällt und der regelmäßige Fahr-
zeugverkehr unterirdisch geführt wird. 
Die oberirdische Anlage von Straßenver-
bindungen für motorisierte Verkehrsteil-
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nehmer würde sich auf die bereits the-
matisierte Holzstraße beschränken, wel-
che entsprechend baulich ausgeführt 
auch die Schwertransporte übernehmen 
könnte, aber ansonsten Schwerlastver-
kehrsfrei bleibt.  
 
Diese Gestaltung ohne erlaubte Durch-
fahrtsmöglichkeit über den Charlotten-
platz vermeidet auch eine nicht zu unter-
schätzende Strahlkraft für Poser und Tu-
ner, welche sich vornehmlich an der 
Hauptstätter Straße orientieren könnten.  
 
7. Gutachten  
Wir weisen nochmals auf die Problematik 
der fehlenden Lösung für die Rückstausi-
tuation an den Zufahrten zu den Tiefga-
ragen hin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Technische Sicherungen  
Da im Zuge der Mobilitätswende eine 
Reduzierung des privaten Kfz-Verkehrs 
und eine Erhöhung alternativer Mobilität 
(Fahrrad/E-Bike/Scooter) gewünscht ist, 
wird zur Anlage von sicheren Verwahr-
möglichkeiten von privaten Gegenstän-
den der E-Mobilität geraten, da diese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die Zu- und Ausfahrt erfolgt kon-
taktfrei über eine Kennzeichener-
fassung, d. h. es gibt keine 
Schrankenanlagen, vor denen 
sich ein Stau aufbauen kann. Der 
Verkehr kann somit ohne Halt in 
die Anlage einfahren. 
Mittels Einzelstellplatzerfassung 
werden die Fahrzeuge zu freien 
Stellplätzen geführt. Dadurch wird 
gewährleistet, dass ein reibungs-
loser Stellplatzumschlag möglich 
wird. Daher können selbst bei 
Vollbesetzung der Anlage noch 
Zufahrten erfolgen. 
Ab einem noch zu definierenden 
Auslastungsgrad wird die Anlage 
mittels einer Schranke an der Au-
ßenfassade physisch geschlos-
sen. Die weiteren Zielverkehre 
müssen dann entlang des Park-
leitsystems weiterfahren. Die 
exakte Ausbildung der Schran-
kenanlage wird im Rahmen der 
Ausführungsplanung mit den zu-
ständigen Stellen der LHS abge-
stimmt. 
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doch einen erheblichen finanziellen Wert 
darstellen, der teilweise in den Bereich 
heutiger Kleinwagen hinein und darüber 
hinaus reicht. Wer mit dem eigenen E-
Bike, E-Scooter etc. anreist, möchte 
auch nach einer Veranstaltung wieder 
mit diesem nach Hause fahren. Daher ist 
es von großer Bedeutung, innerhalb des 
Baugebiets eine E-Bike-Garage mit ab-
schließbaren Abteilen, günstigstenfalls 
auch für große Lastenfahrräder, die mit 
Lademöglichkeiten ausgestattet sind, zu 
planen. So wäre 
auch bei einer größeren Anreise ein si-
cheres Nachhause kommen gewährleis-
tet und ein großer Anreiz zur Nutzung 
der individuellen E-Mobilität auf 2 Rädern 
gesetzt. Möglicherweise würden diese si-
cheren Unterstell- und Lademöglichkei-
ten auch von Radelpendlern aus den 
umliegenden Gewerben und Behörden 
genutzt und somit der individuelle Fahr-
zeugverkehr im Viertel weiter verringert.  
 
9. Werbeanlagen 
Werbeanlagen sollten so angebracht 
werden, dass ihr Betrieb die Sicherheit 
des Verkehrs nicht aufgrund des Stand-
orts behindert und aufgrund der gezeig-
ten Werbung die Aufmerksamkeit der 
Verkehrsteilnehmer auf längere Zeit vom 
Verkehrsgeschehen ablenkt. Daher wird 
die Unzulässigkeit von Werbeanlagen 
mit wechselndem und/oder  
bewegtem Licht begrüßt (Seite 45/113). 
Anlage 4, Bebauungsplan und Satzung 
über örtliche Bauvorschriften, Hauptstät-
ter/ Esslinger Straße (Stgt 317) im Stadt-
bezirk Stuttgart-Mitte, Begründung mit 
Umweltbericht, Landeshauptstadt Stutt-
gart, Amt für Stadtplanung und Wohnen, 
Stand: 27.06.2022 
 
10. Klimatische Einflüsse  
Aufgrund der Veränderungen im Klima 
ist davon auszugehen, dass es zukünftig 
vermehrt zu Starkregenereignissen kom-
men kann/wird. Hier wäre es von Vorteil, 
wenn bereits in der Planung der Neuge-
staltung des Quartiers und der Haupt-
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Die Stadt Stuttgart hat Informatio-
nen zur Starkregengefahr und die 
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stätter Straße/B14 eine verstärkte Ent-
wässerung/Ableitung des dann verstärkt 
anfallenden Oberflächenwassers zur Si-
cherung des Verkehrsflusses jeder Ver-
kehrsart und Sicherung der unterirdi-
schen Verkehrswege geschaffen würde. 
 
 
 
 
 
 
Es sollte in Betracht gezogen werden, 
die Speicherkapazität des Regenrückhal-
tebeckens auszubauen. Hierzu würde 
die Möglichkeit bestehen, wenn inner-
halb der Tunnelbauwerke durch Rückbau 
der Kapazität des Verkehrs freiwerdende 
Kapazitäten der Regenwasserbewirt-
schaftung zur Verfügung gestellt werden 
könnten. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitar-
beitenden des Führungs- und Einsatzsta-
bes und das Referat Prävention gerne 
zur Verfügung.  
 
 

damit verbundene Überflutungs-
gefährdung im Stadtgebiet ermit-
telt und stellt diese Informationen 
in ihrem GIS-Portal zur Verfü-
gung. Danach besteht für die Ess-
linger Straße, die B14 (im Plange-
biet) und den Leonhardsplatz eine 
erhöhte Überflutungsgefährdung. 
Das Plangebiet liegt in keinem 
Überschwemmungs- oder  
Hochwasserrisikogebiet. 
 
Ein entsprechender Hinweis ist im 
Bebauungsplan vorhanden.  
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--- 
 

Landesamt für Denkmalpflege, Stutt-
gart 
(Schreiben vom 31.01.2023)  
 
Das Landesamt für Denkmalpflege ver-
weist auf die bereits abgegebene Stel-
lungnahme vom 07.04.2021.  
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-- 

Regierungspräsidium Stuttgart, Lan-
desamt für Denkmalpflege, Stuttgart 
(Schreiben vom 12.01.2022)  
 
Das Landesamt für Denkmalpflege ver-
weist nochmals ausdrücklich auf die be-
reits am 07.04.2021 zum Planvorhaben 
gegenüber der Stadt Stuttgart zum Plan-
vorhaben abgegebenen Stellungnahme 
(siehe Anhang). Nach Prüfung der Unter-
lagen haben sowohl die betroffenen Be-
lange der Archäologie als auch der Bau- 
und Kunstdenkmalpflege noch nicht in 
erforderlichem Umfang Berücksichtigung 
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in den Planunterlagen gefunden. Ein ent-
sprechendes Abwägungsprotokoll liegt 
dem Landesamt für Denkmalpflege nicht 
vor.  
 
Ergänzend zur bereits abgegebenen 
Stellungnahme vom 07.04.2021 wird sei-
tens der Archäologischen Denkmal-
pflege auf folgendes hingewiesen:  
 
 
Der Geltungsraum liegt vollständig inner-
halb archäologischer Relevanzflächen. 
Trotz Kriegsverlusten und modernen Ein-
griffen ist weiterhin das Vorhandensein 
von Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG 
nicht auszuschließen bzw. zu erwarten. 
Dabei kann es sich um Funde und Be-
funde von hohem Quellenwert für die 
frühe Stadtentwicklung hier handeln. 
Hervorzuheben sind insbesondere auch 
noch in größerer Tiefe fassbare Sied-
lungsrelikte der mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Vorstadt, zugehörigen An-
lagen der Ver- und Entsorgung, wie etwa 
Brunnen und Latrinen, sowie der mittelal-
terlichen Stadtbefestigung. Daher ist wei-
terhin von einer gegebenenfalls erhebli-
chen Beeinträchtigung im Zuge von er-
forderlichen Gründungs- und Tiefbau-
maßnahmen auszugehen. Für die An-
lage der vorgesehenen Tiefgarage muss 
von einem vollständigen Verlust etwa 
vorhandener denkmalwerter Substanz 
ausgegangen werden. 
 

  

Demgegenüber haben die betroffenen 
Belange noch nicht in ausreichendem 
Maße Eingang in die Planunterlagen ge-
funden. Vermittels der bisher in die Un-
terlagen eingegangenen textlichen Fest-
setzungen in Verbindung mit einem allg. 
Hinweis auf die Möglichkeit zufälliger 
Funde (gem. § 20 DSchG), kann eine 
hinreichende Berücksichtigung der im 
Gebiet gegebenenfalls umfänglich be-
rührten archäologische Belange nicht er-
reicht werden (vgl. Textteil unter D. Hin-
weise, Punkte Denkmalschutz / Boden-
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funde). Weiterhin bedürfen die Ausfüh-
rungen in der Begründung zum Schutz-
gut dahingehend der Korrektur, dass ar-
chäologische Kulturdenkmale im Gebiet 
bislang nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden können. Gegebenenfalls 
liegt für vorkommende Bodendenkmale 
gem. § 2 DSchG eine erhebliche Beein-
trächtigung vor. Eine weitergehende Be-
rücksichtigung ist daher vorzusehen.  
 
Nach dem Vorgenannten und mit dem 
Ziel vermittels der ausreichenden Beach-
tung des Schutzgutes Planungssicher-
heit zu erleichtern und herzustellen, be-
dürfen daher die bereits mitgeteilten 
Sachverhalte der archäologischen Denk-
malpflege noch ergänzenden Eingang in 
Textteil und Begründung. Nach Lage der 
Dinge bestehen gegenüber den beab-
sichtigten Planungen weiterhin begrün-
det erhebliche Bedenken, sofern nicht 
durch entsprechende Nachweise eines 
bereits weitest gehenden oder totalen ar-
chäologischen Substanzverlusts diese 
Bedenken zurückzustellen sind. Weiter-
hin ist im Gebiet daher eine frühzeitige 
Beteiligung der Archäologischen Denk-
malpflege, vertreten durch Herrn Dr. Jo-
nathan Scheschkewitz (jo-
nathan.scheschkewitz@rps.bwl.de) an 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
erforderlich. Sämtliche Bodeneingriffe 
bedürfen hier gemäß § 8 DSchG der 
denkmalschutzrechtlichen Genehmi-
gung. Inhaltlich wird dazu nochmals auf 
unsere früheren ausführlichen Äußerun-
gen (s. Email v. 07.04.2021) verwiesen.  
 

  

Um die nachrichtliche Übernahme der In-
formationen zum Kulturgut wird daher 
nochmals ausdrücklich gebeten. Bitte tei-
len Sie uns das Abwägungsergebnis mit.  
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Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gingen  
keine Stellungnahmen ein:  
 
- Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67) 
- BUND Regionalverband Stuttgart  
- Deutsche Telekom AG T-Com 
- Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg 
- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
- Naturschutzbeauftragter der Stadt Stuttgart 
- Vermögen und Bau Baden-Württemberg  



Anlage 10 zu GRDrs 191/2023


















